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Die EU-Verordnung 2092/911EWG ist das in der Europäischen Union geltende Gesetz über die Kennzeichnung von
Ökoprodukten. Dieser Text ist eine konsolidierte Fassung, in die alle Verordnungsänderungen bis zum 19.03.2001
eingearbeitet wurden. Sie können diesen Text mit der "Seite durchsuchen"-Funktion (Search in Page) Ihres Browsers
durchsuchen. Die va 94/92IEWG zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern mit der "Drittlandsliste" findet sich nach
dem vollständigen Text derVO 2092/9llEWG hier im gleichen Dokument. Dann folgt die va 207/93IEG über die
befristete Zulassung konventioneller landwirtschaftlicher Zutaten durch die Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der
S%-Grenze. Die va 1788/0 lIEG mit den Regeln fur die Importzertifikate für Waren aus Drittstaaten finden Sie als
gesondertes pdf-Dokument. In Kürze wird eine Veränderung des Anhang III im Amtsblatt veröffentlich
werden. (C) Hanspeter Schmidt 20.11.200 l

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
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391RZ092 (AmtsblattNr. L 19822.07.1991 S.l)
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Text:

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092/91 DES RATES vom 24. Juni Ù)91 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - gestützt auf den Vertrag zur Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel43,

aufVorschlag der Kommission (1),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus ökologischem Landbau finden beim Verbraucher immer
mehr Anklang. Dieser Trend schafft einen neuen Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
Soiche Erzeugnisse erzielen auf dem Markt höhere Preise. Gleichzeitig bedeutet der ökologische
Landbau, daß der Boden weniger intensiv genutzt wird. Er kann somit zur Neuausrichtung der
gemeinsamen Agrarpolitik beitragen und damit zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen
Angebot und Nachfrage und Agrarerzeugnissen, zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung des
ländlichen Raums.
Als Antwort auf die steigende Nachfrage werden Agrarerzeugnisse und Lebensmittel mit Angaben
auf den Markt gebracht, denen zu entnehmen ist oder die beim Käufer den Anschein erwecken, daß
sie aus ökologischem Landbau stammen oder ohne Verwendung chemisch-synthetischer Mittel
erzeugt worden sind.
Einige Mitgliedstaaten haben für die Verwendung soicher Angaben bereits Rechtsvorschriften und
Kontrollen eingeführt.
Gemeinschaftliche Rahmenvorschriften über Erzeugung, Etikettierung und Kontrolle sind zum
Schutz des ökologischen Landbaus erforderlich, da sie den lauteren Wettbewerb zwischen den
Herstellern derart gekennzeichneter Erzeugnisse sicherstellen, dem Markt für Erzeugnisse des
ökologischen Landbaus durch stärkere Transparenz aller Erzeugungs- und Verarbeitungsschritte ein
deutlicheres Profil verleihen und dazu führen, daß soiche Erzeugnisse beim Verbraucher mehr
Vertrauen genießen. Der ökologische Landbau stellt eine besondere Art der Agrarerzeugung dar.
Deshalb sollte vorgesehen werden, daß bei der Kennzeichnung des ökologischen Landbaus auf dem
Etikett von Verarbeitungserzeugnissen angegeben werden muß, weiche der Zutaten nach dieser
Wirtschaftsweise gewonnen wurden.
Für die Durchführung der vorgesehenen Bestimmungen sind flexible Verfahren zur Anpassung,
Ergänzung oder Präzisierung technischer Einzelheiten oder bestimmter Maßnahmen festzulegen,
damit den gewonnenen Erfahrungen Rechnung getragen werden kann. Diese Verordnung wird
innerhalb eines angemessenen Zeitraums durch eine entsprechende Regelung über die tierische
Erzeugung ergänzt.
Im Interesse der Erzeuger und der Verbraucher von Erzeugnissen, die als Erzeugnisse aus
ökologischem Landbau gekennzeichnet werden, empfiehlt es sich, die Grundregeln festzulegen, die
mindestens erfüllt werden müssen, damit ein Erzeugnis mit dieser Kennzeichnung aufgemacht
werden darf.
Ökologischer Anbau bedeutet erhebliche Einschränkungen bei der Verwendung von Dünge- oder
Schädlingsbekämpfungsmitteln, die sich ungünstig auf die Umwelt auswirken oder zu Rückständen
in den Agrarerzeugnissen führen können. In diesem Zusammenhang sollten die Praktiken eingehalten
werden, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung in der Gemeinschaft allgemein
akzeptiert sind, und zwar nach den zudiesem Zeitpunkt in der Gemeinschaft geltenden einschlägigen
Kodizes. Ferner sollten flir die Zukunft Grundsätze festgelegt werden, nach denen die Zulassung der
Produkte erfolgt, die in dieser Form des Anbaus verwendet werden dürfen.
Der ökologische Landbau arbeitet mit vielseitigen Anbauverfahren und unter begrenzter Zufuhr
nichtchemischer und wenig löslicher Dünge- und Bodenverbesserungsmittei. Diese Verfahren sollten
einzeln angegeben und die Verwendungsbedingungen flir bestimmte nicht chemisch-synthetische
Stoffe vorgesehen werden.
Dank der vorgesehenen Verfahren läßt sich Anhang I erforderlichenfalls durch spezifischere
Bestimmungen mit dem Ziel vervollständigen, daß in den auf diese Weise gewonnenen Erzeugnissen
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bestimmte Rückstände chemisch-synthetischer Stoffe, die aus anderen Quellen als der Landwirtschaft
stammen (Belastung durch Umweltschadstoffe), nicht mehr vorhanden sein werden.
Die Kontrolle der Einhaltung der Erzeugungsvorschriften erfordert grundsätzlich Kontrollen auf allen
Stufen der Erzeugung und Vermarktung. Alle Betriebe, die Produkte erzeugen, aufbereiten, einführen
oder vermarkten, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind, müssen sich
einem routinemäßigen Kontrollverfahren unterziehen, das den gemeinschaftlichen
Mindestanforderungen entspricht und von den zuständigen Kontrollgremien und/oder zugelassenen
und überwachten privaten Stellen durchgeführt 'Wird. In diesem Fall sollte ein gemeinschaftlicher
Kontrollvermerk auf dem Etikett der Erzeugnisse, die diesem Kontrollverfahren unterliegen,
angebracht werden können -

<15 (l) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91(4) bestimmt, daß die Kommission vor dem 30. Juni
1995 Vorschläge hinsichtlich der Grundsätze und der spezifischen Kontrollmaßnahmen für die
ökologische Tierhaltung, die ökologische Erzeugung von unverarbeiteten tierischen Erzeugnissen
und von für den Verzehr bestimmten Erzeugnissen mit Bestandteilen tierischen Ursprungs vorlegen
soll.
(2) Agrarerzeugnisse aus ökologischem Landbau finden bei den Verbrauchern immer mehr Anklang,
die immer größere Mengen davon nachfragen.
(3) Diese Produktpalette ließe sich um tierische Erzeugnisse erweitern, was den Ökobetrieben die
Möglichkeit bieten würde, weitere Wirtschaftsbereichezu erschließen, die einen wesentlichen Teil
des Betriebseinkommens ausmachen könnten.
(4) Mit dieser Verordnung werden die Erzeugungs-, Kennzeichnungs- und Kontrollvorschriften für
die wichtigsten Tierarten harmonisiert. Bei den Tierarten - ausgenommen Wassertierarten -, für
welche diese Verordnung keine Erzeugungsvorschriften vorsieht, empfiehlt es sich im Interesse des
Verbraucherschutzes, zumindest die Kennzeichnungsanforderungen und die Kontrollregelung zu
harmonisieren. Für Erzeugnisse der Aquakultur sollten entsprechende Vorschriften möglichst bald
festgelegt werden.
(5) Im übrigen ist die tierische Erzeugung wesentlich für die Organisation der landwirtschaftlichen
Erzeugung in ökologischen Betrieben, da sie dem Humin- und Nährstoffbedarf der Anbauflächen
gerecht wird und damit einen Beitrag zur Bodenverbesserung und zur Entwicklung einer nachhaltig
umweltgerechten Landwirtschaft leistet.
(6) Zur Vermeidung von Umweltbelastungen und insbesondere der Belastung natürlicher Ressourcen
wie Boden und Wasser muß die ökologische tierische Erzeugung grundsätzlich eine landgebundene
Erzeugung, eine weitgestellte Fruchtfolge und eine Fütterung der Tiere mit im Betrieb selbst
erzeugten ökologischem Pflanzenfutter vorsehen.
(7) Zur Vermeidung der Belastung der Gewässer durch Stickstoffverbindungen sollten die
Okobetriebe über geeignete Einrichtungen zur Lagerung und Pläne zur Ausbringung fester und
flüssiger tierischer Ausscheidungen verfugen.
(8) Zur Erhaltung und Aufwertung aufgegebener Flächen ist die nach den Regeln des ökologischen
Landbaus betriebene Weidehaltung besonders geeignet.
(9) Es sollte eine große Artenvielfalt angestrebt werden, wobei die Rassenwahl nach dem
Gesichtspunkt der Eignung hinsichtlich der Anpassung an die Umweltbedingungen erfolgen sollte.
(10) Genetisch veränderte Organismen (GVO) und deren Derivate sind mit der ökologischen
Wirtschaftsweise unvereinbar. Um das Vertrauen der Verbraucher zur ökologischen Erzeugung nicht
zu erschüttern, sollten genetisch veränderte Organismen, Teile davon oder auf deren Grundlage
hergestellte Erzeugnisse nicht in Erzeugnissen, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau
gekennzeichnet sind, verwendet werden.
(lI) Den Verbrauchern .sollte die Gewähr geboten werden, daß die Erzeugnisse dieser Verordnung
entsprechen. Soweit dies technisch möglich ist, sollte dies auf der Rückverfolgbarkeit der tierischen
Erzeugnisse basieren.
(12) Die Fütterung sollte mit Gras bzw. anderen Futtermitteln aus ökologischem Landbau erfolgen.
P3) Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind die Tierhalter möglicherweise nicht ohne weiteres
imstande, sich mit Futtermitteln aus ökologischem Landbau zu versorgen, so daß vorübergehend die
Möglichkeit eingeräumt werden sollte, die Verwendung einer begrenzten Anzahl nicht ökologisch
erzeugter Futtermittel in beschränkten Mengen zuzulassen.
(14) Da ferner die physiologischen Grundbedürfnisse der Tiere befriedigt werden müssen, kann es
sem, daß bestimmte Mineralien, Spurenelemente und Vitamine unter genau festgelegten
Bedmgungen verwendet werden müssen.
(15) Die Tiergesundheit sollte vor allem auf der Grundlage der Vorsorge, von Maßnahmen wie die
entsprechende Auswahl der Rassen und Zuchtstämme, einer ausgewogenen Fütterung mit
hochwertigem Futter und von günstigen Umweltbedingungen gewährleistet werden, insbesondere
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hinsichtlich der Besatzdichte, der Stallhaltung und der Haltungspraktiken.
(16) Die präventive Verwendung chemisch-synthetischer allopathischer Arzneimittel ist im
ökologischen Landbau verboten.
(17) Wennjedoch ein Tier erkrankt oder sich verletzt, sollte es unverzüglich behandelt werden; dabei
sind pflanzliche oder homöopathische Tierarzneimittel vorzuziehen und der Einsatz
chemisch-synthetischer allopathischer Arzneimittel auf das unabdingbare Mindestmaß zu
beschränken. Damit die Ganzheitlichkeit der biologischen Erzeugung für den Verbraucher
gewährleistet ist, sollte es möglich sein, einschränkende Maßnahmen zu treffen, wie z.B. die
Verdoppelung der Wartezeit nach Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Arzneimittel.

(18) Die Tiere sollten in den meisten Fällen Zugang zu Ausläufen oder begrasten Flächen haben,
sobald das Wetter dies gestattet, wobei dieser Auslauf grundsätzlich im Rahmen eines geeigneten
Rotationsprogramms erfolgen sollte.
(19) Für alle Tierarten sollte eine artgerechte Tierhaltung hinsichtlich der Belüftung, der
Lichtansprüche, des Platz- und Komfortbedarfs gewährleistet werden, und dementsprechend sollten
ausreichende Flächen vorgesehen werden, damitjedes Tier über die erforderliche Bewegungsfreiheit
verfügt und sein natürliches Sozialverhalten entfalten kann.
(20) Systematische Praktiken während der Erzeugung, des Transports, der Schlachtung oder beim
sonstigen Umgang mit den Tieren, die Streß, Verletzungen, Krankheiten oder Leiden zur Folge
haben, sollten auf das Mindestmaß beschränkt werden. Allerdings sollten mit bestimmten
Produktionsarten verbundene spezifische
Eingriffe gestattet werden können. Der Einsatz bestimmter Stoffe zur Wachstumsförderung oder
Veränderung des Reproduktionszyklus der Tiere ist mit den Grundregeln des ökologischen Landbaus
unvereinbar.
(21) Die Besonderheiten der Imkerei erfordern Sonderbestimmungen, um insbesondere qualitativ und
quantitativausreichende Pollen- und Honigtrachten zu gewährleisten.
(22) Alle Erzeuger, die Erzeugnisse von ökologisch aufgezogenen Tieren vermarkten, sollten einer
regelmäßigen und einheitlichen Kontrolle unterzogen werden. Eine Reihe von Angaben über
Neuzugänge und Abgänge von Tieren sowie durchgeführte Behandlungen sollten ständig in einem im
Betrieb zur Einsicht offengehaltenen Verzeichnis eingetragen werden.
(23) Aufgrund der regionalen Unterschiede bei den landwirtschaftlichen und klimatischen
Bedingungen ist es erforderlich, für die Einführung bestimmter Verfahren und für die Merkmale der
Stallungen und Haltungsgebäude gewisse Übergangszeiträume vorzusehen.
(24) Angesichts der Vielfalt der eingeführten Methoden, die bei der ökologischen tierischen
Erzeugung in den verschiedenen Mitgliedstaaten besteht, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, auf die in ihrem Gebiet erzeugten Tiere und tierischen Produkte strengere Vorschriften
anzuwenden.
(25) Die Angaben in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäftspapieren, die vom
Verbraucher als Hinweis auf die ökologische Wirtschaftsweise angesehen werden, sind durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 Erzeugnissen vorbehalten, die gemäß jener Verordnung hergestellt
worden sind.
(26) Bestimmte Angaben werden generell vom Verbraucher als Hinweis auf die ökologische
Wirtschaftsweise angesehen.
(27) Es muß jedoch ein Übergangszeitraum vorgesehen werden, um es Inhabern einer Marke zu
gestatten, ihre Produktion an die Erfordernisse des ökologischen Landbaus anzupassen. Ein solcher
Ubergangszeitraum ist nur für Marken mit den vorerwähnten Angaben, die vor der Veröffentlichung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 angemeldet wurden, vorzusehen, und der Verbraucher ist
angemessen darüber zu unterrichten, daß die Erzeugnisse nicht gemäß der ökologischen
Wirtschaftsweise hergestellt werden 15>

- HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Anwendungsbereich

<15 Artikel l
(l) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse, sofern sie als Erzeugnisse aus ökologischem
Landbau gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen:
a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse; außerdem Tiere und nicht verarbeitete tierische
Agrarerzeugnisse, soweit die diesbezüglichen grundsätzlichen Erzeugungsvorschriften und
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<15 Artikel2
Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als aus ökologischem Landbau stammend
gekennzeichnet, wenn in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäftspapieren das Erzeugnis,
seme Bestandteile oder die Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gekennzeichnet sind durch die in den
einzelnen Mitgliedstaaten gebräuchlichen Angaben, die dem Käufer den Eindruck vermitteln, daß das
Erzeugnis, seine Bestandteile oder die Futtermittel-Ausgangserzeugnisse nach den Produktionsregeln
gemäß Artikel 6 gewonnen wurden, und zwar insbesondere durch einen oder mehrere der
nachstehenden Begriffe oder der davon abgeleiteten gebräuchlichen Begriffe (wie Bio-, Oko-, usw.)
oder ihrer Diminutive, es sei denn, diese Bezeichnungen gelten nicht für die in den Lebensmitteln
oder Futtermitteln enthaltenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder stehen ganz offensichtlich in
keinem Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:
- spanisch: ecológico,
- dänisch: oekologisk,
- deutsch: ökologisch, biologisch,
- griechisch: >ISO 7>âéïëïíiéêue>ISO 1>,
- englisch: organic." -
- ~rar:zösisch:biologique,
- italienisch: biologico,
<18a - niederländisch: biologisch, 18a>
- portugiesisch: biológico,
- finnisch: luonnonmukainen,
- schwedisch: ekologisk.
~
ffi¡ Sims elieser Vererelm>ag gilt eia Erze\%gais als aHS ëkelegissaem LaaeJea\%stammeael
geksllE:zeielmet. wean ia eler EtikettieRiFlz. eler Wer1:J\%azeeler elea Gessaäf!spapierea elas Erze\%gais

besonderen Kontrollbestimmungen in die Anhänge I und III aufgenommen
b) fill den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse,
die im wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen und/oder tierischen Ursprungs
bestehen;
c) nicht unter Buchstabe a) erfaßte Futtermittel, Mischfuttermittel und
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Absatz 3 genannten
Verordnung.
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten für einige Tierarten, für die in Anhang I keine ausführlichen
Erzeugungsvorschriften vorgesehen sind, sowie die aus diesen Tieren gewonnenen Erzeugnisse mit
Ausnahme der Aquakultur und der Erzeugnisse der Aquakultur, die Etikettierungsvorschriften gemäß
ArtikelS und die Kontrollvorschriften gemäß den Artikeln 8 und 9. Bis zur Aufnahme ausführlicher
Erzeugungsvorschriften gelten einzelstaatliche Bestimmungen oder - falls solche Bestimmungen
nicht bestehen - von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.
(3) Die Kommission schlägt spätestens am 24. August 2001 nach dem Verfahren des Artikels 14 eine
Verordnung über Etikettierungsanforderungen und Kontrollanforderungen sowie vorsorgliche
Maßnahmen für die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Erzeugnisse vor, soweit diese
Anforderungen den ökologischen Landbau betreffen.
Bis zur Annahme der in Unterabsatz 1 genannten Verordnung gelten für die in Absatz 1 Buchstabe c)
genannten Erzeugnisse die einzelstaatlichen Bestimmungen im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht oder - falls solche Bestimmungen nicht bestehen - von den Mitgliedstaaten
akzeptierte oder anerkannte private Standards.
t\ftikel-..l.
(1) Diese VererelE:lIDg gilt für falgeaele Erze\%gaisse, sefara sie aJs Erze\%gaisse aHS ëkelezissaem
LaaeJeaa gekeanzsislmet siael eeler gekel'lffi!eisffiet werelea seUea:
al aisht verar1:Jeitete pflaaÛisae ,\grarerze\%gaisse; ablßerelem Tiere \%aelaisRt verar1:JeRete tierissae
erze\%gaisse, seweR elie eliesee:æglisasa gnmelsätzlisaea Erzeug\%agsYersshriFtea ml:eleeseaelerea
KeatrelleestÎffim\%ageR ia elie ,\nàäBge I ooel III a\%fgeaemmea siael;
e) für elea VerzeBr eestimmte Erze\%gaisse, elie im '),'eseatlieaea aHS eiaem eder mehrerea
Ilestanelteilea pflanzlieaea Urspnmgs eesteaea; aasa ,'\£nahme eier Bestimffi1ii1gea gemäß Iluehstaee
al liber die tierisehe Erze\%g\%agalißerdem elie für elsa Verzehr eestiHJ:Jll:tea Erzs\%gaisse, die
Il estanelteils tierisehea Urspnmgs eatàaltea. .
(2) Die Kemmissiea legt mëgliehst ealel,jeelesh spätes:teas æm <lg 3g. Juai 1995 1. JH1i 1992 Ig>
emea Versehlag aiasiehtlieh der Grunelsätze \%aelder spezifisshea KeatreUmaßaaffilaea für elie
ëkelegisshe Tieràalæag, elie ëkelegisshe erze\%goog 'lea aisht verar1:JeRetea tierissaea Erz8\%gaissea
\lIlel yeR f-¡jrelen Verzehr eestiF.lJ:ffitea Erze\%zaissea mit Bestaaelteilea tieris6aea Vrspr\%azs ver. 15>
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oeler seiE:e BestaE:elteile gekerm:eeishE:et siE:elelœ:eh elie iE: eleE:eiE::eelE:eE:MitglieelstaateE:
geBräuehlieheE: AE:gaeeE:, elie elem Käufer eleE:eiE:àrHek vermittelE:, elaß elas er:ceugais oeler seiE:e
BestaE:àteile naeh eleE:ProàuktioE:sregelE: gemäß eleE:<IQ Artikel é t.rtikeln é ¡,¡nel7 IQ> ge'i'o'onneE:
\vurelen, UE:el:ewar insaesoE:elere elursl'l E:ael'lstel'leE:eleB egriffe, es sei elenn, eliese B e:eeiehnungeE:
gelten niel'lt fiM elie in eleE:LeaeE:smittelE: enthalteE:en laBeP.¥irts6l'laftliel'len er:ceugnisse oeler steheE:
gan:c offeE:siehtliel'l in keiE:em lusaæmeE:hang mit eler Art eler er:ceuguE:g:
spaaisel'l: eeolégieo,
elänis6h: oekologisk,
eleuts6h: ëkologis6h, <$a Biologiseh $a>,
grieehisel'l: âéïëïàéêue,
eE:glisel'l: orgaais,
fran:cësiseh: aiologie¡ue,
italieE:iseh: Biologieo,
E:ieelerlänelisel'l: Biologisel'l,
portugiesisefi: Biolégieo. 15>

<15 Artikel 3
Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der
einzelstaatlichen Vorschriften, die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht für die in Artikel 1
definierten Erzeugnisse gelten, wie Z.B. die Bestimmungen für die Erzeugung, Aufbereitung,
Vermarktung, Etikettierung und Kontrolle, einschließlich der lebens- und futtermittelrechtlichen
Vorschriften.
~
Diese Verordnung gilt unèesehadet der sonstigeE: ReehtsyorsemifteE: eler GemeiE:s6l'laft :cur Regelæg
VOE:er:eeugung, i\ufèerei-tung, VeffE:arkttmg, :etikettieruE:g uael Kontrolle der er:ceugnisse des
,\rtikels 1 15>

Begriffsbestimmungen

Artikel4
Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
1. "Etikettierung" : Angaben, Kennzeichnungen, Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder
Zeichen aufVerpackungen, Dokumenten, Schildern, Etiketts, Ringen oder Bundverschlüssen, die
einem Erzeugnis nach Artikel 1 beigefügt sind oder sich auf dieses beziehen.
<10 2. "Erzeugung": im landwirtschaftlichen Betrieb durchgeführte Arbeitsgänge zur Erzeugung,
Verpackung und ersten Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse dieses Betriebs als
Erzeugnisse des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft;
2. "er:eeugæg": ,\reeitsgäE:ge:cur er:ceugung VOE:Agrl%l'flroelulcteE:,"'ie sie E:offE:alerweise im
Lane!;;'irtsel'laftsaetriea er:ceugt werelen. 10>
<15 3. "Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachung und/oder Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (einschließlich Schlachten und Zerlegen bei tierischen
Erzeugnissen) sowie Verpackung und/oder Veränderung der Form des Hinweises auf den
ökologischen Landbau bei der Etikettierung frischer, haltbar gemachter und/oder verarbeiteter
Erzeugnisse.
<1 Q :J. "Aufèereit1œg": ArBeitsgänge :cur WaltBarmaefiælg unel/oeler VerarBei-tung
laaelwirtsel'laftliel'ler er:eeugnisse sowie VerpaekUE:g uE:d/oder VeräneleruE:g der POffE: des WiH'weises
auf elSE:ëkologissl'len LaE:elèæz1die aiologisehe LaaeP.v4rtsel'laft aei der etikettiefHng friseher, l'laltBar
gemaehter uE:el/eeler verarBeiteter er:eeugE:isse;
3. ",\ufèereittmg": VerarBei-tuag, Waltaarmasfiælg unel Verpaskung lanelwirtssl'laftlisl'ler er:ceugE:isse .
.+0;:>. 15>
4. "Vermarktung": Vorrätighalten bzw. Feilhalten zum Verkauf, Verkauf, Ausliefern oder jedes
andere Inverkehrbringen.
5. "Unternehmen": natürliche oder juristische Personen, die Erzeugnisse des Artikels 1 gewerbsmäßig
erzeugt, aufbereitet oder aus Drittländern einführt bzw. diese Erzeugnisse vermarktet.
<106. "Zutaten": Stoffe, einschließlich Zusatzstoffe, die bei der Aufbereitung der in Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe b) genannten Erzeugnisse nach der Begriffsbestimmung des Artikels 6 Absatz 4 der
Richtlinie 7911l2/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Etikettierung und die Aufmachung von flir den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die
Werbung hierfür verwendet werden;
é. "lutateE:": Stoffe eiE:sehließliel'l lusat:estoffe, die für elie Werste!!uag der,er:ceugE:isse eles ,'\rtikels 1
ABsat:e l Buehstaee B) verwendet werelen UE:dim ender:eeugnis gegeaeE:enfalls iE:geänderter FeffE:
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ooel3.vereaeE!sa siaE!. 10>7. "Pflanzenschutzmittel" : Erzeugnisse gemäß Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 791117 ÆWG des
Rates vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des lnverkehrbringens und der Anwendung von
pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie
89/365/EWG (2).8. "Detergentien": Stoffe und Zubereitungen im Sinne der Richtlinie 73/404/EWG des Rates vom 22.
November 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Detergentien (3),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 86/94/EWG (4), die für die Reinigung bestimmter Erzeugnisse
des Artikels 1 Absatz l Buchstabe a) bestimmt sind.
<109. "Vorverpackte Lebensmittel": jede Verkaufseinheit gemäß Artikell Absatz 3 Buchstabe b)
der Richtlinie 79I1l2/EWG;10. "Zutatenverzeichnis": Verzeichnis der Zutaten gemäß Artike16 der Richtlinie 79/ll2/EWG. 10>
<15 l l. "tierische Erzeugung": Erzeugung der an Land lebenden Haustiere oder domestizierten Tiere
(einschließlich Insekten) und der im Süß-, Brack- oder Salzwasser für die Nutzung gehaltenen
aquatischen Arten. Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei aufwildlebende Tiere gelten nicht als
aus ökologischer Erzeugung stammend;
12. "genetisch veränderter Organismus (GVO)": jeder Organismus gemäß der Begriffsbestimmung
von Artike12 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die absichtliche
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt (5);
13. "GVO-Derivat": jeder Stoff, der aus oder durch GVO erzeugt wird, jedoch keine GVO enthält;
14. "Verwendung von GVO und GVO-Derivaten": die Verwendung derselben als Lebensmittel,
Lebensmittelzutaten (einschließlich Zusatzstoffe und Aromen), Verarbeitungshilfsstoffe
(einschließlich Extraktionslösemittel), Futtermittel, Mischfuttermittel,
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Futtermittel-Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe für
Futtermittel, bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung gemäß der Richtlinie 82/4711EWG(6),
Pflanzenschutzmittel, Tierarzneimittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Saatgut, vegetatives
Vermehrungsgut und Tiere;15. "Tierarzneimittel": die in Artikell Absatz 2 der Richtlinie 65/65ÆWG des Rates vom 26. Januar
1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (7) definierten
Erzeugnisse;16. "homöopathische Tierarzneimittel" : die Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel l
Absatz l der Richtlinie 92/7 4/EWG des Rates vom 22. September 1992 zur Erweiterung des
Anwendungsbereichs der Richtlinie 81/851/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über Tierarzneimittel und zur Festlegung zusätzlicher Vorschriften für
homöopathische Tierarzneimittel (8);
l~. "Futtermittel": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artike12 Buchstabe a) der
Richtlinie 79/373ÆWG des Rates vom 2. April 1979 über den Verkehr mit Mischfuttermitteln (9);
18. "Futtermittel-Ausgangserzeugnisse": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artike12
Buchstabe a) der Richtlinie 96/25ÆG des Rates vom 29. April 1996 über den Verkehr mit /
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63ÆWG,
82/471/EWG und 93/74ÆWG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 77110l/EWG(10);
19. "Mischfuttermittel": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artike12 Buchstabe b) der
Richtlinie 79/373/EWG;20. "Futtermittel-Zusatzstoffe": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artike12 Buchstabe
a) der Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der
Tierernährung (11);21. "bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung": in den Geltungsbereich der Richtlinie
82/47l/EWG des Rates vom 30. Juni 1982 über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung
fallende Futtermittel;2~. "ökologische Einheit/ökologischer Betrieb/ökologischer Tierhaltungsbetrieb": eine Einheit oder
em Betrieb, die/der den Vorschriften dieser Verordnung entspricht;
23. "ökologische Futtermittel/Futtermittel-Ausgangserzeugnisse": gemäß den in Artíkel ô

festgelegten Erzeugungsvorschriften erzeugte Futtermittel/Futtermittel-Ausgangserzeugnisse;
24. "Umstellungsfuttermittel/Umstellungsfuttermittel-Ausgangserzeugnisse": den in Artike16
festgelegten Erzeugungsvorschriften entsprechende Futtermittel/Futtermittel-Ausgangserzeugnisse;
hiervon ausgenommen ist der Umstellungszeitraum, wobei diese Vorschriften zumindest ein Jahr
lang vor der Ernte gelten; .
25. "konventionelle Futtermittel/Futtermittel- Ausgangserzeugnisse" :
Futtermittel/Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die nicht unter die in den Nummern 23 und 24
genannten Gruppen fallen. 15>
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Etikettierung

~~5 '
(1) In der Kennzeichnung oder Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a) darf
nur dann auf den ökologischen Landbau B.ezug ge~ommen ~erden, wenn .
a) sich die Kennzeichnung eindeutig .auf die landwlrts.chafthche .Erzeugung bezieht;
b) das Erzeugnis gemäß den Vorschnften der <1 O ~rtlkel 6 .Artlk~IR 6 Md 7 10> erzeugt oder aus
einem Drittland im Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurde;
c) es von einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen der
Artikel 8 und 9 gelten. .
<IOd) bei Erzeugnissen, die nach dem I. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung, den
Namen und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die für das
Unternehmen zuständig ist. Für die Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der jeweilige
Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der Kommission mitteilt. IO>
<10 (2) IR der Keill!zeielmtœ.g eder \VerbURg fur eiR lilrzeugnis des Artikels 1 Aesatz l :Buehstaee e)
darfRUl? daill! auf eieR ökelegiseaeR Laaèèau :Bezug geReraraeR 'l.'erEieH, ';,'eill! Eiiese Keœzsiell.B.Mg
siea eiREieutig auf Eiie laaEiwirtssaaftlieae lilrzeugæ:¡g eezieat UREiulllBittelear rait Eier l'l:H:gaas Eier
eetreffeREisR AgrarerzeugRisse ill. lusararaeahaag steat, Eias als selsaes ira Læ:¡EiwirtssaaftseeH'iee
erzeugt wurde. IO>
<10 (3) In der Kennzeichnung und Werbung flir ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b)
darf in der Verkehrsbezeichnung auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft nur
Bezug genommen werden, wenn
a) mindestens 95 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 6 erzeugt oder von
solchen Erzeugnissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Regelung des Artikels 11
eingeführt wurden;
b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftlichen Ursprungs sind, in Anhang VI Teil
C aufgenommen sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durchführungsbestimmungen, die
gegebenenfalls aufgrund von Absatz 7 angenommen wurden, vorläufig zugelassen wurden;
c) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs ausschließlich die in Anhang VI
Teil A aufgeführten Stoffe enthält;
d) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei
Behandlung unterzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B aufgeführte Stoffe
Verwendung finden;
e) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde;
f) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder eingeführt wurde, flir das die
Kontrollmaßnahmen der Artikel 8 und 9 gelten;
g) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle enthält, die flir das Unternehmen,
das die letzte Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des Namens
oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der
Kommission mitteilt. Aus den Angaben zu den Verfahren des ökologischen Landbausider
biologischen Landwirtschaft muß klar hervorgehen, daß sie sich auf eine landwirtschaftliche
Produktionsweise beziehen, und es muß ihnen ein Hinweis auf die betreffenden Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs beigefügt sein, sofern diese Angaben nicht bereits eindeutig aus der
Zutatenliste hervorgehen.
EJ) Ill. Eier Ken."1:ZeiebmlRg eEier WerbMg fbir eiR lilrzeugRis Eies Artikels 1 Aasatz l :Bueastaèe e) Eiarf
jB EierVerkehrsaezejeaBuBg RUl?Eiaœ auf eieR ökelegissaeB LaHèèau :Bezug geBeraraeB werEieB,
weBB
a) alle lutatell. laaEiwirtseaaftlieaeR Ursj?ruRgs geraäß EieBArtjkelB 6 UBEi7 geWeill!eBe eEier aus
DrittläHEieœ ira RahmeB der RegelMg des Artikels 11 eiRgefuhrte lilrzsugRisse SiRd em'. yell. seleaeR
lilrzeugRisseR stamraeR;
e) Eias firzeugRis Rur iR ARaaRg VI :Bueastaae ,'. aufgefèiBrte Steffe als lutatell. Rieht
laaEiwirtseaaftlieaeR Ursj?fURgs eBtaält;
e) Eias lilrzeugBis eEier seiRe lutatsR aei EierAufeereituag Rieat rait ieBisiereBEieR SH'ahleB eEier iR
Aahaag VI :Bueastaèe g Risht aufgefullrteB SteffeB aeaæ:¡Eielt '""urde;
Ei)das firzeugBis vello eiRera URteœeaæsR aufeereitet wurEie, fæ- das Eiie KeBH'ellraa:ßRar.meB Eier
Artikel g Mei 9 gelteR. 10>
<15 h) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf
deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 15>
<15 (3a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 dürfen Marken mit den in Artikel 2 genannten
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Angaben bis zum l. Juli 2006 in der Etikettierung und der Werbung für Erzeugnisse weiter
verwendet werden, die dieser Verordnung nicht genügen, sofern ..
_die Eintragung der Marke vor dem 22. Juli 1991 - und in Finnland, Osterreich und Schweden vor
dem 1. Januar 1995 _angemeldet wurde und der Ersten Richtlinie 891104/EG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (12)
entspricht und_die Marke stets mit einem klaren, deutlich sichtbaren und leicht lesbaren Hinweis daraufversehen
ist, daß die Erzeugnisse nicht gemäß der in dieser Verordnung beschriebenen ökologischen
Wirtschaftsweise hergestellt werden. 15>
<10 (4) Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs dürfen nur dann in Anhang VI Teil C aufgenommen
werden, wenn diese Zutaten nachweislich landwirtschaftlichen Ursprungs sind und in der
Gemeinschaft nach Artikel 6 nicht in ausreichender Menge erzeugt oder nach Artikel 11 nicht aus
Drittländern eingeführt werden können.~!~~ NesatcJEuefista'eeaj èikfeR¿~:~~~"i~~~:: ;r::~' ~::::
~7':i:f;ü=::=~::~~i~~~~~¿i~,:::iE:e~~i~i~eug;sseRe1:l~=-~r;~~~erzeugRis v.erweRèetwerèe;~; :;;;~~R~_=~:=:::g~Ît, ~ èerGemelRsehaftRashèeR:~ ~~ : =~fi::c~~ :=~=::~r W~f}Fl es sis~um¿utateR~~~~~e:ro ' Hl]Y Cl a ~eRlFl èeRArtlkelRii æè 7 geRaœteFlNorsemlftsR
RishtiRaasreisheRèerMengeerzsagtwerèeR.10>
<15 (5) Gemäß Absatz Loder 3 gekennzeichnete oder beworbene pflanzliche Erzeugnisse können mit
Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau versehen sein, sofern:

Z},2:=~=t~lr!:!=:h::~!:;==~:::r:~:e¿==aft
verseheRseiR,sofern15>
a) die Anforderungen des Absatzes l oder des Absatzes 3 mit Ausnahme der Anforderungen in bezug
auf die Dauer des Umstellungszeitraums nach Anhang I Nummer 1 voll erfüllt sind;
b) ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölfMonaten vor der Ernte eingehalten wurde;
c) die betreffenden Hinweise den Käufer des Erzeugnisses nicht darüber irreführen, daß es sich um
ein Erzeugnis anderer Art als jene Erzeugnisse handelt, die allen Anforderungen des Absatzes l oder
3 genügen. Nach dem 1. Januar 1996 müssen diese Hinweise folgenden Wortlaut erhalten:
'hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau' oder 'hergestellt im Rahmen
der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft'; diese Worte dürfen hinsichtlich Farbe, Größe
~d Schrifttypenicht auffallender aufgemacht sein als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses;
die Worte 'ökologischen Landbaulbiologische Land'Wirtschaft' dürfen in dem Hinweis nicht stärker
hervorgehoben sein als die Worte 'hergestellt im Rahmen der Umstellung auf
<15 d) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs enthält;
è) èasBrzeugRisFlUreiRe¿litat laE:èwirtsellaftlieheRUrsj3mRgsemMIt;15>
e) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die für das Unternehmen,
das die letzte Erzeugungs- oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die
Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine
Entscheidung der Kommission mitteilt.
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a) mindestens 70 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel6 erzeugt bzw. von
solchen Erzeugnissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Regelung des Artikels 11
eingeführt wurden; ." . . .
b) alle anderen Zutaten des Erzeug?isses, .dle.IandwJrtsch~ftj¡chen U.rsprungs sll?-d, m Anhan~ VI Ter!
C aufzenommen sind oder durch emen MItgliedstaat gemaß Durchfuhrungsbestlmmungen, die
gegeb~nenfalls aufgrund von Absatz 7 angeno~en .wur~en, vorläufi~ zugelassen wurden;. .
c) die Hinweise auf den ökologischen Lan~bauJdle biologische Landwirtschaft m dem Verzeichnis
der Zutaten erscheinen und eindeutig auf die Zutaten bezogen sind, die nach den Grundregeln gemäß
Artikel 6 gewonnen oder aus Drittländern gemäß Art!kel 11. eingeführt wurden; die~e Hinweise
müssen dieselbe Farbe, Größe und Schnfttype aufweisen WIe die anderen Angaben m dem
Zutatenverzeichnis. Diese Hinweise müssen außerdem gesondert im gleichen Sichtbereich wie die
Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses aufgeführt werden unter Angabe des Anteils an Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs oder des Anteils an aus solchen Zutaten gewonnenen Erzeugnissen,
die nach den Grundregeln gemäß Artikel 6 erzeugt oder gemäß Artikelll ausDrittländem eingeführt
wurden. Dieser gesonderte Hinweis muß hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttype mit den anderen
Ansaben übereinstimmen und darfnicht auffallender sein als die Verkehrsbezeichnung des
Erz~ugnisses. Er hat folgende Form: 'X % der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sind nach den
Grundregeln für den ökologischen Landbau gewonnen worden' oder 'X % der Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs sind nach den Grundregeln für die biologische Landwirtschaft
gewonnen worden;
d) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs ausschließlich die in Anhang VI
Teil A aufgeführten Stoffe enthält;
e) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei
Behandlungen unterzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B aufgeführte Stoffe
Verwendung finden;
f) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurden;
g) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder eingeführt wurde, für das die
Kontrollmaßnahmen der Artikel 8 und 9 gelten;
h) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die für das Unternehmen,
das die letzte Erzeugungs- und Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die
Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine
Entscheidung der Kommission mitteilt. IO>
<15 i) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf
deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 15>
<10 (6) Während eines Ubergangszeitraums, der am 31. Dezember 1997 endet, darf in der
Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b), das teilweise
aus Zutaten zubereitet wurde, die den Anforderungen des Absatzes 3 Buchstabe a) nicht entsprechen,
auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft nur Bezug genommen werden, wenn
a) mindestens 50 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs den Anforderungen des Absatzes
3 Buchstabe a) entsprechen;
b) das Erzeugnis den Anforderungen des Absatzes 3 Buchstaben c), d), e) und f) entspricht;
c) die Hinweise auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft
- nur im Verzeichnis der Zutaten gemäß der Richtlinie 79/l12/EWG, zuletzt geändert durch die
Richtlinie 89/395/EWG, erscheinen,
- sich eindeutig nur auf Zutaten beziehen, die gemäß den Vorschriften des Artikels 6 erzeugt oder im
Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;
d) die Zutaten und ihr Anteil nach ihrem Gewicht in absteigender Reihenfolge im Verzeichnis der
Zutaten erscheinen;
e) Hinweise im Verzeichnis der Zutaten in derselben Farbe und injeweils gleicher Größe mit gleicher
Schrifttype gegeben werden.
(6) IR eler Ksrmzsiehmmg <lRelWSrB<lRg für eiR Erze<lgRis elss Artikels l Absatz 1 "Buehstabe b), elas
teilweise aus £l7tateR ztlbersitet ':'1*ele, elie elSRAnferelerungeR eles Absatzes 3 "Buehstabe a) nieht
eHtsj3reehsn, elarfa<lfeleR ëkelegiseheR Lanelbatl "Bszug geRel'IlHleR ""ereleR, sefem
a) ffiiRelesteRs 5g Y.H. elsr £<ltatsn laRelwirtsehaftliehsn Dfsj3fUl'!gs elsn fÆferelsrungsR eles A-bsæzes 3
g<lehstabe a) eHtsj3reeJaeR;
b) elas Erzetlgn¡s elSRARferelsrtlRgsR eles Absatzss 3 "BueJastabsR b), e) unel el) eHtsj3rielat;
e) elie H¡¡a.v,'sise auf eleR ëkelegiseheR L8B:elbau nur ¡ffi Verzsiehn¡s eler £l7taten geffiä:ß eler R¡elatliR¡e
79/l12/EWG (1), zuletzt gsänelert elureh elis RiehtliEÍs 89/395/EWG (2), srsehsinsR; sieh eiReleutig
RBTauf£l7taten bezieJaeR, elie geffiäß eleR VersehrifteR eler Artikel 6 uRel7 erzeugt wureleR;
el) elie £l7taten URelihr f.cB:teil Raeh ihreffi Gewielat in absteigeReler Reihenfelge iffi Verzsiehn¡s eler
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:a~::~~; ,<; rzeiehnis àer Z¡,¡tateR iR àerselseR FiMse lffià iRjeweils gleieher Gi'ëße æi.-t
gleicheR g¡,¡chstaseR gegeseR weràeR. 10>
(7) Ausführliche Vorschriften für die Durchführung dieses Artikels können nach dem Verfahren des

Artikels 14 erlassen werden.
<10 (8) Erschöpfende Verzeichnisse der Stoffe und Erzeugnissedes Absatzes 3 Buchstaben b), c)
und d) sowie des Absatzes Sa Buchstaben b), d) und e) werden in Anhang VI Teile A, B und C nach
dem Verfahren des Artikels 14 aufgestellt.~:=~:::=~~:*Steffuæl:à ~:~s;:~:A~i~::~~:~=:~:~::r':O~ ;¡~~~;;'i;h-:~e!iÏ:RABlaaRiVhlach tl8ffiVerfallreR4esMikels

l4 a,ufgestellt. 10>
Es können Bedingungen für die Verwendung und Anforderungen an die Zusammensetzung dieser
Zutaten und Stoffe festgelegt werden.
Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, daß ein Erzeugnis zusätzlich in die obengenannten
Verzeichnisse aufgenommen werden sollte oder daß Anderungen darin vorgenommen werden sollten,
so sorgt er dafür, daß den übrigen Mi!gliedstaaten und der Kommission offiziell Unterlagen mit den
Gründen für die Aufnahme bzw. die Anderungen übermittelt werden; die Kommission legt diese
Unterlagen dem in Artike114 genannten Ausschuß vor.
<10 (9) Für die Berechnung der in den Absätzen 3 und 6 genannten Prozentsätze gelten die Artikel 6
und 7 der Richtlinie 79/1l2/EWG.
<15 (10) In einem Erzeugnis gemäß Artikel1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) darf eine nach den
Bestimmungen des Artikels 6 gewonnene Zutat nicht zusammen mit der gleichen, jedoch nach
anderen Regeln gewonnenen Zutat enthalten sein.

C:====:!=;A:=:~;'~S~tz l à~feiRe ~~h ~~~~:s::~4:~~~!¡; .. ' ' ti "eicheR, jeàechRaeà. aE:àereR R&;eIR ge'::9IlE:eFJ:e!3:Z1:ltat
eRthalteR seiR. 15>
(11) Die Kommission überprüft diesen Artikel sowie Artikel 10vor dem 1. Januar 1999 und legt
geeignete Vorschläge für eine etwaige Anderung vor.
%? i1e~=~e~:~=::~~ilcel 1IDàiRsBeseRàere æ.e,A:S:::: §~~ ~!:_' .J4 . li' ~_ _ c:ec:eBeReRfalls Versehlac:e fur eme f.cfkàeFlffi!F:er. 10>.i

Erzeugungsvorschriften

l,

<10Artikel 6
<15 (1) Ökologischer Landbau schließt ein, daß bei der Erzeugung der Produkte des Artikels 1
Absatz 1 Buchstabe a), ausgenommen Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial,
a) wenigstens die Vorschriften des Anhangs I und gegebenenfalls die betreffenden
Durchführungsbestimmungen eingehalten werden müssen;
b) als Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Futtermittel,
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Mischfuttermittel, Futtermittel-Zusatzstoffe, Stoffe für die
Tieremährung gemäß der Richtlinie 82/4711EWG, Mittel zur Reinigung und Desinfektion von
Stallungen und Haltungseinrichtungen, Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen oder Krankheiten in
den Stallungen und Haltungseinrichtungen oder zu anderen Zwecken, die in Anhang II für
bestimmte Stoffe aufgeführt sind, nur Erzeugnisse verwendet werden dürfen, die sich aus Stoffen
zusammensetzen, welche in Anhang I erwähnt oder in Anhang IIverzeichnet sind. Sie dürfen nur
entsprechend den besonderen Bestimmungen der Anhänge I und IIund nur insoweit verwendet
werd~n, als die entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft allgemein in dem betreffenden
Mitgliedstaat gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den einzelstaatlichen
Vorschriften im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zugelassen ist;
c) nur Saatgut oder vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet wird, das gemäß dem Verfahren des
ökologischen Landbaus im Sinne von Absatz 2 erzeugt wurde;
d) genetisch veränderte Organismen und/oder deren Derivate nicht verwendet werden dürfen; hiervon
ausg.enommen sind Tier mittel.
(1) Olcelegischer L8i'l:àBa¡,¡/Bielegische L8i'l:àwirtsehaft schließt eiR, àa-ß Bei àer Erze¡,¡glffig àer
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eessRàereR BestiFF!FF!b1RgeRàer j\nlaäage I. 101RàII 101RàRbIFi~s~'.veit 'reWieRàet weràe~, a~s àie
emsj9reefieRàe VerweRà1:FF!g iR àer Laaà'\qrtsefia;ft aIlgeFF!e1R IR ~eFF!eetre~feaàeaTM1tgh~àsta~t
geFF!åß àea eiasefilägigea GeFF!eiasefiafts,,'srsehflft~a sàer Eiea eIRzelstaathehea , srsehnftea IFF!
EinklaRa FF!itEieFF!GeFF!eiasehaftsreeht z101gelassea 1St;
e) RbIFS~atgblt eàer vegetatives VeFFFleh..'"bIagsFF!at:erialYeP:'lea~et wirEi, Eias geFF!äß àeFF!VerfaJrrea àes
ëkelsaiseheR Laaàea101slàer eislsgisehea LaREi·\qrtsefiaft IFF!Sume vea Aesatz 2 erzeblgt wblFàe. 15>
<15 (2) Ökologischer Landba~biologische Landwirtsc~aft ~chließt ein, daß bei Saatgut die
Mutterpflanze und bei vegetatrvern Vermehrungsmatenal die Elternpflanze(n)
a) ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder auf deren Grundlage
hergestellten Erzeugnissen,
b) zumindest während einer Generation oder bei ausdauernden Kulturen fur die Dauer von zwei
Wachstumsperioden gemäß Absatz 1 Buchstaben a) und b) erzeugt wurden.
(2) Ökelegisefier LanEibabl19ielegisehe LaaEiw4rtsehaft sehließt eia, Eiaß bei Saatgut Eiie MutteFj9flaaze
lH'lEibei vegetativeFF! VeFFFleh..'"bIRgsFF!aterialEiie ElteFFlj9flanze(R) zUFF!iaEiest 'A'äd1FeaEieiaer Gsaeratioa
oEier bei a101sEia1o1eFFlEisRK1011tblFeRfär Eiie DaHer veR zwei WaehsmFF!sjgerieEieR geFF!äß Absatz 1
BuehstaèeR a) UREib) erzs101gtvlbIFEieR.15>
(3) a) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c) kann Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial,
das nicht gemäß den Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft
gewonnen wurde, während eines am <15 31. Dezember 2003 ] 1. DezeFF!ber 2GGG 15> ablaufenden
Ubergangszeitraums und mit Genehmigung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats insoweit
verwendet werden, als die Verwender eines solchen Vermehrungsmaterials der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle des betreffenden Mitgliedstaats hinreichende Beweise dafür liefern können, daß sie auf
dem Markt ein die Anforderungen des Absatzes 2 erfüllendes Vermehrungsmaterial für eine
geeignete Sorte der betreffenden Art nicht erhalten konnten. In diesem Fall muß
Vermehrungsmaterial verwendet werden, das nicht mit Erzeugnissen behandelt ist, die nicht in
Anhang II Teil B aufgeführt sind, sofern es auf dem Markt erhältlich ist. Die Mitgliedstaaten
unterrichten andere Mitgliedstaaten und die Kommission von den Genehmigungen, die sie gemäß
diesem Buchstaben erteilt haben.
b) Nach dem Verfahren des Artikels 14 können folgende Maßnahmen getroffen werden:
-Eínführung - vor dem <15 31. Dezember 2003 ; 1. DezeFF!ber 2GGG 15> - von Beschränkungen der
Ubergangsmaßnahme gemäß Buchstabe a) in bezug aufbestimmte Arten und/oder Typen von
Vermehrungsmaterial und/oder den Ausschluß von chemischer Behandlung;
- Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Buchstabe a) für bestimmte Arten und/oder Typen von
Vermehrungsmaterial für die gesamte Gemeinschaft oder Teile davon über den 31. Dezember 2000
hinaus;
- Einführung von Verfahrensregeln und Kriterien für die Ausnahmeregelung nach Buchstabe aj-sowíe
entsprechende Unterrichtung der betreffenden Wirtschaftskreise, der anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission.
(4) Die Kommission überprüft vor dem <15 31. Dezember 2002 ] l. DezeFF!ber 1999 15> die
Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere Absatz 1 Buchstabe c) und Absatz 2, und legtgeeignete
Vorschläge für eine etwaige Anderung vor.

A:rtiJæl..4
(l) Ökelogiseher LaaEiba101sefiließt eiR, Eiaß bei Eier ErzeugBRg Eier Preèukte Eies Artikels l Absatz l
B101ehstaèe a)
a) v,eaigsteas Eiie Vorsehriftea Eies Aahaags IUREigegebeReRfalls Eiie betreffeREieR
Durehflfr_'1l-Hgsversel:Jriftea eiRgehaltea werEieR FF!üssea;
b) als PflaRzeBseh101tzmittel, DetergeRtieR, DHRgeFF!ittel eEier Beàeaverèesserer RbIF Erzeugaisse
verweaàet ',;erEiea Eiä.rfea, Eiie sieh aus Erzeugaissea Eier ,'.nlIänge Ib1aà II zusaR'!FF!easetzea; sie
àä.rfea RbIF eRtsj9reeheaEi Eiea eeseaEierea BestiFF!FF!uagea Eier Aafiäage IuaEi II BRei RbIF iasov.-eit·
verweaEiet weràea, als Eiie eRtsj9reeheaEie VerweaEilH'lg ia àer Lanàv:4rtsehaft allgsFF!sia ia EieFF!
betreffeaEiea MitglieEistaat geFF!åß Eiea eiasefilägigea GeFF!eiasehaftsyorsel:Jriftsa bzw. Eisa
eiazslstaatliehsa Versehriftea iFF!Iiiaklang FF!ÍtEieFF!GeFF!eiasehaftsreeht zugslasssR ist.
(2) AeweieheREi veR Aesatz 1 B101ehstaèe e) kaaa Saatgut, Eias FF!itRieht iR AEhaag II a101fgsfuhrteR
ErzsugRissea eehaaEielt '\''llrEie \œà iR EieFF!eetreffeaEiea MitglieEistaat ia àer Lrm8;l'iÎrtsefia.ft
allgeFF!eiR z101ge¡assea ist, verweaEiet weràeR, wel1R Eier Betriee, Eier àieses Saatg101tvep',eRàet hat, àer
KeRtrollstelle hiFlFeieheaEie Be",'eiss àafbir !iefara ¡(aroR, àaß er sieh aR'! } ferlE! Rieht FF!it
\œeehaaàe¡teFF! Saatg101taiaer geeigaetea Sorte àer eetrsffeaEiea Art eiaàeekea kOImte. 10>

<I a Artikel 6a
(1) Jungpflanzen im Sinne dieses Artikels sind Jungpflanzen für die Anpflanzung zum Zwecke der
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!! Pflanzenerzeugung.
(2) Ökologischer Landbaulbiologische Landwirtschaft schließt ein, daß die Erzeuger nur
Jungpflanzen verwenden, die gemäß Artikel 6 erzeugt worden sind.
(3) In Abweichung von Absatz 2 können Jungpflanzen, die nicht im ökologischen Landbau/in
biologischer Landwirtschaft gewonnen wurden, während eines am 31. Dezember 1997 endenden
Übergangszeitraums verwendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die Verwendung genehmigt, nachdem der oder die
Verwender dieses Materials der Kontrollstelle oder -behörde des jeweiligen Mitgliedstaats gegenüber
nachgewiesen haben, daß auf dem Markt der Gemeinschaft keine geeignete Sorte der betreffenden
Art erhältlich war;
b) die Jungpflanzen wurden seit der Aussaat nur mit den in Anhang II Teilen A und B genannten
Erzeugnissen behandelt;
c) die Jungpflanzen stammen von einem Erzeuger, der sich mit einer der Regelung nach Artikel 9
gleichwertigen Kontrollregelung und mit der Auflage gemäß Buchstabe b) einverstanden erklärt hat;
diese Bestimmung tritt am l. Januar 1996 in Kraft;
d) nach der Anpflanzung müssen die Jungpflanzen vor der Ernte mindestens sechs Wochen lang im
Einklang mit Artikel 6 Absatz l Buchstaben a) und b) kultiviert worden sein;
e) die Etikettierung eines Erzeugnisses, das von solchen Jungpflanzen stammende Zutaten enthält,
darf den in Artikell Ogenannten Hinweis nicht enthalten;
f) unbeschadet etwaiger sich aus dem in Absatz 4 genannten Verfahren ergebender Beschränkungen
wird eine aufgrund dieses Absatzes erteilte Genehmigung bei Beendigung der Mangelsituation
zurückgezogen; die Genehmigung gilt längstens bis 31. Dezember 1997.
(4) a) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 3 erteilt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission, wobei folgende Angaben zu maehen sind:
- Genehmigungsdatum,
_Bezeichnung der betreffenden Sorte und der betreffenden Art,
- benötigte Mengen sowie Begründung dafür,
- voraussichtliche Dauer der Mangelsituation,
_alle sonstigen von der Kommission oder den Mitgliedstaaten beantragten Informationen.
b) Geht aus Informationen, die ein Mitgliedstaat der Kommission und dem
Genehmigungsmitgliedstaat übermittelt hat, hervor, daß eine geeignete Sorte während der Dauer der
Mangelsituation erhältlich ist, so kann letzterer erwägen, die Genehmigung zu widerrufen oder den
Genehmigungszeitraum zu verkürzen; er unterrichtet die Kommission sowie die anderen
Mitgliedstaaten innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der genannten Informationen über die von ihm
getroffenen Maßnahmen.
c) Auf Verlangen eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird die Angelegenheit
dem in Artikel 14 genannten Ausschuß zur Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren des Artikels 14
~ann beschlossen werden, die Genehmigung zu widerrufen oder den Genehmigungszeitraum zu
ändern. 10>
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Artikel7
<15 (l) Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung für eine in Artikel6 Absatz
l Buchstabe b) genannte Verwendung nicht zugelassen sind, können in Anhang II aufgenommen
werd~n, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) ~e¡ Verwendung zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen oder -erkrankungen oder zur
Re~11lg.ungund Desinfektion von Stallungen und Haltungseinrichtungen:
- SIe smd unerläßlich für die Bekämpfung eines besonderen Schadorganismus oder einer besonderen
Erkrankung, weil andere biologische, anbautechnische, materielle oder zuchtbezogene Alternativen
f~hlen, und
- Ihre ~ erwendung schließt jede unmittelbare Berührung mit dem Saatgut, der Pflanze, den
pflanzlJchen Erzeugnissen bzw. den Tieren und den tierischen Erzeugnissen aus; bei einer
Begandlung mehrjähriger Pflanzen ist jedoch eine unmittelbare Berührung zulässig - allerdings nur
a~ er~al~ der Wachstumsperiode der genießbaren Teile der Pflanze (Früchte) -, sofern hierdurch
nk¡chtindirekt bewirkt wird, daß es zu Rückständen des Erzeugnisses in den genießbaren Teilen
ommt, und

if - ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. trägt nicht zu
einer Umwe.1tverseuchung bei;tJ} erZStlgfllsSe,Ilismm Zeitfltlakt èer l.anaÈ.ffie èieser Vererèaæg :fursiae ia Pntik,el €i ,"Jlsatz 1
ß.tlsasta'ee 'e) ge_;~sr\',.eaètlag nieht ægslassea siaè, kërn!sa ia Anhang II atlfgsaemmsa
werè~~, '/ 'sr:felgeaèe ßaèiagtlBgsa er:fulltsiaè: . . .
aj 'eel lem ~á~~g;;;g;¡;.fuaa yen PflaazeassaåèlIE:geE: eèer er!a=aniHlRgea:Sie slE:è
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¡,merläßlieà für elie £lekämj3fèæg eiBes l:lessBelereB Pflam:e~ssl;.äelliBgs .seler eiBer l:lessBelereB
Pfla!li!eBeBEfanlcuBg, v>,eila.aelere l:lislsgiseàe, a.a~aute~l;.nlssà:, mateh~ll~ ~el:r . 1'-
j3fla.a:eeB:eHsB41e:esgeae Altemativea feàlea, Haellàre \ erwea Hag ~e leAje e.t!I:U'Iutte",are
£leriihrHaa mit elem Saatgtlt, eler Pflaa:ee seler elea Pflanøeaer:ceHgalssea ¡HlS; l:lel elBer £leàa.aell¡,mg
mehrjähriger Pflaa:eea istjeelss.à eine t!l'lll'li~ell:lare £leIiia.'1ffi? ælässig, allereli!lgs leeligl~Gà a~~phall:l
eler Waeàstlolffisj3erisele eler gealeßl:larea TeIle eler ¥fla.a~e (FftlGàt~) , ssfem J:1erelHrGànlGàt 1B~lrekt
l:levo'Írktwirel, elaß es æ RiiGIEstänelen eles er:cet!ga¡sses IB elea gemeßl:larea Te¡lea ksfB:IIit, t!ael Ihre
Verv.'enelHBg fübrt aieàt :et!HBa.anehml:lareB AHs","¡rkm~gen atiÍ elie Umwelt 13:e",.trägt nieàt æ eiaer
Umwelt"erset!sàting 13ei; 15>
b) bei Verwendung als Düngemitteloder Bodenverbesserungsmittel:
- Sie sind unerläßlich für den spezifischen Nährstoffbedarf der Pflanzenkulturen oder für spezifische
Bodenverbesserungszwecke, für die die Verfahren des Anhangs I nicht ausreichen, und
- ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. trägt nicht zu
einer Umweltverseuchung bei.
<10 (1 a) Die Bedingungen des Absatzes 1 gelten nicht für Erzeugnisse, die vor Erlaß dieser
Verordnung im Einklang mit den im Gebiet der Gemeinschaft befolgten Grundregeln des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft üblicherweise verwendet wurden. 10>
<15 (lb) Was die in der Tierernährung verwendeten <18a Mineralien Haterialiea l8a> und
Spurenelemente anbelangt, so können hierfür zusätzliche Quellen in Anhang II aufgenommen
werden, vorausgesetzt sie sind natürlichen Ursprungs oder andernfalls naturidentisch. 15>
(2) Falls erforderlich, kann für ein in Anhang II aufgenommenes Erzeugnis folgendes angegeben.
werden:
- die ausführliche Beschreibung des Erzeugnisses;
- die entsprechenden Verwendungsvorschriften und Anforderungen an die Zusammensetzung
und/oder Löslichkeit, insbesondere im Hinblick darauf, daß bei diesen Erzeugnissen Rückstände auf
genießbaren Teilen der Pflanze und genießbaren pflanzlichen Erzeugnissen sowie Auswirkungen auf
die Umwelt möglichst gering gehalten werden müssen; .
- besondere Etikettierungsvorschriften für die Erzeugnisse des Artikels 1, falls diese unter
Verwendung bestimmter in Anhang II aufgeführter Erzeugnisse hergestellt wùrden.
(3) Änderungen des Anhangs II, die entweder die Aufnahme bzw. Streichung von Erzeugnissen des
Absatzes l oder die Aufnahme bzw. Anderung von Angaben gemäß Absatz 2 betreffen, werden von
der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen.
(4) Ist ein Mitgliedstaat ßer Auffassung, dass ein Erzeugnis zusätzlich in Anhang II aufgenommen
werden sollte oder daß Anderungen darin vorgenommen werden sollten, so sorgt er dafür, daß den
übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission offiziell Unterlagen mit den Gründen für die Aufnahme
bzw. die Änderungen übermittelt werden; die Kommission legt diese Unterlagen dem in Artikel14
genannten Ausschuß vor.

391R2092

Kontrollsystem

Artikel8
(1) Jedes Unternehmen, das mit dem Ziel der Vermarktung Erzeugnisse gemäß Artikel 1 erzeugt,
aufbereitet oder aus einem Drittland einführt, ist verpflichtet,
a) diese Tätigkeit bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem diese Tätigkeit ausgeübt
wird, zu melden; die Meldung muß die in Anhang IV genannten Angaben enthalten;
b) seine Tätigkeit dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 zu unterstellen.
(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine für die Entgegennahme solcher Meldungen zuständige
Behörde oder Stelle. Die Mitgliedstaaten können die Mitteilung ergänzender Angaben vorsehen, die
ihnen für eine wirksame Kontrolle der betreffenden Unternehmen geboten erscheinen.
(3) Die zuständige Behörde stellt sicher, daß den betreffenden Personen eine auf den neuesten Stand
gebrachte Liste mit Namen und Adressen der den Kontrollmaßnahmen unterworfenen Unternehmen
zur Verfügung gestellt wird.

Artikel9
(I) Die Mitgliedstaaten schaffen ein Kontrollverfahren, das von einer oder mehreren hierfür
bestimmten Kontrollbehörden und/oder von zugelassenen privaten Kontrollstellen durchzuführen ist
und dem die <10 Unternehmen, die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 erzeugen, aufbereiten oder aus
Drittländern einführen, Ufttemehmen, elie er:ceHgnisse gemäß Artikel! er:ceHgea eèer atIfuereitsn
lO> unterstellt werden.
(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, damit einem Unternehmen, das die
Bestimmungen dieser Verordnung einhält und seinen Beitrag zu den Kosten der Kontrollmaßnahmen
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entrichtet, sichergehen kann, in das Kontrollsystem einbezogen zu werden.
(3) Das Kontrollverfahren umfaßt mindestens die in Anhang III aufgeführten Kontrollanforderungen

und Vorkehrungen.(4) Im Falle der Durchführung der Kontrollregelupg durch private Kontrollstellen bestimmen die
Mitgliedstaaten eine Behörde zur Zulassung und Uberwachung dieser Stellen.
(5) Die Zulassung einer privaten Kontrollstelle durch die Mitgliedstaaten geschieht nach Maßgabe

folgender Kriterien:a) Standardkontrollprogramm der Stelle mit ausführlicher Beschreibung der Kontrollmaßnahmen und
Vorkehrungen, die die Stelle den von ihr kontrollierten Unternehmen zur Auflage macht;
b) von der Stelle für den Fall von <10 Umegelmäßigkeiten und/oder Verstößen UmsP'elmäßigkeiten

10> erwogene Sanktionen;
c) geeignete personelle, administrative und technische Ausstattung sowie Erfahrung bei der Kontrolle

und Zuverlässigkeit;
d) Objektivität der Kontrollstelle gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen.
(6) Nach Zulassung einer Kontrollstelle hat die zuständige Behörde folgende Aufgaben:
a) Gewährleistung der Objektivität der von dieser Stelle durchgeführten Kontrollen;
b) Uberprüfung der Wirksamkeit der Kontrolle;
c) Erfassung der festgestellten <10 Umegelmässigkeiten und/oder Verstöße VeFs~ëßelO> und

verhängten Sanktionen;
d) Entzug der Zulassung einer Kontrollstelle, falls siedie Anforderungen der Buchstaben a) und b)
oder die Kriterien des Absatzes 5 nicht mehr oder die Anforderungen <10 der Absätze 7,8,9 und 11

eler l.esä1;ze 7, 8 _el 9 10> nicht erfüllt.
<10 (6a) Vor dem 1. Januar 1996 erteilen die Mitgliedstaatenjeder gemäß den Bestimmungen dieses
Artikels anerkannten oder benannten KontrollsteIle oder -behörde eine Codenummer. Sie informieren
darüber die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission, die diese Codenummern in der in Artikel
15 Unterabsatz 3 genannten Liste veröffentlichen wird. 10>
(7) Die Kontrollbehörde und die zugelassenen Kontrollstellen nach Absatz 1
a) gewährleisten, daß in den von ihnen kontrollierten landwirtschaftlichen Betrieben mindestens die
in Anhang III aufgeführten Kontrollmaßnahmen durchgeführt und die entsprechenden Vorkehrungen

getroffen werden;
b) gegen keinen anderen Personen als der für den landwirtschaftlichen Betrieb verantwortlichen
Person und den zuständigen staatlichen Stellen Einblick in die Informationen und Daten, von denen
sie bei ihrer Kontrolltätigkeit Kenntnis erhalten.
(8) Die zugelassenen KontrollsteIlen
a). gewähren der zuständigen Behörde zu Inspektionszwecken Zugang zu ihren Diensträumen und
Einrichtungen und sind in dem Maße auskunfts- und unterstützungspflichtig, wie dies der
zuständigen Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung geboten erscheint;
b) übermitteln der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats alljährlich spätestens am 31. Januar ein
Verzeichnis der Unternehmen, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden
habe~ und legen ihr alljährlich einen zusammenfassenden Bericht vor.
(9) Die Kontrollbehörde und die Kontrollstellen nach Absatz 1 müssen
a) b.ei Feststellung einer Umegelmäßigkeit hinsichtlich der Durchführung der Artikel 5,<10 Artikel6
l.rbkeln é unel 7 10> bzw. der Maßnahmen des Anhangs III die Hinweise auf den ökologischen
Landbau nach Artikel 2 von der gesamten von der Umegelmäßigkeit betroffenen Partie oder

Erze<:gung entfernen lassen;
~) bel Feststellung eines offe~u~dig~n V~rstoßes oder.eines yerstoßes mit Langzeitwirkung dem

etreffenden Unternehmen die mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau verbundene
Vermarktung von E~zeugnissen für die Dauer einer mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats

zu vereinbarenden Frist untersagen.
(10). Folgende Bestimmungen können nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen werden:
a) die Durchführungsbestimmungen für die Anforderungen nach Absatz 5 und die Maßnahmen nach
Absatz 6·
b) die D~rchführungsbestimmungen für die Maßnahmen nach Absatz 9.
<10 (11) Ab dem 1. Januar 1998 müssen die zugelassenen Kontrollstellen unbeschadet der Absätze 5
und 6 die Bedingungen der Norm EN 45011 <15 ¥OIl3: 2é. J_i 1989 15> erfüllen. 10>
<15 (12) a) Bei der Fleischerzeugung aus der Tierproduktion vergewissern sich die Mitgliedstaaten
unbeschadet der Bestimmungen des Anhangs III, daß sich die Kontrollen auf alle Stufen der
~rzeugung, Schlachtung, Zerlegung und alle sonstigen Aufbereitungen bis hin zum Verkauf an den
. erbraueher erstrecken, um _ soweit dies technisch möglich ist - die Rückverfolgbarkeit der

~Ieâsch~n E~zeugnisse in der Produktions-, Verarbeitungs- und Aufbereitungskette von der Einheit,
In er die Tiere erzeugt werden, bis zur Einheit der endgültigen Verpackung und/oder
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Kennzeichnung zu gewährleisten. Sie teilen der Kopupission die getroffenen Maßnahmen u!ld die
Folgemaßnahmen zugleich mit dem Bericht über die Uberwachungsmaßnahmen gemäß Artikel l S
mit.
b) Für andere tierische Erzeugnisse als Fleisch werd~n in Anhang III wei~ere Bestimmungen
festgelegt, um - soweit dies technisc~ möglich. ist - die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. .
c) Injedem Fall ist mit den gemäß diesem Artikel getroffenen Maßnahmen den Verbrauchern die
Gewähr dafür zu bieten, daß die Erzeugnisse dieser Verordnung entsprechen. 15>

Vermerk über die im Kontrollverfahren festgestellte Konformität

Artikel10
<10 (1) Der Vermerk und/oder das Emblem betreffend die im Kontrollverfahren festgestellte .
Konformität gemäß Anhang V dürfen nur dann auf dem Etikett der Erzeugnisse gemäß Artikel 1
angebracht werden, wenn diese
a) Artikel 5 Absatz loder 3 erfüllen;
b) bei allen Erzeugungs- und Aufbereitungsvorgängen dem Kontrollverfahren nach Artikel 9
unterzogen wurden;
c) unmittelbar in geschlossenen Behältnissen vom Erzeuger oder Aufbereiter an den Endverbraucher
verkauft werden oder als vorverpackte Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden; im Fall des
Direktverkaufs vom Erzeuger oder Aufbereiter an den Endverbraucher sind geschlossene Behältnisse
nicht vorgeschrieben, sofern die Etikettierung eine klare und unzweideutige Identifizierung des von
dem Vermerk betroffenen Erzeugnisses erlaubt;
d) auf dem Etikett den Namen und/oder die Firma des Erzeugers, des Aufbereiters oder des
Verkäufers und den Namen oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder -stelle sowie alle gemäß
den einschlägigen Rechtsvorschriften über die Etikettierung von Lebensmitteln im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht erforderlichen Angaben tragen.
(l) Der VeFffierk ii-èer Elie ira KeRtrellverfáffi-eR festgestellte KeRfsFffiitä( RaeR AHhaRg V ElarfRæ:
ElaRRaBf Elera :etikett Eler :erzetigRisse Eles Artikels 1 EIflgeeraeat '?PerEleR, weHn Eliese
a) Elie VerseruiFteR Eles Artikels § ABsätze 1, 2, :; 1:lElEl4 tlREl Eler Artikel é tlREl 7 se",r,ie Elie
emSjlreeReRElsR Dæ:eRflili.--ungsverseffi-ifteR erfiilleR;
e) eei alleR :erzetiguRgs 1:lElElAtifuereittlRgsI,rergäßgeR Elera KeatrellverfahreR RaeR ArtilEei 9 Aesatz
:; blRterzegeR ""tuEleR;
e) veR UmeœeRraeR erzeblgt sEler atlfuereitet wurEleR, Elie Elie Ksmrslle ibres 'Betrie13es Eler
K:emrellee~ërEle sEler eiRer Keatrell.stelle HaeR Artikel9lJ¡satz 1 aRyertratit Raes::.::::::
Elreser 'BeRerEle eEler Stelle zæ: lÆenHgtmg Eles VeFffierks HaeR AMaB:g V eevellraa ;; 0" SH;
El)eis zblr Verkatlfsstelle ira :eiRzeiREIflElel iR geseRlesseHeR Vefjlaek1:lElgsR vSfjlaekt ;¡;J. ~~¡;rt
~
e) aBf Elera :etikett ~is 'BezeieRRblRg blHElgegeeeRe~lls Elas eiRge~ag~Re ~eie~e.~ ~ n~~elle,
l>JameR blHElARsebrlft Eles :erzeblgers eEler l.blfuerelters blHEl sewelt Elle RieathHI ' _. ' .
aR'lIeHElear ist Elie iH Elieser RieatliRie yergesebrieeeReR ARgaeeH trageR. IO>
(2) Etikett oder Werbung dürfen keinen Hinweis enthalten, der beim Käufer den Eindruck erweckt,
daß der Vermerk nach Anhang Veine Garantie fur besseren Geschmack, Nährwert oder bessere
Gesundheitsverträglichkeit darstellt.
(3) Die Kontrollbehörde und die KontrollsteIlen nach Artikel 9 Absatz 1 müssen
a) bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Durchführung <10 der Artikel5 und 6 àe-f
Artikel §, é blREl7 10> bzw. der Maßnahmen des Anhangs III den Vermerk nach Anhang V von der
gesamten von der Unregelmäßigkeit betroffenen Partie oder Erzeugung entfernen lassen;
b) bei Feststellung eines offenkundigen Verstoßes oder eines Verstoßes mit Lahgzeitwirkung dem
betreffenden Unternehmen das Recht aufVerwendung des Vermerks nach Anhang V für die Dauer
einer mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu vereinbarenden Frist entziehen.
(4) Bei Feststellung bestimmter Verstöße gegen dieArtikel 5, 6 und 7 bzw. die Anforderungen und
Vorschriften des Anhangs III können nach den Verfahren des Artikels 14 Bestimmungen flir den
Entzug des Rechts auf Verwendung des Vermerks nach Anhang V festgelegt werden.
<10 (§) Steilt eiH MitglieElstaat eei eiHera aBS eiRera aRElereH MitglieElstaat stamraeHEleH :erzetigHis
rait VeFffierk HaeR Artikel2 1:lElEl'eElerAHaaRg V UmegelraäßigkeiteR eei Eler DblfeRfiihr1:lElg Elieser
VersrElRblRg fest, se blHterrieatet er Rieriieer EleRP/fitglieElstaat, Eler Elie KeRtrellstelle ægelasseR aat,
blRElElie KeFflll.'lissieH.
(é) Die P1itglieElstaateH treffeR Elie erfsrElerlieaeH MaßHafiraeR, tIfR Elie VePNeRElblHg Eles VSFffierlŒ
Haea ArtiksI2 1:lElEl/oElsrAMEIflg V Zbl 'BetfblgsZ'NeekeRatlSZblsealisßeR.
(7) Die KsraraissieR üeefjlIioift ver Elera ....2 :; 1. Jtlii 19941. Juli 199:3 2> Elie 'BestirarablHgeH Eles
Artikels I G, iHseeseHElere iH eeæg auf Elie Mëgliel1keit, EleR}fiR-vieis RaeR l.MaRg VeiHElsHEl
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<10 Allgemeine Maßnahmen zur Anwendung

Artikel!Oa
(l) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Erzeugnis, das
einen Vermerk nach Artikel2 und/oder Anhang V trägt, Unregelmäßigkeiten oder Verstöße bei der
Durchführung dieser Verordnung fest, so unterrichtet er hierüber den Mitgliedstaat, der die
Kontrollbehörde benannt oder die Kontrollstelle zugelassen hat, und die Kommission.
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die gebotenen Maßnahmen, um der mißbräuchlichen Verwendung des
Vermerks nach Artikel 2 und/oder Anhang V vorzubeugen. 10>

Einfuhren aus Drittländern

Artikel l l
(1) Unbeschadet des Artikels 5 dürfen aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse gemäß Artikel! nur
vermarktet werden, wenn
a) sie aus einem Drittland starnrnen, das in einer durch Beschluss der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels !4 zu erstellenden Liste aufgeführt ist, und aus Gebieten oder
Produktionsbetrieben kommen und von einer der Kontrollstellen kontrolliert wurden, die
gegebenenfalls in der das jeweilige Drittland betreffenden Entscheidung bezeichnet sind;
b) die zuständige Behörde bzw. Kontrollstelle des Drittlandes eine Bescheinigung ausgestellt hat, der
zufolge die darin bezeichnete Partie
_mit Hilfe von Wirtschaftsmethoden auf der Grundlage von Regeln erzeugt wurde, die denen der <10
Artikel 6 ArtikelR €i lffiè 7 10> gleichwertig sind, und
_einem Kontrollverfahren unterzogen wurde, dessen Gleichwertigkeit anläßlich der Prüfung nach
Absatz 2 Buchstabe b) anerkannt wurde.
(2) Zur Entscheidung darüber, ob für bestimmte Erzeugnisse des Artikels! ein Drittland auf seinen
Antrag hin in der Liste des Absatzes! Buchstabe a) aufgeführt werden darf, wird insbesondere
folgendes berücksichtigt:
a) die von dem Drittland gebotenen Garantien für die Einhaltung von Regeln, die zumindest bei
Erzeugnissen, die für die Gemeinschaft bestimmend sind, den Regeln der <lOArtikel 6 frrtikelR €i
~ 10> gleichwertig sein müssen;
b) die Wirksamkeit der zur Einhaltung der Vorschriften des Buchstaben a) getroffenen
Kontrollrnaßnahmen, die zumindest bei Erzeugnissen, die für die Gemeinschaft bestimmt sind, den
Kontrollrnaßnahmen der Artikel 8 und 9 gleichwertig sein müssen.
Anhand dieser Kriterien kann die Kommission in ihrer Entscheidung die Ursprungsregionen oder
-betriebe bzw. die Stellen festlegen, deren Kontrolle als gleichwertig gilt.
(3) Die in Absatz l Buchstabe b) genannte Bescheinigung muß
a).der Ware bis zum Betrieb des ersten Empfängers im Original beigefügt sein und anschließend vom
Emführer der <10 Kontrollstelle und/oder Kontrollbehörde KeBtrellbeàërEie 10> mindestens zwei
Jahre zur Einsicht bereitgehalten werden;
b) nach Maßgabe der Modalitäten sowie eines Formblatts ausgestellt werden, die nach dem
Verfahren des Artikels 14 festzulegen sind.
(4) Ausführliche Vorschriften zur Durchführung dieses Artikels können nach.dem Verfahren des
Artikels 14 erlassen werden.
(5) Bei der Prüfung des Antrags eines Drittlandes verlangt die Kommission, daß dieses Land alle
erfor~erlichen Auskünfte mitteilt; femer kann sie Sachverständige damit beauftragen, unter ihrer
AufSIchtan Ort und Stelle eine Prüfung der in dem betreffenden Drittland tatsächlich angewandten
ProduktIOnsvorschriften und Kontrollrnaßnahmen durchzuführen.
~. (6~a) Abweichend von Absatz 1 können Einführer von der zuständigen Behörde des jeweiligen
f.9lt~hedstaats ermäc~tigt werdel?-,bis zum <15 31. J?ezember 2005 <l Q ~ 1.l?ei3e;æber ~QQ2 31. lBoli
B 93 l Q;::. 15> aus Dnttländem eingeführte Erzeugnisse zu vermarkten, die nicht 111 der 111 Absatz!

uchstabe a) genannten Liste aufgeführt sind, sofern der zuständigen Behörde des
Emfuhrmltgliedstaats hinreichend nachgewiesen wird, daß die Einfuhrerzeugnisse nach
tOduktlOnsvOrschriften, die denen der <10 Artikelô f.d:tikeIR €i BoBEi710> gleichwertig wird, und im
d ahrner:von Kontrollrnaßnahmen gewonnen werden, die in gleicher Weise wirksam sind wie die in
en.Art~kel8 und 9 genannten Kontrollrnaßnahmen, und daß diese Kontrollrnaßnahmen auch

tatsachhch und kontinuierlich durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt nur so lange, wie die
VorgenarmtenBedingungen auch tatsächlich erfüllt sind. <10 Sie erlischt ab dem Zeitpunkt, zu dem
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über die Aufnahme eines Drittlandes in die Liste gemäß Absatz 1 Buchstabe a) befunden wird, es sei
denn sie betrifft ein Erzeugnis, das in Gebieten erzeugt wurde, die nicht in der in Absatz 1 Buchstabe
a) ge~annten Entscheidung"'be~eichnet sind, und da~ nicht a1ffgrund de~ vc:n dem Drittl<l?d "
eingereichten Antrags kontrolliert W1!-rde,solange dieses Dr:~tland .dam1~ elll,:erstanden ist, d<:ß die III
diesem Absatz vorgesehene Ermächtigungsregelung fortgeführt wird, SIe erhseàt ae èem Zert]31f1lkt,
zu èem eiR DrittIanè iR èie iR ABsatz 1 Ihl6Estaee aj geRarJ.1te Liste aufgeRommeR wirè. 10>
b) Werden einem Mitgliedstaat von einem Einftihrer hinreichende Nachweise erbracht, so teilt der
Mitgliedstaat der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten umgehend nur das betreffende
Drittland mit, aus dem die Erzeugnisse eingeführt werden, und gibt ihr ausführliche Informationen
über die Produktionsvorschriften und Kontrollmaßnahmen sowie über die Garantien für deren
tatsächliche, kontinuierliche Anwendung.
c) In Zweifelsfallen wird auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission der in
Artikel14 genannte Ausschuß befaßt. Ergibt diese Prüfung, daß die Produktion der betreffenden
Einfuhrerzeugnisse nicht nach gleichwertigen Produktionsvorschriften und/oder im Rahmen
gleichermaßen wirksamer Kontrollmaßnahmen erfolgt, so fordert die Kommission den betreffenden
Mitgliedstaat auf, seine Ermächtigung zurückzuziehen. Erforderlichenfalls kann nach dem Verfahren
des Artikels 14 beschlossen werden, daß die betreffenden Einfuhren einzustellen sind oder nur unter
bestimmten geänderten Bedingungen, die innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllt sein müssen, weiter
getätigt werden können.
d) Die Mitteilung gemäß Buchstabe b) erübrigt sich bei Produktionsvorschriften und
Kontrollmaßnahmen, die bereits gemäß Buchstabe b) von einem anderen Mitgliedstaat mitgeteilt
wurden, sofern sich kein wesentlicher neuer Aspekt ergeben hat, der eine Revision der Prüfung und .
des Beschlusses gemäß Buchstabe c) rechtfertigen würde. Die Kommission überprüft Absatz 1 vor
dem 31. Juli 1994 und legt gegebenenfalls Vorschläge zu seiner Änderung vor. 2>
<10 (7) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 14 auf Antrag eines Mitgliedstaats
eine KontrollsteIle eines Drittlands, die zuvor von dem betreffenden Mitgliedstaat geprüft wurde,
zulassen und in die Liste nach Absatz 1 Buchstabe a) aufnehmen. Die Kommission übermittelt den
Antrag dem betreffenden Drittland. 10>

Freier Warenverkehr in der Gemeinschaft

Artikel12
Jedes Verbot oder jede Beschränkung der Vermarktung von Erzeugnissen des Artikels 1, die dieser ,
Verordnung entsprechen, aus Gründen der Art der Erzeugung, der Etikettierung oder der
Kennzeichnung der Art der Erzeugung durch die Mitgliedstaaten ist unzulässig.
<15 Was jedoch die in Anhang ITeil B genannten Vorschriften für die tierische Erzeugung
anbelangt, so können die Mitgliedstaaten hinsichtlich der in ihrem Gebiet erzeugten Tiere und
tierischen Erzeugnisse strengere Vorschriften anwenden, sofern diese Vorschriften sich im Einklang
mit dem Gemeinschaftsrecht befinden und die Vermarktung anderer Tiere oder tierischer
Erzeugnisse, die. den Anforderungen der Verordnung genügen, weder untersagen noch beschränken.
15>

Verwaltungsbestimmungen und Durchführung

<15 Artikel 13
Nach dem Verfahren des Artikels 14 können erlassen werden:
- Durchführungsbestímmungen zu dieser Verordnung,
- Anderungen der Anhänge I bis IV, VI, VII und VIII,
- Änderungen an Anhang V zur Festlegung eines Gemeinschaftsemblems, das zusammen mit dem
Konformitätskontrollvermerk oder auch ersatzweise verwendet werden kann,
- Beschränkungen und Durchführungsbestimmungen für die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d)
genannte Ausnahme für Tierarzneimittel,
- dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und des technischen Fortschritts entsprechende
Bestimmungen zur Durchführung des Verbots der Verwendung von GVO und GVO-Derivaten unter
besonderer Berücksichtigung eines Schwellenwerts für unvermeidbare Verunreinigungen, der nicht
überschritten werden darf.
Artikell;
l'jaSE èem VerfahreR èes Artikels 14 käRReR erlasseR 'A'erèeR:
<10 DursEfiih.'1lBgsBestimmoogeR ztI èieser VerorèRlffig; 10>
}Jlèer~RgeR èer !.nhäRge I, II, III, IV URd VI;
<10 ARdeFlffigeR aR AnhrilRg V zur Festlegoog siRes GsmsiRs6EaftssmBlems, das zusammSR mit

ill

lili
,','11
IIII

¡II

I
: l' 180f981."-'- _ 23.11.01



1--,I
!.h~91R2092
l ,
i '
i

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid-de.html ~
!I~
'Illiiii

II~
~
'11

1
11

11

I¡I,I,!,
'11111

'1
1

:11

1

~II'.,\
1

1

'1'II
illl
III'!

~
H
'IIIj
,III
,II

~
I
II
I
!

~~.eRtrelh'eræerk säer ~~B.aersf::.':îñ ~e:~~~et weräeR kæm.
e' _ læætmgeR :ea äen AfIDaH_eR BB .

Artikel14Die Kommission wird von einem Ausschuß unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und.in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. Wird das in diesem
Artikel festgelegte Verfahren angewendet, so unterbreitet der Vertreter der Kommission dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt eine Stellungnahme zu
diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit der Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in
Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die
Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. Die Kommission erläßt die beabsichtigten
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses übereinstimmen. Stimmen die
beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder ergeht keine
Stellungnahme, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu
treffenden Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Hat der Rat nach Ablauf einer
Frist von drei Monaten nach seiner Befassung keinen Beschluß gefaßt, so werden die
vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission erlassen.

Artikel 15Die Mitgliedstaaten teilen der Kommissionjährlich vor dem 1. Juli die im Vorjahr zur Durchführung
dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen mit, insbesondere
_die Liste der Unternehmen, die die Meldung nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) bis zum 31.
Dezember des Vorjahres durchgeführt haben und dem Kontrollverfahren nach Artikel 9 unterstellt
waren;_einen Bericht über die Überwachungsmaßnahmen nach Artikel 9 Absatz 6. Ferner unterrichten die
Mitgliedstaaten die Kommission vor dem 31. März eines jeden Jahres über die Liste der zum 31.
Dezember des Vorjahres zugelassenen Kontrollstellen, ihre Rechts- und Verwaltungsstruktur, ihre
Standardkontrollprograrnme, ihre Sanktionsregelung sowie gegebenenfalls ihr Zeichen. Die
Kommission stellt sicher, daß die Listen der zugelassenen Kontrollstellen, die ihr vor dem im
Unterabsatz 2 genannten Datum mitgeteilt worden sind, jährlich im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlicht werden.

<15 Artikel15a
Für die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere diejenigen, die von der
Kommission zur Verwirklichung der in den Artikeln 9 und 11 sowie in den technischen Anhängen
festgelegten Ziele durchzuf1.ihrensind, werden die erforderlichen Mittel jährlich im Rahmen des
Haushaltsverfahrens zugewiesen. 15>

ter
11

Artikel16
(Gl)Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen

emeinschaften in Kraft.
(2) Innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung führen die Mitgliedstaaten die
Artikel 8 und 9 durch.
<J2 (3) Für Artikel 5, Artikel 8 Absatz ,I und Artikel 11 Absatz 1 beginnt die Geltungsdauer am 1.
anuar 1993.

8) .PHräie Artikel 5, Artikel g ABsatz l t1Häi\rtikell1 ,'\'esatz 1 Begiffilt äie GSltœ3:gsäaasr erst
~'"sln4saate Rach IFlkra#treten èieser Vererèatæg. 2>
fac~ de~ Verfahren des Artikels 14 darf die Frist bis zum Geltungsbeginn des Artikels 11 Absatz 1
ur die Emfuhr aus einem Drittland für einen bestimmten Zeitraum verlängert werden, wenn es der
Stand der Prüfung des Antrags nicht zuläßt, über die Aufnahme dieses Landes in die Liste nach
~:el 11 Absatz 1 Buchstabe a) vor Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist zu entscheiden. Zur

I altung des in Anhang I Nummer 1 genannten Umstellungszeitraums wird die Zeit vor
~afttreten dieser Verordnung insoweit berücksichtigt, wie der Wirtschaftsteilnehmer der
.ontrollstelle nachweisen kann, daß seine Produktion während dieser Zeit den geltenden

emz~lstaatlichen Bestimmungen oder aber, in Ermangelung solcher Bestimmungen, den international
(~er ~:mtenNormen für den ökologischen Landbau entsprochen hat.
M!~.ährend eines Zeitraums von zwölfMonaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung dürfen die
Aitg ledsta~ten abweichend von Artikel 6 Absatz ~ die Verwendung v.onErzeugnissen, die in.

nhang II nicht aufgeführte Stoffe enthalten und die Ihres Erachtens die Bedingungen des Artikels 7
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Absatz 1 erfüllen, in ihrem Gebiet zulassen.
(5) Während eines Zeitraums, der. zwölf Monate nach Fes~egun& des Anhapgs VI gemäß Artik~l 5
Absatz 7 endet, können die Mitgliedstaaten entsprechend Ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
weiterhin die Verwendung von Stoffen zulassen, die nicht in Anhang VI aufgeführt sind.
(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über die
Stoffe, die nach den Absätzen 4 und 5 zugelassen wurden.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Luxemburg am 24. Juni 1991. ,
Im Namen des Rates Der Präsident J.-C. JUNCKER
(I) ABI. Nr. C 4 vom 9. L 1990, S. 4, und ABI. Nr. C 101 vom 18.4.1991, S. 13.
(2) ABI. Nr. C 106 vom 22. 4. 1991, S. 27.
(3) ABI. Nr. C 182 vom 23. 7. 1990, S. 12.
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8. 2. 1979, S. 36.
(2) ABI. Nr. L 159 vom 10. 6.1989, S. 58.
(3) ABI. Nr. L 347 vom 17. 12. 1973, S. 5 L
(4) ABI. Nr. L 80 vorn 25.3. 1986, S. SL
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8. 2. 1979, S. L
(2) AB!. Nr. L 186 vom 30.6. 1989, S. 17. f

ANHANGI

GRUNDREGELN DES ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS FÜR AGRARBETRIEBE

<15 A. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse
Pflan¡;;SR loiRe!Pflan:esRer:eeHgRisss 15>

1. Die Grundregeln nach diesem Anhang müssen auf den Anbauflächen normalerweise
während eines Umstellungszeitraums von mindestens zwei Jahren vor der Aussaat oder,
im Fall mehrjähriger Kulturen (außer Weiden), von mindestens drei Jahren vor der ersten
Ernte der in ArtikellAbsatz 1 Buchstabe a) genannten Erzeugnisse befolgt werden, Die
Kontrollstelle kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde beschliessen, daß dieser
Zeitraum in bestimmten Fällen unter Berücksichtigung der früheren Nutzung der
Anbauflächen verlängert bzw, verkürzt wird.
<9 Insbesondere kann ein Mitgliedstaat den Umstellungszeitraum auf die notwendige
Mindestfrist verkürzen, wenn die Parzellen im Rahmen einer von der zuständigen
Behörde des Mitgliedstaats fur sein gesamtes Hoheitsgebiet oder bestimmte Teile
desselben für eine bestimmte Kultur vorgeschriebenen Krankheits- oder
Schädlingsbekämpfungsmaßnahme unter Verwendung eines nicht unter Anhang II
Abschnitt B fallenden Mittels behandelt worden sind.
Der Umstellungszeitraum kann nur verkürzt werden, wenn folgende Voraussetzungen
ausnahmslos erfüllt sind:
- Die Parzellen waren bereits auf den ökologischen Landbau umgestellt oder in
Umstellung begriffen.
- Aufgrund der Abbaurate des für die vorgeschriebene Behandlung verwendeten Mittels
ist sichergestellt, daß nach Abschluß des verkürzten Umstellungszeitraums die Höhe der
Rückstände im Boden bzw. bei Dauerkulturen in der Pflanze unbedeutend ist.
- Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten von seiner
Entscheidung über die Behandlungspflicht und das Ausmaß der Verkürzung des
Umstellungszeitraums.
- Die bei der Behandlung folgende Ernte darf nicht als Erzeugnis aus ökologischem
Landbau vermarktet werden. 9> '
<172.1. Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens sind zu erhalten bzw, in
geeigneten Fällen zu steigern durch:
a) Anbau von Leguminosen, Gründüngungspflanzen bzw, Tiefwurzlern in einer
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geeigneten weitgestellten Fruchtfolge;
b) Einarbeitung von Wil\?chaftsdünger tierischer Herkunft aus der ökologischen
tierischen Erzeugung in Ubereinstirnrnung mit Teil B Ziffer 7.1 dieses Anhangs und
innerhalb der dort festgelegten Beschränkungen;
c) Einarbeitung von anderem organischen Material, gegebenenfalls nach Kompostierung,
das in Betrieben gewonnen wurde, die nach den Vorschriften dieser Verordnung
wirtschaften.
2.2. Andere organische oder mineralische Düngemittel gemäß Anhang dürfen
ausnahmsweise nur dann ergänzend eingesetzt werden,
_ wenn der Nährstoffbedarf der Pflanzen im Rahmen der Fruchtfolge bzw. die
Aufbereitung des Bodens nicht allein mit den in vorstehender Ziffer unter den
Buchstaben a), b) und c) genannten Mitteln gedeckt bzw. sichergestellt werden können;
_ soweit es sich um Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft undloder tierische
Exkremente gemäß Anhang handelt, wenn diese Erzeugnisse zusammen mit
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft gemäß Ziffer 2.1 Buchstabe b) unter Einhaltung
der in Teil B Ziffer 7.1 dieses Anhangs festgelegten Beschränkungen verwendet werden.
2.3. Zur Aktivierung von Kompost können geeignete Zubereitungen auf pflanzlicher
Basis oder auf der Basis von genetisch nicht veränderten Mikroorganismen im Sinne von
Artikel 4 Absatz 12 verwendet werden. Für Zwecke gemäß dieser Ziffer und gemäß
Ziffer 2.1. dürfen außerdem sogenannte «biodynamische Zubereitungen» aus
Gesteinsmehl, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft oder Pflanzen verwendet werden.
2.4. Geeignete Zubereitungen aus genetisch nicht veränderten Mikroorganismen im
Sinne von Artikel4 Absatz 12, die in dem betreffenden Mitgliedstaat in der
Landwirtschaft im allgemeinen verwendet werden dürfen, können zur Verbesserung der
Bodenverhältnisse insgesamt oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Nährstoffen
im Boden oder in den Kulturpflanzen eingesetzt werden, sofern die Notwendigkeit eines
solchen Einsatzes von der Kontrollstelle oder -behörde anerkannt ist.
2. l?rueht13arkeHtmè èielegiseae ,\ktivität èes geèeas siaè lill erhaltea èz'V. ia
geeigaetea ~ä1lea zu steigem èurea:
a) ."mllatlyen Legllffiiaesea, Griffiffimgungsj3flaazea èz\V. Tiepi'o'urzlGmi-B einer
geeignetefrweHgestellten ~ftlsWelge.
~)Ëi~;;;~ yen kefBj3estiGrtemeèer nisat kefBj3estiertem erganissaen Material. èas
ifrgarie'eSH gsweE:1.'len'Nurèe, èie naea èGaVerssÈÚFtGnèieser Vererànuag
;.~rt~~;'.I~ HinèHsk auf èie Genehmigung gemGinsaæ:GrteshRissaer VersehriFten
:fi:k èie èielegiseae tieriseae Preèuktien këE:1.'lea~¡eèenerzetlgnisse èer Tierhalttlng. '."oie
Stallmist, vsrwenèet \Verèefl,wenn sie atlSbtlsatèetrieèsfl stammen, ""eleae èie
geltsflèefl eiflzelstaatlisaefl Rsgellffigsfl èZ'.l(.ifl grrn:mgeltlflg seleaer Regeltmgefl
imernatieflal aaerkæmts Pralctikefl èer ëkelegissasfl tisriseasfl grZetlguflg èsfelgea.
Aflèere erganiseas eèsr mifleraliseae Diffigemittel im Sinne yefl,\ooaag II èwa Htlf

èana srgäflzeflè eiflgesetzt WerèGfl,wenn èsr ~¡äffistef:fueèarf èer Pfl:mzefl im Rahmsa
~~;::?::=wirtseaaft èzw. èie fÆf'ee~siæ:ag.èes g eèefls flisat alle~!lmit ès:;: ia.

s ' èefl a) uflè è) geflaRB:teB:Mlttslfl sleaergestellt 'n'erèea kennefl ~tlf èle
A.-J.áiYieruflgvem K:emflest këE:1.'leageeigflete Ztlèereittlflgell: (èieèYflaæ:iseae
Ztlèsrsitlffigen) atlf èer gasis yen MilEfeergaaisrnea eèer atlfflflaazlieaer gasis
,,'ef'<'o'sflèetwerèefl. 17>
3. Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter müssen durch die ganzheitliche Anwendung
folgender Maßnahmen bekämpft werden:
- geeignete Arteri- und Sortenwahl;
- geeignete Fruchtfolge;
- mechanische Bodenbearbeitung;
- Schutz von Nützlingen durch Schaffung günstiger Verhältnisse (z.B, Hecken,
NIstplätze, Aussetzung von natürlichen Gegenspielern);
- Abflammen von Unkrautkeimlingen.
Die Mittel im Sinne von Anhang II dürfen nur verwendet werden, wenn eine
unmittelbare Bedrohung für die Kulturen besteht.
<44. Das Sammeln eßbarer Wildpflanzen und ihrer Teile, die in der freien Natur, in
Wäldern und auflandwirtschaftlichen Flächen natürlicherweise vorkommen, gilt als
Er~eugung im Rahmen des ökologischen Landbaus, sofern
- diese Flächen in den drei Jahren vor dem Sammeln der Pflanzen nicht mit anderen
Mitteln als den Mitteln gemäß Anhang II behandelt worden sind;
- das Sammeln die Stabilität des natürlichen Habitats und die Erhaltung der Arten im

23.11.0108:10



~.
~i

391R2092

I;
!!I
!i!

:,i!
'l" 220f98":!!I

Sammelgebiet nicht beeinträchtigt. 4> . .
<13 5. Für die Pilzerzeugung dürfen Substrate verwendet werden, sofern sich diese
ausschließlich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzen:
5.1. Stallmist und tierische Exkremente (einschließlich Erzeugnisse gemäß Anhang II
Teil A erster bis vierter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91), der
a) entweder aus ökologisch wirtschaftenden B.etrieben st~m:; .
b) oder die Anforderungen des Anhangs II Tell A erster bIS vierter Gedankenstrich der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfüllt, und zwar bis zu einem Höchstanteil von 25 %
(*), jedoch nur, wenn das Erzeugnis gemäß Nummer 5.1 Buchstabe a) nicht verfügbar
ist·
5.2. nicht unter Nummer 5.1 fallende Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs (z.B.
Stroh) aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben;
5.3. nicht chemisch behandelter Torf;
5.4. Holz, das nach dem Schlagen nicht chemisch behandelt wurde;
5.5. mineralische Stoffe gemäß Anhang II Teil A der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91,
Wasser und Erde.
(*) Dieser Prozentsatz wird anhand des Gewichts aller Substratbestandteile (ohne
Deckmaterial) vor der Kompostierung und dem Zusatz von Wasser berechnet. 13>

http://home.prdlink.de/-hps/organic/consolid_de.

< 15 <l Tiere _El. tierisshe Erz;eugnisse
Bis ær :\nnahme El.esin Artikel l Absatz; 2 genannten Vorsehlags unEl.im Ri!1-èliek auf
æe Rerstell_g El.erin Artikel 5 Absatz; 3 Bushstaèe a) genalfBten Zutaten sinEl.El.ieTiere
gemäß El.enbestehenEl.en einz;elstaatlishen Vorsemiften aI halten bp",., ."..enn El.iesefehlen,
nash imernationalaRerkanmen MethoEl.en organissher Erz;eug_g. l> 15>

<15 B. TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE VON FOLGENDEN ARTEN:
RINDER (EINSCHLIESSLICH BUBALUS-.!JND BISON-ARTEN), SCHWEINE,
SCHAFE, ZIEGEN, EQUIDEN UND GEFLUGEL

1. Allgemeine Grundregeln
1.1. Die tierische Erzeugung ist integrierender Bestandteil zahlreicher ökologisch
wirtschaftender Betriebe.
1.2. Die tierische Erzeugung muß das Gleichgewicht der landwirtschaftlichen
Betriebssysteme fördern, indem sie zur Deckung des Bedarfs der Pflanzen an
Nährstoffen und zur Verbesserung der organischen Bodensubstanz beiträgt. Sie fördert
so den natürlichen Kreislauf zwischen Boden und Pflanze, Pflanze und Tier sowie Tier
und Boden. Im Rahmen dieses Konzepts entspricht die flächenunabhängige Produktion
nicht den Vorschriften dieser Verordnung.
1.3. Durch die Verwendung erneuerbarer natürlicher Quellen (Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, Leguminosen und Futterpflanzen) wird eine Kombination von
Pflanzenbau und Tierhaltung und der entsprechenden Weidesysteme ermöglicht, die die
langfristige Erhaltung und Verbesserung der Böden sowie die Entwicklung einer
nachhaltigen Landwirtschaft fördert,
1.4. Die ökologische Tierhaltung wird flächengebunden betrieben. Sofern keine
Ausnahmeregelung gemäß diesem Anhang vorliegt, müssen die Tiere Auslaufhaben; die
Tierbelegungje Flächeneinheit ist so zu begrenzen, daß Pflanzenbau und TierhaItung in
der Produktionseinheit miteinander kombiniert werden können undjede Belastung der
Umwelt, insbesondere des Bodens, der Oberflächengewässer und des Grundwassers, auf
ein Minimum reduziert wird. Der Tierbesatz ist unmittelbar an die verfügbaren Flächen
gebunden, um Probleme infolge einer Uberweidung und <18a Erosion EfeSÍ:el3: ISa> zu
verhindern und die Ausbringung tierischer Ausscheidungen zu ermöglichen, so daß
nachteilige Effekte auf die Umwelt vermieden werden. Ausführliche Vorschriften über
die Verwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft sind in Abschnitt 7
enthalten.
1.5. Im ökologischen Landbau müssen alle Tiere innerhalb einer Produktionseinheit nach
den Grundregeln dieser Verordnung gehalten werden.
1.6. Jedoch ist eine dieser Verordnung nicht entsprechende Tierhaltung im Betrieb
zulässig, sofern sie in einer Produktionseinheit erfolgt, deren Gebäude und Flächen von
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dem gemäß dieser Verordnung wirtschaftenden Betriebsteil deutlich getrennt sind, und
sofern es sich um eine andere Tierart handelt.
1.7. Abweichend von diesem Grundsatz dürfen Tiere, die nicht gemäß dieser
Verordnung gehalten werden, j edes Jahr während eines begrenzten Zeitraums die
Weiden der nach dieser Verordnung wirtschaftenden Einheiten benutzen, sofern die
betreffenden Tiere aus einer extensiven Tierhaltung (gemäß der Festlegung in Artikel ô

Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 950/97(1) oder, bei anderen nicht in dieser
Verordnung genannten Arten, gemäß der Festlegung in Anhang VII der vorliegenden
Verordnung, bei der die Anzahl der Tiere 170 kg Stickstoff je Hektar und Jahr
entspricht) stammen und sich keine anderen Tiere, die den Anforderungen dieser
Verordnung unterliegen, gleichzeitig auf dieser Weide befinden. Diese Ausnahme ist
zuvor von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu genehmigen.
1.8. Als zweite Abweichung von diesem Grundsatz dürfen Tiere, die gemäß dieser
Verordnung gehalten werden, auf einer Gemeinschaftsweide gehalten werden, sofern
a) die Weide seit mindestens drei Jahren mit keinen anderen als den gemäß Anhang II
zulässigen Erzeugnissen behandelt wurde;
b) alle Tiere, die sich auf der betreffenden Weide befinden und nicht den Anforderungen
dieser Verordnung unterliegen, aus einer extensiven Haltung entsprechend der
Festlegung in Artikel6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 950/97 stammen oder bei
anderen nicht in der betreffenden Verordnung genannten Arten die Anzahl der Tiere 170
kg Stickstoff je Hektar und Jahr gemäß der Festlegung des Anhangs VII der
vorliegenden Verordnung entspricht;
c) alle tierischen Erzeugnisse, die von den gemäß dieser Verordnung gehaltenen Tieren
in dem Zeitraum erzeugt werden, in dem sie auf diesen Weiden gehalten werden, nicht
als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gelten, es sei denn, es kann der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle nachgewiesen werden, daß die betreffenden Tiere in
angemessener Weise von den nicht den Anforderungen dieser <18a Verordnung
VefsrEiRUIlgeR l Sa> entsprechenden Tieren getrennt waren.

2. Umstellung2.1. Umstellung von für die tierische Erzeugung im Rahmen des ökologischen Landbaus
genutzten Flächen
2.1.1. Bei der Umstellung einer Produktionseinheit muß die gesamte für Futter
verwendete Fläche der Einheit die Regeln des ökologischen Landbaus erfüllen, wobei
die in Teil A dieses Anhangs für pflanzen und Pflanzenerzeugnisse festgelegten
Umstellungszeiträume durchlaufen werden müssen.
2.1.2. Abweichend von diesem Grundsatz kann der Umstellungszeitraum für Weiden,
F~eigelände und Auslaufflächen für Nichtpflanzenfresser auf ein Jahr verkürzt werden.
DIeser Zeitraum kann auf sechs Monate verkürzt werden, wenn die betreffenden Flächen
in der jüngsten Vergangenheit mit keinen anderen als den in Anhang II dieser
Verordnung genannten Erzeugnissen behandelt wurden. Diese Ausnahme ist von der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu genehmigen.
2.2. Umstellung von Tieren und tierischen Erzeugnissen
2.2.1. Sollen tierische Erzeugnisse als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau
vermarktet werden, so müssen die Tiere nach den Regeln dieser Verordnung gehalten
werden, und zwar für mindestens
_~wölfMonate bei Equiden und Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) für
die Fleischerzeugung und auf jeden Fall mindestens drei Viertel ihres Lebens;
_ sechs Monate bei kleinen Wiederkäuern und Schweinen; dieser Zeitraum wird jedoch
während einer am 24. August 2003 ablaufenden Übergangszeit von drei Jahren für
Schweine auf vier Monate festgesetzt;
_ sechs Monate bei milchproduzierenden, Tieren; dieser Zeitraum wird jedoch während
emer am 24. August 2003 ablaufenden Übergangszeit von drei Jahren auf drei Monate
festgesetzt;_z~hn Wochen bei Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt wurde, bevor es
drei Tase alt war:
- sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.
2.2.2. Abweichend von Nummer 2.2.l und für die Zwecke des Aufbaus eines Bestands
können Kälber und kleine Wiederkäuer für die Fleischerzeugung während eines am 31.
Dezember 2003 ablaufenden Übergangszeitraums als Tiere aus ökologischem Landbau
vermarktet werden, sofern
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- sie aus einer extensiven Tierhaltung stammen; .
- sie bis zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Schlachtung während eines Zeitraums von
mindestens sechs Monaten bei Kälbern und zwei Monaten bei kleinen Wiederkäuern in
der ökologischen Einheit gehalten wurden;
- die Herkunft der Tiere den im vierten und fünften Gedankenstrich der Nummer 3.4
enthaltenen Anforderungen entspricht.
2.3. Gleichzeitige Umstellung
2.3.1. Abweichend von den Nummern 2.2.1, 4.2 und 4.4 verkürzt sich bei einer
gleichzeitigen Umstellung der gesamten Produktionseinheit einschließlich Tieren,
Weiden und/oder Futterflächen der kombinierte Umstellungszeitraum insgesamt für
Tiere, Weiden und/oder Futterflächen unter folgenden Bedingungen a1,lf24 Monate:
a) die Ausnahme gilt nur für die vor der Umstellung vorhandenen Tiere und ihre
Nachzucht sowie zugleich für die Futterflächen/Weiden;
b) die Tiere werden hauptsächlich mit Erzeugnissen aus der Produktionseinheit gefüttert.

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid·d

3. Herkunft der Tiere
3.1. Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der Tiere zur Anpassung an
die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten Rechnung zu tragen. Außerdem müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, daß die für bestimmte, in der Intensivhaltung verwendete Rassen
oder Linien typischen Krankheiten oder Gesundheitsprobleme (z.B. Stress-Syndrom der
Schweine, PSE-Syndrom, plötzlicher Tod, spontaner Abort, schwierige Geburten, die
einen Kaiserschnitt erforderlich machen, usw.) vermieden werden. Einheimische Rassen
und Linien ist der Vorzug zu geben.
3.2. Die Tiere müssen aus Produktionseinheiten stammen, die nach den in Artikel6 für
die verschiedenen Produktionsarten festgelegten Grundregeln der Erzeugung und den
Bestimmungen dieses Anhangs wirtschaften. Sie müssen lebenslang in diesem
Produktionssystem verbleiben.
3.3. Im Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung können die Tiere einer
Tiererzeugungseinheit, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht erfüllen, nach
vorheriger Genehmigung der Kontrollbehörde oder der KontrollsteIle umgestellt werden.

3.4. Wenn mit dem Aufbau eines Bestands begonnen wird und Tiere aus ökologischem
Landbau nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, können unter den nachstehend
aufgefLihrten Bedingungen im Rahmen einer zweiten Ausnahmeregelung Tiere, die nicht
aus ökologischem Landbau stammen, in eine ökologische Produktionseinheit eingestellt
werden:
- Legehennen für die Eiererzeugung dürfen nicht älter sein als 18 Wochen;
- Mastküken müssen zum Zeitpunkt des Verlassens der Produktíonseinheit, in der sie
produziert wurden, weniger als drei Tage alt sein;
- Büffelkälber müssen weniger als sechs Monate alt sein;
- Kälber und Pferde müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften dieser
Verordnung gehalten werden und aufjeden Fall weniger als sechs Monate alt sein;
- weibliche Lämmer und Ziegen müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften
dieser Verordnung gehalten werden und aufjeden Fall weniger als 45 Tage alt sein;
- Ferkel müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung gehalten
werden und ein Gewicht von weniger als 25 kg haben.
3.5. Diese Ausnahme ist zuvor von der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle zu gewähren
und gilt übergangsweise bis zum 31. Dezember 2003.
3.6. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt die zuständige
Kontrollbehörde oder -stelle in den nachstehend aufgeführten Fällen die Erneuerung oder
den Wiederaufbau des Bestands, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht verfügbar
sind:
a) hohe Sterberate aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophensituationen;
b) Legehennen für die Eiererzeugung, die nicht älter als 18 Wochen sind;
c) Geflügel für die Fleischerzeugung, <I8a das 4ie I8a> nicht älter als drei Tage ist, und
abgesetzte Ferkel mit einem Gewicht von weniger als 25 kg.
Die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle werden für einen
Übergangszeitraum genehmigt, der am 31. Dezember 2003 endet.
3.7. Im Fall von Schweinen, Legehennen und Geflügel für die Fleischerzeugung wird
vor Ablauf des Übergangszeitraums geprüft, ob es Gründe für eine Verlängerung gibt.
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3.8. Im Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung dürfen zur Ergänzung der natürlichen
Bestandsvergrößerung und zur Bestandserneuerung (nullipare) weibliche Jungtiere
alljährlich in einem Umfang von bis zu 10 % des Bestands an ausgewachsenen Equiden
oder Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) oder bis zu 20 % des Bestands
an ausgewachsenen Schweinen, Schafen oder Ziegen aus nichtökologischen
Tierhaltungsbetrieben eingestellt werden, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht
verfügbar sind und eine Genehmigung der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle vorliegt.
3.9. Die in der vorgenannten Ausnahmeregelung vorgesehenen Prozentsätze finden keine
Anwendung auf Produktionseinheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern oder
mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen. Für diese Einheiten wird die unter
Nummer 3.8 genannte Erneuerung auf ein Tier im Jahr beschränkt.
3.10. Diese Prozentsätze können nach Stellungnahme und mit Genehmigung der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle in den folgenden besonderen Fällen aufbis zu 40 %

angehoben werden:
_bei erheblicher Ausweitung der Haltung,
- bei Rassenumstellung,
_beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion.
3.11. Im Rahmen einer fünften Ausnahmeregelung ist die Einstellung männlicher
Zuchttiere aus nichtökologischen Tierhaltungsbetrieben zulässig, sofern diese Tiere
anschließend nach den Grundregeln gemäß dieser Verordnung gehalten und gefüttert
werden.3.12. Bei Zukäufen aus Einheiten, die die Anforderungen dieser Verordnung nicht
erfüllen, sind nach Maßgabe der Bedingungen und Einschränkungen der Nummern 3.3
bis 3.11 als Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse als Erzeugnisse
aus ökologischem Landbau die unter Nummer 2.2.1 genannten Fristen einzuhalten;
innerhalb dieser Fristen müssen alle Bedingungen dieser Verordnung erfüllt werden.
3.13. Bei Zukäufen von Tieren aus Einheiten, die die Anforderungen dieser Verordnung
nicht erfüllen, sind die Hygienevorschriften besonders zu beachten. Die Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle kann nach Maßgabe der örtlichen Lage besondere Maßnahmen, wie
Z.B. einen Screeningtest und Quarantänezeiträume, vorsehen.
3.14. Die Kommission wird bis zum 3 L Dezember 2003 einen Bericht über die
Verfügbarkeit von Tieren aus ökologischem Landbau im Hinblick daraufvorlegen, daß
gegebenenfalls dem Ständigen Ausschuß ein Vorschlag unterbreitet wird, mit dem
sichergestellt werden soll, daß die gesamte ökologische Fleischproduktion von Tieren
stammt, die in ökologischen Betrieben geboren und gehalten "Wurden.

4. Futter
4.1. Das Futter soll den ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren
verschiedenen Entwicklungsstadien decken und dient eher der Qualitätsproduktion als
der Maximierung der Erzeugung. Mastmethoden sind zulässig, sofern sie injedem
Stadium der Aufzucht reversibel sind. Zwangsfütterung ist verboten.
4.2. Die Tiere müssen mit ökologischen Futtermitteln gefüttert werden,
4.3. Außerdem müssen Tiere nach den Regeln in diesem Anhang vorzugsweise unter
Verwendung von Futter von der betreffenden Einheit oder, wenn dies nicht möglich ist,
Futter von anderen Einheiten oder Unternehmen, die nach den Bestimmungen dieser
Verordnung wirtschaften, aufgezogen werden,
4.4. Die Beimischung von Umstellungsfuttermitteln ist im Durchschnitt bis zu maximal
3? % der Ration zulässig. Stammen diese Umstellungsfuttermittel aus einer Einheit des
eigenen Betriebs, kann dieser Satz 60 % betragen.
4.~. Die Ernährung von jungen Säugetieren erfolgt auf der Grundlage von natürlicher
MIlch, vorzugsweise <18a Milch der Muttertiere MW9eRileh l Sa>. Alle Säugetiere
werden j e nach Art für einen Mindestzeitraum - bei Rindern (einschließlich Bubalus- und
Bl~on-Arten) und Equiden sind dies drei Monate, bei Schafen und Ziegen 45 Tage und
bel Schweinen 40 Tage - mit natürlicher Milch ernährt.
4:6. Unbeschadet der Vorschriften dieses Anhangs über das Futter der Tiere bestimmen
dl~ Mitgliedstaaten gegebenenfalls Gebiete oder Regionen, in denen Wandertierhaltung
(e1l1schließlich des Auftriebs von Tieren zu Bergweiden) möglich ist.
4.7. Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten nach Verfügbarkeit der Weiden zu den
verschiedenen Jahreszeiten ein Maximum an Weidegang gewähren. Mindestens 60 %
der Trockenmasse in der Tagesration muß aus frischem, getrocknetem oder siliertem
Rauhfutter bestehen. Die Kontrollbehörde oder -stelle kann jedoch bei Milchvieh für
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höchstens drei Monate während der frühen Laktation eine Verringerung dieses
Prozentsatzes auf 50 % zulassen.
4.8. Abweichend von Nummer 4.2 dürfen während einer Übergangszeit, die am 24.
August 2005 abläuft, konventionelle Futtermittel in begrenztem Umfang verwendet
werden, wenn dem Landwirt eine ausschließliche Versorgung mit Futtermitteln aus
ökologischem Landbau nicht möglich ist. Der zulässige Höchstanteil an konventionellen
Futtermitteln beträgt bei Pflanzenfressern 10 % und bei anderen Arten 20 % im Jahr.
Diese Prozentsätze beziehen sich auf die Trockenmasse der Futtermittel
landwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich berechnet. Der zulässige Höchstanteil
von konventionellen Futtermitteln an der Tagesration beträgt, außer in der Wander- bzw.
Hüteperiode, 25 % der Trockenmasse.
4.9. Abweichend von Nummer 4.8 kann bei Futtermittelertragsverlusten, insbesondere
aufgrund außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse, die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats für einen begrenzten Zeitraum in einem spezifischen Gebiet einen höheren
Prozentsatz konventioneller Futtermittel in begründeten Fällen zulassen. Nach
Genehmigung durch die zuständige Behörde kann die Kontrollbehörde oder -stelle diese
Ausnahme auf einzelne Tierhalter anwenden.
4.10. Bei Geflügel besteht das im Maststadium verabreichte Futter aus mindestens 65 %
Getreide.
4.11. Der Tagesration für Schweine und Geflügel ist frisches, getrocknetes oder siliertes
Rauhfutter beizugeben.
4.12. Nur die in Anhang II Teil D Nummern 1.5 und 3.1 genannten Erzeugnisse dürfen
als Zusatz- und Behandlungsstoffe bei der Silageerzeugung verwendet werden.
4.13. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs
dürfen nur dann für die Tierernährung verwendet werden, wenn sie in Anhang II Teil C
Abschnitt 1 aufgeführt sind (Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs),
und zwar mit den im vorliegenden Anhang vorgesehenen mengenmäßigen
Beschränkungen, und wenn sie ohne Verwendung chemischer Lösungsmittel hergestellt
oder zubereitet wurden.
4.14. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs und
ökologische Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs dürfen nur
verwendet werden, wenn sie in Anhang II Teil C Abschnitt 2 aufgeführt sind, und zwar
mit den in diesem Anhang festgelegten mengenmäßigen Beschränkungen.
4.15. Spätestens bis zum 24. August 2003 werden Teil C Abschnitte 1,2 und 3 und Teil
D des Anhangs II mit dem Ziel überprüft, insbesondere die konventionellen
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, die in der
Gemeinschaft in ausreichender Menge im ökologischen Landbau erzeugt werden, zu
streichen.
4.16. Zur Deckung des ernährungsphysiologischen Bedarfs der Tiere ist für die
Tierernährung nur der Zusatz der in Anhang II Teil C Abschnitt 3
(Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs) und Teil D Nummern 1.1
(Spurenelemente) und 1.2 (Vitamine, Provitamine und chemisch eindeutig beschriebene
Stoffe mit ähnlicher Wirkung) genannten Erzeugnisse zulässig.
4.17. Zur Tierernährung dürfen nur die in Anhang II Teil D Nummern 1.3 (Enzyme), 1.4
(Mikroorganismen) und 1.6 (Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe)
und Abschnitte 2 (bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung) und 3
(Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelherstellung) genannten Erzeugnisse für die
in bezug auf die vorgenannten Kategorien genannten Zwecke verwendet werden.
Antibiotika, Kokzidiostatika und andere Arzneimittel, Wachstumsförderer und sonstige
Stoffe zur Wachstums- oder Leistungsförderung dürfen in der Tierernährung nicht
verwendet werden.
4.18. Futtermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Mischfuttermittel,
Futtermittelzusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelherstellung und
bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung dürfen nicht unter Verwendung von GVO
oder von GVO-Derivaten hergestellt worden sein.

5. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung
5.1. Die Krankheitsvorsorge im Rahmen der ökologischen tierischen Erzeugung beruht
auffolgenden Grundsätzen:
a) Wahl geeigneter Rassen oder Linien, wie in Abschnitt 3 dargelegt;
b) Anwendung tiergerechter Haltungspraktiken, die den Bedürfnissen der einzelnen
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Tierarten gerecht werden sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
fördern und Infektionen vorbeugen;
c) Verfütterung hochwertiger Futtermittel, regelmäßiger Auslauf und Weidezugang zur
Förderung der natürlichen Immunität der Tiere; ..
d) Gewährleistung einer angemessenen Besatzdichte, um Uberbelegung und damit
zusammenhängende Tiergesundheitsprobleme zu vermeiden.
5.2. Bei Befolgung der obengenannten Grundsätze dürfte es möglich sein,
Tiergesundheitsprobleme zu begrenzen, so daß die Tiergesundheit hauptsächlich durch
vorbeugende Maßnahmen sichergestellt werden kann.
5.3. Wenn ungeachtet aller genannten vorbeugenden Maßnahmen ein Tier erkrankt oder
sich verletzt, ist es unverzüglich zu behandeln, erforderlichenfalls in getrennten,
geeigneten Räumlichkeiten.
5.4. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln im ökologischen Landbau gelten
folgende Grundsätze:
a) Phytotherapeutische Erzeugnisse (z.B. <18a Pflanzenextrakte Pflafl2:sas¡æa!<e 18a>
(ausgenommen Antibiotika), Pflanzenessenzen usw.), homöopathische Erzeugnisse (z.B.
pflanzliche, tierische und mineralische Stoffe) sowie Spurenelemente und die in Anhang
II Teil C Abschnitt 3 aufgeführten Erzeugnisse sind chemisch-synthetischen
allopathischen Tierarzneimitteln oder Antibiotika vorzuziehen, sofern sie tatsächlich eine
therapeutische Wirkung auf die betreffende Tierart und die zu behandelnde Krankheit
haben.b) Kann mit den obengenannten Mitteln eine Krankheit oder eine Verletzung tatsächlich
oder voraussichtlich nicht wirksam behandelt werden und ist eine Behandlung zur
Vermeidung von Leiden oder Qualen des Tieres erforderlich, so dürfen in
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel
oder Antibiotika verabreicht werden.
c) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimittel
oder von Antibiotika ist verboten.
5.5. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen gelten folgende Vorschriften:
a) Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfórdernden Stoffen (einschließlich
Antibiotika, Kokzidiostatika und anderer künstlicher Wachstumsförderer) sowie die
Verwendung von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung
(z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) oder zu anderen Zwecken ist
verboten. Hormone dürfen jedoch im Fall einer therapeutischen tierärztlichen
Behandlung einem einzelnen Tier verabreicht werden.
b) Tierärztliche Behandlungen von Tieren oder Behandlungen von Gebäuden, Geräten
und Einrichtungen sind, soweit sie gemäß einzelstaatlichen oder
Gemeinschaftsvorschriften vorgeschrieben sind, zulässig; dies schließt die Verwendung
immunelogischer Tierarzneimittel ein, wenn in einem spezifischen Bereich, in dem sich
die Produktionseinheit befindet, anerkanntermaßen Krankheitsfälle aufgetreten sind.
5.6. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art des Mittels
(~inschließlich der pharmakologischen Wirkstoffe) sowie die Einzelheiten der Diagnose,
die <18a Dosierung Posologie 18a>, die Art der Verabreichung, die Dauer der
Behandlung und die gesetzliche Wartezeit genau anzugeben. Diese Angaben sind der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die Tiere oder die tierischen
Erzeugnisse als Tiere oder Erzeugnisse des ökologischen Landbaus vermarktet werden
dürfen. Die behandelten Tiere sind eindeutig als solche - im Fall großer Tiere einzeln, im
Fall von Geflügeloder Kleinvieh einzeln oder partienweise - zu kennzeichnen.
S.? Die Wartezeit zwischen der letzten Verabfolgung eines allopathischen
TIerarzneimittels an ein Tier unter normalen Anwendungsbedingungen und der
Gewinnung von von einem solchen Tier stammenden Lebensmitteln aus ökologischem
L~dbau muß doppelt so lang sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Zeit bzw., wenn
keine Wartezeit angegeben ist, 48 Stunden betragen.
5.8. Erhält ein Tier oder eine Gruppe von Tieren innerhalb eines lahres mehr als zwei
o~er ein Maximum von drei Behandlungen mit chemisch-synthetischen allopathischen
TIerarzneimitteln oder Antibiotíka (oder mehr als eine therapeutische Behandlung, wenn
der produktive Lebenszyklus kürzer als ein Jahr ist), so dürfen die betreffenden Tiere
oder von diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse nicht als dieser Verordnung
entsprechend verkauft werden, und die Tiere müssen vorbehaltlich der Zustimmung der
l<:ontrollbehörde oder -stelle die Umstellungszeiträume gemäß Abschnitt 2 durchlaufen;
hiervon ausgenommen sind Impfungen, Parasiten-Behandlungen sowie von den
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Mitgliedstaaten eingeführte obligatorische Tilgungspläne.

6. Tierhaltungspraktiken, Transport und Identifizierung von tierischen Erzeugnissen
6.1. Tierhaltungspraktiken
6.1.1. Grundsätzlich muß die Fortpflanzung der Tiere in der ökologischen Tierhaltung
im Natursprung erfolgen. Künstliche Besamung istjedoch zulässig. Andere Formen der
künstlichen Fortpflanzung (z.B. Embryonentransfer) sind verboten.
6.1.2. Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den Schwänzen von Schafen,
Kupieren des Schwanzes, Zähne abkneifen, Stutzen der Schnäbel und Enthornung dürfen
im ökologischen Landbau nicht systematisch durchgeführt werden. Bestimmte
Interventionen können von der Kontrollbehörde oder -stelle aus Sicherheitsgründen (z.B.
Enthornung junger Tiere) oder zur Verbesserung der Gesundheit, des Tierschutzes oder
der Hygiene der Tiere jedoch gestattet werden. Diese Eingriffe sind an den Tieren im
geeignetsten Alter von qualifiziertem Personal so durchzuführen, daß das Leiden flir die
Tiere dabei auf ein Minimum reduziert wird.
6.1.3. Die physische Kastration ist zur Qualitätssicherung und zur Erhaltung der
traditionellen Produktionsverfahren (Schlachtschweine, Mastochsen, Kapaune usw.)
unter den im letzten Satz der Nummer 6.1.2 genannten Bedingungen gestattet.
6.1.4. Es ist untersagt, Tiere in Anbindung zu halten. Die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle kannjedoch von diesem Grundsatz abweichen und bei einzelnen Tieren
diese Praxis aufbegründeten Antrag des Tierhalters genehmigen, wenn dies aus
Sicherheits- bzw. Tierschutzgründen notwendig ist und die Anbindung zeitlich begrenzt
wird.
6.1.5. In Abweichung von den Bestimmungen der Nummer 6.1.4. dürfen Rinder in
bereits vor dem 24. August 2000 bestehenden Gebäuden angebunden werden, sofern für
regelmäßigen Auslauf gesorgt wird und die Tiere im Einklang mit den Anforderungen
hinsichtlich der artgerechten Behandlung aufreichlich mit Einstreu versehenen Flächen
gehalten und individuell betreut werden. Diese Abweichung, die von der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle genehmigt werden muß, gilt für einen
Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2010 abläuft.
6.1.6. Als weitere Abweichung dürfen Rinder in kleinen Betrieben angebunden werden,
wenn es nicht möglich ist, die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren
verhaltensbedingten Bedürfnissen angemessen wäre, sofern sie mindestens zweimal in
der Woche Zugang zu Freigelände-, Auslauf- oder Weideflächen haben. Diese
Abweichung, die von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle genehmigt werden muß,
gilt für Betriebe, die den bis zum 24. August 2000 für die tierische Erzeugung im
Rahmen des ökologischen Landbaus geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen oder -
falls solche Bestimmungen nicht bestehen - den von den Mitgliedstaaten akzeptierten
oder anerkannten privaten Standards genügen.
6.1.7. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 2006 einen Bericht über die
Umsetzung der Bestimmungen der Nummer 6.1.5.
6.1.8. Werden Tiere in Gruppen gehalten, so muß sich die Größe der Gruppe nach dem
Entwicklungsstadium der Tiere und nach den verhaltensbedingten Bedürfnissen der
betreffenden Tierart richten. Es ist verboten, Tiere unter Bedingungen zu halten oder zu
ernähren, die zu Anämie führen könnten.
6.1.9. Das Mindestschlachtalter bei Geflügel beträgt:
81 Tage bei Hühnern,
150 Tage bei Kapaunen,
49 Tage bei Peking-Enten,
70 Tage bei weiblichen Flugenten,
84 Tage bei männlichen Flugenten,
92 Tage bei Mulard-Enten,
94 Tage bei Perlhühnern,
Erzeuger, die das Mindestschlachtalter nicht einhalten, müssen auflangsamwachsende
Rassen zurückgreifen.
6.2. Transport
6.2.1. Tiertransporte haben unter Begrenzung des Stresses der Tiere und unter Beachtung
der geltenden einschlägigen einzelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften zu
erfolgen. Verladen und Entladen muß vorsichtig geschehen, und die Tiere dürfen nicht
mit Stromstößen angetrieben werden. Der Gebrauch von allopathischen
Beruhigungsmitteln vor und während der Fahrt ist verboten.
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6.2.2. Vor und während der Schlachtung müssen die Tiere so behandelt werden, daß der
Streß auf ein Minimum begrenzt wird.
6.3. Identifizierung von tierischen Erzeugnissen
6.3.1. Tiere und tierische Erzeugnisse müssen auf allen Stufen der Erzeugung,
Aufbereitung, Beförderung und Vermarktung zu identifizieren sein.

7. Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
7.1. Die in einem Betrieb insgesamt verwendete, in der Richtlinie 9l/676/EWG(2)
definierte Dungmenge darf 170 kg Stickstoffeintrag je Jahr und Hektar
landwirtschaftlich genutzter Fläche, d. h. die in Anhang III der genannten Richtlinie
festgelegte Menge, nicht überschreiten. Erforderlichenfalls wird die Gesamtbesatzdichte
so verringert, daß der vorgenannte höchstzulässige Wert nicht überschritten wird.
7.2. Damit die vorerwähnte geeignete Viehbesatzdichte ermittelt werden kann, werden
die 170 kg Stickstoffeintragje Hektar und Jahr landwirtschaftlich genutzter Fläche
entsprechenden Vieheinheiten für die verschiedenen Kategorien von Tieren von den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter Zugrundelegung der Zahlen in Anhang
VII festgelegt.7.3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten alle
Abweichungen von diesen Zahlenangaben und die Gründe für diese Anderung mit.
Dieses Erfordernis bezieht sich nur auf die Berechnung der höchstzulässigen Stückzahl
von Tieren, um zu gewährleisten, daß der höchstzulässige Wert 170 kg Stickstoffeintrag
aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunftje Hektar und Jahr nicht überschritten wird.
Dies gilt unbeschadet der mit Blick auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere
in Abschnitt 8 und in Anhang VIII festgelegten Zahlen für die Besatzdichte.
7.4. Ökologische Betriebe können eine vertragliche Zusammenarbeit mit anderen dieser
Verordnung entsprechenden Betrieben eingehen, die darauf ausgerichtet ist, den beim
ökologischen Landbau anfallenden überschüssigen Wirtschaftsdünger tierischer
Herkunft zu verteilen. Der höchstzulässige Wert von 170 kg Stickstoffeintrag aus
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft j e Jahrund Hektar landwirtschaftlich genutzter
Fläche wird auf der Grundlage aller an dieser Zusammenarbeit beteiligten ökologischen
Einheiten errechnet.7.5. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des betreffenden Gebiets, der
Ausbringung anderer stickstoffhaltiger Düngemittel auf die landwirtschaftlichen Flächen
und der Stickstoffaufnahme der Pflanzen aus dem Boden können die Mitgliedstaaten
niedrigere Grenzwerte als die unter den Nummern 7.1 bis 7.4 angegebenen Werte
festlegen.7.6. Das Fassungsvermögen von Lagereinrichtungen für Wirtschaftsdünger tierischer
Herkunft muß so groß sein, daß eine Gewässerverschmutzung durch direkte
Kontamination von Oberflächenwasser, Lecken oder Einsickern in den Boden
ausgeschlossen ist.
7.7. Zur Gewährleistung einer vernünftigen Düngerwirtschaft muß das
Fassungsvermögen dieser Lagereinrichtungen für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
die Lagerkapazität überschreiten, die während des längsten Zeitraums eines Jahres
erforderlich ist, in dem das Ausbringen von Dünger auflandwirtschaftliche Flächen
entweder (nach den Vorschriften der Mitgliedstaaten zur guten landwirtschaftlichen
Praxis) unangebracht oder verboten ist, und zwar in den Fällen, in denen die
Produktionseinheit innerhalb eines als in bezug auf die Nitratbelastung gefåhrdet
ausgewiesenen Gebiets gelegen ist.

8. Ausläufe und Haltungsgebäude
8.1. Allgemeine Grundsätze
8:1.1. Es muß eine artgerechte Unterbringung der Tiere gewährleistet sein, die ihren
biologischen und ethologischen Bedürfnissen (z.B. ihren verhaltensbedingten
Bedürfnissen in bezug auf angemessene Bewegungsfreiheit und Tierkomfort) Rechnung
trägt. Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu den Futterstellen und Tränken haben.
Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes muß sichergestellt sein, daß
die Luftzirkulation, die Staubkonzentration, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit
und die Gaskonzentration in Grenzen bleiben, die keine Gefahr für die Tiere darstellen.
Bei dem Gebäude müssen reichlich natürliche Belüftung und ausreichender
Tageslichteinfall gewährleistet sein.
8.1.2. Die Frei- und Auslaufflächen sind den lokalen Klimaverhältnissen und der
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jeweiligen Rasse entsprechend bei Bedar~mit ausrei.chenden Einrichtungen zum Schutz
vor Regen, Wind, Sonne und extremer Kälte oder .HItze auszustatten.
8.2. Besatzdichte und Vorbeugung gegen Uberweidung
8.2.1. In Gebieten mit geeigneten Klimaverhältnissen, die es erlauben, daß die Tiere im
Freien leben, sind keine Stallungen vorgeschrieben.
8.2.2. Die Besatzdichte in Stallgebäuden muß den Tieren Komfort und Wohlbefinden
gewährleisten und richtet sich insbesondere nach der Art, der Rasse und dem Alter der
Tiere. Sie muß ferner den Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die im
besonderen von der Gruppengröße und dem Geschlecht der Tiere abhängig sind. Eine
optimale Belegung ist dann erreicht, wenn das Wohlbefinden der Tiere durch eine
genügend große Stallfläche flir natürliches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen,
Putzen, das Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung aller natürlichen
Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen sichergestellt ist.
8.2.3. Anhang VIII enthält Angaben über die Mindeststallflächen und die
Míndestfreiflächen und andere Angaben über die Unterbringung verschiedener Tierarten
und -kategorien.
8.2.4. Auf Freiflächen muß die Besatzdichte bei Tieren, die aufWeideland, anderem
Grünland, Heideland, in Feuchtgebieten, auf der Heide und in anderen natürlichen und
naturnahen Lebensräumen gehalten werden, so niedrig sein, daß der Boden nicht
zertrampelt und einer Uberweidung vorgebeugt wird.
8.2.5. Stallungen, Buchten, Einrichtungen und Gerätschaften sind in geeigneter Weise zu
reinigen und zu desinfizieren, um einer gegenseitigen Ansteckung der Tiere und der
Vermehrung von Krankheitserregern vorzubeugen. Zur Reinigung und Desinfektion von
Stallungen und Haltungseinrichtungen dürfen nur die in Teil E von Anhang II
aufgeführten Produkte verwendet werden. Ausscheidungen und nicht gefressenes oder
verschüttetes Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken. Zur Beseitigung von Insekten
und anderen Parasiten in Stallungen und anderen Haltungseinrichtungen, in denen Tiere
gehalten werden, dürfen nur die in Teil B Abschnitt 2 von Anhang II aufgeführten
Produkte verwendet werden.
8.3. Säugetiere
8.3.1. Vorbehaltlich der Nummer 5.3 ist allen Säugetieren Weide- <18a oder BHà 18a>
Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren, wobei die betreffenden Bereiche teilweise
überdacht sein können; die Tiere müssen diese Bereiche immer dann nutzen können,
wenn der physiologische Zustand des Tieres, die klimatischen Bedingungen und der.
Bodenzustand dies gestatten, sofern es keine gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen
Vorschriften in bezug auf spezifische Tiergesundheitsprobleme gibt, die dem
entgegenstehen. Pflanzenfressern ist Weidezugang zu gewähren, wenndie Bedingungen
dies gestatten.
8.3.2. Soweit Pflanzenfressern während der Weidezeit Weidegang gewährt wird und die
Tiere im Rahmen der Winterstallung Bewegungsfreiheit haben, kann die Verpflichtung,
ihnen in den Wintermonaten Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren, aufgehoben
werden.
8.3.3. Ungeachtet des letzten Satzes der Nummer 8.3.1 ist über ein Jahr alten Bullen
Weide- oder Freigeländezugang oder Auslaufzu gewähren.
8.3.4. In Abweichung von Nummer 8.3.1 darf die Endmast von Rindern, Schweinen und
Schafen für die Fleischerzeugung in Stallhaltung erfolgen, sofern diese ausschließlich im
Stall verbrachte Zeit nicht mehr als ein Fünftel der gesamten Lebensdauer der Tiere und
auf jeden Fall nicht mehr als längstens drei Monate ausmacht.
8.3.5. Die Böden der Ställe müssen glatt, dürfen aber nicht rutschig sein. Zumindest die
Hälfte der gesamten Bodenfläche muß aus festem Material bestehen, d. h. nicht aus
Spalten- oder Gitterkonstruktionen.
8.3.6. Die Ställe müssen bequeme, saubere und trockene Liege-Ruheflächen von
ausreichender Größe aufweisen, die aus einer festen und nicht perforierten Konstruktion
bestehen. Im Ruhebereich muß ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die
Einstreu muß aus Stroh oder anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Zur
Verbesserung und Anreicherung der Einstreu dürfen sämtliche Mineralstoffe verwendet
werden, die gemäß Anhang II Abschnitt A als Düngemittel im ökologischen Landbau
zugelassen sind.
8.3.7. Was die Kälberaufzucht betrifft, so haben die Betriebe ab dem 24. August 2000
der Richtlinie 911629/EWG(3) über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern
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zu entsprechen; Ausnahmen sind nicht zulässig. Die Kälberhaltung in Einzelboxen ist
untersagt, wenn die Tiere älter als eine Woche sind.
8.3.8. Was die Schweinehaltung betrifft, so haben die Stallgebäude ab dem 24. August
2000 der Richtlinie 91/630/EWG(4) über Mindestanforderungen für den Schutz von
Schweinen zu entsprechen. Sauen sind jedoch in Gruppen. zu halten, außer im späten
Trächtigkeitsstadium und während der Säugeperiode. Ferkel dürfen nicht in Flatdecks-
oder Ferkelkäfigen gehalten werden. Es müssen Auslaufflächen zum Misten und zum
Wühlen vorhanden sein. Zum Wühlen können verschiedene Materialien verwendet

werden.
8.4. Geflügel8.4.1. Geflügel muß in traditioneller Auslaufhaltung und darfnicht in Käfigen gehalten

werden.8.4.2. Im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen in bezug auf eine artgerechte
Tierhaltung sowie unter Einhaltung der Hygienebedingungen muß Wassergeflügel stets
Zugang zu einem fließenden Gewässer, einem Teich oder einem See haben, wenn die
klimatischen Bedingungen dies gestatten.
8.4.3. Die Stallungen für Geflügel müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:
_Zumindest ein Drittel der Bodenfläche muß eine feste Konstruktion sein, d. h., darf
nicht aus Spalten- oder Gitterkonstruktionen bestehen und muß mit Streumaterial in
Fonn von Stroh, Holzspänen, Sand oder Torfbedeckt sein.
_In Geflügelställen für Legehennen ist ein ausreichend großer Teil der den Hennen zur
Verfügung stehenden Stallfläche als Kotgrube vorzusehen.
_Es müssen ihnen Sitzstangen zur Verfügung stehen, die in Größe und Anzahl der
Gruppen- oder der Tiergröße im Sinne des Anhangs VIII angepasst sind.
_Sie müssen über Ein- und Ausflugklappen von einer für die Vögel angemessenen
Größe verfügen, und diese Klappen müssen eine kombinierte Länge von mindestens 4 m
je 100 m2 des den Vögeln zur Verfügung stehenden Gebäudes haben.
_Jeder Geflügelstall beherbergt maximal
4800 Hühner,
3000 Legehennen,
5200 Perlhühner,4000 weibliche Flug- oder Pekingenten oder 3200 männliche Flug- oderPekingenten

oder sonstige Enten,
2500 Kapaune, Gänse oder Truthühner._Im Rahmen der Fleischerzeugung beträgt die Gesamtnutzfläche der Geflügelhäuser je
Produktionseinheit maximal1600 m2. '
8.4.4. Bei Legehennen kann zusätzlich zum natürlichen Licht Kunstlicht eingesetzt
werden, um eine tägliche Beleuchtungsdauer von höchstens 16 Stunden zu
gewährleisten, wobei eine ununterbrochene Nachtruhe ohne Kunstlicht von mindestens
acht Stunden eingehalten werden muß.
8.4.5. Geflügel muß stets Zugang zu Auslaufflächen haben, wenn die klimatischen
Bedingungen dies erlauben, und, soweit möglich, muß diese Möglichkeit während
mindestens einem Drittel seines Lebens bestehen. Diese Auslaufflächen müssen
größtenteils pflanzenbewuchs aufweisen und mit Schutzvorrichtungen versehen sein.
Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu einer ausreichenden Anzahl von Tränken
und Futtertrögen haben.8.4.6. Aus hygienischen Gründen müssen die Stallgebäude zwischen den Belegungen
geräumt werden. Die Ställe und Einrichtungen müssen während dieser Zeit gereinigt und
desinfiziert werden. Außerdem muß nachjeder Belegung für den Auslaufplatz eine
R,!hezeit zur Erholung der Vegetation und aus hygienischen Gründen eingelegt werden.
Die Mitgliedstaaten legen die Dauer der Ruhezeit für den Auslaufplatz fest und
u~terrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von ihrer Entscheidung.
Diese Erfordernisse gelten nicht für Geflügel in geringer Zahl, das nicht in
Auslaufplätzen gehalten wird, sondern ganztags frei herumlaufen darf.
8.5. Generelle Abweichung von den Vorschriften für die Tierhaltung
8.5.1. Abweichend von den Anforderungen gemäß den Nummern 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 und
?.4.5 und den Besatzdichten gemäß Anhang VIII können die zuständigen Behörden des
Jeweiligen Mitgliedstaats für einen Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2010
abläuft, Ausnahmen von diesen Nummern und von Anhang VIII zulassen. Diese
Ausnahmen gelten nur für Tierhaltungsbetriebe mit vorhandenen Haltungsgebäuden, die
vor dem 24. August 1999 errichtet wurden, sofern diese Tierhaltungsgebäude den

"1R2092

~l of98
13.11.01~",.

http://home.prolink.de/-hps/organic/conSOl1C1-ae.mml

23.11.0108:10



391R2092

320f98

einzelstaatlichen Bestimmungen über die ökologische Tiererzeugung, die vor diesem
Zeitpunkt bereits galtel;1,oder - falls solche Bestimmungen nicht beste~en - den von den
Mitgliedstaaten akzeptierten oder anerkannten pnvaten Standards genugen.
8.5.2. Die Betriebsinhaber, für welche diese Ausnahmen gelten, unterbreiten der
zuständigen Kontrollbehörde oder Kontrollste1le einen Plan, in dem dargelegt wird, mit
welchen Maßnahmen dafür gesorgt wird, daß der Betrieb bei Ablauf der Geltungsdauer
dieser Ausnahmen den in dieser Verordnung vorgesehenen Anforderungen genügt. .
8.5.3. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 2006 einen Bericht über die
Umsetzung der Bestimmungen der Nummer 8.5.1.

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid.

C. BIENENHALTUNG UND IMKEREIERZEUGNISSE

l. Allgemeine Grundsätze
1.1. Die Bienenhaltung ist eine wichtige Tätigkeit, da aufgrund der von den Bienen
vollzogenen Bestäubung ein Beitrag zum Umweltschutz und zur land- und
forstwirtschaftliehen Erzeugung geleistet wird.
1.2. Die ökologische Qualität der Imkereierzeugnisse hängt stark von der Behandlung
der Bienenstöcke und der Qualität der Umwelt ab. Auch die Bedingungen, unter denen
Imkereierzeugnisse gewonnen, verarbeitet und gelagert werden, bestimmen diese
ökologische Qualität.
1.3. Unterhält ein Betreiber mehrere Bienenhaltungs-Einheiten in demselben Gebiet, so
müssen alle Einheiten die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. Abweichend von
diesem Grundsatz kann ein Betreiber Einheiten halten, die dieser Verordnung nicht
entsprechen, sofern alle Anforderungen dieser Verordnung mit Ausnahme der
Bestimmungen von Nummer 4.2 zum Standort der Bienenstöcke erfüllt sind. In diesem
Fall darf das Erzeugnis nicht mit Hinweisen auf ökologische Wirtschaftsweise
vermarktet werden.

2. Umstellungszeitraum
. 2.1. Imkereierzeugnisse dürfen erst dann mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau

vermarktet werden, wenn die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen seit
mindestens einem Jahr erfüllt werden. Während der Umstellungszeit ist das Wachs
entsprechend den Anforderungen unter Nummer 8.3 auszuwechseln.

3. Herkunft der Bienen
3.1. Bei der Wahl der Rassen ist der Fähigkeit der Tiere zur Anpassung an die
Umweltbedingungen, ihrer Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
Rechnung zu tragen. Europäischen Rassen der Apis mellifera und ihren lokalen
Okotypen ist der Vorzug zu geben.
3.2. DieBestandsgründung hat durch Teilung der Bienenvölker oder durch Zukaufvon
Bienenschwärmen oder Bienenstöcken von Einheiten, die den Vorschriften dieser
Verordnung entsprechen, zu erfolgen.
3.3. Im Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung dürfen in der Einheit vorhandene
Bestände, die dieser Verordnung nicht entsprechen, einer Umstellung unterzogen
werden.
~:4. Im Rahmen einer zweiten Ausnahmeregelung dürfen während eines
Ubergangszeitraums, der am 24. August 2002 abläuft, lose Schwärme von Imkern
zugekauft werden, deren Erzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung nicht
entsprechen; in diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum.
3.5. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt die Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle im Fall einer hohen Sterberate aus gesundheitlichen Gründen oder in
Katastrophensituationen den Wiederaufbau des Bestands, wenn Bienenstöcke, die den
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, nicht verfügbar sind; in diesem Fall gilt der
Umstellungszeitraum.
3.6. Im Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung können zur Erneuerung des Bestands
jährlich 10 % der Weiseln und Schwärme, die dieser Verordnung nicht entsprechen, der
ökologischen Einheit zugesetzt werden, sofern die Weiseln und Schwärme in den
Bienenstöcken auf Waben oder Wachsböden aus ökologischen Einheiten gesetzt werden.
In diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum nicht.

4. Standort der Bienenstöcke
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4.1. Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete ausweisen, in denen eine dieser
Verordnung entsprechende Bienenhaltung nicht praktikabel ist. Der Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle ist vom Bienenhalter eine Karte in einem geeigneten Maßstab
vorzulegen, auf der der Standort der Bienenstöcke gemäß Anhang III Teil A Abschnitt 2
Nummer I erster Gedankenstrich verzeichnet ist. Lassen sich solche Gebiete nicht
bestimmen, so muß der Bienenhalter der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten Analysen, vorlegen, aus
denen hervorgeht, daß die seinen Bienenvölkern zugänglichen Gebiete die Bedingungen
dieser Verordnung erfüllen.
4.2. Für den Standort der Bienenstöcke gilt folgendes:
a) Er muß genug natürliche Quellen an Nektar, Honigtau und Pollen fur die Bienen und
Zugang zu Wasser bieten.
b) In einem Umkreis von 3 km um den Bienenstock muß die Bienenweide im
wesentlichen aus Pflanzen des ökologischen Landbaus und/oder Wildpflanzen gemäß
Artikel 6 und Anhang I sowie aus Kulturpflanzen bestehen, die den Vorschriften dieser
Verordnung zwar nicht entsprechen, deren landwirtschaftliche Pflege mit Methoden, die
z.B. in den Programmen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92(5) beschrieben
sind, jedoch nur eine geringe Umweltbelastung mit sich bringt, die die ökologische
Qualität der Imkereierzeugnisse nicht nennenswert beeinträchtigt.
c) Der Bienenstock muß sich in ausreichender Entfernung von jedweden möglichen
nichtlandwirtschaftlichen Verschmutzungsquellen, wie z.B. städtischen Gebieten,
Autobahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanlagen usw.,
befinden. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle legt Maßnahmen fest, die die
Einhaltung dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen dieser Nummer gelten
nicht für Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht während
der Ruhezeit der Bienenstöcke.

5. Futter5.1. Am Ende der produktiven Periode müssen in den Bienenstöcken umfangreiche
Honig- und Pollenvorräte für die Uberwinterung belassen werden. ..
5.2. Künstliche Fütterung des Bienenvolks ist nur dann zulässig, wenn das Uberleben des
Volkes aufgrund extremer klimatischer Bedingungen gefährdet ist. Für die künstliche
Fütterung ist ökologischer Honig, vorzugsweise aus derselben ökologischen Einheit, zu
verwenden.SJ. Im Rahmen einer ersten Abweichung von Nummer 5.2 können die zuständigen
Behörden des Mitgliedstaates die Verwendung von ökologischem Zuckersirup oder
ökologischer Zuckermelasse anstelle von ökologischem Honig für die künstliche
Fütterung zulassen, insbesondere wenn eine Kristallisierung des Honigs aufgrund der
klimatischen Verhältnisse dies erfordert.
5.4. Im Rahmen einer zweiten Abweichung können Zuckersirup, Zuckermelasse und
Honig, die den Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechen, während eines
Ubergangszeitraums, der am 24. August 2002 abläuft, von der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle für die künstliche Fütterung zugelassen werden.
5.5. Das Bienenstockverzeichnis enthält in bezug auf die künstliche Fütterung folgende
Angaben: Art des Erzeugnisses, Daten, Mengen und Bienenstöcke, in denen sie
angewandt wird.5.6. Andere als die unter den Nummern 5.1 bis 5.4 genannten Erzeugnisse dürfen in der
~ieser Verordnung entsprechenden Bienenhaltung nicht verwendet werden,
).7. Künstliche Fütterung ist nur zwischen der letzten Honigernte und 15 Tage vor dem
Beginn der nächsten Nektar- oder Honigtautrachtzeit zulässig.

6. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung
6.1. Die Krankheitsvorsorge in der Bienenhaltung beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) Wahl geeigneter widerstandsfähiger Rassen;
b) Vorkehrungen zur Erhöhung der Krankheitsresistenz und Infektionsprophylaxe, Z.B.
regelmäßige Nachbeschaffung von Weiseln, systematische Inspektion der Bienenstöcke,
um gesundheitliche Anomalien zu ermitteln, Kontrolle der männlichen Brut,
regelmäßige Desinfektion des Materials und der Ausrüstung, unschädliche Beseitigung
verseuchten Materials und verseuchter Quellen, regelmäßige Erneuerung des Wachses
und ausreichende Versorgung der Bienenstöcke mit Pollen und Honig.
6.2. Wenn die Bienenvölker ungeachtet aller genannten vorbeugenden Maßnahmen
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erkranken oder sich infiziert haben, sind sie unverzüglich zu behandeln;
erforderlichenfalls können sie in ein Isolierhaus übergeführt werden.
6.3. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der dieser Verordnung entsprechenden
Bienenhaltung gelten folgende Grundsätze:
a) Tierarzneimittel können verwendet werden, sofern der Mitgliedstaat die entsprechende
Verwendung gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den den .
Gemeinschaftsvorschriften entsprechenden innerstaatlichen Vorschriften zuläßt.
b) Phytotherapeutische und homöopathische Erzeugnisse sind chemisch-synthetischen
allopathischen Tierarzneimitteln vorzuziehen, sofern sie tatsächlich eine therapeutische
Wirkung auf die zu behandelnde Krankheit haben.
c) Kann mit den vorgenannten Mitteln eine Krankheit oder Seuche, die die Bienenvölker
existenziell bedroht, tatsächlich oder voraussichtlich nicht wirksam getilgt werden, so
dürfen in Verantwortung eines Tierarztes oder anderer von dem Mitgliedstaat
ermächtigter Personen unbeschadet der unter den Buchstaben a) und b) enthaltenen
Grundsätze chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel verwendet werden.
d) Die Verwendung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimittel für
präventive Behandlungen ist verboten.
e) Unbeschadet des in Buchstabe a) genannten Grundsatzes können Ameisensäure,
Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie die Substanzen Menthol, Thymol,
Eukalyptol und Kampfer bei einem Befall mit Varroatose verwendet werden.
6.4. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen sind tierärztliche Behandlungen oder
Behandlungen von Bienenstöcken, Waben usw., soweit sie gemäß einzelstaatlichen oder
Gemeinschaftsvorschriften vorgeschrieben sind, zulässig.
6.5. Wird eine Behandlung mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln
durchgeführt, so sind die betreffenden Bienenvölker während des Behandlungszeitraums
in Isolierbienenstöcke zu überführen, und das gesamte Wachs ist durch Wachs zu
ersetzen, das den Bedingungen dieser Verordnung entspricht. Anschließend gilt flir diese
Bienenvölker der Umstellungszeitraum von einem Jahr.
6.6. Die Anforderungen gemäß Nummer 6.5 gelten nicht für die unter Nummer 6.3
Buchstabe e) genannten Erzeugnisse.
6.7. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art des Mittels
(einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs) sowie die Einzelheiten der Diagnose,
die <I8a Dosierung Peselegie l8a>, die Art der Verabreichung, die Dauer der
Behandlung und die gesetzliche Wartezeit in einem Verzeichnis genau anzugeben und
der Kontrollbehörde oder Kontrollste1le mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als
Erzeugnisse des ökologischen Landbaus vermarktet werden dürfen.

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolict·de,

7. Bienenhaltungspraktiken und Identifizierung
7.1. Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode zur Ernte der
Imkereierzeugnisse ist verboten.
7.2. Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel der Weiseln sind verboten.
7.3. Die Ersetzung der Weiseln durch Beseitigung der alten Weiseln ist zulässig.
7.4. Die Vernichtung der männlichen Brut ist nur als Mittel zur Eindämmung der
Varroatose zulässig.
7.5. Während der Honiggewinnung ist die Verwendung chemisch-synthetischer
RepelIentien untersagt.
7.6. Der Standort des Bienenstocks ist zusammen mit den Angaben zur Identifizierung
der Bienenstöcke in einem Kontrollbehörde oder KontrollsteIle muß binnen einer mit ihr
vereinbarten Frist über die Versetzung der Bienenstöcke unterrichtet werden.
7.7. Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, daß eine sachgerechte Gewinnung,
Verarbeitung und Lagerung von Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen
zur Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen.
7.8. Die Entnahme der Honigwaben sowie die Maßnahmen der Honiggewinnung sind in
dem Bienenstockverzeichnis zu vermerken.

8. Eigenschaften der Bienenstöcke und des bei der Bienenzucht verwendeten Materials
8.1. Die Bienenstöcke müssen hauptsächlich aus natürlichen Materialien bestehen, die
die Umwelt oder die Imkereierzeugnisse nicht kontaminieren können.
8.2. Mit Ausnahme der unter Nummer 6.3 Buchstabe e) genannten Produkte dürfen in
den Bienenstöcken nur natürliche Substanzen wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle
verwendet werden.
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8.3. Bienenwachs für neue <18a Mittelwände ~ 18a> muß von ökologischen
Einheiten stammen. Im Rahmen einer Ausnahmeregelung kann die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle insbesondere im Fall neuer Einrichtungen oder während des
Umstellungszeitraums, wenn unter außergewöhnlichen Umständen Wachs aus
ökologischer Bienenzucht auf dem Markt nicht erhältlich ist, Wachs, das nicht von
ökologischen Einheiten stammt, zulassen, sofern es von den Deckeln starnrnt.
8.4. Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honiggewinnung verwendet werden.
8.5. Zum Schutz der Materialien (Rahmen, Bienenstöcke, Waben), insbesondere gegen
Ungeziefer, dürfen nur die in Anhang II Teil B Abschnitt 2 genannten Stoffe verwendet

werden.
8.6. Physikalische Behandlungen wie Dampf oder direkte Flamme sind zulässig.
8.7. Zur Säuberung und Desinfizierung von Materialien, Gebäuden, Einrichtungen,
Werkzeug und Erzeugnissen, die in der Bienenzucht verwendet werden, sind nur die in
Anhang II Teil E genannten geeigneten Stoffe zulässig. 15>

i i
I

<6ANHANGII

TElL A

<12 Düngemittel und Bodenverbesserer
<17 Allgemeine Vorschriften für sämtliche Erzeugnisse:
_ Verwendung nur in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Anhang I zu lässig;

_ Verwendung nur unter Einhaltung der in der Landwirtschaft des Mitgliedstaats, in
dem die Erzeugnisse verwendet werden, allgemein geltenden Rechtsvorschriften über
das Inverkehrbringen und die Verwendung der betreffenden Erzeugnisse.
,\'usaaffiHsV/sise a¡a6lasssns Bsèew.'6Fl3sss6rer unè Di:i:R&'smittsl gemäß z'rl1f¡,aacr I
}!\lIlliRsr 2 12>
<12 ::;:ia6 Bs.~iaguagea ~ alls Brz17ugaisse:~::~.:=¡; ¡;sraaßàeaBestirnmuageE: lE:Anlaa:ng I;; ~'~ ~ ;.: g;;';äß ~; iffi j sV/eiligeE: Mitglieès~aa~ anZB.-weE:èenèeE:
ReeRtsvsrsehri:FteE: flir Di,i-E:6!emit~el.12> 17>

\
[Getrockneter Stallmist und getrockneter
¡Geflügelmist

i
I

i

'E;8t.I LOj " "'<;ei,'",

Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.

\BezeicIiiiung

!

- Beschreibung; Añrorderungenàn ale
Zusammensetzung;
Verwendungsvorschriften

i:

""''''''''-..''..-'''.''''.--''''''''''''----''.--'--''.,-'''-'--''--"-,,-,,-,-,,.,,-'"
Erzeugnisse, die nachstehende Stoffe
enthalten oder Gemische daraus:

Gemisch aus tierischen Exkrementen uno
pflanzlichem Material (Einstreu).

I
l
¡Stallmist

\

Tierarten müssen angegeben werden.

Ausschließlich aus Extensivhaltungen
gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 2328/91 des Rates (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
3669/93 (2).
¡Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.

Tierarten sind anzugeben.

Ausschließlich aus Extensivhaltungen
gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung
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I(EWG) Nr. 2328/91.

I

I Produkt darfnicht aus landloser
Tierhaltung stammen.

_.". __ ".._--_._ .."..__ ._ _ .._ __ " .._._ __ ._--"-_.""[ _ ""._.".""" -._ " .._._._---_."-_.- ..,,._ .._._._._----
I' Erzeugnisse aus getrennt gesammelten

Haushaltsabfållen, gewonnen durch
I Kompostierung oder anaerobe Gärung im
i Hinblick auf die Erzeugung von Biogas

I

I
i

I
!

¡Kompost aus tierischen Exkrementen,
einschließlich Geflügelmist und
kompostierter Stallmist¡

¡

I
¡FlüSSige tierische Exkremente (Gülle,
¡Jauche ..)

I

1<20 kompostierte oder fermentierte
iHaushaltsabfålle
I
1<12 kell3j3estiei'te MaYsàahsaèOOlé

I

I

Bedartvon der KontrollsteI1e oder
-behörde anerkannt.

Tierarten sind anzugeben.

Produkt darf nicht aus landloser
Tierhaltung stammen ..

Verwendung nach kontrollierter
Fermentation und/odergeeigneter
Verdünnung.

Bedarf von der KontrollsteIle oder
-behörde anerkannt.

Tierarten sind anzugeben.

Nur pflanzliche und tierische
Haushaltsabfälle

Gewonnen in einem geschlossenen und
kontrollierten, von dem Mitgliedstaat
zugelassenen SammeIsystem

Höchstgehalt der Trockenmasse in mglkg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25;
Blei: 45; Zink: 200; Q ecksilber: 0,4;
Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI): 0(*)

Bedarf von der KontrollsteIle oder
-behörde anerkannt

¡Nur fur eine Übergangszeit bis zum 31.IMärz2002

Kell3j3est a1:lS getrenHi: gesarnœeksH
MaHsàaltsaèOOleH

HlOrfjflanølieàe lOHètief4seàe A-èRi.lIe;

geweilllsH iH siHsm gsseàlessSHSH t1nè
IkeHtrelliei'tSH, yeH èem Mitglieèstaat
mgelasseHeH SammeIsystem

Hëeàstgeàalt èer TreekeHmasss iH mg/kg:
Caèmi1:lffi: Q,7; KHfJfer: 7Q; }>lieksl: 25;
¡Hei: 45; ¿¡Ilk: 2QQ; QH8sksil1ger: Q,4;
Cbrem (iHsgesaœt): 7Q; Cbrem (VI): Q (*)

HlOr:fur eiHs ÜàergaHgsøsit 19isæm 31.
Märø 2QQ2

I
!g sèæ:f veH èer KeHtrellstelle e èsr
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achstehende Produkte oder
Nebenprodukte tierischen Ursprungs:

¡

1- Blutrnehl
I

1- Hufmehl
¡

\

- Hornmehl

- Knochenmehl bzw. entleimtes
¡Knochenmehl
I

1<17 Kne6l,enkshle 17>

1- Fischmehl,

http://home.prolink.de/-hps/Organic/consolid-'cié,html

I
¡ heMnie aBerka,¡;m.t. 12> 20>

Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt

Betiæ:fvsa tier Keatrellstelle etier
èehërtie aBerkanRt. 20> .

Fleischmehl

Federn- und Haarmehl, gemahlene Fell-
und Hautteile

Wolle

Walkhaare (Filzherstellung), Fellteile

Haare und Borsten

Milcherzeugnisse
[Produkte und Nebenprodukte pflanzlichen

¡Ursprungs für Düngezwecke
(Zum Beispiel: Filterkuchen von
IOlfrüchten, Kakaoschalen, Malzwurzeln
¡usw.).

23, 1J.01Å~Of98,:h~";:<",,

Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.

Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom
(VI) in mg/kg: O (*)

Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom
(VI) in mg/kg: O (*)

(*) Nachweisgrenze

[Ausschließlich gewonnen duren:

I
'i) physikalische Verfahren einschließlich
Dehydratisierung, Gefrieren oder Mahlen
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Algen und Algenerzeugnisse ii) Extraktion mit Wasser oder sauren
und/oder alkalischen wäßrigen Lösungen

iii) Fermentation

Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.

~~hl und Hol~~chnitt ~~~, ~~~~~~~~if~~~;~ñScfïlägïïíélrt~
'IR" d nk. ost ¡Von Holz, das nach dem Einschlag n.iCht.

m e omp Ichemisch behandelt wurde.

fH~ï~~~;-----'----------------'---"-I~h~~~~~~~~~f~~-~~;~ñsëlïlagniclit-

r'- ".' -,---'-Gemäß der Richtliñle76ïTi6/EWG(3),~
der Fassung der Richtlinie 89/284/EWG

Weicherdiges Rohphosphat (4). '

Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg
P205.

¡ ¡Gemäß der RIchtlinie 761116/EWG, in derI Fassung der Richtlinie 89/284/EWG.

IAluminiumCalciumPhosPhat Cadmiumgehalt höchstens 90 mglkg
P205.

I ,., "". , . ., . .' . ~~ ~1,5~.kalischen Böden zu verwenden

~~~~~t~\:r2-0E~sën:'üñëï'---'-'-'~--- r~~t~td:~!~~i~~~~~'tl:~~i~~~d~;-"-'-'---¡I
I omasp osp I

I¡KaliSalZ(z.B, Kainit Sylvinit usw.) ¡Bed~fvon der Kontrollstelle oder I
, I-behorde anerkannt.

I
Aus Kalirohsalz durch physikalische

<17 Kaliumsulfat, möglicherweise auch Extraktion gewonnen, möglicherweise

IMagnesiumsalz auch Magnesiumsalz enthaltend
enthaltend
I

I
[Bedarf von der Kontrollstelle oder
I-behörde anerkannt

B eelarf yoa eler KoHtrollstelle oeler
'eeMrele anerkaaHt.

Aus Kaliroasalz gewoHHea. 17>
~chlempe UIld ScÏ1leÏnpeextrâk""-t-~--rKeineAÏnÏnoni"äkschleÏnpe. -,---'-'-
Calciumcarbonat natürlichen Ursprungs

¡
(z.B. Kreide, Mergel, Kalksteinmehl,
Algenkalk, Phosphatkreide usw.)

[~~~~~~k~~ä~::=:f~~~rf!~
[osw.)

} iagaesiumsal:æaltiges Kaliumsulfat

Magnesiumsulfat (z.B. Kieserit)
Ausschließlich natürlichen Ursprungs.

Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.
IBlattbehandlung bei Apfelbäumen bei
¡nachgewiesenem Calciummangel.

23.11.01 ~39 o
...Jo...



illlll!lJllll

1~·ht91R2092
I
I

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid-de.html

\
Bedarf von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt.

.' Gern" der Richtlinie 767116!E\VG in der

\

calciumsulfat (Gips) Fassung.der.Richtlini~ 89/284/EWG.
AusschlIeßlIch natürlichen Ursprungs

ICalciumchloridlösung

II
II
II

I

II
l ¡BedarfVon der Kontrollstelle oaer
, -behörde anerkannt I
IIndustriekalk aus der Zuckerherstellung .. Il <20 Il:1di' für eiRe 'JBergaE:gszeit Bis Ztlffi 31
\ I~Æ*z2QQ2. 20> .
1·--·----··---·--·--------------------·--·--·---- \¥~~~~aâ~~~~~~1~~~-~7~~;I~~k~Ó~ñ-(fër-
IElementarer Schwefel \I Bedarf von der Kontrollstelle oder
1 -behörde anerkannt.i .. .' . . 'Spurennährstoffe gemäß der Richtlinie
I 89/530/EWG (5)
ISpurennährstoffe
I Bedarf von der Kontrollstelle oder
. I-behörde anerkannt.

Ausschheßlich Stemsalz.

[Natriumchlorid IBedarfvon der Kontrollstelle oder
! -behörde anerkannt.
iGestêínsmeîïr-'--'------------------"'_·
rrrxsr Nr. L 218 vom 6. 8. 1991, S. 1.
(2) ABI. Nr. L 338 vom 31. 12. 1993, S. 26.
(3) ABI. Nr. L 24 vom 30. 1. 1976, S. 21.
(4) ABI. Nr. L 111 vom 22.4. 1989, S. 34.
(5) ABI. Nr. L 281 vom 30.9.1989, S. 1166>

<18a B. PFLANZENSCHUTZMITTEL UND ANDERE MITTEL ZUR
BEKÄMPFUNG VON SCHADORGANISMEN
<13 ß. SCgïJdL~IGSß:gKÄMPfu}IGSM:rTT:gL l8a>

l. Pflanzenschutzmittel

<12 ß. PPLA}IZB}!SCHUTZMITTBL 15>

Al!gemeine Bedingungen für alle Erzeugnisse, die aus den nachstehend genannten
WIrkstoffen bestehen bzw. diese enthalten:
_Verwendung gemäß den Bestimmungen in Anhang I;
-ll:ur gemäß spezifischen Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel, die im
MItgliedstaat für die Anwendung des Erzeugnisses gelten (gegebenenfalls (*)).

l. Pflanzliche und tierische Substanzen

23.11.01 08: 1O
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<17 Azadirachtin aus Azadirachta indica
(Neembaum)

Bedarfvon der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt

Iasektizià, aE:weaàèar Fl1M:

a<lf MweFfJflaE:zea für àie ßFZetlglffig Y9a
¡¡aalgYl ooà auf gteFflj9flaE:zea fbir àie
gFZeugoog Y9a aaàerem
Vermehruagsmatsrial; Bei ZisFfJflaazsa

117>

Azaàiraehtia aYs Azaàirashta iaàisa
(NeemBaum.)

1(*) Bienenwachs ¡Einsatz beim Baumschnitt
IInsektizid

----------- fLockmittei--

(*) H drolysiertes Eiweiß Inur iI?-zugelassenen Anwend:mgen in
y Verbmdung mit anderen geeigneten

,Erzeugnissen dieses Anhangs II Teil B

IGelatine

¡Lecithin
Insektizid
nur gegen Blattläuse bei subtropischen
Obstbäumen (z.B. Orangen, Zitronen) und
tropischen Pflanzen
(z.B, Bananen); Verwendung nur zu
Beginn der Vegetationsperiode
Notwendigkeit von der Kontrollstelle oder
-behörde anerkannt
nur für eine Übergangszeit bis 31. März
¡2002

"P~an=::z-:-:en""ö"'1":'e7(z:-.r;Bê-."'M....i"'nz-=o"'·1r",TJKi""·..,.,en'-;ö"1-,~~~ IInsek;-=t""iz::-'i"Td-,ATT::kar=i"z~i"'d-,FRun"""""gC"'i='zi"d'un~·-d;--"'-~
Kümmelöl) [Keimhemmstoff

Extrakt (wäßrige Lösung) aus Nicotiana
tabacum

1<20 Planzenschutzmittel
Ir= aus Chrysanthemum Bedarfvon der Kontrollstele oder -behörde I
cinerariaefolium anerkannt ¡

¡. . ....... ... Iasektizià 20> I
!Quassia aus-Quassia amara··-··--·-·---- [ïñseï<HZ"îëï;-Repeilent -.

R D· d L h IInsektizid
s otenon.d.. ~~.s.. hr..ern.s spp. un one ocarpus Notwendigkeit von der KontrollsteIle oder
pp. un rp osia spp. -behörde anerkarmt

. .. . .... ... ..¡
r'J In elmgen Mltghedstaaten gelten die mit (*) gekennzeichneten Erzeugmsse mcht rus
Pflanzenschutzmittel und sind somit nicht den Rechtsvorschriften für
Pflanzenschutzmittel unterworfen.

II. Mikroorganismen zur biologischen SchädlingsbekämpfungF~--l=::~~
Mikroorganismen (Bakterien, Viren und Nur Au ereitungen, keine genetisch I
Pilze) z.B. Bacillus thuringiensis, veränderten Organismen im Sinne der i

I.G.ranulose virus usw Richtlinie 90/2201EWG des Rates I
- ..' ' . , . . . I

,
2'1l01~~ld
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III. Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern verwendet werden dürfen
Allgemeine Bedingungen:
_die Fallen und/oder Spender müssen ein Eindringen der Substanzen in die Umwelt und
deren Kontakt mit den angebauten Kulturen verhindern;
_die Fallen müssen nach der Verwendung eingesammelt und sicher entsorgt werden.
I esc el ung, An or erungen an die
IBezeichnung Zusammensetzung,
i . . ... .. . Verwendungsvorschriften
[(:)Di~~~i~h;;ha~-------'----'-[~:f:¡~~~---------"---'''-------'-_.._.
I Molluskizid

I
'MetaldehYd nur i~ Fallen mi~einem h~he~e Tierarten

abweisenden Mittel nur für eme
¡ Übergangszeit bis 31. März 2002

I ¡
Lockstoffe; :Anwenaung der sexuellen

, Verwirrmethode

1

'<17 Nur in Fallen und Spendern
Pheromone \I Inse.ktizià, L.eekminel
! ffi Pallen Bnà 8f'enàeæ 17>
, -- rlnsektizîd;~-'-' -----'--

nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln
nur gegen Befall durch Batrocera oleae
und Ceratitis capitata wied
Notwendigkeit von der KontrollsteIle oder
-behörde anerkannt
nur für eine Übergangszeit bis 31. März
2002

I
1

Pyrethroide (nur Deltamethrin und
iLambda-Cyhalothrin)

I
;,

IV. Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden
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¡(*) Ethylen ¡NachrelÍung von Bananen '.
¡Kaliseife o(Schmierseife) [Insektizid
¡(*)Käfíäiaun (K.aiinit)---oo ----o -.o-¡Verzögerung der Reifung von BarÎanen

I Fungizid, Insektizid, Akarizid

I
1<17 Schwefelkalk (Ca1ciumpolysulfid) Bedarfvon der KontrollsteIle oder

-behörde anerkannt!
Ftmgizid, IElselctizid, Akarizid

¡KaJkSUlfat E:Urær die WiEltersj3ritzuElg veEl I
(CaleilMl'lj3elysulfid)

I
Ge s~ät!¡:¡:¡eEl,

i Gli',e¡:¡èät¡¡:¡:¡eEl HEld&eeeEl 17>
..¡Paraffinol I Insektizid, Akarizid

:-¡''-'-'---~----'-~'--'---'-'------"'--IInsektizid, Fungizid'----'---'-------
nur bei Obstbäumen, Reben, Ölbäumen

I und
! ¡troPiSchenPflanzen (z.B. Bananen)
¡Mineralöle nur für eine Ubergangszeit bis zum 31.
! März 2002

I
Notwendigkeit von der KontrollsteIle oder I
-behörde anerkannt I

¡ Fungizid, Bakterizid I
,Kaliumpermanganat nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen und
l Reben i
[(*)Qiîäi:zsancf------'----------------·--_·---['RëpëIIëñt---- ..----------_---0 --I
¡Schwefel.o o00 o o 00 o [Fungizid, Akarizid; Repellent o o o.!
(*) In einigen MItglIedstaaten gelten dIe mit C) gekennzelchñeten Erzeugmsse mcht äls'
Pflanzenschutzmittel und sind somit nicht den Rechtsvorschriften für
Pflanzenschutzmittel unterworfen
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i\BeZeielJffi;æ.g , \;s====gea aR ffie
Verv.reatltæ;DVef'S€hnf£ear~Gffi'ysaE:tfl:el'ffilffieiaerariaefaHUffi. weRR

¡mögliea mit eiaem Syaergistea

,I

¡II
'l'
¡Ill

""I'1',"I',',
i!ii
i I

[Aï:í#ïereffilagea aHS DeHis eflij3tiea
IAûf'eereffi¡agea aBs Quassia amara
iÄooisfëitHHgsfia.us ~aalaSj3eeiesa
iPrej3elis
¡Kieselgur
[ëkSiëiasffieiiI
¡iurt1í ereitlffigea aa der Grundlage vea
!MetalElea,'El, mit eiaem Maere Tierartea
¡al3weiseaElea Mittel. sefara ia fallea
langeweaElet
r~ïë¡:¡;;;iëfër----·-. '---'-, -"--'---"

[BerEleaoæænrne
[Bblrglll'lder13rüae
Il'latræmsilíkat
INatriUffi13iearl3eaat
[Kaliseife EScmaierseife)
íPherSHleaatllliereitœagea
iAufuereittlflgea atif der GF1:lfloEllae:evea
¡¡¡asillas thuriae:ieasis

l
?=iiªïe¡;ëiii.ïagëä a.i1èër'GRiäàïëgë;;ïêä"-·-
Gran-ulesS'iÍrea
IPflaRzlisae aaEl tierissae Öle
!Par~~_~ _
T1>-

<152. Erzeugnisse zur Bekämpfung von Schädlingen oder Erkrankungen in Stallungen
und Haltungseinrichtungen:
Die in Teil B Abschnitt 1 aufgeführten Erzeugnisse
Rodentizide. 15>

<15 C. FUTTERMITTEL

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs
1.1. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe
gehören folgende Erzeugnisse:
Hafer in Form von Körnern, Flocken, Futtermehl, Schälkleie;
Gerste in Form von Körnern, Eiweiß- und Futtermehl;
Reis in Form von Körnern, Bruchreis, Futtermehl, Keimkuchen;
Rlspenhirse in Form von Körnern;
Roggen in Form von Körnern, Futtermehl, Grießkleie und Kleie;
Sorghum in Form von Körnern;
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Weizen in Form von Körnern, Futtermehl, Kleie, Kleber und K1eber-Grießk1eie und
Keimen;
Spelz in Form von Körnern;
Triticale in Form von Körnern;
Mais in Form von Körnern, Kleie, Futtermehl, Keimkuchen und Kleber;
Malzkeime;
Biertreber.

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid_d¡ Il

1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe
gehören folgende Erzeugnisse:
Rapssaat, Rapskuchen und Rapsschalen;
Sojabohnen, dampferhitzt, Sojakuchen und Sojabohnenschalen;
Sonnenblumensaat und Sonnenblumenkuchen;
Baumwollsaat und Baumwollsaatkuchen;
Leinsaat und Leinkuchen;
Sesamsaat und Sesamkuchen;
Palmkernkuchen;
Rübensaatkuchen und <I8a Rübsenschalen RHl3easel3:alea; I8a>
Kürbiskernkuchen;
Olivenextraktionsschrot (aus der physikalischen Extraktion von Oliven).

1.3. Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und N ebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe
gehören folgende Erzeugnisse:
Kichererbsen in Form von Samen;
Erven (Bergerbsen/Linsenwicken) in Form von Samen;
Platterbsen in Form von Samen, die einer geeigneten Hitzebehandlung unterzogen
wurden;
Erbsen in Form von Samen, Futtermehl, Kleie;
Puffbohnen in Form von Samen, Futtermehl, Kleie;
Ackerbohnen in Form von Samen;
Wicken in Form von Samen;
Lupinen in Form von Samen.

1.4. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe
gehören folgende Erzeugnisse:
ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrübentrockenschnitzel, Kartoffeln, Bataten in
Form von Knollen, Maniok in Form von Wurzeln, Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis, das
bei der Stärkegewinnung anfällt), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Sago.

1.5. Andere Samen und Früchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser
Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Johannisbrotschoten, Zitrusfruchtpreßrückstände, Apfeltrester, Tomatentrester und
Traubentrester.

1.6. Grünfutter und Rauhfutter. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Luzerne, Luzernegrünmehl, Klee, Kleegrünmehl, Grünfutter (gewonnen von
Futterpflanzen), Grünmehl, Heu, Silage, Getreidestroh und Wurzelgemüse für
Grünfutter.

1.7. Andere Pflanzen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe
gehören folgende Erzeugnisse:
Melasse, nur als Bindemittel in Mischfutter, Seealgenmehl (gewonnen durch Trocknen
und Zerkleinern von Seealgen und anschließendes Waschen zur Verringerung des
Jodgehalts), <I8a Extrakte und Pulver von Pflanzen, pflanzliche Eiweißextrakte (nur für
Jungtiere ), Gewürze und Kräuter extrakte tHlà P1iI;'sr yea Pflaa2!sa (R:l:lrfœ; Jægtiere),
GewBr2!e 1iaà ,"&eraæs. ISa>

2. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs
2.1. Milch und Milcherzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Rohmilch gemäß Artikel2 der Richtlinie 92/46/EWG ( ), Milchpulver, Magermilch,
Magermilchpulver, Buttermilch, Buttermilchpulver, Molke, Molkepulver, Molkepulver,
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teilentzuckert, Molkeneiweißpulver (durch physikalische Behandlung extrahiert),
Kaseinpulver und Milchzuckerpulver.

2.2. Fisch, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser
Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Fisch, Fischöl und Kabeljaulebertran, nicht raffiniert; enzymatisch gewonnene, lösliche
oder unlösliche Autolysate, Hydrolysate und Proteolysate <18a von Fischen,
'Weichtieren oder Krebstieren, nur für Jungtiere. Fischmehl Y9R PiseeeR, WeieetiereR
Ader KIeestiereR. j3Aanzlieee Epveiße¡E-trakte (atissseließliee fæ- Jan£-tiere). 18a>

3. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs
Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Natrium:
unraffiniertes Meersalz
rohes Steinsalz
Natriumsulfat
Natriumkarbonat
N atriumbikarbonat
Natriumchlorid

Kalzium:
Lithotamne (Algenkalk) und Maerl
Schalen von Wassertieren (einschließlich Schulp von Kopffüßern)
Kalziumkarbonat
Kalziumlaktat
Kalziumgluconat

Phosphor:
aus Knochen ausgefälltes Dikalziumphosphat
entfluoriertes Dikalziumphosphat
entfluoriertes Monokalziumphosphat

Magnesium:
wasserfreie Magnesia
Magnesiumsulfat
Magnesiumchlorid
Magnesiumkarbonat

Schwefel:
Natriumsulfat. 15>

< 15 D. ZUSATZSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG, BESTIMMTE STOFFE IN
DER TIERERNÄHRUNG (RICHTLINIE 82/471ÆWG) UND
VERARBEITUNGSHILFSMITTEL IN FUTTERMITTELN

l. Zusatzstoffe in der Tieremährung
1.1. Spurenelemente. Diese Gruppe umfaßt folgende Erzeugnisse:
E l Eisen:
Eisen (Ilj-karbonat
Eisen (Ilj-sulfat, Monohydrat
Elsen (III)-oxid

E 2 Jod:
Kalz!umjodat, Anhydrid
Kalzmmjodat, Hexahydrat
KalIUmjodid

E 3 Kobalt:
~o~alt (Ilj-sulfat, Monohydrat und/oder Heptahydrat

aSlsches Kobalt (Il)-karbonat, Mononydrat
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E4Kupfer:
Kupfer (Ilj-oxid
basisches Kupfer (II)-karbonat, Monohydrat
Kupfer (Ilj-sulfar, Pentahydrat

http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid_de:

E 5 Mangan:
Mangan (II)-karbonat
Manganoxid
Mangan (II)-sulfat, Mono- und/oder Tetrahydrat

E 6Zink:
Zinkkarbonat
Zinkoxid
Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat

E 7 Molybdän:
<I8a Ammoniurnrnolybdat, Natriummolybdat
AæœeFliblB'læely'eèäR, 'NatrillææelyaèäFl 18a>

E 8 Selen:
Natriumselenat
Natriumselenit.

1.2. Vitamine, Provitamine und chemisch genau definierte Stoffe mit analoger Wirkung.
Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
Die gemäß der Richtlinie 70/524/EWG ( ) zugelassenen Vitamine, nämlich
- vorzugsweise von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weise in
Futtermitteln enthalten sind, oder
- naturidentische synthetische Vitamine, die nur für Monogastriden bestimmt sind.

1.3. Enzyme. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Enzyme.

1.4. Mikroorganismen. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Mikroorganismen:
gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Mikroorganismen.

1.5. Konservierungsstoffe: Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
E 236 Ameisensäure (nur für die Silage)
E 260 Essigsäure (nur für die Silage)
E 270 Milchsäure (nur für die Silage)
E 280 Propionsäure (nur für die Silage).

1.6. Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe. Zu dieser Gruppe gehören
die folgenden Stoffe:
E 551 b kolloidales Siliziumdioxid
E 55Ic Kieselgur
E 553 Sepiolit
E 558 Bentonit
E 559 Kaolinit-Tone
E 561 Vermiculit
E 599 Perlit.

2. Bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung
Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Erzeugnisse:

3. Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelerzeugung
3.1. Behandlungsstoffe für die Silage. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
Meersalz, rohes Steinsalz, Enzyme, Befen, Molke, Zucker, Zuckerrübenmelasse,
Getreidemehl, Melassen und Milchsäure-, Essigsäure-, Ameisensäure- und
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Propionsäurebakterien.
Ist aufgrund der Witterungsverhältnisse eine angemessene Gärung nicht möglich, so
kann die Kontrollbehörde oder -stelle die Verwendung von Milch-, Ameisen-, Propion-
und Essigsäure bei der Erzeugung von Silage zulassen.

E. ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION VON STALLUNGEN UND
HALTUNGSGEBÄUDEN (Z.B. EINRICHTUNGEN UND GERÄTSCHAFTEN)
ZUGELASSENE ERZEUGNISSE

Kali- und Natronseifen
Wasser und Dampf
Kalkmilch
Kalk
Branntkalk
N,atriumhypochlorit (z.B, als Lauge)
Atznatron
Ätzkali
Wasserstoffperoxid
natürliche Pflanzenessenzen
Zitronensäure, Peressigsäure, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure
Alkohol
Salpetersäure (Melkausrüstungen)
Phosphorsäure (Melkausrüstungen)
Formaldehyd
Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte
Natriumkarbonat.

F. ANDERE ERZEUGNISSE 15>

ANHANGIII

MINDESTKONTROLLANFORDERUNGEN UND IM RAHMEN DES
KONTROLL VERF AHRENS NACH DEN ARTIKELN 8 UND 9 VORGESEHENE
VORKEHRUNGEN

<18a A.l. Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus landwirtschaftlicher Erzeugung oder
Sammlung in freier Natur.
<l § A l. Pflaezee ooè PflaazeeerzeugB:isse aus lanèwirtseaaf!lieaer 'Erzeu!!t!B:!!eèer
Brate,. 18a>
<4 A.1>flaazeB: t!B:è]3flanzlieae 'Erzeugnisse, èie ifR laaà..wirtseaaf'tlieaee g etrieb
]3ro4~;¡;;~~~;: èer freiee ~¡O<tt!rgesammelt werèee. Pflæazee ooè PflanzeB:erzeugnisse
13reèuziereeèe læaeP.'1irtsefiaftlieae getriebe 4> 15>

l.Die Erzeugung muß in einer Betriebseinheit erfolgen, die hinsichtlich ihrer Parzellen,
der Produktionsstätten sowie ihrer Lagerplätze eine vonjeder anderen Einheit, die nicht
nach den Produktionsregeln dieser Verordnung arbeitet, deutlich getrennte Einheit
darstellt; Verarbeitungs- und/oder Verpackungsanlagen können Teil dieser
Betriebseinheit sein, soweit ihre Tätigkeit sich auf die Verarbeitung und/oder
Verpackung der eigenen landwirtschaftlichen Erzeugung beschränkt.
<42. Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens müssen Kontrollstelle und Erzeuger, auch
wenn sich seine Tätigkeit auf das Sammeln von Wildpflanzen beschränkt,
_ eme vollständige Beschreibung der Betriebseinheit erstellen mit Angabe der
Lagerplätze, Produktionsstätten, Schläge und/oder Samme1gebiete sowie gegebenenfalls
der Orte, an denen bestimmte Verarbeitungs- und/oder Verpackungsvorgänge
stattfinden·
_ alle konkreten Maßnahmen festlegen, die in der Betriebseinheit zu treffen sind, um die
E~nhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten;
_ 11!l Fall des Sammelris von Wildpflanzen die vom Erzeuger - oder wo relevant auch von

, Dntten _ zu bietenden Garantien festlegen, damit gewährleistet ist, daß die
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Bestimmungen des Anhangs I Nummer 4 erfüllt sind.
Diese ~eschrei.bung und die betreffenden Maßnahmen werden in einem . S'.
Inspektionsbericht festgehalten, der von dem betroffenen Erzeuger gegenzuzeichnen 1St.
Ferner muß der Bericht folgendes enthalten:
- das Datum, an dem auf den betreffenden Schlägen und/oder in den betreffenden
Sammelgebieten letztmals Mittel angewandt wurden, deren Einsatz nicht mit den
Vorschriften des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe b) vereinbar ist;
- die Verpflichtung des Erzeugers, die Maßnahmen gemäß den Artikeln 5 und 6
durchzuführen, und im Fall eines Verstoßes sein Einverständnis mit den Maßnahmen
gemäß Artikel9 Absatz 9 bzw. Artikel IO Absatz 3.
2. :Bei eler AlifFlaœe eles KeHtrellverfahreBs erstelleB Bñ!eliger liBel Keærellstelle eiBe
vellstänelige :Besemei'eliBg eler :Betrie'eseiriHeit mit ABgaBe eler LageFfJlätz;e,
Preelt!lctieasstätteB liBel Parz;elleB sewie gege'eeBeBfalls eler Orte, aB eleBeB 'eestillliflte
Verar'eeit-lmgs Hflelleeler VeFfJaekHflgsvergänge el1:irehgeführt wereleB, HflellegeB alle
kenkreteB MaßBar.meB fest, elie iB elem :Betrie'e Z;litreffeB sinel, lim elie BiriHajt\lIlg elieser
Vererelnuag æ gewährleistea. Diese :Besehrei'eHflg Hflelelie 'eetreffeaelea },<faßaahrBea
werelea ia eiaem Iaspelctieas'eerieht festgehahea, eler vea eler ftir elea :Betrie'e
veraffi'.vsrtliehea Persea gegeaz;liz;eiehnea ist
FerHer miissea aliS elem :Berieht hen'ergehea:
eles Datblffi, aH elem atif eleB 'eetreffeBeleB Parz;ellea let2itrHaJs Mittel aage'.'>,aaelt vvl;lfelea,
eleTeBBiasatz; aieht mit elea Versemiftea yea ,''<rtikel €i Absatz; l :Bliehsta'ee 'e) \lIlel
,\rtikel 7 vereia'ear ist;
elie VeFfJfliehruag eles Bñ!eligers, elie} 4aßaal?mea gemäß eleB ,\rtikelB 3, €i \lIlel 7
ell;lfefl;zlifüarea liael im Falle eiaes Versteßes eler ,\a'l/eael\lIlg eler Meßaahæea gemäß
,\rtikel 9 A'esatz; 9 z;liz;listimmea. 4>
3. Der Erzeuger muß der KontrollsteIle jedes Jahr vor dem von ihr angegebenen
Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgemachte Anbauplanung vorlegen.
4. Es ist eine durch Eintragung und/oder Unterlagen belegte Betriebsbuchführung
vogeschrieben, anhand deren die Kontrollstelle Ursprung, Art und Menge aller
angekauften Betriebsstoffe sowie deren Verwendung nachprüfen kann; ferner ist eine
durch Eintragung oder Unterlagen belegte Betriebsbuchführung über Art, Menge und
Abnehmer aller verkauften Agrarerzeugnisse Vorschrift. Uber die unmittelbar an
Endverbraucher verkauften Mengen ist täglich Buch zu führen,
<1 Verarbeitet die Betriebseinheit ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse selbst, so
müssen die Bücher die in Buchstabe B Ziffer 2 dritter Gedankenstrich dieses Anhangs
genannten Informationen enthalten. 1>
5. In der Betriebseinheit dürfen nur Betriebsmittel aufbewahrt werden, deren
Verwendung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 7 vereinbar ist.
6. Neben den unangekündigten Inspektionsbesichtigungen führt die KontrollsteIle
mindestens einmal im Jahr eine vollständige Besichtigung der Betriebseinheit durch.
Zum Nachweis etwaiger Spuren von gemäß dieser Verordnung unzulässigen Mitteln
können Proben genommen werden -.Jedoch müssen bei Verdacht aufVerwendung
solcher Mittel Probenahmen durchgeführt werden. Uber jede Besichtigung wird ein
Inspektionsbericht angefertigt, der von der für die Betriebseinheit verantwortlichen
Person gegenzuzeichnen ist.
7. Das Unternehmen gewährt der Kontrollstelle zu Inspektionszwecken Zugang zu den
Lagerplätzen, Produktionsstätten und Anbauparzellen sowie zu der Betriebsbuchführung
und den entsprechenden Belegen. EserteiIt der Kontrollstelle zu Inspektionszwecken
alle zweckdienlichen Auskünfte.
<4 8.1. Erzeugnisse gemäß Artikel 1 dürfen zu anderen Betriebseinheiten, einschließlich
Großhändlern und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen oder Behältnissen
befördert werden, die so verschlossen sind, daß ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden
kann, und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorgeschriebener Angaben
folgende Angaben enthält:
a) Name und Anschrift des für die Erzeugung oder Aufbereitung des Erzeugnisses
Verantwortlichen oder bei Angabe eines anderen Verkäufers einen Vermerk, anhand
dessen die annehmende Stelle und die KontrollsteIle den für die Erzeugung des Produkts
Verantwortlichen zweifelsfrei ermitteln können;
b) Bezeichnung des Erzeugnisses mit Hinweis auf den ökologischen Landbau gemäß
Artikel5.
8.2. Das Verschließen von Verpackungen oder Behältnissen ist jedoch nicht erforderlich,
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wenn die Erzeugnisse
a) von einem Erzeuger zu einem anderen Unternehmen befördert werden, das ebenfalls
dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 unterliegt, und
b) ein Begleitpapier mitführen, das die im vorstehenden Unterabsatz genannten Angaben

enthält.

=~:-!:::J:::~:!::R~:è;~ee7;::~~~~~~; èer
æ~=3:~;,el¡;.-;~~rseMesseR s.iRel,el~ im I~~~=tE:; '. ""e elfie gtIkett~e11ffigam'Ne¡SeR,el¡~U£-ÈJes.ehaàet~.RStlgeHR
~;=~:5"G;gese~eR~r áRga1:laRfe!geRèe glfize!helteR eRtha!t: .
¡ ,s 1ft èes fæ: è¡e grze"gllilE: eèer l"Hf6ere¡t!.æg elesgrzeHgr¡¡SSeS

VeraRtwertlieheR::::::s flrze'ti;msses;.~ ';r ~ ~~~i;~gRis èeæ KeRtre!h'erfahieR gsmäß elissar Vereràl'l:HRg
ooterliegt. 4>
<99. Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten in demselben
Gebiet, so werden die Produktionseinheiten in dem Gebiet, in dem keine unter Artikell
fallenden Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse angebaut werden, sowie die Lagerplätze flir
Betriebsmittel (wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut) ebenfalls der
Kontrollregelung hinsichtlich der Nummer 2 Absatz 1, der Nummern 3 und 4
unterworfen. In diesen Einheiten dürfen nicht dieselben Sorten angebaut werden wie in
der unter Nummer 1 genannten Einheit.
Die Erzeuger dürfen von der Bestimmung im letzten Satz des vorstehenden
Unterabsatzes j edoch in folgenden F aellen abweichen:
a) bei Erzeugnissen von Dauerkulturen (Bäumen, Reben, Hopfen), sofern nachstehende
Bedingungen eingehalten werden:
1. Die Erzeugung erfolgt im Rahmen eines Umstellungsplans, zu dessen Durchführung
sich der Erzeuger formell verpflichtet und der vorsieht, daß die Umstellung des letzten
Teils der betreffenden Flächen auf ökologischen Landbau innerhalb kürzestmöglicher
Frist (höchstens fünf Jahre) eingeleitet wird.
2. Es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, daß die aus
verschiedenen Einheiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander getrennt gehalten
werden.
3. Die KontrollsteIle oder -behörde ist von der Ernte der betreffenden Erzeugnisse
mindestens 48 Stunden im voraus zu unterrichten.
4. Unmittelbar nach Abschluß der Ernte unterrichtet der Erzeuger die KontrollsteIle oder
-behörde über das genaue Ernteaufkommen der betreffenden Einheiten und über alle eine
Identifizierung des Ernteguts ermöglichenden Merkmale (z.B. Qualität, Farbe,
Durchschnittsgewicht usw.), ferner bestätigt er, daß die Vorkehrungen zum
Getrennthalten des Ernteguts getroffen wurden. .
5. Der Umstellungsplan und die in den Nummern 1 und 2 genannten Maßnahmen sind
von der Kontrollstelle oder -behörde genehmigt worden. Diese Genehmigung muß jedes
Jahr nach Anlaufen des Umstellungsplans bestätigt werden,
b) bei von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung
zugelassenen Flächen, sofern die Bedingungen von Buchstabe a) Nummern 2,3 und 4
und der zutreffende Teil der Bedingung von Buchstabe a) Nummer 5 erfüllt sind;
c) bei der Erzeugung von Saat- und Pflanzgut sowie von vegetativem
Vermehrungsmaterial, sofern die Bedingungen von Buchstabe a) Nummern 2,3 und 4
und der zutreffende Teil der Bedingung von Buchstabe a) Nummer 5 erfüllt sind.
9. Bewirtsehaftet eiRURteFRehœ:eRæehrere PreelBktieRseiRheiteRiR èeæse!1:lsRGe1:liet,
se wereleRaHeh se!ehe P;~J..~:·~- :- "---

I,

I i

-- - - - -'. . h 'qer ".rtike! 1 fa!!eRel~
·lflerteR ffi àeæ G.e1:liet,è¡e R¡€;':l!','~rfahieR hi~sie~j¡eh ,~ers~æ===~~~~~4:~~~eg~f~æª!:sle;!=~:Rgt:::~: ~;r:::±g=;:4e'elk Pfl~zeR, è¡e lfi èer æter

'l*'eelHziert",sreleR, Rieht erzeHgt werèeR. 9>

<15 A.2. Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion

l. Bei Einführung der Kontrollregelung für tierische Erzeugnisse erstellen Erzeuger und

Kontrollstelle

~"

",, '" ".' _ eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude, der Weiden, der offenen
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Auslaufflächen, der Freiflächen usw. und gegebenenfalls der Lager-, Pack- und
Verarbeitungsräume für Tiere und tierische Erzeugnisse, Rohwaren und
Produktionsmittel,
_eine vollständige Beschreibung der Einrichtungen zur Lagerung des tierischen S
Dungmaterials,
- einen mit der Kontrollstelle bzw. Kontrollbehörde vereinbarten Ausbringplan für dieses
Dungmaterial, zusammen mit einer vollständigen Beschreibung der der pflanzlichen
Erzeugung gewidmeten Flächen,
_gegebenenfalls die Bestimmungen von Verträgen mit anderen Landwirten hinsichtlich
der Ausbringung des Dungmaterials,
- einen Bewirtschaftungsplan flir die Einheit zur ökologischen tierischen Erzeugung
(Planung für die Bereiche Fütterung, Zucht, Gesundheit usw.)
- und legen die konkreten Maßnahmen fest, die der Tierhaltungsbetrieb zu treffen hat,
damit die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt ist.
Diese Beschreibung und die betreffenden Maßnahmen werden in einem von dem
betreffenden Erzeuger zu unterzeichnenden Inspektionsbericht aufgeführt.
Außerdem verpflichtet sich der Halter in diesem Bericht, seinen Betrieb im Einklang mit
den Artikeln 5 und 6 zu führen, und erklärt sich für den Fall eines Verstoßes mit der
Anwendung der Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 9 und erforderlichenfalls der
Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 3 einverstanden.
2. Die allgemeinen Kontrollanforderungen gemäß Anhang III Teil A.l Nummern 1,4,5,
6, 7 und S für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse gelten sinngemäß auch flir Tiere und
tierische Erzeugnisse.
Abweichend von den vorgenannten Bestimmungen ist die Lagerung von allopathischen
Tierarzneimitteln und Antibiotika im Betrieb zulässig, soweit sie im Rahmen der
Behandlung gemäß Anhang I tierärztlich verschrieben wurden, an einem überwachten
Ort aufbewahrt werden und in einem Haltungsbuch aufgeführt werden.
3. Die Tiere müssen ständig mit einer artgerechten Kennzeichnung versehensein, die bei
großen Säugetieren einzeln und bei Geflügel und kleinen Säugetieren partienweise
anzubringen ist.
4. Es werden Haltungsbücher in Form eines Registers geführt; sie müssen der
Kontrollbehörde oder KontrollsteIle am Betriebssitz ständig zur Einsicht offengehalten
werden.
Diese Register, die lückenlos Aufschluß über die Herdenbetreuung geben sollen, müssen
folgende Angaben enthalten:
- Neuzugänge, aufgeschlüsselt nach Arten: Herkunft und Zeitpunkt des Neuzugangs,
Umstellungszeitraum, Kennzeichnung, tierärztliche Vorgeschichte; .
- Tierabgänge: Alter, Anzahl und Gewicht bei Schlachtung, Kennzeichnung und
Empfänger;
- etwaige Verluste an Tieren mit Angabe der Gründe;
- Futter: Art des Futters, einschließlich der Ergänzungsfuttermittel, Anteil der
verschiedenen Bestandteile der Futterration, Auslaufperioden, Zeiten der
Wandertierhaltung für den Fall von Beschränkungen;
- Krankheitsvorsorge, therapeutische Eingriffe und tieraerztliche Behandlung: Zeitpunkt
der Behandlung, Befund, Art des Behandlungsmittels, Behandlungsmodalitäten,
tierärztliche Verschreibungen veterinärmedizinischer Behandlungen mit Begründung
und einzuhaltenden Wartezeiten bezüglich des Inverkehrbringens der tierischen
Erzeugnisse.
5. Führt ein Erzeuger mehrere Betriebe in derselben Region, so unterliegen die
Betriebseinheiten, die nicht unter Artikel1 fallende Tiere oder Tierprodukte erzeugen,
gleichwohl ebenfalls der Kontrollregelung hinsichtlich der Nummer I erster, zweiter und
dritter Gedankenstrich dieses Kapitels über Tiere und tierische Erzeugnisse sowie
hinsichtlich der Bestimmungen <ISa über die Art und Weise der Tierhaltung, die
Haltungsbücher und äser Eias HalttIRgsFlregraraæ, Eiie gtlsa:fu.h."1:U1gISa> und die
Grundregeln für die Lagerung von Erzeugnissen für die Tierhaltung. 15>

<ISa B. Einheiten für die Aufbereitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen
sowie von aus pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmitteln.
<15 R eiHa8i:tsH fur EiieAtlfèereit<mg veH PflanzeHerzeagHisseH ooEi tierissasH
erzetlgHisseH sewie veH etlS PflanzeHerz8agHiss8H tlHEitierissaeH erz8agHisseH
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l , Bei der Aufnahme des Kontrollverfahrens erstellen das Unternehmen und die
Kontrollstelle -eine vollständige Beschreibung der Betriebseinheit mit Angabe der für
Verarbeitung, Verpackung und Lagerung der Agrarprodukte vor und nach den
Arbeitsgängen verwendeten Einrichtungen -und legen alle konkreten Maßnahmen fest,
die in der Betriebseinheit zu treffen sind, um die Einhaltung dieser Verordnung zu
gewährleisten.
Diese Beschreibung und die betreffenden Maßnahmen werden in einem
Inspektionsbericht festgehalten, der von der für die Betriebseinheit verantwortlichen
Person gegenzuzeichnen ist.
<4 Ferner wird in dem Bericht auf die Verpflichtung des Unternehmens hingewiesen, die
Maßnahmen gemäß den Vorschriften des Artikels 5 durchzuführen und im Fall eines
Verstoßes der Anwendung der Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 9 und
gegebenenfalls gemäß Artikel 10 Absatz 3 zuzustimmen.~:£:~:=:;fe:rEi~eVeFj3flieBt.oog Eies URteffie~eRs ~~~~~:r::.::~;::i:ß':- ge 41 sebnfteR Eies AFtrh;els 5 EitlFebæfùflreR ooàiHl. ~~:~es
:;~~r p:;':;:'C;Eioog EierMaßFlaflrReR gemäß lrFI:ikel 9 A'esatz 9 æZtl5tÎfl1FRE!R.4>

2. Es ist eine Betriebsbuchführung vorgeschrieben, anhand deren die Kontrollstelle
folgendes nachprüfen kann:
-Ursprung, Art und Menge der dem Betrieb angelieferten Agrarerzeugnisse nach Artikel
i.,-Art, Menge und Abnehmer der Erzeugnisse nach Artikel I, die die Einheit verlassen
haben;-alle von der Kontrollstelle für eine fachgerechte Kontrolle der Arbeitsgänge verlangten
sonstigen Informationen wie Ursprung, Art und Menge der Zutaten, Zusatzstoffe und
Fabrikationshilfsstoffe, die der Einheit angeliefert wurden, sowie die Zusammensetzung
der verarbeiteten Erzeugnisse.3: Falls in der Betriebseinheit auch solche Erzeugnisse verarbeitet, verpackt oder gelagert
werden, die nicht in Artikel l vorgesehen sind,
-muß die Einheit über getrennte Räumlichkeiten zur Lagerung der Erzeugnisse nach
Artikel l vor und nach den Arbeitsgängen verfügen;
-müssen die Arbeitsgänge in geschlossener Folge für die gesamte Partie durchgeführt
werden und räumlich oder zeitlich getrennt von gleichartigen Arbeitsgängen für nicht
unter Artikel l fallende Erzeugnisse erfolgen;
-müssen die Arbeitsgänge, sofern sie nicht häufig durchgeführt werden, innerhalb einer
Frist, die mit der Kontrollstelle einvernehmlich festzulegen ist, im voraus angemeldet
werden;
-sind alle Maßnahmen zu treffen, die zur Identifizierung der Partien und zur Vermeidung
der Vermischung mit Erzeugnissen, die nicht gemäß den Produktionsregeln dieser
Verordnung gewonnen wurden, erforderlich sind.
4 ..Neben den unangekündigten Inspektionsbesichtigungen führt die Kontrollstelle
mindestens einmal im Jahr eine umfassende Besichtigung der Betriebseinheit durch.
Zum Nachweis etwaiger Spuren von gemäß dieser Verordnung unzulässigen Mitteln
können Proben genommen werden. Sie müssen durchgeführt werden, wenn Verdacht auf
Verwendung solcher Mittel besteht. Über jede Besichtigung wird ein Inspektionsbericht
angefertigt, der vort der für die kontrollierte Betriebseinheit verantwortlichen Person
gegenzuzeichnen ist.
5. Das Unternehmen gewährt der Kontrollstelle zu Inspektionszwecken Zugang zu der
Bet~iebseinheit und zu der Betriebsbuchführung mit den entsprechenden Belegen. Es
erteilt der Kontrollstelle zu Inspektionszwecken alle zweckdienlichen Auskünfte.
<4 6. Erzeugnisse gemäß Artikel l dürfen zu anderen Betriebseinheiten, einschließlich
Groß- und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen oder Behältnissen befördert
werden, die so verschlossen sind, daß der Inhalt nicht ausgetauscht werden kann, und
deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorgeschriebener Angaben folgende
Angaben enthält:
a) Name und Anschrift des für die Erzeugung oder Aufbereitung des Erzeugnisses
Verantwortlichen oder bei Angabe eines anderen Verkäufers einen Vermerk, anhand
dessen die annehmende Betriebseinheit und die Kontrollstelle den für die Verarbeitung

, I
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des Produkt Verantwortlichen zweifelsfrei ermitteln können; I
b) Bezeichnung des Erzeugnisses mit Hinweis auf den ökologischen Landbau gemäß
Artikel S.
Bei Annahme des Erzeugnisses gemäß Artikel 1 prüft das Unternehmen, ob die
Verpackung bzw. das Behältnis verschlossen ist und ob die Angaben gemäß dem
vorstehenden Unterabsatz oder gemäß Abschnitt A Nummer 8.1 oder Abschnitt C
Nummer 8 vorliegen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in der Buchführung gemäß
Abschnitt B Nummer 2 genau festzuhalten. Bestehen Zweifel daran, daß das betreffende
Erzeugnis von einem dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 unterliegenden
Unternehmen stammt, so darf das Erzeugnis erst verarbeitet bzw. verpackt werden, .
nachdem diese Zweifel ausgeräumt sind, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Hinweis
auf seine Erzeugung im Rahmen des ökologischen Landbaus in den Verkehr gebracht.
06. Es geiteR èie TFaRsport,rorseariftea geFBäß Teil ,\ ]>!l'!FBFBerg.
<1 geiFB EiRgang eiaes eñ!el'!gaisses geFBäß Artikell iieerpriift èas UBtemehmeR èea
Versellll'!ss èer VerpaekliBg oèer èes CoBtaiaers l'!aè iièerpruef!, oe èie Aagaeea geFBäß
gl'!eastaee A NumFBer g vorhaaèea siaè. Das ergeeais èieser Ueerprnefung ist ia èeR
giisaem geFBäß g!:lsastaee g ]>!l'!FBFBer2 Zl'!veræerlcea.
gleiesR aasla èer Ueerprneæag Zweifel, ee èas eetreffeaèe erzel'!gRis 'loa eiReFBèeFB
Iaspektieassyst8FB geFBäß ,\rtikel 9 blBterliegeRèeR Marlctèeteiligtea staFBrBt, so èarf ss
erst Rasa Aeklärl'!ag verareeitet oèer verpaekt "",srèea. 1> 4>
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<18a C. Einführer von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen sowie von aus
pflanzlichen und/oder tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmitteln aus
Drittländern
/l§ C. hRportel'!Fe voa Pflaazeasñ!el'!gaissea, tierissaea erzel'!gaisssa blBè yea
LeàeasFBittela, èie aliS Pflaazeaerzsl'!gaissea blBè tieriseaea Eñ!eugaissea aus
Drittlänèera àesteaea l8a>
<4 C. Eiaführer yoa pflaazlielasa erzeugaissea blBè oosPNiegeaè pflaazlielae erzeugaisse
eBtaaltsaèea LeàeRsFBittela aus Drittlänèem 15>

l. Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens müssen Einführer und KontrollsteIle
- eine vollständige Beschreibung des Einfuhrbetriebs und seiner Einfuhrtätigkeiten
erstellen, nach Möglichkeit mit Angabe der Orte des Eingangs der Erzeugnisse in die
Gemeinschaft, sowie aller anderen Einrichtungen, die der Einführer fur die Lagerung der
Einfuhrerzeugnisse zu verwenden gedenkt; )
- alle konkreten Maßnahmen festlegen, die der Einfuhrer treffen muß, um die Einhaltung
dieser Verordnung zu gewährleisten.
Diese Beschreibung und die betreffenden Maßnahmen werden in einem
Inspektionsbericht festgehalten, der vom Einführer gegenzuzeichnen ist.
Ferner verpflichtet sich der Einführer in diesem Bericht,
- seine Einfuhrgeschäfte gemäß den Vorschriften des Artikels 11 abzuwickeln, und
erklärt sich darin für den Fall des Verstoßes damit einverstanden, daß die Maßnahmen
gemäß Artikel 9 Absatz 9 durchgeführt werden;
- dafür Sorge zu tragen, daß alle verwendeten Lagereinrichtungen der KontrollsteIle bzw.
- falls diese Einrichtungen in einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region
liegen - einer KontrollsteIle zugänglich sind, die in diesem Mitgliedstaat bzw. dieser
Region fur derartige Kontrollen zugelassen ist.
2. Es ist eine Betriebsbuchfuhrung vorgeschrieben, damit die KontrollsteIle bei jeder aus
einem Drittland eingeführten Warenpartie gemäß Artikell folgendes nachprüfen kann:
- Ursprung, Art und Menge der betreffenden Warenpartie sowie - falls von der
KontrollsteIle verlangt - alle Einzelheiten des Transports ab Ausfuhrunternehmen im
Drittland bis zur Betriebsstätte oder den Lagereinrichtungen des Einführers;
- Art, Menge und Empfänger der Warenpartie sowie - falls von der KontrollsteIle
verlangt - alle Einzelheiten des Transports ab Einfuhrunternehmen bzw.
Lagereinrichtungen des Einführers zum Abnehmer.
3. Das Einfuhrunternehmen unterrichtet die KontrollsteIle über jede in die Gemeinschaft
eingeführte Sendung und übermittelt ihr alle gewünschten Einzelheiten, so auch die
Durchschrift der Kontrollbescheinigung für die Einfuhr von Erzeugnissen aus
ökologischem Landbau. Befinden sich die betreffenden Erzeugnisse in anderen
Mitgliedstaaten oder anderen Regionen als denen, für deren Kontrolle die KontrollsteIle
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zugelassen ist, so kann diese Kontrollstelle die Angaben zur Vor-Ort-Kontrolle der
eingeführten Sendung an die Kontrollstelle des anderen Mitgliedstaats bzw. der anderen
Region weiterleiten.4. Werden Einfuhrerzeugnisse gemäß Artikel l in Einrichtungen gelagert, in denen auch
andere Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel verarbeitet, verpackt oder gelagert werden,

so_müssen die Erzeugnisse gemäß Artikel l von den anderen Agrarerzeugnissen und/oder
Lebensmitteln getrennt gelagert werden;
_sind alle Maßnahmen zu treffen, die zurIdentifizierung der Partien und zur
Vermeidung der Vermischung mit Erzeugnissen, die nicht gemäß den Regeln dieser
Verordnung gewonnen wurden, erforderlich sind.
5. Neben den unangekündigten Inspektionsbesichtigungen führt die KontrollsteIle
mindestens einmaljährlich eine umfassende Besichtigung des Einfuhrunternebmens und
gegebenenfalls ausgewählter anderer Lagereinrichtungen des Einführers durch.
Die KontrollsteIle prüft die Betriebsbuchführung gemäß Abschnitt C Nummer 2 sowie
die Bescheinigungen gemäß Artikel11 Absatz! Buchstabe b) und Absatz 3. Zum
Nachweis etwaiger Spuren von Mitteln, die gemäß dieser Verordnung unzulässig sind,
können Proben entnommen werden. Bei Verdacht a~fVerwendung solcher Mittel
müssen aufjeden Fall Proben entnommen werden. Uber jede Besichtigung wird ein
Inspektionsbericht angefertigt und von dem Verantwortlichen für die kontrollierte
Betriebseinheit gegengezeichnet.
6. Der Einführer gewährt der KontrollsteIle zu Inspektionszwecken Zugang zu den
Betriebsstätten sowie Einsicht in die Buchführung und in die einschlägigen Belege,
insbesondere in die Einfuhrbescheinigungen. Er erteilt der Kontrollstelle sämtliche
Auskünfte, die diese zur Prüfung benötigt.
7. Aus Drittländern stammende Erzeugnisse gemäß Artikel! sind in geeigneten
Verpackungen oder Behältnissen einzuführen. Diese Verpackungen oder Behältnisse
müssen so verschlossen sein, daß ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden kann, und müssen
ein Kennzeichen zur Identifizierung des Ausführers sowie andere Zeichen und Ziffern
tragen, anhand deren die Übereinstimmung der Warenpartie mit dem
Inspektionszertifikat festgestellt werden kann.
Bei Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel 1, das aus einem Drittland eingeführt
wurde, prü.ft das Unternehmen die Verschließung der Verpackung bzw. des Behältnisses
sowie die Ubereinstimmung der Kennzeichnung der Partie mit den Angaben in der
Bescheinigung gemäß Artikel!l Absatz I Buchstabe b) bzw. mit den Angaben in einer
gleichwertigen Bescheinigung, die die Behörden gemäß Artikel 11 Absatz 6 verlangen.
Das Ergebnis dieser Prüfung wird in der Betriebsbuchführung gemäß Abschnitt C
Nummer 2 genau vermerkt. Bei Zweifeln an der Herkunft des Erzeugnisses aus einem
Drittland oder von einem Ausführer in einem Drittland, das nicht nach Artikel 11
zugelassen ist, darf das Erzeugnis erst in den Verkehr gebracht, verarbeitet oder verpackt
w~rden, nachdem diese Zweifel ausgeräumt sind, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne
Hmweis auf den ökologischen Landbau in den Verkehr gebracht.
8. Erzeugnisse gemäß Artikel1 dürfen zu anderen Betriebseinheiten, einschließlich
Großhändlern und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen oder Behältnissen
befördert werden, die so verschlossen sein müssen, daß ihr Inhalt nicht ausgetauscht
werden kann, und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorgeschriebener
Angaben folgende Einzelheiten enthält:
a) Name und Anschrift des Einführers oder einen Vermerk, anhand dessen die
annehmende Betriebseinheit und die Kontrollstelle den Einführer zweifelsfrei ermitteln
können;b) Bezeichnung des Erzeugnisses mit Hinweis auf den ökologischen Landbau gemäß
Artikel 5. 4>

ANHANGIV

ANGABEN IN DER MELDUNG GEMÄß ARTIKEL 8 ABSATZ l BUCHSTABE a)

a) Name und Anschrift des Unternehmens.
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b) Lage der Betriebe und gegebenenfalls der Parzellen (Katasterangaben), auf denen die
Arbeitsgänge erfolgen.
c) Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse.
d) Verpflichtung des Unternehmens zur Durchführung der Maßnahmen entsprechendden
Artikeln 5, 6, 7 und/oder Il.
e) Bei Landwirtschaftsbetrieben ist anzugeben, seit wann der Erzeuger auf den
betreffenden Parzellen keine Mittel mehr anwendet, die mit Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b) und Artikel 7 unvereinbar sind.
f) Name der zugelassenen Stelle, die das Unternehmen mit der Kontrolle seines
Betriebes betraut hat, sofern der Mitgliedstaat für die Durchführung des
Kontrollverfahrens private Kontrollstellen zugelassen hat.

http://home.prolink.de/-hps/organic/ consolid.
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TEIL A: VERMERK ÜBER DIE IM KONTROLL VERF AHREN FESTGESTELLTE
KONFORMITÄT
Die Angabe, daß ein Erzeugnis dem Kontrollverfahren unterzogen wurde, ist in
derselben Sprache/denselben
Sprachen wie die Etikettierung zu maehen.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE
DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning
DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem oder Biologische Landwirtschaft
- EG-Kontrollsystem
EL:
EN:
FR:
T:
NL:
PT:
F:
SV:

Organic Farming - EC Control System
Agriculture biologique - Système de contrôle CE
Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE
Biologische landbouw - EG-controlesysteem
Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE
Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

TEIL B: GEMEINSCHAFTSEMBLEM ..~
Bol Bedingungen für die Gestaltung und Verwendung des Gemeinschaftsemblems
B.l.I Das Gemeinschaftsemblem muß einem der Muster in Teil B.2 dieses Anhangs
entsprechen.
B.l.2 Die in das Emblem aufzunehmenden Angaben sind in Teil B.3 dieses Anhangs
aufgeführt. Es ist auch möglich,
das Emblem mit der Angabe in Teil A dieses Anhangs zu kombinieren.
B.l.3 Bei der Verwendung des Gemeinschaftsemblems und der Angaben gemäß Teil B.3
dieses Anhangs sind die
Reproduktionsanweisungen gemäß dem graphischen Handbuch in Teil B.4 dieses
Anhangs zu beachten.

B.2 Muster
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Espanal

SUOl1lï

http://home.prolink.de/-hps/orgartic/consolid-de.html

23.11.0108:10



391R2092

560f98

;.,,,,,
http://home.pro!ink.de/-hps/organic/consolid_d

e,I¡R2

23.11.01'iof9;--



http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid-de.html

092

B.3 Angaben auf dem Gemeinschaftsemblem
B.3.! Einzelne Angaben ,
ES: AGR CULTURA ECOLOGICA
DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT oder ÖKOLOGISCHER LANDBAU
EL:
EN:
FR:T:
NL:
PT:
F:
SV:

ORGANIC FARMING
AGRlCULTURE BIOLOGIQUE

AGRlCOLTURA BIOLOGICA
BIOLOGISCHE LANDBOUW
AGRiCULTURA BIOLÓGICA

LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2 Kombination von zwei Angaben
Kombinationen von zwei Angaben in den Sprachen gemäß B.3.1 sind zulässig, wenn sie
gemäß den folgenden Beispielen aufgebaut sind:
NLlFR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRlCULTURE BIOLOGIQUE
F ISV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT
JORDBRUKFRIDE: AGRlCUL TURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4 Graphisches Handbuch
liNHALT. .. ¡Seite ....
¡IEíñ1iitUrig- ..-.-.-----.---------.--------- ¡-s---.------.------.-- ...--------------. .
12Allgemeine Verwendung des Emblems '18

12.! Farbiges Emblem (Referenzfarben) .. [8

\
2-:2Ëîmarbiges Emblem: Emblem i-n-- f9..
Schwarzweiß I'
12.3Kontrast zu den Hintergrundfarben [IO
12.4 Schriftbild . [IO
r2.5Sprachversion . . rrÖ'~---'-"-'-=-"-'-'--'-"
12.6Verkleinerte Formate [TII~~!~~~~~~~!ëf~:=enrurdie-----·\ïî--·-----·--·----·-------·--------l
130riginalreprovorlagen 112 . ..•... I

13.1Zweifarbige Ausf'Uhrung 112

13.2Konturlinien 127

1 EINLEITUNG
Das Graphikhandbuch soll den Wirtschaftsbeteiligten bei der Reproduktion des
Emblems als Anleitung dienen.

~ ALLGEMEINE VERWENDUNG DES EMBLEMS
.1.FARBIGES EMBLEM (Referenzfarben)

B~l Verwendung des farbigen Emblems sind entweder direkte Farben (Pantene) oder ein
VIerfarbendruck einzusetzen. Die Referenzfarben sind nachstehend angegeben.

23.11.0108:10
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•GR(';N: Parnene J~í7
BL:\U: Panrene Rdlc.", ülue
Textia ßlau

EMBLEM 1:-;VI£RY,\RBENDRl)(K

•HLt\l): Hm % (YA:\N -+- ;SO:\; MAG¡¡;~"T:\
GRÜN: jO.S % CYi\:\N .¡.. 60 '%GELE:
T.::x:.b ëlau

2.2 EINFARBIGES EMBLEM: EMBLEM IN SCHWARZWEISS
Das Emblem in schwarzweiß kann wie nachstehend gezeigt verwendet werden:

2.3 KONTRAST ZU DEN HINTERGRUNDFARBEN
Bei Verwendung des farbigen Emblems auf eine Hintergrund in Farben, die das Lesen

23.11.01
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der Schrift erschweren, empfiehlt sich, die Abgrenzung durch eine umlaufende weiße
Konturlinie, wie nachstehend gezeigt, um den Kontrast gegenüber de Hintergrund zu
verstärken.
Emblem mit farbigem Hintergrund

2.4 SCHRIFTBILD
Für den Text empfiehlt sich die Schrift Frutiger bold condensed in Großbuchstaben. Die
Schrift ist entsprechend den Angaben unter Punkt 2.6 zu verkleinern.
2.5 SPRACHVERSION
Für beide Embleme können die entsprechenden Sprachversionen gemäß den
Spezifikationen unter B.3 ausgewählt werden.
2.6 VERKLEINERTE FORMATE
Sollte die Verwendung des Emblems auf verschiedenen Etiketten deren Verkleinerung
erfordern, sind folgende Mindestdurchmesser einzuhalten:
a) Bei einzelnen Angaben: mindestens 20 mm

<1;-!,~, .• ~ ...~" ø······~·····.···~·,....··~·~·.···" 'P .::
~~;' .¿

.~
,

lr:) rl)!)li21)fl'UÎ)
:2(1'lt)ll.\ 2Qmm

b) Bei Kombinationen von zwei Angaben:mindestens 40 mm

4(loHl.
4Qmm

2.7 BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES EMBLEMS
~urch das Emblem sollen die Erzeugnisse aufgewertet werden. Aus diese Grund sollte
die Umsetzung möglichst in Farbe erfolgen, damit das Emblem besser ins Auge fällt und
E"?e einfachere und schnellere Erkennung durch den Verbraucher gewährleistet ist.

~

""""" , '.. infarbige Embleme (schwarzweiß) gemäß Punkt 2.2 sollten deshalb lediglich

'of98
,.11.0 ",

:l' "¡,.,.:,
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verwendet werden, wenn eine Umsetzung in Farbe unpraktisch ist.

http://home.prolink.de/-hps/organic/conSO!id,

3 ORlGINALREPROVORLAGEN
3.1 ZWEIFARBIGE AUSFÜHRUNG
- Einzelne Angabe in allen Sprachen

PA~rONE REl'l.EX BWE

23.11.0
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¡\\I\TONE REI'U,X UU.'E

P"NH1NE REf'l.EX In.UE
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l'ANfONE 367

ENGLISH
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PAI<l"í)NE REnEX ¡¡U.1E
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PANTO::-.;T: 367

fRANÇAIS
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I
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PANTONEMi7

P:.\.N'f():-':E 3ti7

NEDERI •.-\NDSI:FRANÇAIS

h"P",m,.prolffikdol-l¢m""d_Hdf
e· .• 911(21

I
I

PAN"l1)~J, RErU~X IlLUE

~ I

PANTONE REFLI~X HWE
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3.2 KONTURLINIEN
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3.3 EINFARBIG: EMBLEM IN SCHWARZ/WEISS

3.4 FARBMUSTERBOGEN
PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE367

j75i
23.1~i
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A~rMA~rGV

V:eRM:eRK ÜB:eR DIe IM Ko~rTROLLv:eRPlJ.f.RB'r F:eSTQgST:eLLT:e
K~rFORMITÄT

Der VeFffierk ia-èerElieÍ:H1 Keatrellverfafa"ea festgesteU"e KeafeFffiität 'HÎrè iR èer bzw.
èsa Sj9rae£sa èer étikettieflffig aagebraebt.

:eS: Agriea-lttlfa :eeelégiea Sisteæa èe eeRtrel Ge:e
gK: 6!i=:tr::g :el"KeRtrel.ereffii,ag .: le" her v¡;;tsebait <§a lilleleglssbe Laa8:wlftse£aft §a>
FWG KeatrellsystemGR' XéYêY~'p;; ,' ... ó""" p'·Y·"·:eOK. e ¡ "aa<lFlassa yee~~a ¡ '" "e a ~e
~N: ~rga.aie Farmiag :e:ec Ceatrel Systemr ¡\sr::eBi.elegi,EJ:1ieSy~ème .èe eêatrele C:eE
T: Ag ~l a B,eleglea Regime è, seRtrelle C:eE

Nb: Bielegisebe Laaèbe1iw :e:eG Ceatrelesysteem
l?: AE!rieaJ,t,araBieléE!Íea S,'stema ès aeatrele C:e 16>

<3ANHANGVI

EINLEITUNG

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Definitionen:

l ..Zutaten: Stoffe nach der Definition in Artikel 4 dieser Verordnung mit den
Einschränkungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 79/ll2ÆWG des Rates vom
18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Etikettierung und Aufmachung von fur den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln
sowie die Werbung hierfür (l).
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8, 2.1979, S. 1.

2. Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs:
a) einzelne landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse, die daraus unter Einsatz
geeigneter Wasch-, Reinigungs-, thermischer und/oder mechanischer und/oder
physikalischer Verfahren gewonnen werden, die zu einer Herabsetzung des
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Feuchtigkeitsgehalts der Erzeugnisse führen; .
b) ferner Erzeugnisse, die aus d~n unter Bu~hstab~ a) genannten Erzeugnissen unter
Einsatz anderer in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzter Verfahren gewonnen
werden, sofern diese Erzeugnisse n!cht als Lebensmittelzusatzstoffe oder Aromen gemäß
den Nummern 5 und 7 anzusehen sind.

3. Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs: Zutaten, die nicht zu den Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs, mindestens aber zu einer der folgenden Kategorien
gehoeren:
3.1. Lebensmittelzusatzstoffe einschließlich Träger dieser Stoffe gemäß den Definitionen
in den Nummern 5 und 6;
3.2. Aromen gemäß der Definition in Nummer 7;
3.3. Wasser und Salz;
3.4. Mikroorganismen, Kulturen;
3.5. Mineralien (einschließlich Spurenelemente) und Vitamine.

4. Verarbeitungshilfsstoffe: Stoffe gemäß der Definition in Artikel l Absatz 3 Buchstabe
a) der Richtlinie 89/l07/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Zusatzstoffe, die in Lebensmitteln
verwendet werden dürfen (2).
(2) ABI. Nr. L 40 vom 11. 2. 1989, S. 27.

http://home.prolink.de/-hps/organic/conSOlid:d

5. Lebensmittelzusatzstoffe: Stoffe gemäß der Definition in Artikell Absätze 1 und 2
der Richtlinie 891107/EWG, die unter diese Richtlinie oder die in Artikel3 Absatz 1 der
Richtlinie 89/107/EWG genannte Globalrichtlinie fallen.

6. Träger, einschließlich Trägerlösungsmittel: Lebensmittelzusatzstoffe, die dazu dienen,
einen Lebensmittelzusatzstoff zu lösen, zu verdünnen, zu dispergieren oder physikalisch
zu verändern, ohne seine technologische Funktion zu beeinflussen, UlD seine
Handhabung, An- oder Verwendung zu erleichtern.

7. Aromen: Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikell Absatz 2 der
Richtlinie 88/388/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln
und über Ausgangsstoffe für ihre Herstellung (3), die unter diese Richtlinie fallen.
(3) ABI. Nr. L 184 vom 15. 7. 1988, S. 61. •

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Die Teile A, B und C umfassen Zutaten, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe, die
bei der Aufbereitung von Lebensmitteln verwendet werden dürfen, die im wesentlichen
aus einer oder mehreren in ArtikelI Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 genannten Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.
<15 Bis zur Annahme von Vorschriften in den Teilen A und B dieses Anhangs gelten
insbesondere fur die Aufbereitung von Lebensmitteln, die aus einem oder mehreren
tierischen Erzeugnissen bestehen, die einzelstaatlichen Vorschriften. 15>
<17 Unbeschadet der Bezugnahme auf Zutaten gemäß den Teilen A und C oder auf
Verarbeitungshilfsstoffe gemäß Teil B dürfen ein Verarbeitungsverfahren, beispielsweise
das Räuchern, eine Zutat oder ein Verarbeitungshilfsstoff nur gemäß den einschlägigen
gemeinschaftlichen und/oder einzelstaatlichen, dem Vertrag entsprechenden
Rechtsvorschriften oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, unter Einhaltung der
Regeln der guten fachlichen Herstellungspraxis für Lebensmittel angewendet bzw.
zugesetzt werden.
Die ~¡elli'l:lHlgeiaer Ztotat atlS Teil fx l:!FlàC eàer eiaes Verar1geittmgsailfssteffs aus Teil B
läßt jeàeea àie Ta,tsaeae ua1:leriW:t, àaß àiese Ztotat eàer àieser Verar1:leiaœgsailfssteff
gemäß àea gemeiassll:aftlieaea Reeà:ts~'ersslæ:;iftea uaà/eàer àea eiai!elstaatliehea, àem
BWG Vertrag eatspreeaeaàea Le1:leasmi~elYersehriftea yerweaàet weràea muß. Falls,
seleas Reeà:tsyerselH'iftsa aieà:t 1:lestelï:sa, siaà àie Regela àer gutea HerstelluagsflræEis
fik Le1:leasmittel siai!uhaltsa. 17> Zusatzstoffe sind insbesondere gemäß den
Vorschriften der Richtlinie 89/107/EWG, gegebenenfalls auch denen der in Artikel 3
Absatz 1 der Richtlinie 891107/EWG genannten Globalrichtlinie zu verwenden. Die
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Verwendung von Aromen erfolgt gemäß den Vorschriften der Richtlinie 88/388/EWG,
die Verwendung von Lösemitteln nach den Vorschriften der Richtlinie 88/344/EWG des
Rates vom 13. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Extraktionslösemittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und
Lebensmittelzutaten verwendet werden (1).
(l) AB!. Nr. L 157 vom 24.6.1988, S. 28.

<17 Teil A _ Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs nach ArtikelSAbsatz 3
Buchstabe c) und ArtikelSAbsatz Sa Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91:5¥t¿r;~~~i~c:urr-~==:g~~=:=}¡ttJ~14lr. " ) ~ ROP.:m>LJ±>lg(lU Gj Nr: _Q9_,91

17>

A.l. Lebensmittelzusatzstoffe, einschließlich Träger
I__~_:::~~~ung ¡Bemerkungen

IE170 C~-~'~"""
IE270 Milchsäure '
IE290 Kohlendioxíd[E29o Aplêl'"'sä""'u-re--"-''--- __ o

IE 300 Ascorbinsäure
i<5E 306 stark tocophenolhaltige . IAntioxidans in Fetten und Ölen 5>
lExtrakte
lErn Lecithine
IE330 Citronensäure
[:¿3E33·3---Cä1éiurñëiträfë-5>-·-----·--------·
IE334 Weinsäure (L(+)-)
IE335 Natriumtartrate
rË-:f36--Kafiümtäï:iräte
¡<5"F341 (i) Monocäïëluii:ipl.1ospl1af IBacktnebmittel ftir Fertigriiehl 5>

IE400 Alginsäure
IE401 Natriumal;-g~in-a-'-t-------

IE402 Kaliumalginat
[E-406-·-AgäÏ:Agär-'··-'--·--·--·------'--
1<5E 407 Carrageen 5>
IE410 Johannesbrotkeinmehf
IE412 Guarkeñïïñëhl'-~-----

IE413 Traganth
\E 414 Gummi arabicum
!E415 Xanth-a~'-~~~----~~

IE 416 Karayagummii:¿n-E42TGiyzerin··---·-·-· ..···------ (Pf1äñZëñëictiikiëTl;;:-·---···--·-·----····--

jË 440(i) Pektin
rE500 Natriumcarbonate
IE 5ÖIKafiumcarboñäte
IE503 AmmoniumcarDonate
~ 504 Magnesiumcarbonate

23.11.0108:10
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IE 516· CalclUmsulf'='at:---"'--· ---'-"'--"'----'-'-',17r7'r::;;=""i"'i::::----------
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1<5E 524 Natriumhydroxyd
I .

ungvon

1<17E 551. Siliziumdioxid
IE938 Argon
IE941 StIckstoff. .. .
[E948'""-S"äüë¡:siofC-"--~--""-'---"--"""-""-

A.2. Aromen im Sinne derRichtlinie 88/388/EWG
Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in ArtikellAbsatz 2 Buchstabe b) Ziffer i)
und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) der Richtlinie 88/388ÆWG, die gemäß Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe d) und Absatz 2 der Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als
Aromaextrakt gekennzeichnet sind.
A.3. Wasser und Salz
Trinkwasser,
Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder Kaliumchlorid), die allgemein bei der
Lebensmittelverarbeitung verwendet werden.
AA. Kulturen von Mikroorganismen I

i) die normalerweise in der Lebensmittelherstellung verwendeten Kulturen von
Mikroorganismen, ausgenommen genetisch veränderte Organismen gemäß der
Definition in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 90/220/EWG;
<17 ii) genetissh veräRElerte Hila-eerganisrnen gernäß ElerDefinitien in Artikel 2 Absatz
2 ElerRishtlinie 9Q/22Q/IiWG, se'Neit sie nash ElernVerfahrefl Eles,\rtikels 14 ifl Elas
nasBfelgenEle Verzeisfmis atlfgeflernr¡:¡efl ""erElen SiflEl.17>
<12 A.5 Mineralien (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und
andere Stickstoffverbindungen
Mineralien (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und andere
Stickstoffverbindungen sind nur insoweit zulässig, als ihre Verwendung in den sie
enthaltenden Lebensmitteln gesetzlich vorgeschrieben ist.
A5. ~<lineralien (einseBließlieB Sj3tlfenelerneHte) lolB"! Vitamifle
Diese Steffe siflElntIr inse'l,reit zulässig, als ibre VerwenElung ifl Elen sie eHtBaltenElefl
Lebensrnittelfl gesetzlisB vergesebrieben ist. 12>

TEIL B - <17 Verarbeitungshilfsstoffe und sonstige Erzeugnisse, die bei der
Verarbeitung ökologisch hergestellter Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d) und Artikel 5 Absatz 5a Buchstabe e) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 verwendet werden dürfen
VE:RARBE:ITUNGSHILFSSTOFfE: U}!D sm'/STIGE IlRZIlU@IlSSIl, DI!! IŒI DE:R
\ŒR,\RBEITU}/G ÖKOLOGISCH HIlR-GESTIlLLTIlR ZUTATEN
LM/DV,qRTSCHAFTLICHEN URSPRilliGS GEHf.ß ARTIKIlL 5 MSATZ 3
IWCHSTl.IŒ e) DIlR VIlRORI»/U}/G (IlWG) ~Ir.2Q92/91 VIlRWIlNDE:T WERD~/
DÜR.."C'Il~/17>
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iBezeichnung \ Bemerkw.gen C\\Wassèr.-- ..-----------·---·--···-----'-'~- . .. . . .. . I

¡Calciumchlorid . ~\Koagulationsmittel \

¡Calciumcarbonat
[éaféiumhydroxícf
¡Calciumsulfat [Koagulatiorismittel
!Magnesi.UmclïlorR.l~GerNlgaií) ~a.tlorismilieT.
[Kiliumcarbonat \Trocknen von Trauben

-----

[<5 Schwefelsäure' fZuckerherstellung 5>
, lI\ rIm Kristallisationspro~ess bei'der

Zuckerherstellung in Ubereinstimmung mit
den Vorschriften der Richtlinie

\<17 Isopropanol (Propan-2-ol) 88/344/EWG, zuletzt geändert durch die
I Richtlinie
I 97/60/EWG
\ Bis 31.12.200617>

\Kohlendioxid

IGerbsäure [Filtrierhille
[Elweíßalblimiü-·-----··--······-·-·---------·-- . .

IKasem
\Geratine~ __ -,-,-- ,---__ ~~
~-ischleim
I \ <5 Schmier-, Trennmilielooer

\

Pflanzliche Öle Schaumverhüter Sehæ:ier \æd
4'Te!1fli'i'iÎ.-ttel 5>

Siliciumdioxid als Geloder kolloidale
Lösung
[TäIkïññ.--~

~::ti~~~~" -.- -----.--- ...----.- .. - .--....- ---.-

[Kieselgur
[Perlit
[Rasëlniïßschalen

-

-

-

[<5Reismehl __ -~>
IBien.enwachs [Tr..ennmittel- . . . . . I
¡Carnaubawachs [Trennmittel

Kulturen von Mikroorganismen und Enzymen:
<17 Kulturen von Mikroorganismen und Enzyme, die normalerweise zur
Lebensmittelherstellung verwendet werden, ausgenommen von genetisch veränderten
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Organismen im Sinn, von Artikel Z Absatz 2 der Richtlinie 90/220ÆWG Md von . .
Enzymen aus genetisch veränderten Organismen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der !
Richtlinie 90/220IEWG. i
i) die aermalerweise bei der Lebeasmittelverarbeittlag yerweadetea ZtlbereitIDigea mit
Mikraarganismea Bad Em:yme, ausgeaaHllBea geaetissh veränderte Orgaaismea gemäß
der Defiaitiaa ia Artikel 2 Absatz 2 der R4shtliaie 9Q/22QIEWG;
ii) geaetissh veräaderte Mïkraarganismea gemäß der Defiaitiea ia Artikel 2 Absatz 2 der
R4sfitliaie 9Q/22Q/EWG, saweit sie aash dem Verfahrea des Artikels 14 ia dieses
Veñ':siehBis aufgeaamm9a 'l..ardea siad. 17>

<19 TEIL C: ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS IM SINNE
yON ARTIKEL 5 ABSATZ 4 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092/91, DIE NICHT
OKOLOGISCH ERZEUGT WURDEN

C.l. Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse, die daraus unter Einsatz
der Verfahren gemäß Punkt 2 Buchstabe a) der Einleitung dieses Anhangs hergestellt
werden:

CI.1. Essbare Früchte, Nüsse und Samen:

¡Stachelbeeren .. ¡Ribesuva-crispa
¡Maracuja (Passionsfrucht) IPassiflora edulis
¡Himbeerfm (getrocknet).. . ¡Rúbus idaeùs .

C.l.2. Essbare Gewürze und Kräuter:

¡Muskatnuss IMyristicafragrans, nur bis 31.1:2.2000
IPfeffer,grün ¡Piper mgrum, nur bis 30.4.2001
IRosa Beeren, rosa Pfeffer¡Schinus molle L.
¡Meerrettichsamen ... lÄrmoracia rusticana
¡Kleiner Galgant . . .. ¡Alpinia offÏcinarum
¡Särforb1üiëï1----·-··-----·-----··---'-··------¡CarthamüstiüèTöilus-'·------------

¡Brunnenkresse . ¡Nastill-tlumofficinäl~ ..

Cl.3.
Verschiedenes:
Algen, einschließlich Seegras, die fu die Herstellung herkömmlicher Lebensmittel
verwendet werden dürfen.

C.2.
Pflanzliche Erzeugnisse, die unter Einsatz der Verfahren gemäß Punkt 2 Buchstabe b)
der Einleitung dieses Anhangs hergestellt werden:

C2.1.
Fette und Öle, raffiniert oder nicht, jedoch nicht chemisch verändert, aus Pflanzen mit
Ausnahme von:
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ISmor ¡Carthamus tind()rius

¡Kaka.o ¡Theobroma cacao, '
IKói.<ü-sñÜSS------------- ..--------rCOcëïSñïiëífërä-------- ..--------

¡Oliven [Olea europaea
¡Sonnenblumen ¡Helianthus annuus, ," ' ",-,,'" ,,' " I
[PaImen - [Elaeis gumeensis
[Raps ¡Bras sica napus, rapa

¡Sesam [Sesamum indicum
max

C.2.2.
Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen:
Rübenzucker, nur bis 1.4.2003
Fructose
Reispapier
Oblaten
Reis- und Wachsmaisstärke, nicht chemisch verändert

C.2.3.
Verschiedenes:

Rum: nur aus,Rohrzuckersaft gewonnen.
Kirsch, hergestellt auf Basis von Früchten und Geschmacksstoffen gemäß Teil A.2
dieses Anhangs.
Mischungen pflanzlicher Erzeugnisse, die für die Herstellung herkömmlicher
Lebensmittel als farb- und geschmackgebende Zutaten in Süßwaren verwendet werden
dürfen, nur für die Herstellung von, Gummibärchen', nur bis 30.9.2000.
Mischungen folgender Pfefferarten: Piper nigrum, Schinus molle und Schinus
terebinthifolium, nur bis 31.12.2000

[Korianaer, geräuchert,' ," [l:oi1.añarum sativum nur biSfïT2~2lJÖFj
!Erbsenprotein ' [Pisum spp , " "

_.:...;..._....".._ ..:.'"._H_"~'_._..._._ .. .__ .__ .__ .-._H -.-':._._._._. .._._~ ....:.....:...__._H .."--=-.:...-:.;;,:;,:;...:....:..._' --'

e,3. Tierische Erzeugnisse
Wassertiere, nicht aus der Aquakultur, die für die Herstellung herkömmlicher
Lebensmittel verwendet werden dürfen.
Buttermilchpulver nur bis 31.8.2001
Gelatine
Honig nur bis 28.2.2001
Laktose nur bis 31.8.2001
Molkenpulver .Herasuola'.

/ TT A :e:¡'lb '\J='mWIRUGH A l':fUGHm>1 URSPRl.J}IGS IM SIl'IN:e
iT~~K:L'i;WDm£\;gRôP£ÑrnIG (:eWG) :¡'lr.2Q92/9L DŒ :¡'UGH:f
Q:eKQWŒSCH :eRl;:eUG:f WURD:g:¡.1

¡!:"e è'
. ~eltete .\ ~7e:;;'J=~:erz;el:lgaiSse s9'Nie :erzel:laa' .~ _ l:Iehstaèe a) .ter :eialeitl:lag ~::e,.t;e .taFaasJ:I~':: ~~~:atzses, ,MaaŒs here:esteilt

Gei. i. :eßèaFe l'FUeRte- NUsse l:Ia.t SaJ3'iea:
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¡Aêêfë.IOâ ¡Malpighia pooicifelia
l~ël'íë:¡H"··"··-·-··-"·-"---"···--·····-··-jQHëiieïis-iiW:- ......-.---..-- ...- .. -.----.--
¡Caslae\\'Hblß ¡ABacarElitlæ eccië1eBtale
¡Kelal'lUß IGela aCllHliBata
IBeckslKïfñklee rTrigeBellafôe~m graeellHl
l£taclaelseereB IRises bl','a criSfla .
IP4aracblja (PassieBsfruclit) [passiflere eàbllis

IPiBieakeœe. .... IPíBblspiBea
l~liñ13ëërëii-ijiëtrëË!illët)~-..~--· ..-··- ..-·--IR¡¡bHs'ië1ä:eas--,·- ..---··--·-------·'---·
IRete JolaæJ:JJisseereB (getrecknet) . IRises rubrum .

C.l.2. eßbare Ge'ñ'ÜF2JeWIE!Kräblter:

¡Airëiiïëígev.;tt~-·-'-· _.-.-- ..- ..--.--- .....---'" lP"iffië»fäïiííëiëä:..--·-- ..--·---·---'-·----', ..·

I
. !Fructus carë1amemi (miBoris)

KarE!aæem l(mala.b...arieBsi.s.)
elettaria carE!amemum

I~ ¡CiBBamomblm~eylaffieRffi

Iffigwef- ¡ZiBgiber offieiBale .. ..

[Pl'ëfærgFijR-- ..-....-.. -~-,- .. ------~peFBigFRffi, B1:Ifbis :3Q.CrQGl ..
¡ResaBeereB,resa Pfeffër. . ..1£claiBblsmolle L.

C.l.]. VersclaieEleBes:
AlgeB, eiBselaließlicla £eegras, Eliefür ElieHerstellWig lierkëmmliclaer LebeBsmitiel
verweBElet '""erEleBelikfeB

C.2. Pflanzliche erzeblgBisse, Elie\ffiter EiBsatz ElerVerfahreB gemäß Pblakt 2 Bblclastabe
b) ElereiBleitIDig Elieses ,""nhangs hergestellt werE!eB:

C.2.1. Pet;1;e \ffiE!Öle, reffiBiert ee!er Bieht, jee!och Bieht chemisch veräæ:e!ert, 9:\iS PflanzeB
mit AblsBaJ;me veB:

~¡K~.~~<~ae~~--~-~-~---~~IT~h~ee~b~r~eHm~a~c~a~ca*e~-~---~~~[
.[

[Kekesooß reeces Bbleifera I
I~Oij¡lií¥y6ieBl-.- ..---------·~¡O~I!ëiea¡¡;:ei*1:Ifiïi. 06fPiäa:ëieal----'------'-'-'-'~1

C.2.2. PolgeBe!e Zbleker, Stär-!ceB\Ute!sOBstige ErzeugBisse aus Getreie!e blBe!KHolleB:

R&eeBZblCker,BblTeis 1.4.2003
Fruetese
Reispapier
GWatea

I

23.11.01 &.2
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9lB2j!b\ UH\fR9!H99a 19'€f9H9a l
Bq¡'Bs!d'BH!8 ~I

UHlA!l:'BSUffilfiæll9) _~0?e?M.SRBJlH9"lS~_ -ç~

S9HSfiS!"l9S1S¡\ .ET;:)

Z60~lÓ



391R2092

84of98

l~ . ¡Cilll1ameHitlm zeylaEáeBm
!GewBfæell~e ISyz,rgium æ-ematieum
¡7-ln-g"'"'v,-'e-r-...-.-. '-"-''-''-'-~---'-''-'--'-fZ¡ngiâer efñëinale

!Meerrettichsamen IArrneracia FI:Istieana

C. 1.3, Verschiedenes:
Algen, einschließlich Seegras

C.2. Pflanzliche erzeBgnisse, die Bnter Binsatz der VeFfamen gemäß Plffila: 2 BBchstaee
e) hergestellt we~~en:
c.J.l. P:ette Bnd Ole, rafHniert eder niGht, j edee!:! niGht Ghemiss!:! veräi>dert, aBS Pflanzen
mit filisnabme ven:
I~ . . ITheeerema eaeae
¡Kekesooß ICeces nusifera
!Gffiten ¡Olea eBFej3aea
¡S·ëffiïë:äi3flffiïêñ--. ----.----.-''-.------.[HëIiäHfïffis-æIDïiüs--.--.--.-.-~-·,~-'---·'-'--1

C.2.2. :6BGker, Stärke, senstige er-zeugnisse aliS Getreide und KReIlen:
<17 R-iièenæeker, nBF eis 1.4 .2GG;;
Rüèe!bëblGker 17> .
~
Reispapier
Reis unEl WaGhsmaisstaerke

C.2J. VersGhieElenes:
!Curry îiiesteheni4 aBS:
¡--i<:ëiTäfïëIe¡;------·-·-··-·-..···---·-·-·---·-----·- [Ceríäfï9i1iffi-siH;;;;-¡ffi------··--.------·

i:::sëRí . .. . ISianapis alea
F P:enehel Weenimlum YBlgæ-e . I

IR:"-,m:fll! ~BSRe~æelESrsáOft gewennen
.--""---"--

¡~ . [zitf;ni€g3Ji~*.·.¡¡:. =ë·¡ñ¡tcëii:¡:¡na¡al¡ee-'-'-'~--"'--~'-'-,;-~l

tBrèsel'ij3retein .. . .. . IPisum Sj3p.

CJ. Tierisehe erzeugnisse:
Wassertiere, nieht allS Elert.e¡ua\cBltur
Bwerrnilcllj3Blver
Gelatine
~
~
Melkeflj3Blver 'HemsBela' 18>

nIL c :6UTll:T:@.>1LMU)'WIRTSCMaTLlCM:@.>1 lJRSPRJ~IGS IM Sl1'~¡g Vorl
,\RTlKÆL § ABgpJ:6 4 DeR VeRORDJ>~IG (BWG) J>1r.JG9J/9l, DIE: J>HCMT
ÖKOLOGISCM eR6eUGT ',!,uJRD:@.>1

C.l. Unverarèeitete j3flamliche erzeugnisse sevÅe er-zeugnisse, ElieElæ-aBStlJ3:t:erBÍlisatz
der VerfahreR gemäß Punkt 2 Buchsta1Je a) der BiHlei1:Læ:gHergestellt 'NerdeR:

?" 11 01~I 8i el-~l
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C.3. Tieriseae Br>3eugRisse
~
<5 IloooeræilehfJuber
MilehfJulver !:lB:àMageræilehfJulver 5>
<5 Mileaæeker 5>
Bßbare Meereslebe'.veseR, Rient aus ,\qualrultur.

http://home.prolink.de/-hps!organic/conSOI¡·d
'de

A. Steffe, àie als ZutateR Riant hmw.-irtseaaftlieaeR UrspRffigs >3ugelasseR siRà (Artikel
5 Absat>3 ~ Il!:leastabe b)):
Il. Steffe, àie bei àer ,\ææereHuRg vSPlIeRàet weràeR àikfeR (l.rtikel 5 Absat>3 ~
Ilueastabe e)):
C. Z!:ltateRlanàvo'ÏrtseaaftlieasR UrspRffigs (Artikel 5 Absat>3 4):]> 14>

<15 ANHANG VII

Höchstzulässige Anzahl von Tierenje
Hektar
Klasse oder Art
IEqlitaëñäJJ'o'},iiooatëii-'--c--------'----'-----'- r:r-------''------'-''~------'-c-----------'---=--'---='-
IMastkälber .. 15' ..
IAndere Rinder unteremem Jahr .15

FM--iche Rinder zwischen 1 und 2 13 "
Jahren ,.J

I" " .. ' , " .' "", ,,'"." 1

Äquivalent von 170 kg Nzha/Jahr

IlvIännliche Rinderab 2 J~en 12
[Zuchffårsen [2-;5
IMastfårsen .... ..... .. 12,5
IMífëiïBiiï~------__----'-' ------------ rr--'--C""-------c- -~------"'.,'-,,-,-.--"-'-
ll\1erzküll~ . . . 12 . . . I

IAn~~~~~"._ . 12,~ I
¡wëibliche Zuclïtkaiïinchen ~OO I

IMutterschafe . 113,3

IlvIutt~rziegen 113,3

~!~c.~~ke~l~.~.~.~-=~~------~~.~17~4~~~--~~~~~~~=,1
[Zuchtsauen . .. [6,5
fiViastsêhwëíne -------- ..-- ..--------- ff4 ----.----'--!
[Andere Schweine 114 I
ILegehe~en . 1230

ANHANGVIII

Mindeststall- und -freiflächen und andere Merkmale der Unterbringung bei den
verschiedenen Tierarten und Arten der Erzeugung

1. RINDER, SCHAFE UND SCHWEINE

23.1 LOI
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iSta1lfî~che ... \IAuß~nfläche \

\

(d.enTIeren zur (Frelg.eländeflä.Chen
Verfiigung stehende außer
Nettofläche) \Weideflächen)

\Leb;;cÏg~-;;;ék;)-1~1~~f1ächë(iñT-lë~2ïTier)----'

'1R2092

-1-- \Über40 Tage aIt ~ ro,4
Ferkel und bis 30 kg ¡V,V ----'-_Jv .'-__-'-~,-"- ___=

: . ' [::rs--wëibïícfîëS ¡ I
i Úchtschwein 1,91

\
ZUChtschweine 6,0 männlic~es 8,0 ...! I

Zuchtschwem ~
I -

2_ GEFLÜGEL
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A en äche (m
2 der bei
Flächenrotation
'e Tier zur
Verfügung
stehenden
Fläche in m 2 )

Stallfläche
(den Tieren zur
Verfügung
stehende
Nettofläche)

l~ñzäi1rTiëre7m'r~~~~-~:~:;~;:;-:-rN~~~-'-"----'-'-6 t;~g;:'''::nrnj,jdb';,:::von
Legehennen 6 18 Fall eines F,ik/haiJahrI gememsamen nfcht

I I Nestes 120 cm 2 "b hrittIT u erse en
ler wird¡- I 4 Masthähnchen

und Perlhühner

I
4,5 Enten
lOT ruthähne
15 Gänse

Mastgeflügel 10, höchst I Bei allen
zulässiges 120(nur vorerwähnten(in festen
Lebendgewicht Perlhühner) Arten IStällen)
21 kgjem2 darf die

IObergrenze von
170 kg
N/haiJahr nicht

Iberschri tten
werden..' II 16 (*) in

I beweglichen 12,5,sofern die
IMastgeflügel Geflügelställen Obergrenze von
I(in beweglichen miteinem 170 kg
Ställen) höchstzulässigen N/haiJahr nichtLebendgewicht überschritten

I von 30 kgje m wird2
(") Nur lp oewegncnen Ställen rmt einer Bodenrläche von nöcnstens D v m ¿ , Olé nachts
offenbleiben.
15>

392R0094
Verordnung (EWG) Nr. 94/92 der Kommission \'0111 14. Januar 1992mi¡
Durchführu112slx:still1l11UllQCn ZUI' Reueluna der I-:infuhren aus Driuländern gemäß der
Verordnung rEVIlG) Nr. 2092/91 übc( den Ökologischen Landbau und die el{tsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaûlichen Erzeugnisse unci Lebensmittel

Amtsblatt Nr. L 011 vom 17/0111992 S. 0014 - 0015

Finnische Sonderausgabe ...: KapitellS Band 11 S. 3
Schwedische Sonderausgabe ... : Kapitel l S Band 11 S. 3

23.11.0J:



http://home.prolink.de/-hps/organic/consolid-de.html

R2092

[Geändert durch 300R1616 (ABI. L 185 [= <'6 6"·
\25.07.2000 S. 62) , ... .»

Nachfolgende Änderungen:

¡[Geändertdurch 396R0522 (ABI. L 077 [=."1 1".
,27.03.1996 S. 10) , .., ;
[~t.~~~~~~~~~~Jf'1RÖ3T4-(AB[CÖ5T""--I~'~2'~~-:2;-'-- __. . : . -e. __

[Geändert durch 398R1367 (ABI. L 185 \= <- <> .
130.06.1998 S. 11) . . ..) ... ----------=~-------------
IG.eände.rt.durch 3.00R054.8(AB..l.L.. 067 1=<4· 4..>.15.03.2000 S. 12) ...
¡Geändert durch 30àR1566 (ABLLTS-O-\=--<-.- .. -',""-,.-""'-'-'-----'-'-=--'-'-'-'''''-'~ ..1
119.07.2000 S. 17) ) ... .r-:

IITtiåndertdurch 300R2426 (ABI. r279 1=/7 7>
lO1.11.2000 S. 19) , ...

Text:

VERORDNUNG (EWG) Nr. 94/92 DER KOMMISSION vom 14. Januar 1992 mit
Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den
ökologischenLandbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel1l und Artikel l ô Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 dürfen ab 23. Juli 1992
aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse nur vermarktet werden, wenn sie aus einem
Drittland stammen, das in einer noch zu erstellenden Liste aufgeführt ist. In Artikel 11
Absatz 2 sind die Bedingungen genannt, die ein Drittland erfüllen muß, um in die Liste
aufgenommen zu werden.
Es ist erforderlich, die vorgenannte Liste zu erstellen. Außerdem ist das Verfahren zur
Prüfung des Antrags eines Mitgliedstaats auf Aufnahme in die Liste zu regeln.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
in Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Ausschusses -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel!
Die Liste der Drittländer gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 befindet sich im Anhang.
Für jedes Drittland ist in dieser Liste zur Identifizierung der unter die Regelung nach
Artikel 11 fallenden Erzeugnisse folgendes anzugeben:
_die Behörde oder die Stelle(n), die im betreffenden Drittland für die Erteilung der
Kontrollbescheinigungen fill die Einfuhr in die Gemeinschaft zuständig ist bzw. sind;
_die Kontrollbehörde(n) im Drittland undloder die privaten KontrollsteIlen, die von
diesem Land zur Kontrolle der Wirtschaftsbeteiligten zugelassen worden ist bzw. sind.
Gegebenenfalls kann in dieser Liste auch folgendes angegeben werden:
_die der Kontrollregelung unterworfenen Aufbereitungsbetriebe und Exporteure;
- die unter die Regelung fallenden Erzeugnisse.

23.11.0108:10
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Artikel2 .
(I) Die Kommission prüft die Möglichkeit der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste
im Anhang auf einen entsprechenden Antrag der Vertretung des betreffenden Drittlandes
hin.
(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Aufnahmeantrags sind in einer der
Amtssprachen der Gemeinschaft ergänzende technische Unterlagen zu übermitteln, die
alle erforderlichen Angaben enthalten und es so der Kommission ermöglichen
festzustellen, ob die Bedingungen des Artikels Il Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 bei den zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt
sind.
In den Unterlagen ist insbesondere folgendes anzugeben:
a) die Art und, soweit möglich, die geschätzte Menge der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel, die gemäß der Regelung des Artikels Il nach der
Gemeinschaft ausgeführt werden sollen;
b) die im Drittland geltenden Produktionsregeln, insbesondere
- die Grundregeln gemäß Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91;
- die Erzeugnisse, die während der Agrarproduktion als Pflanzenschutzmittel,
Detergentien, Düngemitteloder Bodenverbesserer verwendet werden dürfen;
- die Zutaten nicht landwirtschaftlichen Ursprungs, die in den aufbereiteten Erzeugnissen
verwendet werden dürfen, sowie die während der Aufbereitung zugelassenen
Behandlungsverfahren und -stoffe;
c) die Einzelheiten des Kontrollsystems und die Durchführung dieser Kontrolle im
Drittland:
- Name(n) der Kontrollbehörde(n) im Drittland und/oder der privaten Kontrollstellen, die
zur Kontrolle der Wirtschaftsbeteiligten befugt sind;
- die genauen Regeln für die Kontrolle in den landwirtschaftlichen Betrieben und den
Aufbereitungsbetrieben sowie die Strafmaßnahmen zur Ahndung etwaiger Verstöße;
- Name(n) und Anschrift(en) der Behörde oder Stelle(n), die im Drittland für die
Erteilung der Bescheinigungen für die Einfuhr in die Gemeinschaft zuständig ist bzw.
sind;
- die erforderlichen Angaben über die Vorkehrungen zur Einhaltung der
Produktionsregeln und des Kontrollsystems einschließlich der Erteilurig der
Bescheinigungen. Dazu gehören Name und Anschrift der mit dieser Uberwachung
beauftragten Behörde; .
- die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl
der Erzeuger und die bebaute Fläche;
d) falls verfiigbar, die von unabhängigen Sachverständigen vor Ort verfaßten Berichte
über Prüfungen der tatsächlichen Anwendung der Produktionsregeln und
Kontrollmodalitäten gemäß den Buchstaben b) und c).
(3) Bei der Prüfung eines Aufnahmeantrags kann die Kommissionjede zusätzliche
Information anfordern, die flir die Feststellung erforderlich ist, daß die in dem Drittland
angewendeten Produktions- und Kontrollregeln denen der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 gleichwertig sind. Dazu gehört auch die Vorlage von Prüfungsberichten, die vor
Ort von Sachverständigen erstellt wurden, deren Unabhängigkeit die Kommission
anerkannt hat. Außerdem kann die Kommission notfalls eine Prüfung vor Ort durch von
ihr bezeichnete Sachverständige vornehmen lassen.
(4) Die Aufnahme eines Drittlandes in die Liste des Anhangs kann davon abhängig
gemacht werden, daß regelmäßig Prüfungsberichte unabhängiger Sachverständiger über
die effektive Anwendung der Produktionsregeln und der Kontrollmodalitäten in dem
betreffenden Drittland vorgelegt werden. Außerdem kann die Kommission notfalls
jederzeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr bezeichnete Sachverständige vornehmen
lassen.
C?) Ergeben sich nach der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste im Anhang
Anderungen hinsichtlich der im Drittland geltenden Maßnahmen oder ihrer Anwendung,
so muß das Drittland die Kommission darüber unterrichten. Aufgrund dieser
Unterrichtung kann nach dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 beschlossen werden, die Bedingungen für den Verbleib in der Liste zu ändern
oder die Aufnahme rückgängig zu machen. Ein solcher Beschluß kann auch ergehen,
wenn das Drittland die Unterrichtung gemäß diesem Absatz versäumt hat.
(6) Erhält die Kommission nach der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste im Anhang
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von Vorfällen Kenntnis, die an der tatsächlichen Durchführung der mitgeteilten
Maßnahmen zweifeln lassen, so kann sie vom betreffenden Drittland alle zusätzlichen
Informationen einschließlich der Vorlage vonPrüfungsberichten, die vor Ort von
Sachverständigen ausgearbeitet wurden, anfordern oder eine Prüfung vor Ort durch von
ihrbezeichnete Sachverständige vornehmen lassen. Aufgrund dieser Informationen und/oder
Berichte kann nach dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
beschlossen werden, diese Aufnahme rückgängig zu maehen. Ein solcher Beschluß kann
auch ergehen, wenn das Drittland die angeforderten Informationen nicht innerhalb der in
der Aufforderung der Kommission gesetzten Frist übermittelt oder sich
geweigert hat, die von der Kommission bezeichneten Sachverständigen vor Ort prüfen zu
lassen, ob die Aufnahmebedingungen tatsächlich erfüllt sind.

<2ANHANG

LISTE DER DRITTLÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN

ARGENTINIEN
<6 l. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nichtverarbeitete tierische
Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz l Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91, außer
_Tieren und tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den
ökologischen Landbau tragen oder tragen sollen;
b) für den meschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische
Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel1 Absatz l Buchstabe b) der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91, außer
_tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen
Landbau tragen oder tragen sollen.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt l Buchstabe a) und die aus ökologischem
Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in
Argentinien erzeugt worden sind.
<7 3. Kontrollstellen:
_Institua Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
Orgánicos SRL (Argencert)
- Organización Internacional Agropecuaria (OlA)
- Letis SA

Artikel3Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar injedem Mitgliedstaat.

Brussel, den 14. Januar 1992
Für die Kommission
Ray MAC SHARRY
Mitglied der Kommission
(l) ABI. Nr. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.

~=~~':t:s~,\rgeRtiRe ]3æ'ala CertiHsas.iéR?: Preffi8siél:'lèe PreeRtstes
_",' glO J.I," (A:rgeRsert)'Clflè"OrgaRiZaSleRIRteFFlasleRal

Agre]3ssHæ'ia" (OlA). 7>
4. Bescheinigungserteilende Stellen: Wie unter Punkt 3.
5..Befristung der Aufnahme fur Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse: 30.6.2003, fur
Tlere und tierische Erzeugnisse: 28.2.2001.

t~~~~fi:):. 't anzlisae :erzeHgRÏsseiffi SiRReyeR Artili:ell fr9satz 1 ßHsastabe
a) èsr VererèFlHRg(:eG) l'Ir. 2G92/91;
b) L eb eRsmit .;:;"1 :¡;~; r l . 'RSffieèer ffishi'ersRßestai'làtsileR
~=::rrr~;:;;:=:Rs~n!.:~:;:AfÜ~ell !tbsatz 1 ßHsastabe b) èer
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Versràa<lag (BG) l'Ir. 2992/91.
2. Urspnmg: Die BŒe<lgaisse <later hakt 1 :B<lehstaèe a) æà àie a<lSàere ëkslegisehea
LanàBau starereeaàea :BestaB:àteile àer BFi!e<lgaisse <later P<lnk!: 1 :B<lehstaèe B) müssea
ia Argeatiaiea angeBaut '.','eràea seia.
3. KsHtrsllstellea: Iastitttts /rl"geatias para la Certifieaeiéa y Prsree6Íéa às Prsà<letss
Agrepss<laries Orgá-Rises SRI, (Argsaeert) æà OrgaB:izaeiéa Iatematisaal ,'\grepeeuaria
fOIAt,
4. :Bessheiaig<lagserteilsaàe Stelle: ·Wïe Pækt 3.
<4 5. :Bsfristæg àer l\-tlfRabæe: 39.9.2993 6>
5. :Befrist<lag àer l.cmRabæe: :Bis ære 39.hmi 2999. 4>

AUSTRALIEN
1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe
a) der Verordnung (EG) Nr. 2092/91;
b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen
pflanzlichen Ursprungs bestehen, im Sinne von Artikell Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus dem ökologischen
Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b) müssen
in Australien angebaut worden sein.
<3 3. KontrollsteIlen:
<4 Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry)
- A<lstraliaH Q<larantias Iaspeetisa Serviss (AQIS) 4>
- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
- Biological Farmers of Australia (BFA)
- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OV AA)
- Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
<5 - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) 5>
- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
4. Bescheinigungserteilende Stellen: wie Punkt 3.
3. Ksatrsllstelle: "fÆstraliaH Q<laraHtiae <laà Iaspeetiea SePo·iee (,'\QUIS)"
4. :Beseheiaiguagsertsileaàs Stelle: \!lie Punkt 3. 3>
<4 5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2003
5. :Befristæg àer ,óÆfRaflres: :Bis ære 39 . .fuai 2999. 4>

<4 TSCHECHISCHE REPUBLIK:
1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe
a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91,
b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen
pflanzlichen Ursprungs im Sinne von Artikell Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 bestehen.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus dem ökologischen
Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b) müssen
in der Tschechischen Republik angebaut worden sein.
3. KontrollsteIle: KEZ o.p.s.
4. Bescheinigungserteilende Stellen:
- Abteilung Strukturpolitik und Ökologie (Ministry of Agriculture)
- KEZo.p.s.
5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2003. 4>

UNGARN
1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe
a) der Verordnung (EG) Nr. 2092/91;
b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen
pflanzlichen Ursprungs bestehen, im Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. .
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus dem ökologischen
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Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b) müssen
in Ungarn angebaut worden sein.
<43. Kontrollstellen: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária
Kht) und SkaI.
4. Bescheinigungserteilende Stellen: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság und Skal
(Büro in Ungarn).nr:=:::=:~ri::R¡mEl S*al. . . ., .. . g er lælæra Asses!aHen ¡mElSkal CBl*s IR l'Raaœ)
5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2003
c::35. Befrist1ffig Eler,\ufnahme: 30. é. 2000. 4>
~. BefristunG Eler,\tHnahme: Bis 3llffi 30 . .ffi.Il:Í 1998.3>

ISRAEL
1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel IAbsatz IBuchstabe
a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91;
b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen
pflanzlichen Ursprungs bestehen, im Sinne von Artikell Absatz l Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/9l.
<6 2.Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem
Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in
Israel erzeugt oder nach Israel eingeführt worden sind aus
_ der Europäischen Gemeinschaft; oder
_ einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikel Il Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 als gleichwertig anerkannten Regelung.t-~~~ linter PUHlet 1 Bliej:¡staèe ~ ~~ ~i~~ !::~~'!=

æ;¿;-g~;;èteile ElerBrzeagnisse æter PUH*t 1~ehstabe'e)1'RbisBeR
in Israel aFIgeaatlt wsrElen seia. 6>
<43. Kontrollbehörde: Plant Protection and Inspections Services (PPIS) (Ministry of
Agriculture and Rural Development).
c::33. Ksntrsnaej:¡ërEle: MinisteriHæ für LaREl·vfÍrtsej:¡aft.4>
4. Bescheinigungserteilende Behörde: wie Punkt 3.t. ~t=~=.: !:~i::;Agrie1%1tHre,Plant Prsteetisn aRElInsfieetisR SeF:iees
P, is El stry anElTraEle, fe sElanElVeGetaèles Preè1%ets Bllfisrt

PssElstuffs lnsfieetisn Ser.·iee.
4. Besej:¡eiRigliRgserteilenEle Stene: wie PtHJd<t3.3>
<45. Befristung der Aufnahme: 30.6.2003
5. BefrislliRŒ Eler,\lifnaJ.qæe: Bis Z1%ffi 30. J¡mi 2000. 4>

SCHWEIZ
<6 1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nichtverarbeitete tierische
Erzeugnisse im Sinne von Artikel! Absatz! Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91, außer
_Erzeugnissen, die während des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 5 Absatz 5 der
genannten Verordnung erzeugt wurden;
- Imkereierzeugnissen.
b) Für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische
Argrarerzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91, außer
_Erzeugnissen im Sinne von Artikel5 Absatz 5 der genannten Verordnung, die einen
während des Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteillandwirtschaftlichen
Ursprungs enthalten;
_Erzeugnissen, deren aus ökologischem Landbau stammende Bestandteile in der
Schweiz erzeugte Imkereierzeugnisse enthalten.:+::w~¡:e¿oriew.
I:i:;:~~~~;~e~~~~~~~~:i~i,:~~'sn Arti:::l¡L~~~!,.:=:!Û:~~;'¡tr~~sgemäß ,\rti*eI5 Aasatz t=;=W!~:::!:.
~â;~~>~::~w aestimmte BrzeaGnisse Elieim wesentliej:¡en aas eiRem sEler meweren
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:BestaeElteileR j3flaezlieàeR UrSj3rtlRgs eesteàeR, im Sinne 'o'eR Artikel 1 Aesatz 1
:Btleàstaee e) EIerVererElRtlRg (£WG) ]:>Ir.2092/91, mit AtlsRali!æe veR £rzetlgRisseR
gemäß Artikel 5 Aesatz 5 Eler geRaBRteR VererElRtlRg, Elie eiRe hmat laRElwirtseàaftlieàeR
UrSj3Fè\RgSeRtàaltsR, Elie 'NähreREl Eles UmstelltlRgszeitratlffis erzetlgt \¥l!f'Ele. 6>
1. £rzetlgRiskategerieR:
a) Nieàt\'erarèeitete j3flaJlzlisàe £rzetlgRisse im SiRRe veR Artikel 1 Aesatz 1 :Btlsàstaee
a) Eler VererEl:eung (BWGj Nr. 2092/91;
e) LeeeRsmittel, Elie im weseRtlieàeR aHS eiRem eEler memereR :BestaeElteileR
j3flaJlzlieàeR UrSj3ft1Rgs eesteàeR, im SiRRe veR ¡\rtikel 1 Aesatz 1 :Btlsàs.aee e) EIer
VererElRtlRg (£WG) pir. 2092/91. 3>
<6 2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt l Buchstabe a) und die aus ökologischem
Landbau stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt l Buchstabe b), die in
der Schweiz erzeugt oder in die Schweiz eingeführt worden sind aus
- der Europäischen Gemeinschaft; oder
- einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikelll Absatz l der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 als gleichwertig anerkannten Regelung; oder
- einem Drittland, fur das ein EG-Mitgliedstaat nach den Bestimmungen von Artikel 11
Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 anerkannt hat, daß das gleiche Erzeugnis
in diesem Land unter den gleichen Bedingungen produziert und kontrolliert wurde, die
von dem Mitgliedstaat anerkannt sind.
2. UrSflFè\Rg: Die BrzetlgRisse tIRter Ptlnlct 1 :Btleàstaee a) tlRElElie atts Elem ëkelegiseàeR
LaREleaH stammeREleR :BestanElteile Eler £rzetlgRisse tIRter Ptlnkt 1 :Btlsàstaee e) FHBsseR
iR Eler Sek""eiz angeeatJt eEler iR Elie Seffi,'eiz eiRgefiihrt werEIeR seiR:

eRtweEler atts Eler Btlfej3äiseàeR GemeiRseàaft;
eEler aHS eiRem DrittIanEl im RahæeR EIerRegeltlIlg, Elie als gleieàwertig mit EIeR

:BestimFHtlIlgeR veR ArtilEelIl Aesatz 1 Eler VererEl:eung (£WG)]:>1r. 2092/91 a,¡:¡erkar..nt
~

eEler etls eiRem DritHaJlEl, rur EIes eiR £U },<[jtglieElsteet Reell. EIeR:BestimmtlRgeR yeR
Artikelll Aesatz ê Eler VererElRtlRg (£V/G) Pir. 2092/91 aeerkanm àat, Elaß Eles gleieàe
£rzetlgRis iR Eliesem LanEl tlRter EIeRgleieàeR :BeEliRgtlRgeR j3ree:æziert tlRElkeHtrelliert
wtlfEle, Elie veR Elem £U MitglieElsteat anerkanm SiREl.6>
<43. KontrollsteIlen: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG und
Schweizerísche Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).
<3 3. KeRtrellstelleR: 'VereiRigtlfig Seàweiz;eriseàer :Bielegiseàer
LaJlEleaHerga,¡:¡isatieReR' (VS:BLO), 'IRstiM rur MarlEtëkelegie' (U,m),
'FerseàtlRgsiRstiM rur :BielegiseàeR LanEleatt' (FI:BL) tlREl'AssesiatieR StIisse j3etlf
Systèmes EleQtlelité et HeRegemem' (SQS). 4>
4. Bescheinigungserteilende Stellen: wie Punkt 3.
5. Befristung der Aufnahme: 31. 12.2002.
3. KeHtrellstelleR: "VereinigtlRg Seffi,'eizeriseàer :Bielegiseàer LaJlEleatterganisatieReR"
(VS:BLO). IRstiM rur Marktëlcelegie (IMO) tlREl"FerseàtlB:gsiRstiM rur BielegiseàeR
La,¡:¡Elea¡,¡"(FIBL).
4. :BeseàeinigtlRgserteileREle Stelle: Wie Pl±Flkt 3.
5. :Befristtlfig EIer AtlfaaB:ms: Bis z;¡,¡m30. JtlRi 19n. 3>

< 1 ¡l.,J:>IMMIG
USU D£R DRITTLÄJ!>!D£R U}!D hUG£MÖRIG£ SP£Æ:IfIK1 ...XIOJ:>!£]:>!

ARGE]:>TTINIEN
1. BrzetlgRiskategerieR:
a) Nieàt\'erareeitete j3fleHZlieàe ErzetlgRisse tlREl
e) LeeeRsmittel, Elie im ',,>,eseRHieàeR attS eiRem eEler memereR :BestaRèteileR
j3flanzlieàeR Ursj3Ftll.1gs eesteàeR, im SiMe ','eR Artikel 1 Aesatz; 1 Eler VererElHt!ng
(EV/G) ]:>Ir.2092/9l.
2. Ursj3rtlfig: Die £rz;etlgRisse tIRter Pt1HIct 1 :Btleàstaee a) tlfiEl Elie aHS Elem ëkelegissàeR
LeRElea,u staœmeREleR :BesteRèteile Eler £rzetlgnisse timer Ptlnlct 1 :Btleàstaee e) FHÜsseR
iR l\rgemiRisR angeeatJt werEIeR seiR.
3. KeHtrellstelle: 'lastitme ArgeRtiRe j3ere la CertificeciéR y PremeciéR Els PreEltlctes
l\gre'Ilsstleries Organiees SRL (ArgeReert)'.
1. :BeseàeinigtlRgserteilsREle Stelle: wie Pt1HIct3.

j
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Verordnung (EWG) Nr. 207/9~ der Kornmission vom 29. Januar 1993 zur Festlegung
des Inhalts des Anhanas VI der Vorordnunn (EWC,) Nr. 2092/91 des Rates liber den
ökologischen Landbat~ unci elie entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeuznisse und Lebensmittel sowie der Durchführunzsvorschriftcn zu deren Artikel S
Absat: 4 -

Amtsblatt Nr. L 025 vom 02/02/1993 S. 0005 - 0010
Finnische Sonderausgabe ... : Kapitel l S Band 12 S. 37
Schwedische Sonderausgabe ... : Kapitel15 Band 12 S. 37
CONSLEG - 93R0207 - 27/02/1997 - 12 S.

~;~~f~9~~~~~rR0345 (ABI. L 058 [ =<1 ... 1>

r~J.~~~~%~~~-~~ÖÖR2020~A13CC2'rC··-·-[=--~2·::~2;--·--···-·.--..--....-..-..----.---

Artikel2
Die Teile A und B des Anhangs VI können nur geändert werden, wenn mindestens
folgende Anforderungen erfüllt sind:
a) für Zutaten gemäß Anhang VI Teil A Nummer 1: Unbeschadet der
Aufnahmebedingungen für Zusatzstoffe gmäß der Richtlinie 89/1 07/EWG des Rates (3)
sind nur solche Stoffe aufzunehmen, ohne die diese Lbensmittel nachweislich weder
erzeugt noch haltbar gemacht werden können;
b) für Verarbeitungshilfsstoffe gemäß Anhang VI Teil B: Es werden nur solche Stoffe
aufgenommen, die bei der Lebensmittelverarbeitung allgemein gebräuchlich sind und
ohne die diese Lebensmittel nachweislich nicht erzeugt werden können.

<2 Artikel3
(1) Solange eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in Anhang VI Teil C der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 enthalten ist, kann sie gemäß der in Artikel5 Absatz
Buchstabe b) und Artikel 5 Absatz 5a Buchstabe b) derselben Verordnung vorgesehenen
Abweichung verwendet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Der Marktteilnehmer hat der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gegenüber
nachgewiesen, daß die betreffende
Zutat dem Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genügt.
b) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die Verwendung gemäß den
Anforderungen von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vorläufig für
einen Zeitraum von höchstens drei Monaten zugelassen, nachdem sie überprüft hat, daß
der Marktteilnehmer die erforderlichen Kontakte zu den übrigen Lieferanten in der
Gemeinschaft hergestellt hat, um sich zu vergewissern, daß die betreffenden Zutaten mit
den geforderten Qualitätsmerkmalen nicht verfügbar sind. Der Mitgliedstaat darf diese
Zulassung unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 6 höchstens drei Mal umjeweils
sieben Monate verlängern.
c) Es wurde kein Beschluß gemäß Absatz 4 oder Absatz 6 gefaßt, nach dem eine erteilte
Zulassung für die betreffende Zutat zurückgezogen werden soll.
(2) Wird eine Zulassung gemäß Absatz 1 erteilt, so unterrichtet der Mitgliedstaat
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission, wobei folgende Angaben
zu maehen sind:
a) Zulassungsdatum und im Falle einer verlängerten Zulassung das Datum der ersten
Zulassung;
b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Faxnummer und
E-mail-Adresse des Inhabers der Zulassung; Name und Anschrift der Kontaktstelle bei
der Behörde, die die Zulassung erteilt hat;
c) Bezeichnung und, falls erforderlich, genaue Beschreibung und Qualitätsmerkmale der
betreffenden Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs;
d) Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die betreffende Zutat benötigt wird;
e) benötigte Mengen sowie Begründung dafür;
f) Begründung der Mangelsituation und voraussichtliche Dauer;
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g) Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission
unterrichtet. Die Kommission und/oder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der
Öffentlichkeit zugänglich maehen.
(3) Ubermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission und dem Mitgliedstaat, der die
Zulassung erteilt hat, Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß während des
Mangelzeitraums Lieferungen erhältlich sind, so muß der Mitgliedstaat erwägen, die
Zulassung zurückziehen oder den geplanten Zulassungszeitraum verkürzen, und muß er
die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt
dieser Informationen über die Maßnahmen unterrichten, die er getroffen hat oder treffen
wird.
(4) AufVerlangen eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird die
Angelegenheit dem in Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten
Ausschuß zur Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren des Artikels 14 kann beschlossen
werden, die Zulassung zu widerrufen, den Zulassungszeitraum zu ändern oder die
betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang VI Teil C aufzunehmen.
(5) Im Fall einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Buchstabe b) findet das Verfahren der
Absätze 2 und 3 Anwendung.
(6) Will ein Mitgliedstaat sicherstellen, daß eine aufherkömmlichem Weg hergestellte
Zutat nach Ablauf der dritten Verlängerung der Zulassung weiterhin verwendet werden
darf, muß er zusammen mit der Mitteilung der dritten Verlängerung einer erteilten
Zulassung einen Antrag auf Aufnahme der Zutat in Anhang VI Teil C einreichen.
Solange kein Beschluß nach dem Verfahren des Artikels 14 in Kraft getreten ist, nach
dem die Zutat in Anhang VI Teil C aufgenommen oder die Zulassung zurückgezogen
werden soll, kann der Mitgliedstaat die Zulassung weitere Male umjeweils sieben
Monate verlängern, wobei die Bedingungen der Absätze 1, 2 und 3 einzuhalten sind.
<1 Aftikel;
(1) golange eine ZHtat lanè",iftsehaftliehen UrsFlFClngsno eh melat in Affi¡ang VI Teil C
èer VeFOrènuag (E\VG) "I'lL2Q92/91 aHfgenommen worèen ist, kæm sie gemäß èer in
AFttliel S ,\bsatz 3 BHehstaee b) tlnè ,\bsatz Sa BHehstaee b) èerselben Verorèoonz
vorgesehenen /';bweieæng ver\venèet werèen, wenR
a) èer Marlc1;teilnehrner èer zustänèigen Behërèe èes MÜglieèstaats gegeffii.ber
Ilaehgewiesen hat, èaß èie b etreffenèe ZlRat èem ,'\rtikel § f...bsatz 4 geRÜ.N.Hnè
b) èie zustänèige B eflërèe èes Mitglieèstaats èie Verwenèung gemäß èen
.'\æferèeF1:Hl:genyon Artikel S Absatz 4 yerläliHg fiiF einen ZeÜraè1:Hiven ho eehstens èrei
Mellaten zugelassen hat, nasMera sie ii-befFlfi:iftaat, èaß èer Mafk1;teilaehnl:er æe
erferèerlieaea Koatalcte zu èea ii-brigea LieferaFl:tea ia èer Gemeiasehaft aerzestellt aat.
Hm siea zu vergewissern, èaß èie betreffenèea ZHtatea mit èen geferèeftea
Qualitätsmerkœalen aielat yerfugbar siaè. Der MÜglieèstaat èarf èiese Zttlassuag
hoeshsteas èrei Mal umjeweils sieben Moaate verlängern.
(2) Wirè eine ZHlassung gemäß Absatz 1 efteilt, so HFl:terrielatetèer Mitglieàstaat
\UP;erziigliea èie anèerea Mitzlieèstaaten unè èie Kommission. wobei felzenèe Aazaeea
zu maeaea sinè:
a) Zulassoogsèatum,
b) BezeisœHag unè, falls erforèerliea, geaaue Beseffieibung Haè QualitätsmerkFaale èer
betreffeaèea Zutat lanà.;viftseaaftliehea Ursj3rHnzs.
e) benëtigte Mengea sewie Begrlif¡èung èafür,
è) Begfi:iaèung èer Mangelsiruatioa uaè yoraussielatliehe Dauer,
e) Datum, an èem èer Mitglieèstaat èie anèerea Mitglieèstaatea ooè èie Komraissioa
Haterrieatet,.
fl frist fiir ,\HßerHngen èer Mitglieèstaaten ooè/eèer èer Kommission: èiese frist muß
millèesteIls 3Q Tage
ae èem DatHm èer l'aterrieJa:tuag geraäß BHeastaee e) betragea.
~) Gebt aHS èen il'lE:erhalb YOIl3Q Tagea ae èem DatHra èer UaterrieJa:tung getätigtea
AHßerHagea eiaes Mitglieèstaats an èie Koraraissioa ooè èea Mitglieèstaat, àer æe
~lassHag efteilt aat, aeryor, èaß wäffieaà èes MaagelzeÎtraums Vorräte verfugbar siaè"
se mllß èer Mitglieèstaat erwägea, èie ZHlassoog zuriielczHzieaea oèer èen geFlIaFl:tell
~lassHagszeitrauœ zu 'o'erkiirzea, llaè mHß er èie Kemmissiea Hnè èie anèeren
Mitglieèstaaten innerhalb vea 1§ Tagea aasa Erhalt èieser IafermatÎoa ii-ber èie
getroffenea Maßnahæea HaterrieJa:ten.
f4) Im fall einer VerlängerHng zemäß /...bsatz 1 BHehstaee b) Bnèet èas Verfamen èer
Absätze 2 Hnè 3 AIl'NellèHnz.

II
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(5) Al.fVerlaagea eiaes ~fitglieElstaats eEler æ=fgetreibea ElerKeH:UH:issiea ;virEl Elie
Aagelegeflàeit Eleæ ia ArtilEei 14 Eler VererElaHag (BWG) ]lIr. 2Q92/91 geaæmtea
fLHsseh¡,¡ß ZHr Priifuag vergelegt. l'laeh Eleæ Verfabrea ElesArtikels 14 kaFIR:besehlesSElH:
wsrElea, EliebHlasslHlg ZHwiElerrHfea, Elea bHlassblBgszeitfa\,\æ w äaElsæ eElsr Elie
betreffeaEle bHtat gegebeaeafalls ia Aflàaag vr Teil C aHfzHaehmea. 2>
:Arti!æJ-.J
(I) £eliffige eiae bæat liffiElwirtsehaftliehea U-rSjlrHags aeeh aieht ia Aflàaag VI Teil C
Eler VererElaHag (BWG) l'Ir. 2Q92/91 æ=fgeaeææea vÆrElea ist, kaFJB:sie geæäß Eler iE:
Artikel 5 Absatz 4 vergeseheaea AbweiehHag vef';,'eE:Elet werElea, weFIR:
a) ElerHersteller Eler zHstäaEligeE: geàërEleE: Eles MitglieElstaats gegeH:iiàer E:aehgewiesea
hat, Elaß EliebetreffeE:Ele bæat Eleæ Artikel 5 A-èsatz 4 gell:iigt, lffiEl
b) EliezHstä.il:EligegeàërEle Eles MitglieElstaats ElieVeflVeE:ElblBgfiir eiaeE: beitFaWill: ,'eE:
àëehsteE:s Elrei MeaateE: zHgelassea hat; Elieser beitræ=æ kaaE: verkiirz:t wsrEleE:, weFIR:
sieb aeræ=sstellt, Elaß EliebetreffeE:e bæat iE:Eler Geæeiasehaft effiältlieh ist.
(2) WirEl eiE:e bHlasslffig geæäß Absatz 1 gswäàrt, se Hll:terrieàtet ElerMitglieElstaat
lffiverziiglieh Elie aaElerea ~4itglieElstaateE: tIRElElieKeææissieE:, '....ebsi felgeE:Ele :""E:gaàea
w æaeheE: siE:El:
a) bHlasSHE:gsElatHæ,
b) gezeiehæ.mg ElerbetreffeaElea bæat laaElwirtsehaftlieaea UrsjlJ4,jE:gs,
e) beE:ëtigte HeageE: sewie gegriiaEluag Elafiir,
el) gegriinElHE:g eler ~4aagelsituatieE: UE:elyeraHssiehtliehe Dauer.
(3) Hat eia ~4itglieelstaat Elie KeææissieE: Hael elea bulasstIRgsæitglieelstaat ele.ruber
ull:terriehtet, elaß Eleæ Miffigel wäàreE:El eles b1,1lasslffigszeitrauæs aàgehelfeE: werElea
kaFIR:,se sellte letzterer efl, ..ägeE:, EliebUlaSSHE:gCH '""ielerrufea eeler eleE:
bHlassHagszeitræ=æ CH verkiirzea, Hael elis Keææissiea sewie elie aaelerea
Mitglieelstaatea iFlR:effialb 'lea zeha TageaE:aeh Bffialt elieser raferæatieaea &ber elie
gstreffeE:sa MaßaahmeE: ull:terriehtea.
(4) AHfVerlaagea eiaes Mitglieelstaats eEler aufgetreibeE: eler KeææissieE: wirà Elie
Aagelegellheit àeæ ia Artikel 14 eler' Tereràm,æg geE:æmtea Atlsseh¡,¡ß ZHr PIiifHag
vergelegt. ]llaeh eleæ Verfabrea eles Artikels 14 kaFIR:àesehlesseE: werelea, elie btllasslffig
w wielerrHfeE:, eleE:btllasslffigszeitraum CH änàeæ eàer àie àetreffeaele bæat
gegeàeE:eafalls ia,\flàaag vr Teil C aufzuaehmea 1>
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VERORDNUNG (EG) Nr. 436/2001 DER KOMMISSION

vom 2. März 2001
zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 des Rates über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und

Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMElNSŒAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestütztauf die Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG)Nr. 2020/2000 der Kommission ('), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Mehrere Mitgliedstaaten haben seit 1997 nach dem
Verfahren des Artikels 7 Absatz 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092191 Informationen vorgelegt, um
bestimmte Vorschriften in Anhang Il ändern zu lassen.

(2) Kompostierte Haushaltsabfälle und Pflanzenkompost
sind Erzeugnisse, die vor der Annahme der Verordnung
(EWG)Nr. 2092/91 im Einklang mit den in der Gemein-
schaft befolgten Grundregeln des ökologischen Landbaus
üblicherweise verwendet wurden. Derzeit sind auch
Erzeugnisse verfügbar, die durch andere Verfahrenrals
die Kompostierung gewonnen wurden. Hierzu zählt
insbesondere auch die anaerobe Gärung zur Herstellung
von Biogas. Da die Bestellungsarbeiten in der Landwirt-
schaft, bei denen diese Erzeugnissegemäß den Beschrän-
kungen nach Anhang I Teil A der genannten Verord-
nung für die Düngung eingesetzt werden könnten,
unmittelbar bevorstehen, sind Änderungen zur Berück-
sichtigung dieser Erzeugnisse dringend geboten. Das
Verfahren der anaeroben Gärung zur Herstellung von
Biogasist grundsätzlich mit den Umweltschutzzielen des
ökologischen Landbaus vereinbar.

(3) Die Bezeichnung für das Erzeugnis "Schlacken der Eisen-
und Stahlbereitung" muss in mehreren Sprachen berich-
tigt werden, um sicherzustellen, dass dasselbe Erzeugnis
erfasst wird. Außerdem scheint dieses Erzeugnis in der
portugiesischen Fassung der Verordnung (EG)Nr. 2381/
94 der Kommission ('), mit der Teil A des Anhangs IT
festgelegt wurde, nicht berücksichtigt worden zu sein.
Diese Auslassung ist zu beheben.

(4) Angesichts der Erfahrungen, die im ökologischen
Landbau mit Industriekalk aus der Zuckerherstellung
gewonnen wurden, empfiehlt es sich, seinen Einsatz über
den 31. März 2002 hinaus zu gestatten.

(5) Zahlreiche aus Chrysanthemum cinerariaefolium gewon-
nene Pyrethrine enthalten Piperonylbutoxid als
Komplexbildner. Daher empfiehlt es sich, die Bedin-
gungen, unter denen sie eingesetzt werden dürfen,
strenger zu fassen.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß
Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel l

Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 wird gemäß
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit sofortiger Wirkung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 2. März 2001

ifABi· L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
() ABI. L 241 vom 26.9.2000, S. 39.

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABI. L 255 vom 1.10.1994. S. 84.
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e) In der Tabelle werden die Bestimmungen für die Aufnahme von Industriekalk aus der Zuckerherstellung wie folgt
geändert:

Bezeichnung

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde anerkannt"

Beschreibung. Anforderungen an die Zusammensetzung,
Verwendungsvorschriften

.Industrielkalk aus der Zuckerherstellung

2. In der Teil B "PFLANZENSCHUTZMITTEL"wird die Tabelle "I. Pflanzliche und tierische Substanzen" wie folgt geändert:
Der Eintrag .Pyrethríne aus Chrysanthemum cinerariaefolium" erhält folgende Fassung:

Bezeichnung

Pflanzenschutzmittel

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde anerkannt"

Beschreibung. Anforderungen an die Zusammensetzung.
Verwendungsvorschriften

.Pyrethríne aus Chrysanthemum cinerariaefolium

3.3.2001---

l
I
I
lI,



ŒJ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
3.3.2001

L 63/17

ANHANG

Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geändert:

1. Teil A "DÜNGEMITTEL UND BODENVERBESSERER"wird wie folgt geändert:

a) In der Tabelle werden die Bestimmungen für die Aufnahme von kompostierten Haushalrsabfällen durch folgende
Bestimmungen ersetzt:

Bezeichnung
Beschreibung, Anforderungen an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

"Kompostierte oder fermentierte Haushaltsabfälle Erzeugnis aus getrennt gesammelten HaushaltsabfäUen,
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung
im Hinblick auf die Erzeugung von Biogas

Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle

Gewonnen in einem geschlossenen und kontrollierten,
von dem Mitgliedstaat zugelassenen Sammeisystem

Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg: Cadmium:
0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200; Queck-
silber. 0,4; Chrom (insgesamt): 70; Chrom (Vn: O (*)

Bedarf von der Kontrollstelle oder -behörde anerkannt

Nur für eine übergangszeit bis zum 31. März 2002

(") Nachweisgrenze. N

b) In der Tabelle werden die Bestimmungen für die Aufnahme von Pflanzenkompost wie folgt geändert:

Bezeichnung

Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material,
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung
im Hinblick auf die Erzeugung von Biogas

Bedarf von der Kontrollstelle oder -behörde anerkannt"

Beschreibung, Anforderungen an die Zusammensetzung.
verwendungsvorschriften

"Kompostiertes oder fermentiertes Gemisch aus pflanz-
lichem Material

c) In der dänischen, der deutschen, der griechischen, der niederländischen, der schwedischen und der finnischen
Fassung der Tabelle werden folgende Bezeichnungen geändert:

_ In der dänischen Fassung wird die Bezeichnung "Thomasslagger" durch ,,)ernværksslagger" ersetzt;
_ In der deutschen Fassung wird die Bezeichnung .Thomasphcsphat" durch "Schlacken der Eisen- und Stahlbereí-

tung" ersetzt;
_ In .der griechischen Fassung wird die Bezeichnung ,,!'KWpiEÇ Q.1to<pwO'<pUtWO'EWÇ (cn::ülpié:çtOV 6lwJla)" durch

"rlCwpieç Qno<pwO'<po'tiliO"EtllÇ" ersetzt;
_ In der niederländischen Fassung wird die Bezeichnung "Thomasslakkenmeel" durch "Metaa1s1akken" ersetzt;
_ In der finnischen Fassung wird die Bezeichnung "Tuomaskuona" durch .Kuona" ersetzt;
_ In der schwedischen Fassung wird die Bezeichnung "Basisk slagg (Thomasslag)" durch "Basisk slagg" ersetzt,

d) In der portugiesiehen Fassung der Tabelle wird nach dem Eintrag "Fosfato de aluminio e calcio" folgender Eintrag
eingefügt

Bezeichnung

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo"

Beschreibung. Anforderungen an die Zusammensetzung,
Verwendungsvorschñften

"Escorias de desfosforaçåo
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1788/2001 DER KOMMISSION

vom 7. September 2001

mit Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren
aus Drittländem gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse

und Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAITEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestütztauf die Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 des Rates vom
24. juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel (l), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 436/2001 der Kommission ('), insbesondere auf
Artikel Il Absatz 3 Buchstabe b) und Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Es ist ein Verfahren festzulegen, um bestimmte
Kontrollen von aus Drittländern eingeführten Erzeug·
nissen, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau
vermarktet werden sollen, auf Gemeinschaftsebene zu
koordinieren.

(2) Für Einfuhren nach dem Verfahren des Artikels Il
Absatz l der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist der
Inhalt der Kontrollbescheinigung in vorgenanntem
Artikel festgelegt. Für Einfuhren nach dem Verfahren des
Artikels Il Absatz 6 der Verordnung (EWG)Nr. 2092/
91 gibt es keine solche Vorschrift. Daher ist die Verwen-
dung der Bescheinigung auf die gemäß Artikel Il
Absatz 6 eingeführten Erzeugnisse auszudehnen, um zu
gewährleisten, dass diese Erzeugnisse gemäß Erzeu-
gungsvorschriften hergestellt wurden, die denjenigen des
Artikels 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gleich-
wertig sind, dass sie Kontrollrnaßnahmen unterzogen
wurden, die in gleicher Weise wirksam sind wie dieje-
nigen der Artikel 8 und 9, und dass solche Kontrollrnaß-
nahmen in dem betreffenden Drittland tatsächlich und
kontinuierlich angewendet wurden.

(3) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3457/92 der Kommis-
sion (') ist eine Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus
Drittländern gemäß den Bestimmungen von Artikel Il
Absatz I der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 festgelegt
worden. Aus Gründen der Klarheit wird die vorgenannte
Verordnung (EWG) Nr. 3457/92 durch die vorliegende
Verordnung ersetzt.

(4) DieseVerordnung gilt unbeschadet der Kontrollregelung
gemäß den Artikeln 8 und 9 sowie Anhang 1!I Teile B
und C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

(5) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Zollvorschriften
der Gemeinschaft und jeglicher anderer Vorschriften, die
für die Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EWG)

0ïAB1 L 198(l) AB¡" vom 22.7.1991, S. l.
(') ABI' L 61 vom 1.1.2001, S. J6 .

. L 150 vom 1.12.J992, S. 56.

Nr. 2092/91 genannten Erzeugnisse zur Vermarktung in
der Gemeinschaft gelten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß
Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel l

(l) Mit dieser Verordnung werden die Durchführungs-
bestimmungen zur Kontrollbescheinigung, die gemäß Artikel
Il Absatz l Buchstabe b) und Absatz 3 der Verordnung (EWG).
Nr. 2092/91 erforderlich ist, und zur Vorlage einer derartigen
Bescheinigung für die Einfuhren, die gemäß Artikel Il Absatz
6 derselben Verordnung stattfinden, festgelegt

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Erzeugnisse, die
- nicht dazu bestimmt sind, unverarbeitet oder verarbeitet in

den zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft über-
fuhrt zu werden;

- gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom
28. März 1983 über das gemeinschaftliche System der Zoll-
befreiung (') von den Eingangsabgaben befreit sind. Diese
Verordnung gilt jedoch für Erzeugnisse, die gemäß den
Artikeln 39 und 43 derVerordnung (EWG)Nr. 918/83 von
den Eingangsabgaben befreit sind.

Artikel2

Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. .Kontrollbescheinigung": die für eine Sendung geltende
Kontrollbescheinigung gemäß Artikel 11 Absatz l Buch-
stabe b) der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 sowie Artikel
3, Artikel 4 und Anhang I der vorliegenden Verordnung;

2. "Sendung": eine Menge von Erzeugnissen unter einem oder
mehreren KN-Code(s), die unter eine einzige Kontrollbe-
scheinigung fallen, mit demselben Transportmittel befördert
werden und aus demselben Drittland kommen;

3. "Prüfung der Sendung": die Prüfung der Kontrollbescheini-
gung durch die betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten,
um Artikel 4 Absatz 2 zu entsprechen, und, sollten die
Behörden dies für nötig halten, die Prüfung der Erzeugnisse
selbst hinsichtlich der Anforderungen der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91;

(') ABI. L J05 vom 21.4.1983, S. J.

--



Die Kontrollbescheinigung ist nach Möglichkeit in einer de
Amtssprachen des Bestimmungsmitgliedstaats zu erstellenr
Erforderlichenfalls können die betreffenden Behörden d~
Mitgliedstaaten eine Übersetzung der Kontrollbescheinigung in
eine ihrer Amtssprachen verlangen.

Nicht beglaubigte Änderungen oder Streichungen machen die
Bescheinigung ungültig.

(6) Die Kontrollbescheinigung wird in einem einzigen
Original erstellt.

Der erste Empfänger oder gegebenenfalls der Einführer kann
eine Kopie zur Unterrichtung der Kontrollbehörde oder -stelle
gemäß Anhang III Abschnitt C Nummer 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 anfertigen. Jede solehe Kopie muss mit
dem Aufdruck bzw, Stempelaufdruck "KOPlE" oder
"DUPLIKA T" versehen sein.

(7) Die Kontrollbescheinigung gemäß Absatz 3 Buchstabe b)
enthält zum Zeitpunkt ihrer Vorlage gemäß Absatz l in Feld
16 die Erklärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats,
die die Ermächtigung nach dem Verfahren des Artikels 11
Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erteilt hat.

(8) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, die die
Ermächtigung erteilt hat, kann die Zuständigkeit für die Erklä-
rung in Feld 16 der KontrollsteIle oder -behörde übertragen, die
den Einführer gemäß den Artikeln 8 und 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 kontrolliert, bzw, den Behörden über-
tragen, die als betreffende Behörden der Mitgliedstaaten defi-
niert sind.

4. .Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in d~r
Gemeinschaft": die Abfertigung einer Sendung durch die
Zollbehörden zum freien Verkehr in der Gemeinschaft;

5. "betreffende Behörden der Mitgliedstaaten": die Zollbe-
hörden oder die vom Mitgliedstaat bestimmten anderen
Behörden.

:L..:2.::.4::.;3/...:4 -=I=D::E=..I Am_ts_b_Ia_t_td_e_r_Eur_oP:...åJs_--_c_he_n_G_e_m_e_ins_ch_afl_te_n 13.9.2001____
b) gibt jeder au.sgestellten. Bescheinigung eine. laufende

Nummer und führt Buch uber die erteilten Beschemigungen.

(5) Die Kontrollbescheinigung ist in einer der Amtssprach
der Gemeinschaft zu erstellen und mit Ausnahme der Stem e~
und Unterschriften ausschließlich in Großbuchstaben o~e
ausschließlich in Maschinenschrift auszufüllen. er

(9) Die Erklärung in Feld 16 ist nicht notwendig, wenn

a) der Einführer eine Originalbescheinigung vorlegt, die von
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die die Ermäch-
tigung gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 erteilt hat, ausgestellt wurde und aus der
hervorgeht, dass die Sendung unter diese Ermächtigung fällt,
oder

b) die Behörde des Mitgliedstaats, die die Ermächtigung gemäß
Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
erteilt hat, an die für die Prüfung der Sendung zuständige
Behörde direkt einen zufrieden stellenden Nachweis über-
mittelt hat, dass die Sendung unter diese Ermächtigung fällt.
Dieses Verfahren der direkten übermittlung des Nachweises
ist für den Mitgliedstaat, der die Ermächtigung erteilt hat,
fakultativ.

(10) Die Unterlage, die die Nachweise gemäß Nummer 9
Buchstaben a) und b) enthält, muss folgende Angaben
umfassen:

- Bezugsnummer der Einfuhrermächtigung und Datum des
Ablaufs der Ermächtigung;

- Name und Anschrift des Einführers;
- Ursprungsdrittland;
- Einzelheiten der ausstellenden Stelle oder Behörde und

Einzelheiten der KontrollsteIle oder -behörde im Drittland,
falls sie nicht identisch sind;

- Bezeichnungen der betreffenden Erzeugnisse.

Artikel3

Artikel l l Absatz l Buchstabe b) hinsichtlich der Anforderung,
die Kontrollbescheinigung auszustellen, und Artikel Il,Absatz
3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gelten für die Uberfüh-
rung der Erzeugnisse gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 in den zollrechtlich freien Verkehr in der Gemein-
schaft unabhängig davon, ob diese Erzeugnisse eingeführt
werden, um gemäß Artikel 11 Absatz Loder gemäß Artikel 11
Absatz 6 der vorgenannten Verordnung vermarktet zu werden.

Artikel4

(l) Eine Sendung von Erzeugnissen gemäß Artikel l der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 kann nur dann in den zoll-
rechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft überführt werden,
wenn

a) den betreffenden Behörden des Mitgliedstaats eine Original-
kontrollbescheinigung vorgelegt wird und

b) die Sendung durch die betreffenden Behörden des Mitglied-
staats überprüft und die Kontrollbescheinigung gemäß
Absatz 11 mit einem Sichtvermerk versehen wird.

(2) Das Original der Kontrollbescheinigung ist gemäß den
nachstehenden Absätzen 3 bis 10 sowie dem Muster und den
Anweisungen von Anhang I auszufüllen.

(3) Die Kontrollbescheinigung wird ausgestellt von
a) der Behörde oder Stelle des Drittlands, die im Anhang der

Verordnung (EWG) Nr. 94/92 der Kommission (I) für das
betreffende Drittland aufgeführt ist, oder

b) der Behörde oder Stelle, die nach dem Verfahren des Arti-
kels 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 für
die Ausstellung der Kontrollbescheinigung akzeptiert
worden ist.

(4) Die Behörde oder Stelle, die die Kontrollbescheinigung
ausstellt,

a) stellt die Kontrollbescheinigung erst dann aus und versieht
sie mit einem Sichtvermerk in Feld 15, wenn sie eine Doku-
mentenprüfung auf der Grundlage aller einschlägiger
Kontrollunterlagen, insbesondere des Produktionsplans für
die betreffenden Erzeugnisse, aller Beförderungspapiere und
Handelspapiere, vorgenommen hat und wenn die Behörde
oder Stelle entweder eine Warenuntersuchung der betref-
fenden Sendung vor ihrem Versand aus dem Versenderdritt-
land vorgenommen oder eine ausdrückliche Erklärung des
Ausführers erhalten hat, aus der hervorgeht, dass die betref-
fende Sendung gemäß den Bestimmungen erzeugt und/oder
aufbereitet worden ist, die von der betroffenen Behörde oder
Stelle im Hinblick auf die Einfuhr in die Europäische
Gemeinschaft und die dortige Vermarktung von Erzeug-
nissen gemäß Artikel l der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
im Rahmen von Artikel 11 Absatz lader 6 derselben
Verordnung angewendet werden;

(lI ABI. L 11 vom 17.1.1992, S. 14.
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(11) Bei der Prüfung einer Sendung von Erzeugnissen gemäß
Artikel l der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 versehen die
betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten das Original der
Kontrollbescheinigung in Feld 17 mit .eínem Sichtvennerk und
geben es an die Person zurück, die es eingereicht hat.

(12) Nach Annahme der Lieferung füllt der erste Empfänger
Feld 18 des Originals der Kontrollbescheinigung aus, um zu
bescheinigen, dass die Annahme der Lieferung gemäß Anhang
III Abschnitt C Nummer 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91
erfolgt ist.

Anschließend sendet er das Original der Bescheinigung an den
in Feld 11 der Bescheinigung genannten Einführer, um die
Anforderung von Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a) der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092{91 zu erfüllen, es sei denn, die
Bescheinigung muss die Lieferung im Hinblick auf eine Aufbe-
reitung gemäß Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung
weiter begleiten.

Artikel 5

(1) Soll eine Sendung aus einem Drittland in einem Mitglied-
staat, bevor sie in den zollrechtlich freien verkehr in der
Gemeinschaft überführt wird, im Rahmen eines Nichterhe-
bungsverfahrens gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913{92
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften (1) einer oder mehreren Aufbereitungen im
Sinne von Artikel 4 Nummer 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2092191 unterworfen werden, die gemäß Artikel 522 Absatz 1
und Artikel 552 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer iv) der Verord-
nung (EWG) Nr. 2454{93 der Kommission vom 2. Juli 1993
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr.
2913192 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (') durchgeführt werden dürfen, so ist sie vor Durch-
führung der ersten Aufbereitung den Maßnahmen gemäß
Artikel 4 Absatz l der vorliegenden Verordnung zu unter-
ziehen.

Die Aufbereitung kann Folgendes umfassen:
- Verpackung oder Umpackung oder
- Etikettierung hinsichtlich der Fonn des Hinweises auf den

ökologischen Landbau.

Nach dieser Aufbereitung begleitet das mit einern Sichtvermerk
versehene Original der Kontrollbescheinigung die Sendung und
wird der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats für die Erfül-
lung der Bedingungen von Artikel 4 Absatz l im Hinblick auf
díe Abfertigung der Sendung zum zollrechtlich freien Verkehr
vorgelegt.

Im Anschluss an dieses Verfahren wird das Original der
KOntrollbescheinigung gegebenenfalls für die Erfüllung der
Bedingung von Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a) der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092191 an den in Feld 11 der Bescheinigung
genannten Einführer der Sendung zurückgesandt.

(2) Soll eine Sendung aus einem Drittland in einem Mitglied-
staat, bevor sie in den zollrechtlich freien Verkehr in der
Gemeinschaft überführt wird, im Rahmen eines Nichterhe-
bungsverfahrens gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913192 in
¡ehrere Partien aufgeteilt werden, so ist sie vor dieser Auftei-
ung den Maßnahmen gemäß Artikel 4 Absatz l zu unter-
ziehen.

1(:1 ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. l-
I ABl.L 253 vom ILlO.1993, S. l-

Für jede der Partien, die sich aus der Aufteilung ergeben, wird
der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats eine Teilkontrollbe-
scheinigung vorgelegt, wobei das Muster der Bescheinigung
und die Anweisungen des Anhangs II eingehalten werden
müssen. Die Teilkontrollbescheinigung wird von dieser Behörde
in Feld 14 mit einern Sichtvennerk versehen.

Eine Kopie jeder mit einern Sichtvermerk versehenen Teilkon-
trollbescheinigung wird zusammen mit dem Original der
Kontrollbescheinigung von der Person aufbewahrt, die als der
ursprüngliche Einführer der Sendung identifiziert wurde und in
Feld 11 der Kontrollbescheinigung genannt ist. Diese Kopie
muss mit dem Aufdruck bzw, Stempelaufdruck "KOPIE" oder
"DUPLlKA T' versehen sein.

Nach der Aufteilung begleitet die mit einern Sichtvennerk
versehene Teilkontrollbescheinigung die betreffende Partie und
wird der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats für die Erfül-
lung der Bedingungen von Artikel 4 Absatz l im Hinblick auf
die'überführung der betreffenden Partie in den zollreehtlich
freien Verkehr vorgelegt.

Der Empfânger einer Partie füllt bei ihrer Annahme Feld 15 des
Originals der Teilkontrollbescheinigung aus, um zu beschei-
nigen, dass die Annahme der Lieferung gemäß Anhang III
Abschnitt B Nummer 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092191
erfolgt ist.

Der Empfänger einer Partie hält die Teilkontrollbescheinigung
mindestens zwei Jahre lang zur Verfügung der Kontrollstelle
undjoder Kontrollbehörde.

(3) Die Aufbereitung und die Aufteilung gemäß Absatz l
bzw, Absatz 2 werden nach den einschlägigen Bestimmungen
der Artikel 8 und 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 sowie
von Anhang !lI Abschnitte B und C derselben Verordnung,
insbesondere den Nummern 3 und 7 des Abschnitts C, durch-
geführt. Außerdem muss dabei Artikel 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092{91 eingehalten werden.

Artikel 6

Unbeschadet jeglicher Maßnahme oder Aktion gemäß Artikel 9
Absatz 9 und oder Artikel lOa der Verordnung (EWG) Nr.
2092{91 dürfen Erzeugnisse, die nicht den Anforderungen der
vorgenannten Verordnung entsprechen, nur dann in den zoll-
rechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft überführt werden,
wenn in der Kennzeichnung, der Werbung und den Begleitpa-
pieren alle Hinweise auf ökologische Erzeugungsmethoden
entfernt werden,

Artikel 7

Die betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten und die für die
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten sowie die Kontrollbehörden und
Kontrollstellen leisten einander Amtshilfe bei der Umsetzung
dieser Verordnung.

Vor dem 1. April 2002 unterrichten die Mitgliedstaaten
einander und die Kommission über die Behörden, die sie im
Rahmen von Artikel 2 Nummer 5 bestimmt haben, über die
Übertragung von Zuständigkeiten, die sie hinsichtlich der
Anwendung von Artikel 4 Absatz 8 gewährt haben und über
die etwaigen Verfahren, die gemäß Artikel 4 Absatz 9 Buch-
stabe b) durchgeführt werden, Diese Angaben werden von den
Mitgliedstaaten nach jeder Änderung aktualisiert.
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----Artikel 8
Die Verordnung (EWG) Nr. 3457/92 wird am l. Juli 2002 aufgehoben.

Artikel 9
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft. Sie gilt ab 1. Juli 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brussel. den 7. September 2001

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

MUSTER DER KONTROLLBESCHEINIGUNG FüR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGI-
SCHEM LANDBAU IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Das Muster der Bescheinigung ist bindend hinsichtlich:

_ Wortlaut,

_ Format (auf einem einzigen Blatt),
_ Layout und Größe der Felder.
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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT - KONTROLLBESCHEINIGUNG FOR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU

l. Ausstellende Stelle oder Behörde (Name und Anschrift) 2. Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates und
Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 der Kommission
Artikelll. Absatz 100der Artikel 11 Absatz 6 O

3. Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung 4. Bezugsnummer der Ennächtigung gemäß Artikel 11
Absatz 6

5. Ausführer (Name und .~nschrift) 6. Kontrollstelle oder -behörde (Name und Anschrift)

7. Erzeuger oder Aufbereiter des Erzeugnisses (Name und Anschrift) 8. Versandland

9. Bestimmungsland

10, Erster Empfänger in der Gemeinschaft (Name und Anschrift) Il. Name und Anschrift des Einführers

12. Kennzeichnungen und Nummern, Contalner-Nr .• Anzahl und Art, verkehrsbezech- l J. KN-Codes 14. Gemeldete Menge
nung der Ware

l ;. Erklärung der in Feld l angegebenen Stelle oder Behörde

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Bescheinigung auf der Grundlage der Kontrollen gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG)Nr. 1788j200 l
ausgestellt worden ist, und die vorstehenden Erzeugnisse gemäg den Erzeugungs- und Kontrollregeln für den ökologischen Landbau gewonnen
wurden. die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 als gleichwertig gelten.

Datum

Name und Unterschrift des Bevcllmëchdgten Stempel der ausstellenden Stelle oder Behörde
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16. Erklärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats der Europäischen Union, die die Einfuhrennächtigung erteilt hat, oder der von ihr damit
beauftragten Stelle.

Hiermit wird bescheinigt, dass für die Vennarktung der vorstehenden Erzeugnisse in der Europäischen Gemeinschaft eine Ermächtigung nach dem
Verfahren von Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 erteilt wurde, die die in Feld 4 aufgeführte Nummer der Ermächtigung trägt.

Damm

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
Stempel der zuständigen Behörde oder ihres Stellvertreters im Mitgliedstaat

17. Prüfung der Senkung durch die betreffende Behörde des Mitgliedstaats

Mitgliedstaat: .

Einfuhrregistrierung (Typ. Nummer, Datum und Ausstellungsbüro der Zollanmeldung):

Dotum: .....

Nome und Unterschríû des gevcllmäcluigien Stempel

l S. Erklärung des ersten Empfängers

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Waren gemäß Anhang 1lI Abschnitt C Nummer 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.

DatumName des Unternehmens

Name und Unrcrschrlf des Bevcllrnñchrigtcn
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Anweisun.~en

Feld 1: Behörde oder Stelle oder sonstige bezeichnete Bebörde oder Stelle gemâg Artike14 Absatz 3 der Verordnung (EG)Nr. 1788/200). Diese
Stelle ruUt auch die Felder 3 und 15 aus,

Feld 2: In diesem Fejd sind die EG-Verordnungen aufgeführt,die fürdie Ausstellung und Verwendung dieser Bel>Cheinigungmaßgeblich sind: es
ist die jeweils zutreffende Vorschrift von Artikell! der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91, nämlich Absatz I oder Absatz 6 anzugeben.

Feld 3: Laufende Nummerder Kontrollbe$chciniJ.lung. die von der-ausstellenden Stelle:oder Behördegemäß Artikel4 Absatz 4 der Verordnung
(EG) Nr.1788/2001 erteile wurde,

Feld 4: Nummerder Ermächtigung im Falle der Einfuhr gemäg Artikel11 Absatz 6. Dieses Feld wird VOll der ausstellenden Stelle oder. wenn dic
Angaben zu dem Zeitpunkt. zu dem die ausstellende Stelle Feld l 5 mit ihrem Sichtvermerk versieht, noch nicht verfügbar sind, vom
Einführer ausgefüllt.

Feld;: Name und Anschrift des Ausführers.

Feld 6: Konrrollbehôrdc oder-stelle zur überwachung der Einhaltung cler Regeln des ökologischen Landbaus im Versanddrinland beim letzten
Arbcib"\'organg (Ert.:Cugungund Aufbereitung, einschließlich Verpackung und Etíkeníerung. im Sinnevon Artikel 4Abs.'it7.e 2 und 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092f91).

Fejd 7: Unternehmen, das in dem in Feld 8 genannten Drinland die letzte Beerbeltung der Sendung (El".r.eugung.Aufbereitung. einschließlich
Verpackung und Kennzeichnung, im Sinne von Artikel4 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91) vorgenommen har.

Feld 9: Das Bestimmungsland isr das Land des ersten Empfângers in der Gemeinschaft.

Feld IO: Name lind Anschrift des ersten Emprdnger.~ der Lieferung in der Gemeinschaft. Dererste Emprdnger ist die natürliche oder juristische
Person, an die die Sendung geliefert wird und bei der mit ihr im Hinblick auf die weitere Behandlung und/oder Vermarktung
umgegangen wird. Der erste Ernpfânger muss auch Feld 18 ausfüllen.

Feld Il: Name und Anschrifr des Einführers. Der Einführer ist die natürliche oder juristische Person in der Europâiscben Gemeinschaft, die die
S,mdung zur Abfertigung zum zollrechtliehen freien Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft entweder selber oder über einen
Vertreter vorlegt.

Feld 13: KN-Codes der betreffenden Ezeugnlssc.

Feld 14: Gemeldete Menge, ausgedrückt in entsprechenden Einheiten {Kilogramm, Liter csw).

Feld 15: Erklärung der die Bescheinigung ausstellenden Stelle oder Behörde. Unterschrift: und Stempel müssen sich farblieh ven der Druckfarbe
der Bescheinigung unterscheiden.

Fejd 16: Nurfür Einfuhren nach dem Verfahren des Mtikels l I Ahmt 6 der Verordnung (EWe) Nr. 2092/91. Auszufüllen von der ruståndigen
Behörde des Mitgliedstaats, die die Ermnchtigung erteilt hat. oder im FilIIder Zusmndigkeitsübertragung von der Stelle oder Behörde. der
die Zust.1indigkeit gemäß Artikel4 Absatz 8 der Verordnung (EG) NI'. 1788/2001 übertragen wurde. Nicht auszufüllen: wenn die
Ausnahme gem.'iß Artikel4 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 178812001 Anwendung findet.

Feld I ï: Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats entweder bei der Prüfung der Sendung gemäF; Artikel 4 Absatz Leder l'or der
Aufber~itung oder Aufteilung unter den Umständen von Artikel 5 der Verordnung (EG)NI'. ] 788/2001 auszufällen.

Feld 18: Auszufüllen vom ersten Empfángerbei der Annahme der Eraecgnisse, wenn er dle Kontrollen gemäß Anhang lI! Abschnitt C Nummer
ï der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 durchgcHihrt hat .

L 243/11
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ANHANG Il

MUSTER DER TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG

Das Muster der Teilbescheinigung ist bindend hínsíchtlícb:

- Wortlaut,

- Format.
_ Layout und Größe der Felder.
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TEILKONTROLLBESCHEINIGUNGNr .

8. Versandland der ur-
sprünglichen Sendung

S. Unternehmen, das die ursprüngliche Sendung in Partien aufgeteilt hat (Name und
Anschrift)

6. Kontrollstelle oder -behörde (Name und Anschrift)

1. Stelle oder Behörde, clic die zugrunde liegende Kontrollbescheinigung ausgestellt hat
(Name und Anschrift)

2. Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rat" und
Verordnung (EG)Nr. 1788/2001 (') der KommiSSion
Artikel11 Absatz l· Cl oder Artikel11 Absatz 6 Cl

3. Laufende Nummer der zugrunde liegende Kontrollbescheinigung 4. Bezugsnummer der Ennächtigung gemäß Artikel 11
Absatz 6

9. Gemeldete Gesamt.
menge der ursprüngli.
ehen Sendung

7. Name und Anschrift des Einführers der ursprünglichen Sendung

10. Empfänger der durch die Aufteilung erhaltenen Partie (Name und Anschrift)

13. Gemeldete Menge der
Partie

11. Kennzeichnungen und Nummern, Contaíner-Nr., Anzahl und Art, Verkehrsbezeích- 12. KN-Code
nung der Partie

14. Erklärung der betreffenden Behörde des Mítglíedstaats, die die Teilbescheinigung mit einem Sichtvermerk versehen hat:

Diese Teilbescheinigung gilt für die vorstehend beschriebene Partie, die sich aus der Aufteilung einer Sendung ergibt. für die eine ursprüngliche
Kontrollbescheinigung mit der in Feld 3 aufgeführten laufenden Nummer gilt:

Mitglied~tailt:

Datum: ..

Name und ünœrschríf des Bevollmächtigten Stempel

15. Erklärung des Empfängers der Partie

Hiermit wird bescheinigt, dass di, Annahm, der Partie gemäß Anhang III Abschnitt B Nummer 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.

Name des Untcmebmens

Datum

Name U11d Unterschrift des Bcvollrnächägten
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Anweisungen
'îeílkcnœcll- Díe Nummer der Teilbescheinigung entspricht der Nummer der Partie, dic durch die Aufteilung der ursprünglichen
bescheínígung Nr. o •• : Sendung erhalten wurde.

Feld l:
Feld 2:

Feld 3:

Feld 4:

Feld 6:

Felder7, 8, 9:

Feld 10:

Feld 12:
Feld 13:

Feld 14:

Fejd 15:

Name der Stelle oder Behörde im Drittland. die die zugrunde liegende Komrollbe:>cheinigung acsgesrellt hat.
ln diesem Feld sind die EG-Verordnungen aufgeführt. die für die Ausstellung und Verwendung dieser Teilkontrollbe-
scheinigung maßgeblich sind; hlnsíchtlich von Ardkel 11 ist die Regelung anzugeben, gemäß der die zugrunde liegende
Sendung eingeführt wurde; vg!. Feld 2 der zugrunde liegenden Komrol!bescheinigung.
Laufende Nummer der zugrunde liegenden Kcmrcllbeschcíægung. die ihr dle ausstellende Stelle oder Behörde gemäß
Artike14 Ab~atz 4 der Verordnung (EG) Nr. 178812001 gegeben hat.
Bezugsnummer dergemäß Artikel11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erteilten Ermächtigung: vg!. Feld 4
der zugrunde liegenden Kontrollbcscheinigung.
Kontrollstelle oder -behörde. die für das Unternehmen zuständig ist, das die Sendung :lufgeteilt hat.

siehe die elnschlâgîgen Angaben in der zugrunde liegenden Kcntrcllbescheinígung.

Empfanger der (durch die Auftei!ung erhaltenen) Partie in der Europäischen Gemeinschaft.

K.N-Code~der Parric der betreffenden Erzeugnis~e.
Gemeldete Menge, ausgedrückt in entsprechenden Einheiten (Kilogr<lmm, Liter usw.).
Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaars für jede Partie auszufällen. die durch eine AufteUung gemäß Artikel 5
Abseta 2 Buchstabe bl der Verordnung (EG)Nr. 1788(2001 erhalten wurde.
/\u~7.ufüllen bei der Annahme der Partie, wenn der Empfänger die Kontrollen gemäß Anhang III Abschnitt BNummer 6
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 durchgeführt hat,
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Draft

COMMISSION REGULATION (EC) No ... / .•

of'[ ... ]

amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic produedon of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic
production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodsruffs", as last amended by Commission Regulation (EC) No 436/20012, and in
particular Article 13. second indent thereof,

Whereas:

".
(l) Organic production of agricultural products has developed significantly in recent

years. In many cases organic production is not anymore limited to local productions
and local trade but, on the contrary, involves very often several operators and
operations, such as import, transport, storage and packaging,

(2) Annex III of Regulation (EEC) No 2092/91 lays down minimum inspection
requirements and precautionary measures under the inspection scheme referred to in
Articles 8 and 9 of that Regulation.

(3) Annex III already comprises provisions for the main operators and different stages
involved in the organic production of agricultural products. However, in order to
ensure the traceability of organic agricultural products throughout the different stages
of the trade chain, and finally the compliance of these products with the provisions
laid down in Regulation (EEC) No 2092/91 in the light of recent developments, it is
necessary to adapt the provisions set out in Annex III.

(4) ft is necessary that Member States complete the measures set out in Annex III to
ensure that consumers are given. guarantees that the products have been produced in
accordance with Regulation (EEC) No 2092191.

(5) Regulation (EEC) No 2092/91 should therefore be amended accordingly.

(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of
the Committee referred to in Amele 14 of Regulation (EEC) No 2092/91.

~OJ L 198,22.7.1991, p. I
• OH 63. 3.3.2001, p. 16

~,



!

,I
';1

24-0KT-2001 10:02 +49 228 5294262BMVEL FS-STELLE

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article /

Annex III to Regulation (EEC) No 2092/91 is replaced by the text in the Annex to this
Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force 011 the sixtieth day following that of its publication in
the Official Joumal ofthe European Communities.

TI1ÎsRegulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, [... J

For {he Commission
[ ...J
Member of the Commission

2
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"ANl'I"EX1TI

MINIMUM INSPECTION REQUIREMENTS AND PRECAUTIONARY MEASURES
UNDER THE INSPECTION SCHEME REFERRED TO IN ARTICLE 8 AND·9

GENERAL PROVISIONS

l. Minimum inspection requirements

The inspection requirements of this Annex shall apply without prejudice of the measures
adopted by the Member States necessary to ensure traceabllíty of the products, as
referred to in Article 9(11)(a) and Cc), during the entire production chain, and to ensure
that the provisions of this Regulation are satisfied.

2. Implementation

The operators already in activity at the date mentioned in Article 2, of Commission
Regulation (EC) N° ... .12001, shall also be subject to the provisions referred to in point 3 and
to the initial inspection provisions foreseen in Sections A, B, C and D of the Specific
Provisions of this Annex.

3. Initial inspection

When the inspection arrangements are first implemented, the operator responsible must draw
up:

a full description of the unit and/or premises and/or activity; .'

all the practical measures to be taken at the level of the unit and/or premises and/or
activity to ensure compliance with this Regulation, and in particular with the requirenlents

in this Annex.

The description and practical measures concerned must be contained in a declaration, signed
by the responsible operator,

In addition, this declaration must include an undertaking by the operator:

to perform the operations in accordance with Articles 5, 6, 6a and, where relevant, Article
11,

to accept, in the event of infringement or irregularities, the enforcement of the measures
referred to in Article 9 (9) and, where relevant, in Article 10 (3) and

to accept to inform in writing the buyers of the product in order to ensure that the
indications referring to the organic production method are removed from ws production.

This declaration must be verified by the inspection body or authority that issues a report
identifying the possible deficiencies and non-compliances with the provisions of this

3
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Regulatiolt. The operator must countersign this report and take the necessary corrective
measures.

4. Communications

The operator responsible must notify any change in the description or of the practical
mensures referred to in point 3 and in the initial inspection provisions foreseen ill Sections A
B, C and D of the Specific Provisions of this Annex to the inspection body or..authority j¡;
due time.

5. Inspection visits

The inspection body or authoríty must make a full physical inspection, at least once a year, of
the production/preparation units or other premises. The inspection body or authority may take
samples for testing of products Ilot authorised under this Regulation or for checking
production techniques not in conformity with this Regulation. Samples may also be taken and
analysed for detecting possible contamination by unauthorised products. However, such
analysis must be carried out where the use of unauthorised products is suspected. All
inspection report must be drawn up after each visit. countersigned by the responsible person
of the unit or his representative.

Moreover, the inspection body or authority shall carry out random inspection VISIts,
announced or not. The visits shall cover in particular those holdings or situations where
specific risk or exchange of products from organic production with other products may exist.

6. Documentary accounts

Stock and financial records must be kept in the UIÚt or premises, to enable the operator and
the inspection body or authority to trace:

the supplier and, where different, the seller, or the exporter of the products;

the nature and the quantities of agricultural products as referred to in Article l delivered to ,
the unit and, where relevant, of all materials bought and the use of such materials;

the nature, the quantities and the consignees and, where different, the buyers of any
products as reterred to in Article 1, which have left the unit Or the first consignee's
premises or storage facilities;

ally other information required by the inspection body or authority for the purpose of
proper inspection.

The data in the accounts must be documented with appropriate justification documents.

The aecounts must demonstrate the balance between the input and the output.

7. Packaging and transport of products to other productionfpreparation units or
premises

The operators shall ensure that products as referred to in Article l may be transported to other
units, including wholesalers and retailers, only in appropriate packaging, containers or
vehicles closed in such a manner that substitution of the content cannot be achieved without

4
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manipulation or damage of the seal and provided with a label stating, without prejudice to any
other indications required by law:

a) the name and address of the operator and. where different, of the owner or seller of the
product;

b) the name of the product, including a reference to the organic production method, in
accordance with Article S;

c) the name and/ol' the cacle number ofthe inspection body or authority to which the operator
is subject and,

d) where relevant, the lot identification mark according to II marking systern either approved
at national level or agreed with the inspection body or authority and which permits to link
the lot with the accounts referred to in point 6.

The information under (a), (b), (c) and (d) can also' be presented on an accompanying
document, if such document can be undeniably linked with the packaging, container or
vehicle of the' product. This accompanying document shall include information on the
supplier and/or the transporter.

However, the closing of packaging, containers Ol' vehicles is not required where:

transportation is direct between a producer and another operator who are both subject to
the inspection system referred to in Article 9, and

•.¡"

the products are accompanied by a document giving the information required under the
,previous subparagraph, and

the inspection body or authority of both the expediting and the receiving operators have
been informed of such transport operations and have agreed thereto. Such agreement
might be provided for one or more transport operationís).

8. Storage of products

For the storage of products, areas must be managed in order to ensure identification of lots
and to avoid any mixing with or contamination by products and/or substances not in
compliance with this Regulation.

9. Products suspected not to satisfy the requirements of the Regulation

Where an operator considers or suspects that a product which he has produced, prepared,
Imponed or been delivered from another operator, is not in compliance with this Regulation,
he shall initiate procedures either to withdraw from this product any reference to the organic
production method or to separate and identify the product. He only may put it into processing
or packaging or on the market after elimination of that doubt, unless it is placed on the market
without indication referring to the organic production method. In case of such doubt, the
operator shall immediately inform the inspection body or authority. The inspection body or
authority may require that the product cannot be placed on the market with indications

5
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referring to the organic production method, until it is satisfied.' by the infonnation received
from che operator or from other sources, that the doubt has been eliminated.

Where an inspection body or authority has a substantiated suspicion that all operaror intends
to place on the market a product not in compliance with this Regulation but bearing a
reference to tile organic production method, this inspection body or authority can require that
the operator may provisionally not market the product with this reference. This decision shall
be supplemented by' the obligation to withdraw from this product any reference to the organic
production method if the inspection body or authority is Sure that the product does not fulfil
the requirements of this Regulation. However if the suspicion is Ilot confirmed, the above
decision shall be cancelled not later than a time period after having been taken, The
inspection body or authority shall define this time period. The operator shall CO-Operate
fully with the inspection body or authority in resolving the suspicion.

10. Access to facilities

The operator must give the inspection body or authority, for inspection purposes, access to all
parts of the unit and all premises, as well as to the accounts and relevant supporting
documents. He must provide the inspection body or authority with any ínformation deemed
necessary lor the purposes of the inspection.

When requested by the inspection body or authority, the operator shall submit the results of its
own voluntary inspection and sampling programmes.

In addition, importers and first consignees must submit any import authorisations under
Article 11(6) and certificates of inspection for import from third countries.

11. Exchange of information

Where the operator and his subcontractors are inspected by different inspection bodies or
authorities, the declaration referred to in point 3 must include an agreement 'by the
operator on his behalf and that of his subcontractors, that the different inspection bodies
or authorities can exchange information on the operations under their inspection and on the
way this exchange of information can be implemented.

SPECIFIC PROVISIONS

A. Production of plants, plant products, livestock and/or livestock products.

This section applies to any unít involved in production as defined in Article 4(2) of products
referred to in Article I (1)(a) for its own account or for account of a third party.

Production must take place in a unit of which the production premises, land parcels,
pasturage, open-air exercise areas, open air runs, livestock buildings, and, where applicable,
the premises for the storage of crops, crop products, livestock products, raw materials and

6
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inputs, arc clearly separate from those of any other unit nol producing in accordance with the
rules laid down in this Regulation.

Processing, packaging and/or marketing may take place at the production unit. where these
activities are limited to its own agricultural produce.

Quantities sold directly to the final consumer shall be accounted on a daily basis.

Storage, in the unit, of input" products otherthan those permitted by Articles.öï l) (b), 6(1)(c)
and 6(3)( a), is prohibited.

On receipt of a product as referred to in Article I, the operator shall check the closing of the
packaging or container where it is required and the presence of the indications referred to ill
point 7 of the General Provisions of this Annex. 111e result of this verification shall be
explicitly mentioned in tile documentary accounts referred to in point 6 of the General
Provisions.

A.l" Plants and plant products from farm production or collection" '

1. Initial inspection

The full description of the unit referred to under point 3 of the General Provisions of this
Annex must

be drawn up even where the producer limits his activity to the collection of wild plants, '.

show the storage and production premises and land parcels and/or collection areas and,
where applicable, premises where certain processing .and/or packaging operations take
place and

specify the date of the last application on the parcels and/or collection areas concerned of
products, the use of which is not compatible with Article 6 (1) (b).

In case of collection of wild plants, the practical measures referred to under point 3 of the
General Provisions of this Annex must include the guarantees given by third parties which the
prod uccr can provide to ensure that the provisions of Annex. r, section A, point 4. are
complied with.

2. Communications

Each year, before the date indicated by the inspection body or authority, the producer must
notify the body or authority of its schedule of production of crop products, giving a
breakdown by parcel.

J. Several production units run bv the same operator

Where an operator runs several production units in the same area, the units producing crops or
crop products not covered by Article l, together with storage premises for input products
(such as fertilisers, plant protection products, seed) must also be subject to the General

7
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inspection arrangements laid down in the General Provisions of this Annex as well as to the
specific inspections provisions as regards points 1. 2. 3. 4 and 6 of the General Provisions.

ThL' same variety as, or a variety that cannot be easily differentiated from those produced at
the unit referred to in the second paragraph of section A, may not be produced at these units.

However. producers may derogate from the rule referred to in the last sentence of the
preceding subparagraph:

a) iIl the case of the production of perennial crop products (edible fruit bearing trees, vines
und hops) provided the following conditions are met:

l . the production in question forms part of a conversion plan in respect of which the
producer gives a firm undertaking and which provides' 'for the beginning of the
conversion of the last part of the area concerned to organic production in the shortest
possible period which may not in any event exceed a maximum of five years,

2. appropriate measures have been taken to ensure the permanent separation of the
products obtained from each unit concerned,

3. the inspection body or authority is notified of the harvest of each of the products
concerned at least 48 hours in advance,

4. immediately upon completion of the harvest. the producer informs the inspection body
or authority of the exact quantities harvested on the units concerned together with any
particular distinguishing features (such as quality, colour, average weight, etc. ) and.
confirms that the measures taken to separate the products have been applied, "

5. the conversíon plan and the measures referred to in point l and in point 3 of the
General Provisions have been approved by the inspection body or authority. TI1Îs
approval must be confirnled each year after the start of the conversion plan.

b) in the case of areas intended for agricultural research agreed by the Member States'
competent authorities, provided that conditions 2, 3 and 4 and the relevant part of
condition 5 referred to in (a) are met;

c) in the case of production of seed, vegetative propagating material and transplants,'
provided that conditions 2, 3 and 4 and the relevant part of condition 5 referred to in (a)
are met;

d) in the case of grassland exclusively used for grazing.

A.2 Livestock and livestock products produced by animal husbandry

1. Initial inspection

When the inspection system applying specifically to livestock production is first
implemented. the full description of the unit referred to under point 3 of the General
Provisions of this Annex must include:

8
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a full description of the livestock buildings, pasturage, open-air exercise areas. open air
runs. etc., and. where applicable, the premises for the storage, packaging and processing
of liv~stock.lívestcck products, raw materials and inputs,

a full description of the installations for the storage of livestock manure.

The practical measures referred to under point 3 of the General Provisions of this Annex must
include:· .

plan for spreading manure agreed with the inspection body or authority, together with a
full descríption of the areas given overta crop production,

where appropriate, as regards the spreading of manure, the written arrangements with
other holdings complying with the provisions of this Regulation.

management plan for the organic-production livestock unit (e.g, management for feeding,
reproduction, health, etc.). .

2. ¡cltmtificationof livestock

The livestock must be identified permanently using techniques adapted to each species,
individually in the case oflarge mammals and individually or by batch in the case of poultry
and small mammals.

3. Livestock records

Livestock records must be compiled in the form of. a register and kept available to the
inspection authorities or bodies at all times at the address of the holding.

Such records, which arc to provide a full description of the herd or flock management system,
must contain the following information:

by species, as regards livestock arriving at the holding: origin and date of arrival,
conversion period, identification mark and veterinary record;

as regards livestock leaving the holding: age, number of heads, weight in case of
slaughter, identification mark and destination;

details of any animals lost and reasons;

as regards feed: type, including feed supplements, proportions of various .ingredients of
rations and periods of access to free-range areas, periods of transhumance where
restrictions apply;

as regards disease prevention and treatment and veterinary care: date of treatment,
diagnosis, type of treatment product, method of treatment and practitioner's prescription
for veterinary care with reasons and withdrawal periods applying before livestock
products can be marketed.

L Several production units run by the same operator

Where a producer, in accordance with points 1.6 of section B and 1.3 of section C of Annex I
manages several production units, the units which produce livestock or livestock products not

9
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covered by Article l must also be subject to the inspection system as regards point l of this
subsection on livestock and livestock products and as regards the provisions on livestock
management. livestock records and the principles governing storage of animal husbandry
products used.

A derogation with regard to the requirement of different involved species in point 1.6 of
Annex I, part B, may be granted to holdings carrying out agricultural research by the
inspection body or authority in agreement with the competent authority of the Member State,
where the following conditions are met:

appropriate measures, agreed with the inspection body or authority have been taken in
order to guarantee the permanent separation between livestock. livestock products,
manure and feedingstuffs of each of the units;

the producer informs the inspection body or authority in advance of any delivery ol'selling
orthe livestock or livestock products;

the operarar informs the inspection body or authority of the exact quantities produced Î11

the units together with all characteristics permitting the identification of the products and
confirms that the measures taken to separate the products have been applied.

5. Otller reQElÏrements

By way of a derogation from those rules, the storage of allopathic veterinary medicinal
products and antibiotics is permitted on holdings provided that they haye been prescribed by a
veterinarian in connection with treatment as referred to in Annex 1. that they are stored ina
supervised location and that they are entered in the farm register. '.

B. Units for preparation of plant and livestock products and foodstuffs composed of
plant and livestock products

This section applies to any unit involved in the preparation, as defined in Article 4(3), of
products referred to ill Article 1(1), tor its own account or tor account of a third party, and
including in particular also:

units involved in packaging and/or re-packaging of such products;

units involved in labelling and/or re-labelling of such products.

1. Initial inspection

The ful! description of the unit referred to under point 3 of the General Provisions of tilis
Annex must show the facilities used for the reception, the processing, packaging, labelling
and storage of agricultural products before and atter the operations concerning them, as well
as the procedures for the transport of the products.

2. Documentary accounts

The documentary accounts referred to in point 6 of the General Provisions shall include the
verification referred to in point 5 of this subsection.

10
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3. Preparation u/lits fUlfldliltg a/so prod:¡cts not from orC!E}icproduction

Where products not referred to in Article I are also prepared. packaged or stored in the
prepnruticu unit concerned:

•·· -,the unit must have areas separated by place or time within the premises for the storage .of
products as referred to in Article 1. before and after the operations,

operations must be carried alit continuously until the complete run has been dealt with,
separated by place or time from similar operations performed all products not covered by
Article l,

if such operations are not carried out at regular times or on a fixed day. they must be
announced in advance, with a deadline agreed en with the inspection body or authority,

every measure must be taken to eJ1SUreidentification of tots and to avoid mixtures OJ'
exchanges with products Ilot obtained in accordance with the rules laid down in this
Regulation,

operations on products in accordance with the rules laid down in this Regulation must be
carried out only after cleaning of the production equipment. The effectiveness of the
cleaning measures must be checked and recorded.

X 4. Packaging O1U/ trtlltsport of products to preparation units

Milk. eggs and egg-products from organic farming shall be collected independently from
products not produced in accordance with this Regulation, By derogation, and subject to the
prior approvalby the inspection body or authority. simultaneous collection may occur, where
appropriate measures are taken to prevent any possible mixture or exchange with products not
produced in accordance with this Regulation and to ensure the identification of the products
produced in accordance with the provisions of this Regulation. The operator keeps the
information relating to collection days, hours, circuit and date and time of reception of the
products available to the inspection body or authority.

r ~eception of products from other units

On receipt of a product as referred to in Article l, the operator shall check the closing of the
packaging or container where it is required and the presence of the indications referred to in
point 7 of the General Provisions of this Annex. The operator shall crosscheck the
information on the label referred to in point 7 of the General Provisions with the information
On the accompanying documents. The result of these verifications shall be explicitly
mentioned in the documentary accounts referred to in point 6 of the General Provisions.

C. Imports of plants, plant products, livestock, livestock products and foodstuffs
cnmpllscd of plant products and/or livestock products from third countries.

This section applies to any production unit involved, as importer and/or as first consignee, in
the import and/or reception, for its own account or for account of another operator, of
products referred to in Article l( l). For the purpose of this section:

11
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the importer shall ll1e3.11the natural or legal person within the European
Community who presents a consignment for release for free circulation into the
European Community, either on íts own, or through a representative,

the f rst consignee shall mean the natural or legal persoll referred to in Article
Il (3) a) to whom the consignment is delivered and who will receive it tor further
preparation and/or marketing.

/. llliticcl inspectiol!

Importers:

The full description of the unît referred to under point 3 of the General Provisions of
this Annex must include the importer's premises and cif his import activities,
indicating the points of entry of the products into the Community and any other
facilities the importer intends to use for the storage of the imported products pending
their delivery to the first consignee.

In addition, the declaration referred to under poinl 3 of the General Provisions must
include an undertaking by the importer to ensure that any facilities that the importer
will use for storage of products are submitted to inspection, to be carried out either by
the inspection body or authority or, when these storage facilities are situated in another
Member Stale or region, by an inspection body or authority approved for inspection in
that Member State or region.

First consignee:

The full description of the unit referred to under point 3 of the General Provisions
must show the facilities used for the reception and storage. Where other activities, like
processing, packaging, labelling and storage of agricultural products before and.after ...
the operations concerning them, as well as tor the transport of the products. take place,
the relevant provisions under Section B shall apply.

When the importer and the first consignee are the same legal person and operating in one
single unit, the reports referred to in point 3 of the General Provisions can be formalised
withi n one single report.

2. Documentary accounts

When the importer and the first consignee are not operating in one single U11it,both of them
must keep stock and financial records.

On request orthe inspection body or authority, any details on the transport arrangements from
the exporter in the third country to the first consignee and, from the first consignee's premises
or storage facilities to the consignees within the EC must be provided.

J. In(ormation on imported cOItsignments

The importer shall, at the latest by the time that the certificate is submitted to the relevant
Member State's authority in accordance with Article 4 point I of Commission Regulation
(EC) W 1788/2001 of 7 September 2001 laying down detailed rules for implementing the
provisions concerning the certificate of inspection tor imports from third
countries under Article II of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of

12
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agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and
foodstuffs3, inform the inspection body or authority of each consignment to be imported into
the Community. giving;

the name and address of the first consignee,

any details this body or authority may require. such as a copy of the inspection certificate
for the importation of organic products. On the request of the inspection body or authority
of the importer, the latter must pass the information to the inspection body or authority of
the first consignee.

4. Implirters ami first cOilsigl/C!C!s hamJlillg a/so products uat {rom organic protluctiolz

When imported products referred to in Article I are stored ill storage facilities where also
other agricultural products or foodstuffs are stored:

the products as referred to in Article l must be kept separate from the other agricultural
products and/or foodstuffs,

every measure must be taken to ensure identification of consignments and to avoid
mixtures or exchanges with products not obtained in accordance with the rules laid down
in this Regulation.

5. fllspectioll visits

The inspection body or authority shall inspect the stock and tinanciaI records mentioned in
section C, point 2 and the certificates referred to in Article 11 (1) (b) and (3) arid
established by Commission Regulation (EC) W 1788/2001.

Where the importer performs the import operations by different units or premises, he must
make available on request, the reports foreseen under point 3 and 5 of the General
Provisions of this Annex for each of these facilities.

6. Reception o{producfs (rom a third country

Products as referred IO in Article I shall be imported from a third country in appropriate
packaging or containers, closed in a manner preventing substitution of the content and
provided with identification of the exporter and with any other marks and numbers serving to
identify the lot with the certificate of inspection for import from third countries. .

On receipt of a product as referred to in Article 1, imported from a third country, the first
consignee shall check the closing of the packaging or container and the correspondence of the
identification of the consignment with the certificate referred to in Regulation (EC) N°
1788/200 I. The result of this verification shall be explicitly mentioned in the accounts
referred to in section C. point 2.

" OJ L 143.13.9.2001. p. 3
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Il. Units involved in the production. preparation or import of products referred to
in Article I (I) and which have contracted out to third parties in part Or in total thc
actual operations concerned.

!!!Jtillf inspection

Wi til regard to the operaticns, which are contl''1ctl!d out to third parties, (he full description
referred lO in point 3 of the General Provisions shall include

u Iist of the subcontractors with a description of their activities and the inspection bodies
or authorities [o which they arc subject; these subcontractors must have agreed to have
their holding being subject to the inspection regime of Article 9, in accordance with [he
relevant sections of Annex I!f:

¡¡JI tile practical measures. including ínter alia an oppropriate system of documentary
aC;<':OlllltS. to be taken at the level of the unit to ensure that the products the operator places
Oll the market C¡1l1 be traced IO their suppliers. and, where different, their sellers, as well as
t,) their consignees and. where different, their buyers."

14
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VERORDNUNG (FG) NR .. ¿.I~ DKR KO:MJ.\1ISSTQN

v em [•••J

zur Ällde-ru:ng det" AnhiingeI., nImd"'} der Verordrmng{EWG) Nr. 2092/91 des Ràtes.
ñber den ökölogi$clleo Landbau und die eJl'lSlU'eche-nde Ka:mzeidIJl'llng der

blldwiJ1scbaftlkbell Eneagnisse \lnd Lebensmittel

DIE K01'ß'11SS1{»)J I5£REu"'ROP ..:\1SCHEN GE!I"ŒINSCHAFTEN -

ge~tül2;tauf dell Vertrag zur GfUndung der Eumpäiseheu Gemeinschaft,

gC$tüt;t.¡auf die Verordnung (E\VG) Nr. 2092.i91 des Rates vom 24. Juni 1991 über rien
ökologiseben Landbau und die entsprechende KelJllZ€Îcbnung cler landv.'ÎIt&1baft.llcheTl
Erzeugnisse und Lebensmittel ', z\lletztgeânden durch die Verordnung (EG) Nr. 436/:2.\"JO1 der
Kommissio¡¡" vom 2. :!I.'ian 2001, insbesondere aùfArtikel13 zweiter Gedankenstrich,

in Erwäb'1,llJg nachstehender Gründe:

(1) Um die Tvlög1icbkeiten nir eine Vçrlänge:rung oder Verkül7.1,l1lg der Dauer des
UmsteUung:szdttaums. gemäß Anhang I Absatz l zu präzisieren, ist dies¢ Dauer in den
.\ütglied:naat;al und fur E1tlfuhrerzeugmsse aus Drittlandern zu vereinheitlichen.

m Aufgrund des Veroots des Einsatze" von ånderen als den in •.\riha.1'lg:II Abschnitt B
genannten Pf[anzenscbllt:~:n¡ttelll oder • im Falle von Erzeugnissen aus Drittl:mdern ~
von anderen als den im Rahmen einer GleiChwertigkeitsms.cheidullg gemäß iù1ikel
Il zugekt5Senen j\'1itteln dürfen iPfl.a1.l.~etl und f>flanzcn<:l7iwgniss.e aus dem
okologiscbcn l.-iÜldbau 1m Prinzip keine Riicksrän.de dieser Pfla.tl.Zel1Schuumittd
auD.\'eisen. Folglich ist der Hôchstgeaalt an Ritc,kständen dieser Pfla:tl1.enschutzmittel
auf die BestimmungsgréllZCn tèst:ru~tze!l, die fur eine Reihe von Stoffen in den
Anhängen der Richtlinie S6l362lE"'G des Rates vom 24. Juli 1986 über die
Festsetzung VOIl Höchstf,rehaltell an Riickständen von Schlü:llingsbe1.'ämpfuúgsmirtÆ:ln
auf und in Getreide' bzw. dér .Richtlinie 90/642.ŒWG des. Rates vom 27. Kovem.ber
1990 über die Festsetzung von Hôchstgehalren an Rückstånden von
Sc1:tädl.ingsbekämpfungsrnittcln auf und in bestimmten Erzeugnl$$en pflanzlichen
Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse", beide z.tiletn geändert durch die
Richtlinie 2000/42.ŒG der Kommission vorn 22. Juni 2000

5
, fc5t~degt ·",,'Urde!!l.

/..ai t. ]\lg"Gm22.7.199LS. L
AB1.l. ]!Sl vom 1.7.2()(ll. S. 6l.
ilBl. L 221 "cm 7.lU9S6, S. 37.
ABl. L 35(11,:om 14.12.1990. S. fl.
ABI. L 158 ••::om :lM. 2(1(')(1,S. 51
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(3) Es soflten jedoch keine Nachteile tJ.ifei.nen Erzeuger entstehen, der ökologiSCh
erzeugte Pflansen oder Pflanzenerzeugnisse mit einem über der Bescirnmungsiren<;e
liegenden Gehalt. an Rücksutnden dieser Pflanæenschutzæittel vermarktet, wenn dieser
R.ücks.tands.gehalt auf eine von ihm nicht verschuldete Kölitatllinienullg
zusückæführcn ist.

(4) Gemäß Artikel 6 der Verordnung dürfen im ökologischen tandbau als
Pflanzenschubmítte], Düngemitteloder Bodærverbesssrer nur Erzeugnisse venvendel
werden, die step aus Stoffen znsammensetzen, welche in An.ha:ttg 1 erwähnr oder i1\
Anhang II verzeichnet sínd,

(5} Gemäß .-\nbang n Abschnitt A "Düngemittel und Bodenverbessercr" dürfen
kompostierte Haushaltsabfälle nur rur eine 'Übergangszeit verwendet werden, die am
31. MåJZ 200.2 ausläúft. Da die ,.' erweodung von kompostiertem Hau~haitsahfal¡ in
einigen F WIen einem tatsächlichen Bedruf entspricht, sollte sieanf unbegrenzte Dauer
zugelassen werden.

(6) Genlâß An.hang II Abschnitt B ·Pflanzenschutzmittel" dilife'Jl Extrakt aus A'icatiana
mbacum als Insektizid, Metaldebyd als M:OUuscizid ill Fallen, Pyrethrøide
(Deltamethrin und Lambdacyhalothrin) als Insektizid in Fallen, Kupfer als Fungizid
und Mineralöle als Insektizid lind Fungizid nur fi1r eine l.lxtgangs.zeit verwende!
werdcn, die am 31. März 2002 aí,lslåufL

(7) In den Mitglied.s.taaten wird Extrakc aus Nicotiana tabacum im ökoJogi:scben Landbau
derzeit nicht mehr verwendet Der Einsatz dieses Extraktesist tùr eine Übergangszeit
zugelassen, die am 3t :\H¡r:t.1002 ausläuft. Diese Übergangszeit sollte nichr verlängert
werden,

(8) Metaldehyd!.md Pyrethroide (Deltamethrin und Lambdaeyhalothrin) werden im
ökologlschen Landbau nur in Fallen verwendet, Ihr Einsan. entspricht somit den
Kriterien von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092)91. Da sich gezeigt
hat. dass ihre Verwendung bei bestimmten Kulturen einem tatsächlichen Bedarf
t."'Ilts:pricht., sollte sic a:ufuollegrenzre Dauer zugela.';.$enwerden,

(9) DEe Verwendung von Kupfer jn Form yon Kupferhydrœdd, Kupferoxichlorid,
(dreibasischem) Kupfersuífat ader Kupferoxid und die Vw.yçndung von Mine.ralöhm
ais Fungizid gelten ais tradmonell.e Verfahren dC3 Ökologischen l~dbaus gec.mäß
Artikel "1 Absatz la der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Diese Stoffe bleiben fUr
mehrere Kulturen un~'erzichtbar und nacb dem derzeitigen Stand der FöñlCll:ul1gsind
kuf<'fti!;tig keine AJtemath'en in Aussicht.

(10) Die Ve.rn'endung von Kupfer fn den genannten Formen kann durch Æe Ansammlung
im Bt)de!l langfristige AU1:wirk1.mgen haoon, was mR: den ullJ.;.veltschoneru:le,u Zielen
des ökologischen Landbaus unvereinbar ist Die Bedingungen fur den Einsatz dieser
St{'iftè sollten daher durch eine Hochst:rneríge, ausgedruckt in Kilogr.amm Kupf~r je
Hektar und Jak beschränkt werdetL

(11) Die :\!titgliedstaaten, in (Ienen Kupfersa]ze jn den genannten Fomet! vem'endct
>verden dür£ert so1ï~en ein Forschlmgs.programm durc.hfiihren, !,lm /l..lternativøn zum
Elnsa.tz dieser 1>fittd irtl {ik(,¡o.gischen Laridhau ¡;:l.i eUtwickeln, und die KommissioD
und die übrigen IvIïtgliedsta.'l.ten regelmäßig über die Fortschritte des. Programms
unterrichte:n.



(12) Gemäß ArtikelS darf in der Kennzeichnung und Werbung fur eín Erzeugnis auf den
. ökologischen. Landbau nur Bezug genommen werden, wenn das ErzC'UgID:5 odor seine

Zutaten landv.1rtsçha.ftlîchen eiSprungs keinerlei Behandlung unterzogen wurden, bei
denen andere als in Anhang VI Abschnitt B aufgeführte Stoffe Verwenrlung finden, In
diesem Anhang tsr die Vervrendung von Natri¡Jm.hydroxid für die Er2.eug1.:U¡lg von .
Rapsöl (Bra.<;sica spp.) jedoch nur",.'¡¡:hrend eines lJôe.rgangsz:çitrau:r.ns vorge$.ehen, der
am. 3-1. Mari. 2002 endet. Es hat sich gez¢igt, dass die Verwendung dieses Stoffes bei
der bt()togische.n Erzeugung von RapSöl einem tatsächlichen Br.xiufentspricht.

(l3) me Verlängerung de~ Verwendungszeitraums fU. die Pflanzmschutzmittd im
Rahmen dieser Verordnung erfolgr unbeschadet der Ent.sclleidungen, die im Rahmen
dei> Prü:tuugsprogramms gemäß .Artikel g Absatz 2 der Richtlinie 91/414ÆW(:i- des
Rates VOi'l115. Juli 1991 über das Inverke.Jlrlxi.mæD von Pt1anzelischl.rø:nine1nf> liber
den Binsatz dieser Mittel in der Landwirtschaft ïrñ' allgemeinen getroffen ...--erdelJ,

(14) Die indie:;;er Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der SteUungn.ahme
des in Artikd 14 der'Verordnung (E\VG) Nr, 2092/91 genannren Ausschusses-

l-L1\:r FOLß-ENDEVERORDNLfNG ERLASSEN:

ArtHætJ

Die Anhänge L II mid Vl der Verordnung \'EWG) Nr. 2092/91 werden ge:maß dem .À.tthang
zur vorlü:gen-de~ Verordnung geänûert.

Ari:ikd 2

Die MiigJ.iedst~e:n, in denen Kupférsàl~ in Form von Kupferhyd!roxkl.,Kupferoxicblorid,
(dreibasischem) Kupfersul!àt oder Kupferox.id als Fungizide verwendet werdeo dürfen, fuhren
.einForschungsprogra.mJil durch, um Ahemativen lum Einsatz dieser Kupfersalze Î1n
ök:o~ogjsche[l Landbau zu entwickeln, und erstatten de¡¡ übrigen Mitgliedstaaten und der
Kommission j¡J.hrhch vor dem 30. Juni B~ichL über die FOItsçbritte des Programms.

Anikel3

Diese V¢!"OI'dnung trin am siebten Tag nac11 ihrer Veröffeml¡ç!)ung. im Amtsblatt der
Europ4¡'schm GemeiJ1SChaftf[./'J in Krt1.ft.

Diese Verordmmg ist in a.Uen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in j eden;
M¡tglitdst<ial,

----~,,-_.---
Aß!. L·23Q '....Q.In 19.8.19:')1, S. L
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Anhamg

I. In.AnhanÉf I der Vcrordnu'll8 (EWÚ) Nr. 2092/91 wird der Ahsçbnitt A- PFLA-.~ZEN IJ~lD
?FL<\..'\lZEN'"ERZEUG:!-;"1SSE ",,'Íefolgt geändert:

1.1Absatz ] wird durch. folgende Absäu:e ersetzt

"l. l Die Grundregeln nach .diesem Anhang. müssen auf den Anbauflacnen norma:lernreisc
während eines lirostel1ungszeitraums yon mindes.tens zwei Jahren vor der A~t odef, Un
FaUmehtjilhriger Kulturen (außer Weiden), ..on wlldest·ens drei Jahren vor der ersten Ernte
der in ~o\.'1¡kd 1 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Erzeugnisse bcl"ölgt werden. Der
Umsteilwlç;sze11J'à.Um kginnt zu dem ZiJ.i~pWtIa·,an dem der Erzeuger seine TaztgJæitgemqß
Arfikel 8gemeldet und seinen Betrieb dem Kcmtrolb.'rt:ifahFètl gemäß A.rtikel!! unterstellt hat.

1.2 Die Kontrollsielle kann }ftdl)ch im Eirmnrehmen mitr:kr zuständigen Behörde
beschliejk'1J,als Teil des Umslellu1¡gs.zeitraums rijt'kwirkend jeden friiheren Zeitraum
a/'I.."!l¿tkennen,m dem

l~)die Parzellen im Rahmen eines Programms sur TJmsl;!twng der Veronimmg (Eilf~) NI'.
2078/92 de.'!; Rates .'om 30_ .Jimi 1992 für .um~eitgerech1e und den llatiirlichen Lebensraum
schutzende 1w:!d:'r<¡ir($chqftlicJ¡eProduktions17erjahrrr.rl ()(:kr '1lOI1 Kapitel J-7 der VerO'rdrtw1g
(EG)}lr. 1157./1999 tksRates vom 17- Mai 199~ betrejfond.A.graru:mweltmajJJ"I(:Ihmen wer
im Rahmen eines anderen amt/j.çmm Programms kontrolliert wurdtm, lSojë,m im Rahmen des
be'trf!IféndenProgramms gewähJ"ünSIf:t 1st, dass auf diesen Parzellen keme 'Erzeugnisse
w'I1t'endet wurden. dN ntcM in.Anhang Il Abschnitt A und A.b$cJm.l11.B(1j1fgefiikrt sind, cxkr

b) die Pwzl!lIen naturliehe Fkiclum oder k1l1dv"'irtrschaftliche ,lI,,1'uLj1ächenwaren. die 'If,'etkr
bebaul noch mit anderenals dm in AfjhlJllg ff Abschnitt A. und B aufgejüim:.en Erz<Jllgmssen
behandeUwurde». Dtese: ¿ettraum kann nur unter jolgenden Bedingungen riidr.wirkend
berücksichtigt wenren: ckT Kontrom.telle liegen ausreich~ }lacmw,;i;çe arcS 'ÍmaN¡¿P¡gtg~r
Quelle vor, die ihr di./! ~·'ål¡]· daftr geben, dass die Bedin¡.,~ngli:tt wiihre'¡ld eirn.~sZeifrmm1s
1.~Ji;!mÎlidfHtens 5 .Jahren (~rfiil!t liiurdfm, oder der Umstellungszeitraum JJm..fc.1."-~ statt.de!iSl1.11
e!1l:~ll Zeirraum von mindestfms z¡.,:olf Alorrat~v't..geJ'ecJmet ab dem ZeJ.tpunÁ1., an dem de!'
Erzeuger :sdne TiHigMi(gemdß An:iJœl 8 gemeldet k~t,

1~3ÏlÆt Zustimmung der zuständigen Behörde kan11 die J(ontrol1st~lle bes.c·blie6en, den
t'IJlstellungszeitraum in bestimmten Fällellunter ß.eni.cksichtigung der vorherigen Nutzllllg
derPam:lltn. über die Dauer gemäß Ab:satz 1.1 hinaus ru ·;¡;e1'längern.

~.4 ~ùr P'ao:e]leú, die bereits auf den ökologisènen La~cJbau UlngesteUt oder ill Urn.ste1h;:tng
egr¡ft'€D warer! uoo die mit einem nic.ht in lrnhang JI a,1.ifgefUhro;:o 1o.1lnelbehandelt .'\'UnJ.en,

kaun der Mitglicd~i:aat Ül den folgenden Fällen fiir den Um$telh,lIlgszelrraum eme kürz¢:r¢;
Di1L1erals die gemäß Absa.tz; L l feS'i:legen:

a) Parzellen, die illl Rahmen einer von der zuständi,gen Behörde de:s1\·f]tgliedg;taats fur scÍIl
gesallltes Hoheits9'cbi(..1' oder be:slÎrmute Telle desselben fur eine bestimmte Kultur

w;.w •

-~"-~~-------
,o\.BJ.. L 215 VOl[! 3(;,.7_199-:~, S; 8.$.
AEI. L 1060".·Öm 2$.6.199"', S, S£).
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vorgeschriebenen Krankheits- oder Schadlingsbekämpfu:ngsmaßnabme unter Verwendu
eines nicht limer Anhang ITAbschnirt B fallenden ~litt~ls behandelt worden sind; ns
b) .~~zellen, d!e !m Rtlhmen lY)1J .'I'lisse.n..w:hàftlicf~ Ver~c1~ die von der ZlIStiindíger¡
BehiJr(k eks Mr.rglre.dstaats genehmlgt wlffwm, mit emem mcht tn AJmang II AbsèJm.1ttA .fJI:kr
B aufgiftihrtef:! Miud behœrtklf worden sind:

Die Dauer des Umsteljungszelsraums wird dann touer BerticksichtígunS sämtlicher
nachstehender Faktoren festgeâegt:

• A.ufgrund der Abbaurate des verwendeten Pllallzellschutzmitt.els ist síchergeeællt, dass na<:h
Abschlnss de::;verkürzten Umstelh1:llgr.zeítraums die Höhe det Rück~t¡tnde im Boden bzw, bei
Dauerkultaren in åer Pflanze unbedeutend ist.

- Die anf die Behandlung folgende Ernte darf nicht als Brzeugnis aus ëkologíschem Landha\!
vermarktet werden.

~ Der betreffende :M:Jtgliedstaat unterrichtet die übrigen r....litgliedstæte!t von ~iner
Entscheidung über die Behalld!ungsp:flicht oder die D!If"Chjliimmg u·'Í.",çem:chqftltc:.hl!f
Versuche I'

1.1. In Absatz 3 wird der letzte Satz durch folgenden .I\bsatz ersetzt:

~l.)i~~Alitte! im Sinne \-"OnAnlumg Il df.i.rjen nur l"'emender werde¡¡. wenn eine wrmittdbwe
Br:xiroJnmg for dif! Ktû1tmm besteht. Der Einsatz aller anderen Pfianzem;·chut:tmitid ist
verboten. Der Gehalto» RückSfanden æidererais der in A1Jht:mg il Abschnitt B gtttanmell
PflœlzerL.'1c}¡Ufzlnütel oder ~ im Falle ".'OnErz/!'Ugrli."$(m aus Dritt/imdem - anderer als de» im
1?ahmen einer Gleidrwe.rtiglceflSItr/1.SCheidlmg gl!mäß Artikel 11 zugefass2.ner Mittel das] die
Bestimmungsgrenze in den Pflanzen oder Pjla:n:æne:rzeugniss€n TIi(;']¡{ überschreiten.. HiJhitre
Werte sirui nur dann zu!.assig, weJ"mder Erzeuger der K()litr()ll~telle oder dH l3eMrde des
}Jttgliedst(.Øls n.ach:»·ei.srn h:nm. dass die Rii¢ksttifUk mfl eine 1-"')11 ihm nicht w!.rsc:Jmldete
Komaminienmg wie durch .4btr(fi bo:i Sprühungtm itt der näh<:r<m tJmgelnmg d?f
A.nba1.iflä.dw ::wiickzll}iihren smd.

Fik dk FVi.rksroffe. die in a'en Anhängen tkr Richtlinie 86/362/EP/C} des Rafe.'; vom U Jult
1986 über dio: F estseiZl/ti.f? mn HödtSfgehalten ern Rii.chtändm wm
SchädJmgsbeMmpfimgsmittetn auf und fu Getreide" bzw. der Richrlinie 90/642!EWG des
Rates '~'Om17. Nry.:em1Jer 199(} über die Fesl.seL'7l11g VOI1HQ¡;lt<;tgehalten WI Rûchttlnden vOn
SchMlingsbekämpfifrrgsml11eln mlf 1If1d ir¡ bestimmten En:eugnis ..wnpfla:nzlichen Ursprungs,
emschlù,ßlic}¡ Obs! trod G.:11:1iise;'v, heide zuletzt go:¿U~dcrtdur\7h die Richtlinie 2000/42/£(; del'
KommtsSùm \-'Om 22. Jun.i200rP, a¥fgefilhrl 8Ùtd, ist die in diesen A..nhimgen angegebene
Be.stimmlmgsgren:t¿ .ZU be1'Ücksiduigen.

Fiir die Wirks1ú1fe. die nicht unter diese Rk:htl¡;¡üm jallen. bf die Eesl.Î1l1Jl1tmgSgreme, .die
gemaß den geltendsir fUItianalen Re.t;.-ht~ïl()r!lc.hrtfienfor Rückstände \'011 Pjl.t:w.tenschutzmitfel¡¡
i11klndw1tJ.f¡clu:iftlichm Erzeugnissen fesfgeleg¡ *unie, oder - falts solche v'Orschr(fU'!l nicht
e;o:(stieren ~ dJe Hestimm1mgsgrerue tkr fur das beíreifende Enç'ugnis iib1tch~
Analy.~1!m~ltJ¡odezu berikksiätligen. or

..;BL L 22-1 \"00\ 7,8.1986, S. JÎ.
ABl L ;;50vo;;m l4.12.1990. S. il.
1illL L 1.$8 vom 30.6. 2ÖOO, S. 51.
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2. lI,nhang TI der Verürd:n:ung (EWG) Nr. 2092191 wird wie folgt geändert:

2.i. Absclmitt A "D1});OB.fiTIEL UND BODENVRRBESSERER" -..vi.rdwie folgt geändërt:

In der Tabelle ...viró die BeschränJrung der Verwendung auf eine übergangszeit bis 31. :März
2002 fur kompos.tierteoder fermentierte HaushaltsabfäUe aufgehoben.

1.2. Abschnitt B "PFLANZENSCHUTZWTrEL" wird wie folgtgeändert:

In.Tabelle ¡U "Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern verwendet werden dürfen"
wird. die "Bc.:!;.éhr,iU1l'Llngder Verwendung auf cifie 'Übergangszeit bis 31. MärzZ002 fur
Metaldehyd und pyretbroide .aufgehoben.

In Tabelle IV ".A,ndere Substanzen, dietraditionell im ökologischen Lanlibau verwendet
werden"erhalten die Bemerkungen zu Kupfer folgende Fa5&III!t:

"". ._,,,,,;

Kupfer in f=\'-on KUpfu!Lydro'-dd'l Fun~-jd
Kupf-eroxi.çhlçrid, (dreibasiscttC~) Kup,{i;T.;;uUâ1,
KLlpferç.."id im Rallmen cmer JåhresiJ.¡;cll..<ùllcn~ ven S kg¡''ha,

WJbæ;:badct cinar ~en M~gc áu:fgruD.d \'Oll
sp::zifuchen Re::ht5\.'llrschriftelL rue ÎJJl f!ÆlglicdSla3i

! der Anwenml/1g des E=g!Ù£SeS ~ltcn

¡ Notwendi8kçit vonder K.mil.t<>ll~Ue oder -behör4i: ¡l aneibnl1l . c~ I
In Tabelle IV ~Andere Substanzen, die tradítionellc im Okologiscb.en La.ndbau verwendet
wcrden - wird die Bcs.chrå1ll.-ung der Verv.¡endung auf eine Llbergang~eî.t bis 3J, ¡.,1ä:rz 200:2
fur ~'finerá.löleaufgehoben.

3. In Arlhang \'1 der Verordnung (E\\i'O) Nr. 2092/91 wird der Abschnitt B
"Verar1J.eirungshilfSSH)ffe und sonstige Erzeugnisse, die bei der Verarbeitung ökologisch
hergestellter Zutaten laoÀl,virtschaftlichen. Ursprungs g~'TIlä.ß A.rtike¡ 5 Absat:l: 3 Buchstabe d)
und Artikel5 Ab;atz; Sil Buchstabe ej der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 verwendet 1.-....erden
dürfen" 'Nie folgt geändert: Die "Bescbränkungder Verwendung auf eine l:líergangszeit bis
31..März 2002 wird :fu.Nalöumh)'dw""ld aufgehoben.
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Draft

COMMISSION REGULATION (EC) No .. ./ ..

on labelling and inspection requirements and precautionary measures for animal
feedingstuffs, compound animal feeds and animal feed materials and amending Part B

of Annex I and Annex III to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic
production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural

products and foodstuffs

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic
production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodstuffs', as last amended by Commission Regulation (EC) No 436/20012

, and in
particular Article 1(3) thereof,

Whereas:

(1) Article 1(3) of Regulation (EEC) No 2092/91 provides that, not later than 24 August
2001, the Commission is to propose a regulation in accordance with the procedure in
Article 14 providing for labelling requirements as well as inspection requirements and
precautionary measures for products referred to in paragraph (1)(c), as far as these
requirements are related to the organic production method.

(2) The petfood market and the market in feed for fur animals are separate from the
market in feedingstuffs for farmed livestock. This Regulation therefore applies only to
feedingstuffs for organically reared livestock, excluding petfood and feed for fæ:
animals bred for fur production.

(3) The specific measures on labelling feedingstuffs for organically reared livestock must
allow producers to identify feed that may be used in accordance with the provisions on
the organic production method. The percentages of organically produced feed
materials in a feedingstuffs should moreover be stated so that producers may comply
with the daily rationing rules laid down in Part B of Annex I to Regulation (EEC)
No 2092/91. Part B of Annex I to that Regulation should therefore be amended also.

(4) The minimum inspection requirements and precautionary measures applicable to units
preparing animal feedingstuffs require the implementation of special measures, which
should be incorporated into Annex III to Regulation (EEC) No 2092/91.

OJ L 198,22.7.1991, p.l.
OJL 63, 3.3.2001, p. 16.
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(5) This Regulation shall apply without prejudice to the other Community provisions on
animal feed.

(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the
Committee referred to in Article 14 of Regulation (EEC) No 2092/91,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article l

This Regulation shall apply to the animal feedingstuffs, compound feed and the feed materials
referred to in Article 1(1)(c) of Council Regulation (EEC) No 2092/91, where these products
carry or are intended to carry references to the organic production method. This Regulation
shall not apply to pet foods or feed for fuf animals bred for fur production.

Article 2

For the purpose of this Regulation, the definitions laid down in Article 4 of Regulation (EEC)
No 2092/91 shall apply, as required.

Article 3

1. The labelling, advertising and commercial documents of the feedingstuffs referred to
in Article l(l)(c) of Regulation (EEC) No 2092/91 may refer to organic production
methods only where:

(a) The æHmal feedingstuffs have been produced or imported by an operator who
is subject to the inspection measures laid down in Articles 8 and 9 of that Regulation;

(b) The labelling, refer to the name and/or the code number of the inspection
authority or body to which the operator is subject. Member States shall decide
whether it shall be a name and/or code number and shall notify the Commission
accordingly;

(c) The feedingstuffs have been produced or prepared without using genetically
modified organisms or products derived from genetically modified organisms;

(d) The feedingstuffs have not been subjected to treatments involving the use of
ionising radiation.

(e) The feedingstuffs shall be obtained from the feed materials referred to in
paragraph 2 and shall be compounded and/or processed using on1y substances
referred to in Annex I Part B and listed in Annex II Parts C and D to Regulation
(EEC) No 2092/91.

(t) The organic production method is referred to only by the words "may be used
in organic farming" on the labelling,. This wording must not be printed in a colour,
format or character font that draws more attention to it than to the sales description or
name of the feedingstuffs as referred to in Article 5(1)(a) of Council Directive

~=--=.~=-~==================~
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79/373/EEC3 of 2 April 1979 on the marketing of compound feedingstuffs, as last
amended by Council Directive 2000/16/EC4

, and with Article 5(b) of Council
Directive 96/25/EC5 of 29 April 1996 on the circulation of feed materials, amending
Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing
Directive 77/101lEEC6, as last amended by Directive 2000/16/EC .

.It shall be accompanied by a separate indication referring to the total percentage of
organically produced feed materials and the total percentage of in-conversion feed
materials constituting the feedingstuffs. The labelling may also specify a requirement
to use the animal feedingstuffs in accordance with the rules laid down in Part B of
Annex I to Regulation (EEC) No 2092/91 on the composition of daily rations.

2. In the case of feed materials:

(a) The materials covered by this Regulation shall be obtained in accordance with
Article 6(1) of Regulation (EEC) No 2092/91 or shall be imported from third
countries under the scheme laid down in Article 110fthat Regulation.

(b) Conventional materials shall be used only if they are listed in Annex II to
Regulation (EEC) No 2092/91 and are used in accordance with that Annex and point
4 of Part B of Annex I to that Regulation.

3. The indications referred to in paragraphs l(b) (f). and 4.2 of this Article must be
separate from the indications referred to in Article 5 of Directive 79/373/EEC, in
accordance with Article 5(e) thereof and with Article 5(1) of Directive 96/25/EC, in
accordance with paragraph 2 thereof.

4. In the case of compound feedingstuffs for marketing:

4.1 A feed material obtained in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) nO
2092/91 shall not be present in a feedingstuffs as referred to in article l(l)(c) of that
Regulation together with the same feed material from conventional origin.
Nevertheless. for a transitional period expiringo n 31 December 2003, the possibility
to use the same feed material from conventional origin could be authorised by the

inspection body or authority.

4.2 The percentage share in the final product of each feed material produced by an
organic production method must be indicated, as well as the percentage share of each
feed material in conversion and of each conventional feed material. These
percentages must be expressed as a percentage of the dry matter of feedingstuffs of

agricultural origin

Article 4

Part B of Annex I and Annex III to Regulation (EEC) No 2092/91 shall be amended in

accordance with the Annex hereto.

OJ L 86, 6.4.1979, p. 30
OJ L 105,3.5.2000, p. 36
OJ L 125,23.5.1996, p. 35.
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Article 5

This Regulation shall enter into force on the [twentieth day] following its publication in the
Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Commission

Member of the Commission

4



ANNEX

In Annex I, Part B of Regulation (EEC) No 2092/91, the following sentence is added to the

end of point 4.4: .

"These figures shall be calculated each year and expressed as a percentage of the dry matter
of feedingstuffs of agricultural origin."

In Annex III to Regulation (EEC) No 2092/91:

(1) The title of Part C is replaced by the following:

"C. Importers of plant products, livestock products and foodstuffs containing plant and/or
livestock products and animal feed from third countries"

(2) In Part I, point 2, third paragraph. after "Articles 5. 6 and ôa" the following words
shall be added: "and, where necessary, the Regulation (EC) n? 00/01".

(3) In Part 1, point 5, at the end of the second indent, the following words shall be added:
"and, where necessary the composition of processed feedingstuffs".

(4) In Part L point 6, paragraph b, after the words "the name of the product", the
following words shall be added: "or, where necessary. the description of the feedingstuffs
according to the relevant provisions of Article 3 of Regulation (EC) n? 00/01.

(5) The following part D is inserted:

"D. Units preparing animal feedingstuffs, compound animal feed and animal feed materials

l)Initial inspection

The full description of the unit referred to under point 2 of Part l ofthis Annex must:

__ Identify the facilities used for the processing, packaging and storage of the
agricultural products before and after the operations concerning them; this
description shall also include the nature of the feedingstuffs that the operator intends
to produce, described in accordance with Article 5(l)(a), (b), (c) and (d) of Directive

79/373/EEC;

__ Lay down in particular the precautionary measures taken to reduce the risk of
contamination by unauthorised substances or products, the cleaning measures
implemented and the monitoring of their effectiveness.

The inspection body must ensure that operators offer adequate guarantees to ensure
compliance with this Regulation.

2) Several preparation units l'lin by the same operatoI'

Operators running one or more animal feed preparation units shall identify those aspects of
their activities which ensure that the animal feedingstuffs referred to in Article 1(1)( c)
prepared in those units are in constant compliance with this Regulation and with Regulation

(EC) No OD/Ol.
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They shall ensure that appropriate procedures are established, implemented, complied with
and updated, based on the principles used to develop the HACCP system.

The authority or inspection body shall use that system to carry out a general evaluation of the
risks attendant on each preparation unit and to draw up an inspection plan. This inspection
plan must provide for a minimum number of random samples depending on the potential
risks.

3)PreparaÛoll units handling also feedillgstuffs not referred to by the present Regulation

Where feedingstuffs not referred to in Article 1(1)(c) are also processed, packaged or stored in
the unit concerned:

-- the feedingstuffs governed by this Regulation must be prepared on production
lines separate from those where the animal feedingstuffs not covered by this
Regulation are prepared; [by way of derogation until ... the feedingstuffs may be
prepared on the same production line provided that effective separation is guaranteed
at a later stage and that suitable cleaning measures, the effectiveness of which has
been checked, have been carried out before commencing production of the animal
feedingstuffs covered by this Regulation;] [-- if such operations are not carried out at
regular times on a fixed day, they must be announced in advance, with notice agreed
on with the inspection body];

-- The unit must be able to store the products referred to in Article 1(l)(c) separately,
either physically or time-wise, before and after the operations; moreover, organically
produced feed materials, in-conversion feed materials and conventional materials
must also be physically separated; finally, the premises for storing feed materials
must be separate from the premises for storing finished products;

-- Every measure must be taken to ensure identification of lots and to avoid mixtures
with products not obtained in accordance with the rules laid down in this Regulation.

-- Cleaning measures must be implemented and their effectiveness checked.

5IInspection visits

In addition to the annual complete physical inspection, the inspection body or
authority shall carry out a targeted visit based on a general evaluation of the potential risks of
non-compliance with this Regulation; the inspection authority or body shall pay particular
attention to the critical control points pointed out by the operator, with a view to establishing
whether the surveillance and checking operations are carried out as they should be. All the
premises used by the operator for the conduct of his activities shall be inspected as frequently
as the attendant risks warrant.

6) Packaging and transport of feedingstuffs to other production/preparation units or
premises

In addition to the indications referred to in Section r. point 6. of this Regulation, the following
indications must appear 011 the label:

6



the quantity of animal feed at the start of transport and each individual quantity
delivered in the course of a delivery round;

7) Reception of feedingstuffs O'om otlzer preparation units

On receipt of a product referred to in Article l(l)(c), operators must check the closure of the
packaging or container where it is required and the presence of the indications referred to in
Part I point 6 and in the previous point. and any other indication required under this
Regulation and under Regulation (EC) No 00/01. The operator shall crosscheck the
information on the label referred to in point 6. Part T with the ínformatíon on the
accompanying documents. The result of this verification shall be explicitly mentioned in the
documentary accounts referred to in point 5 of Part 1.

7
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Leitlinien zum Kontrollsystem
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

des Rates vom 24.6.1991 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
(ABL.eEG Nr. L. 198 S. 1)

in der jeweils gültigen Fassung (im folgençien EG-Öko-VO)

Stand: 06. Apri/2001

Die Leitlinien konkretisieren das Kontrollverfahren nach Art. 9 Abs.1 und dienen als
Empfehlung zur einheitlichen Umsetzung in allen Ländern. Sie wurden erarbeitet von
der Länder-Arbeitsgemeinschaft zur Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökolo-

gischen Landbau.

INHALT
1. Zuständige Behörde 3
2. Zulassung von Kontrollsteilen ·..···..··· 3

2.1 Antrags- und Zulassungsverfahren 4

2.2 Ausstattung der KontrollsteIle (Anlage 3, FbI. 4 und 5) .4

2.2.1. Personalausstattung 5
2.2.2 Sonstige Ausstattung (Anlage 3, FbI. 4 und 9) 8

2.3 Sanktionskatalog (Anlage 3, FbI. 10) 9

2.4 Kontrollbereiche 9

2.5 Codenummer 9

2.6 Verpflichtung des KontrollsteIlenpersonals 10

3. Überwachung von KontrollsteIlen nach der Zulassung 10
3.1 Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kontrollkompetenz 10

3.2 Überprüfung der Tätigkeit des Kontrollpersonals im Rahmen des Artikels 9
Absatz 6 EG-ÖKO-VO ··· 10

3.3 Inspektion in den Diensträumen der KontrollsteIlen 11

3.4 Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden bei der Überwachung nach
Art. 9 Abs. 6 12

4. Meldung der Unternehmen nach Artikel 8 12
4.1 Meldung 12

4.2 Ende des Kontrollvertrages, Kontrollstellenwechsel. 14

5. Verfahren bei der Kontrolle von Unternehmen 15
5.1 Allgemeine Anforderungen in allen Kontrollbereichen 15

5.1.1 Anforderungen an vollständige Betriebsbesichtigungen und an den
Inspektionsbericht 16

5.1.2 Unangekündigte Inspektionsbesichtigungen 16
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5.2.2 Kontrollbereich B 18
5.2.3 Kontrollbereich C 18

6. Berichtstätigkeit der KontrollsteIle 19
7. Abwicklung von Beschwerden in Bezug auf die Durchführung von
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Anlage 2: Formularmuster: Bericht über die Kontrolltätigkeit
Anlage 3: Antragsunterlagen für die Zulassung als KontrollsteIle einschließlich Min-

destanforderungen an die Erstellung eines Standardkontrollprogramms
(Formblatt 1 bis 18)

Anlage 4: Formularmuster: Unterlagen zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
und des vorgelegten Standardkontrollprogramms von KontrollsteIlen nach
Artikel 9 Abs. 5, 6 und 11
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~
1. Zuständige Behörde

In den Ländern werden Behörden als zuständige Behörden im Sinne der EG-ÖKO-
va (Behörde) benannt. Sie können auch im Fall der Artikel9 Abs. 9 und 10 Abs. 3
EG-Öko-VO mit den Aufgaben einer Kontrollbehörde beauftragt werden.

Diese sind u. a. zuständig für:
_die Zulassung der KontrollsteIlen und deren Überwachung nach Artikel 9,
_die Abwicklung der Ausnahmegenehmigungen nach Artikel 6,
_die Abwicklung der Ermächtigungen nach Artikel11 (6),
_die Abwicklung der Ausnahmegenehmigungen nach Artikel 3 der Verordnung

(EWG) Nr. 207/93,
_die Aufgaben, die in Anhang I der EG-ÖKO-VO der zuständigen Behörde zugewie-

sen sind.

Die Behörde ist verantwortlich für die Weiterleitung folgender Daten an die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) entsprechend deren Vorgaben:

jeweils bis zum 28. Februar eines jeden Jahres eine Liste der zum 31. Dezember
des Vorjahres zugelassenen KontrollsteIlen. Die Behörde, in deren Bereich die
KontrollsteIle ihren Hauptgeschäftssitz hat, übersendet die Unterlagen nach
Art.15 Satz 2. Die Meldung erfolgt entsprechend den Vorgaben der BLE (vg\.

Formularmuster der Anlage 5).
jeweils bis zum 30. April eines jeden Jahres

das Verzeichnis der Unternehmen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich zwi-
schen dem 01.01. und dem 31.12. des Vorjahres der Kontrolle unterstanden

haben (Art. 8, Art. 15, 1. Spiegelstrich),
den Bericht über die Überwachungsmaßnahmen (Art.15, 2. Spiegelstrich)

und
den Bericht über die getroffenen Maßnahmen und Folgemaßnahmen gem.

Art. 9 Abs. 12 Buchstabe a).

2. Zulassung von KontrollsteIlen

Das Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 wird in den Ländern von privaten KontrollsteI-

len durchgeführt. Die privaten Kontrollsteilen bedürfen für ihre Tätigkeit in den ein-
zelnen Ländern der Zulassung durch die jeweilige zuständige Behörde.

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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2.1 Antrags- und Zulassungsverfahren

Die KontrollsteIle stellt bei der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich sie tätig sein
will, den Antrag auf Zulassung nach dem Muster der Anlage 3 (Formblatt (FbI.) 1 bis
12). Sie muss dabei nachweisen, dass sie die Mindestanforderungen an die Erstel-
lung eines Standardkontrollprogramms, wie in Anlage 3 dargestellt, erfüllt hat (Form-
blatt 13 bis 18). Die Behörde überprüft den Antrag nach einem Prüfraster, vgl. Muster
in Anlage 4.

Eine KontrollsteIle kann nur zugelassen werden, wenn sie einen Geschäftssitz in der
EU hat. Eine KontrollsteIle, die keine Niederlassung im Inland hat, kann die Zulas-
sung nur beantragen, wenn sie einen Vertreter mit Wohnsitz im Inland bestellt hat.
Die Behörde stellt über Auflagen sicher, dass sie ihre Aufgaben nach Art. 9 Abs. 6
EG-ÖKO-VO wahrnehmen kann.

Will die KontrollsteIle in mehreren Ländern tätig werden, soll zunächst ein Antrag bei
der Behörde des Landes gestellt werden, in dem die KontrollsteIle ihren Hauptge-
schäftssitz oder der Vertreter seinen Wohnsitz hat.

Bei der Entscheidung über eine Zulassung wird die Entscheidung der zuständigen
Behörden anderer Länder berücksichtigt.

Zulassungsvoraussetzungen sind die dem Artikel 9 Abs. 5 und 11 EG-Öko-VO ent-
sprechenden Kriterien der Länder unter Berücksichtigung der speziellen Kriterien
gemäß Ziffern 2.2 bis 2.6 dieser Leitlinien.

Ggf. erfolgt eine Beleihung der KontrollsteIlen.

Die Zulassung kann befristet und unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme,
Änderung und/oder Ergänzung einer Auflage (§ 36 Abs. 2 VwVfG) erteilt werden.

Die Höhe der Zulassungsgebühren ergibt sich aus den entsprechenden landesrecht-
lichen Bestimmungen.

Jede Änderung der für die Zulassung der KontrollsteIle maßgeblichen Tatsachen be-
darf der vorherigen Unterrichtung und ggf. Bewertung der Behörde.

2.2 Ausstattung der KontrollsteIle (Anlage 3, FbI. 4 und 5)

Die EG-ÖKO-VO ~ fest, dass die KontrollsteIle personell, technisch und organisa-
torisch so ausgestattet sein muss, dass hinsichtlich ihrer Aufgaben nach Art und
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Umfang ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb sichergestellt ist.

2.2.1. Personalausstattung

Eine ganzjährige personelle Verfügbarkeit einschließlich Vertretung ist erforderlich.
Die Personalausstattung umfasst mindestens eine Person mit einer Qualifikation
nach Ziffer 2.2.1.1 (KontrollsteIlenleiterin oder -leiter) und zwei Personen je Kontroll-
bereich, die eine Qualifikation nach Ziffer 2.1.1.2 (Kontrolleure) nachweisen können.
Bei entsprechender Qualifikation ist Personengleichheit zulässig. Die KontrollsteIle
muss mindestens eine Vertreterin / einen Vertreter für die KontrollsteIlenleitung be-

nennen.
Für das Personal müssen mindestens die in Ziffer 2.2.1.1 bis 2.2.1.2 genannten
Qualifikationen nachgewiesen werden. Jedoch können bei Ziffer 2.2.1.2 andere Per-
sonen, deren Ausbildungsabschluss, Berufserfahrung und Kenntnisse mindestens

gleichwertig sind, für die jeweiligen Aufgaben berücksichtigt werden.

2.2.1.1 Leiterin/Leiter der KontrollsteIle (Anlage 3, FbI. 6) und sein/ihr Vertre-

terNertreterin (Anlage 3, FbI. 7):

_ Qualifikation einer oder eines Dipl.-Ing. agr. (Universität oder FH der Fachrich-

tung Landwirtschaft), oder gleichwertiger Hochschulabschluss,

_ und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im ökologischen Landbau

_ und gründliche Kenntnisse in betrieblicher Organisation, Finanzverwaltung, Be-
triebsbuchführung und Qualitätsmanagement sowie der einschlägigen Rechts-

vorschriften (insbesondere EG-Öko-VO)

Für die Aufgabe des Vertreters des Leiters / der Leiterin kann anstelle der Anforde-
rung des Hochschul- oder Fachhochschulabschlusses auch eíne Qualifikation als
Meister ausreichen, wenn die Person sich während mehrjähriger Tätigkeit aufgrund
der Art und des Umfanges der übernommenen Aufgaben, die wesentlichen Aufgaben
des Stellvertreters entsprechen sollen, und ausweislieh der Leistungsbeurteilung
gem. EN 45011 Ziffer 5.2.3 f) für diese Aufgabe qualifiziert hat.

2.2.1.2 Kontrolieurinnen/K~lIeure (Anlage 3, FbI. 8):

Die Bezeichnung der Kontrollbereiche erfolgt in Anlehnung an Anhang III der EG-
Öko-VO. Die Kontrollsteile stellt in den einzelnen Kontrollbereichen sicher, dass
Kontrolleurinnen/Kontrolleure nur in solchen Betrieben eingesetzt werden, für die sie

aus- bzw. weitergebildet sind.

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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2.2.1.2.1. Kontrollbereiche A.1 und A.2
- Meisterinnen oder Meister in der landwirtschaftlichen Erzeugung mit minde-

stens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im ökologischen Landbau
oder staatlich geprüfte Technikerinnen oder Techniker für den ökologischen
Landbau
oder für Betriebe mit ökologischer Bienenhaltung in der Regel:
a) Imkermeisterin oder -meister oder höhere, einschlägige fachliche Ausbil-

dung (Studium der Agrarwissenschaft, Biologie etc.) mit nachgewiesener
einschlägiger Öko-Erfahrung oder Teilnahme an einem Lehrgang "Ökolo-
gische Bienenhaltung" oder

b) oder bereits zugelassene Kontrolleurin oder zugelassener Kontrolleur im
Kontrollbereich A 1 oder A.2 mit nachgewiesener zweijähriger Erfahrung im
Imkereiwesen

c)oder bereits zugelassene Kontrolleurin oder zugelassener Kontrolleur im
Kontrollbereich A.1 oder A.2 ohne Erfahrung in der Imkerei, jedoch nach
erfolgreicher Teilnahme an mindestens zwei mindestens zweitägigen
Lehrgängen mit den Inhalten Anfängerlehrgang für die Imkerei, Bienen-
krankheiten, Honig, Zucht und Bienenweide und einer Teilnahme an ei-
nem zusätzlichen Lehrgang "ökologische Bienenhaltung"

und gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere der
EG-Öko-VO) und Normen

v
~

2.2.1.2.2. Kontrollbereich Br
'... - M~sterinneD oder;!~Ist~ des Lebe~ttelbao~erks mit zweijähriger Berufs-

erfahrung nach der Gesellenprüfung
- oder Personen aus der staatlichen Lebensmittelkontrolle
- und gute Kenntniss,e der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere der

EG-Öko-VO) und Normen sowie in EDV-gestützter Buchhaltung und Lagerhal-
tung

2.2.1.2.3 ..Kontrollbereich C

- die Qualifikation und Tätigkeit für den Bereich A.1, A.2 oder B und die spezielle
Erfahrung und Sachkenntnis für den Kontrollbereich C z.B. durch

Inspizierung von verschiedenen ökologischen Projekten in Drittländern mit
Erstellung eines Kontrollberichts,
oder eine einjährige Erfahrung in der Qualitätssicherung beim Handel mit
"Öko-Produkten" aus Drittländern,
oder eine einjährige verantwortliche Tätigkeit in der Auswertung von Be-
richten über Kontrollen von Betrieben im Drittland oder von Importeuren
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und gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere der
EG-Öko-VO und des einschlägigen Zollrechts) und Normen sowie in EDV-

gestützter Buchhaltung und Lagerhaltung.

2.2.1.3 Besondere Anforderungen zur Sicherung der Objektivität, Neutralität und
Unvoreingenommenheit (Anlage 3, FbI. 9)

Personen, die mit Kontrollaufgaben im Rahmen der EG-Öko-VO befasst sind, dürfen
keine weiteren Tätigkeiten ausüben, die mit dem Erfordernis der Objektivität, der
Neutralität und Unvoreingenommenheit unvereinbar sind.

Hierunter fallen insbesondere:

_ Tätigkeiten in herstellenden, verarbeitenden und vermarktenden Unternehmen,

bei denen Interessenkollisionen auftreten können

_ Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeit bei einem Landes- oder Bundesver-
band des ökologischen Landbaus, sofern der zu kontrollierende Betrieb Mitglied

dieses Verbandes ist.

_ Tätigkeiten als Beraterin bzw. Berater landwirtschaftlicher Betriebe und aufbe-
reitender Unternehmen, sofern nicht eine klare regionale oder sachliche Tren-
nung zwischen Kontrolle und Beratungstätigkeit vorgenommen wird.

2.2.1.4 Anforderungen an die Aneignung einer Kontrollkompetenz in einem zusätzli-
chen Kontrollbereich

Im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Qualifikation ist es möglich, dass erfahrene
Kontrolleurinnen oder Kontrolleure sich in einem zutätzlichen Kontrollbereich eine
Kompetenz aneignen. Der Behörde ist hierüber eine Dokumentation der nachfolgend
geforderten sorgfältigen Schulung und Einarbeitung in den neuen Kontrollbereich
vorzulegen. Die Dokumentation ist in der KontrollsteIle in den Personalunterlagen
aufzubewahren. Schulungen und begleitete Kontrollen können ggf. auch in anderen

KontrollsteIlen durchgeführt werden.
Die Zustimmung der zuständigen Behörde erfolgt schriftlich.

Die Kontrolleurin/der Kontrolleur muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

a. erfolgreiche Tätigkeit im ursprünglichen Kontrollbereich A.1, A.2 oder B über
die Dauer von wenigstens zwei Jahren oder wenigstens 40 nachgewiesenen

vollständigen Kontrollen gemäß Anhang III der va (EWG) 2092/91,

b. Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, in denen das Kontrollverfahren so-
wie die Produktions- und Verarbeitungsverfahren im zusätzlichen Kontrollbe-

reich Inhalt sind,
c. Begleitung eines/einer zugelassenen Kontrolleurs/Kontrolleurin an wenigstens
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4 Kontrolltagen im neuen Kontrollbereich (mindestens drei begleitete Kontrol-
len für den Kontrollbereich C) innerhalb der letzten 12 Kalendermonate und

d. Durchführung von wenigstens fünf Kontrollen im neuen Kontrollbereich (min-
destens zwei für den Kontrollbereich C) unter Begleitung einer/eines für diesen
Kontrollbereich zugelassenen Kontrolleurin/Kontrolleurs. Die Kontrollen werden
im Anschluss von der Kontrollsteile zusammen mit der/dem begleitenden Kon-
trolleurin/Kontrolleur ausgewertet.

e. Zur Erweiterung für den Kontrollbereich C muss in der beantragenden Kontroll-
steile wenigstens eine Kontrolleurin/ ein Kontrolleur tätig sein, die/der ih-
re/seine Qualifikation im Kontrollbereich C durch

• Inspektionen in Drittländern außerhalb der EU oder
• mehrjähriger Erfahrung in der Qualitätssicherung beim Handel mit

"Öko-Produkten" aus Drittländern
nachgewiesen hat.

2.2.1.5 Verfahren zur Prüfung und zum Einsatz von Kontrollpersonal

Die KontrollsteIle legt die Formblätter 7 bis 8 der Anlage 3, die dazugehörenden
Zeugnisse und Qualifikationsnachweise und einen Fragebogen bezüglich der Objek-
tivität der Kontrolleurin bzw. des Kontrolleurs (Neutralitätsfragebogen in Anlage 6)
der Behörde im Sitzland vor oder, sofern dort kein Einsatz vorgesehen ist, einer Be-
hörde, in deren Zuständigkeitsbereich der Einsatz vorgesehen ist.

Nach Zustimmung durch die zuerst prüfende Behörde legt die KontrollsteIle die
Formblätter 7 bis 8 (ohne Anlagen), den Erstbescheid und den .Neutralitätsfraqebo-
gen" den anderen Behörden, in deren Zuständigkeitsbereich ein Einsatz vorgesehen
ist, als Grundlage für deren Zustimmung vor. Falls diesen Behörden die vorgelegten
Unterlagen für eine eigene Entscheidung nicht ausreichen, legt die KontrollsteIle die
weiteren erforderlichen Unterlagen vor.

2.2.2 Sonstige Ausstattung (Anlage 3, FbI. 4 und 9)

Separate Büroräume ohne unbefugten Zugang Dritter und eigene technische Aus-
stattung einschließlich gesicherter Kommunikationstechnik und ordnungsgemäße
Dokumentation sind nachzuweisen. Im Antrag auf Zulassung ist darzustellen, wie der
Datenschutz sichergestellt ist.

Ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb setzt voraus, dass die KontrollsteIle mon-
tags bisfreitags während üblicher Geschäftszeiten erreichbar oder besetzt ist, so
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dass sie erforderlichenfalls unmittelbar wirkungsvolle Maßnahmen bezogen auf die

von ihr kontrollierten Betriebe einleiten kann.

2.3 Sanktionskatalog (Anlage3, Fbi. 10)

Die KontrollsteIle hat einen abgestuften Sanktionskatalog nachzuweisen. Die zu ver-
hängenden Sanktionen sind auf den Einzelfall auszurichten, wobei die Schwere der
Verfehlung zu berücksichtigen ist. In der Regel ist folgende Abstufung von Maßnah-

men und Sanktionen vorzusehen:

_schriftlicher Hinweis
_verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht

- Nachkontrolle
-Abmahnung
_je nach spezieller Regelung des Landes ggf. Entfemung des Hinweises entspre-

chend Art. 9 Abs. 9 Buchst. a und des Vermerks nach Art. 10 Abs. 3 Buchst. a.

Weitergehende Sanktionen werden von der zuständigen Behörde verhängt oder im

Einvernehmen mit ihr.

2.4 Kontrollbereiche
Die Kontrollsteile erhält von der Behörde entsprechend ihrer personellen und techni-
schen Ausstattung unter Berücksichtigung des vorgelegten Standardkontrollpro-
gramms als Teil des Qualitätsmanagement-Handbuchs eine Zulassung über die
Kontrollbereiche A. 1, A.2, B und/oder C entsprechend des Anhangs III, Teile A. 1,

A.2, B und C der EG-Öko-VO.
Die Zulassung kann bei entsprechenden Gegebenheiten auch weiter eingeschränkt

werden (z. B. nur Imkereien).

Die Behörde meldet die Zulassung sowie die Erweiterung und den Entzug einer Zu-
lassung an die BLE. Im Falle des Entzuges einer Zulassung informiert die Behörde
alle anderen zuständigen Behörden, in deren Zuständigkeitsgebiet diese Kontroll-

steIle zugelassen ist.

2.5 Codenummer
Im Rahmen der Zulassung wird der KontrollsteIle eine Codenummer nach dem Mu-
ster "DE_999_Öko-Kontrolistelle" mitgeteilt. Die Verwaltung der Codenummern erfolgt

durch die BLE.
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2.6 Verpflichtung des KontrollsteIlenpersonals

Die KontrollsteIlenleitung kann durch eine zuständige Behörde förmlich verpflichtet
werden. Das Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) vom 02. März 1974 (BGBI. I S. 469) ist in der jeweils gültigen Fas-
sung zu beachten. Das KontrollsteIlenpersonal kann dann durch die Kontrollstellen-
leiterin/den KontrollsteIlenleiter verpflichtet werden. Die Niederschriften über die
förmliche Verpflichtung sind der Behörde im Bedarfsfalle vorzulegen.

3. Überwachung von KontrollsteIlen nach der Zulassung

Die EG-ÖKO-VO legt fest, dass die Behörde bei der Überwachung von KontrollsteI-
len nach der Zulassung überprüft, ob die Voraussetzungen nach den Ziffern 2 und 5
dieser Leitlinien weiterhin erfüllt sind und das Kontrollverfahren in geeigneter Form
durchgeführt wird.

t{
3.1 Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kontrollkompetenz

Für eine Kontrolleurin / einen Kontrolleur muss die Aufrechterhaltung der Qualifikati-
on durch jährlich mindestens 20 vollständige Kontrollen (Kontrollbereich A.i, A.2, B
oder C) nach der EG-Öko-VO nachgewiesen werden.

Für eine Kontrolleurin/einen Kontrolleur, für die/den die Qualifikation nachgewiesen
wurde, mit einer Berufserfahrung beim Vollzug der EG-Öko-VO von jährlich weniger
als 20 vollständigen Kontrollen insgesamt bzw. von jährlich weniger als 5 vollständi-
gen Kontrollen in jedem Kontrollbereich ist von der KontrollsteIle in der Leistungsbe-
urteilung gem. EN 45011 Ziffer 5.2.3 f) darzulegen, wie die Qualifikation auf andere
Weise aufrechterhalten wurde.

Bei Unterschreitung der Mindestzahl und einer nicht ausreichenden Begründung in
der Leistungsbeurteilung soll die Behörde frühestens nach zwei Jahren die Zustim-
mung zum Einsatz zurücknehmen. In begründeten Fällen kann die Behörde Aus-
nahmen zulassen.
Für eine erneute Zulassung ist von der KontrollsteIle ein Plan vorzulegen, wie die
Mindestzahl von Kontrollen erreicht werden soll.

3.2 Überprüfung der Tätigkeit des Kontrollpersonals im Rahmen des Artikels
9 Absatz 6 EG-ÖKO-VO

Nach der Zustimmung zum Einsatz wird die Kompetenz der Kontrollpersonen sowie
deren Erfahrung und Zuverlässigkeit von der Behörde im Zuge von Kontrollbeglei-
tungen risikoorientiert und stichprobenartig überprüft. Die Eignung und Verwendung
Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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des vorgelegten Standardkontrollprogrammes für den Kontrollvollzug gemäss An-

hang III ist ebenfalls Gegenstand dieser Überprüfung.

Die Behörde sieht vor, dass jährlich ein bestimmter Anteil an den in ihrem Zuständig-
keitsbereich tätigen Kontrollpersonen zu begleiten ist. Auf Anforderung melden die
KontrollsteIlen der Behörde eine aktuelle Liste der beschäftigten Kontrolleure und die

vorgesehenen Inspektionstermine zur Auswahl.

Die Behörden können im Hinblick auf die Wirksamkeit und Objektivität der von den
Kontrollsteilen durchgeführten Kontrollen eine risikoorientierte und stichprobenartige

Kontrolle der Kontrollunterlagen in den Untemehmen durchführen.

Nach Überprüfung der Kontrollunterlagen im Unternehmen und nach einer Beglei-
tung des Kontrollpersonals fertigt die Behörde einen Bericht an, der der KontrollsteIle

. zugeht.
Bei Begleitungen des Kontrollpersonals soll dieser Bericht in der Regel Feststellun-

gen enthalten zu
_ dem Zeitaufwand für die Aktualisierung der Betriebsbeschreibung, für die Flå-

chenerfassung, die Buchprüfung, die Überprüfung der Einhaltung von Auflagen,

die Betriebsbesichtigung und die Flächenbegehung (hier auch Anteil der ge-

prüften Flächen)
_ der Arbeitsweise des Kontrolleurs, insbesondere seiner fachlichen Kompetenz,

der Kenntnis der EG-Öko-VO, der kritischen Kontrolldurchführung, der Anwen-

dung der Arbeitsanweisungen und des objektiven Kontrollvollzugs

_ zur Eignung des Standardkontrollprogramms.

3.3 Inspektion in den Diensträumen der KontrollsteIlen

Die Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die KontrollsteIle oder ihr Vertreter ihren
Sitz und Zulassung hat, überprüft die KontrollsteIle in deren Geschäftsräumen auf
Einhaltung der Anforderungen von Artikel 9 Abs. 5 Buchst. c) und Absatz 11. Diese
Überprüfung erfolgt nach Möglichkeit jährlich. Gegebenenfalls können Überprüfun-

gen aus einer Akkreditierung berücksichtigt werden. Besteht keine Zulassung im

Sitzland, prüft die erstzulassende Behörde.

Zur Auswertung können die Unterlagen zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
von KontrollsteIlen (Anlagen 4 und 6) verwendet werden. Die KontrollsteIle zeichnet
den Bericht gegen und erhält eine Kopie. Diese Kopie versendet die KontrollsteIle auf
Anforderung an andere Behörden, in deren Zuständigkeitsbereich sie ebenfalls zu-
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gelassen ist. Die Behörde informiert die anderen Behörden nur dann, wenn Artikel 9

Absatz 6 Buchs. d) in Betracht kommt.

3.4 Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden bei der Überwachung
nach Art. 9 Abs. 6

Die zuständigen Behörden der Länder stimmen sich hinsichtlich des Umfangs der

Überwachung ab. Sie legen dazu eine Mindestzahl von Prüfungen nach den Num-
mern 3.2 und 3.3 fest, die sie bezogen auf bestimmte KontrollsteIlen anstreben.

4. Meldung der Unternehmen nach Artikel 8

4.1 Meldung

Die Meldung erfolgt mit dem Formular gemäß Anlage 1. Mit der Meldung bestätigt
das Unternehmen, dass es seine Tätigkeit einem Kontrollverfahren, das mindestens
den Anforderungen und Vorkehrungen des Anhanges III der Verordnung entspricht,
unterstellt hat (Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 9 Abs. 3). Die KontrollsteIle stellt si-
cher, dass eine Aufbereitung und Vermarktung von Erzeugnissen aus dem ökologi-
schen Landbau erst nach der Meldung des Betriebes bei der Behörde und nach der
Erstellung des ersten Inspektionsberichts erfolgt.

Nach Abschluss des Kontrollvertrages teilt die KontrollsteIle dem Unternehmen für
die Betriebseinheit ihre Codenummer entsprechend Ziffer 2.5 mit. Sie ist bei der
Kennzeichnung zu verwenden, jedoch nur für die von dieser Betriebseinheit erzeug-
ten oder aufbereiteten Erzeugnisse, die dem Kontrollverfahren unterliegen. Die Ver-
wendung einer Codenummer für Erzeugnisse, die im Drittland erzeugt oder aufbe-
reitet wurden, ist nur zulässig, wenn diese innerhalb der EU nochmals aufbereitet

wurden.

Die KontrollsteIle teilt jedem Unternehmen, in dessen Meldung gemäß Artikel 8 Abs.
1 sie als zuständig genannt ist, eine Nummer zu. Diese Nummer wird von der Kon-
trollstelle auf dem Meldeformular eingetragen. Diese Nummer besteht aus:

- D für EU-Mitgliedstaat Deutschland
- Länderkürzel der zuständigen Behörde, in deren Bereich das Unternehmen die

meldepflichtige Tätigkeit ausübt

Baden-Würtemberg BW
Bayern BY
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Berlin BE Rheinland-Pfalz RP

Brandenburg BB Saarland SL
Bremen HB Sachsen SN
Hamburg HH Sachsen-Anhalt ST
Hessen HE Schleswig-Holstein SH
Mecklenburg- Vorpommem MV Thüringen TH

_ dem Zahlenteil der Codenummer der Kontrollsteile,
einer bis zu fünfstelligen, von der KontrollsteIle intern vergebenen, unterneh-

mensspezifischen Nummer und
der oder den Buchstaben der Kontrollbereiche gem. Anhang III der EG-Öko-VO,

in denen das Unternehmen kontrolliert wird:

Kontrollbereich
A = Betriebseinheiten für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse aus landwirt-

schaftlicher Erzeugung oder Sammlung in freier Natur sowie für Tiere

und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion.
B = Aufbereitungseinheiten für pflanzliche und tierische Erzeugnisse sowie

für aus pflanzlichen und/oder tierischen Erzeugnissen bestehende Le-

bensmittel
C = Einführer von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen sowie von aus

pflanzlichen und/oder tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmittel

aus Drittländern
AB, AC, BC, ABC = Mischbetriebe

Freistellen sind linksbündig durch "O" aufzufüllen, sofern nicht durch "I" oder "_,,

eine Abgrenzung der Bestandteile der Nummer erfolgt.

Die KontrollsteIle leitet die Meldung der Unternehmen nach Prüfung aufVollständig-
keit und Richtigkeit unverzüglich an die Behörde weiter. Stimmt der Vertrag mit dem
vorgelegten Muster des Standardkotrollvertrages wörtlich überein, genügt die Anga-
be des Datums, zu dem der Kontrollvertrag mit dem Unternehmen geschlossen wur-

de.

Soll von dem grundsätzlich zu verwendenden Standardkontrollvertrag in besonders
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden, ist vor Vertragsabschluss die Zu-
stimmung der zuständigen Behörde einzuholen. In diesen Fällen ist der abgeschlos-

sene Kontrollvertrag immer der Behörde zusammen mit der Meldung nach Art. 8

Abs. 1 vorzulegen.
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Bei landwirtschaftlichen Betrieben entscheidet grundsätzlich der Geschäftssitz des
Unternehmens, von dem aus die Bewirtschaftung der Flächen erfolgt, über die Zu-
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ordnung zur zuständigen Behörde. Über die Flächen in einem anderen Land wird
deren Behörde durch die KontrollsteIle unterrichtet. Sofern das Unternehmen jedoch
mehrere Betriebseinheiten in unterschiedlichen Bundesländern bewirtschaftet, so ist
jede Betriebseinheit für sich bei der in diesem Land zuständigen Behörde melde-
pflichtig.

Bei Aufuereitungs- und Importbetrieben ist ebenfalls der Geschäftssitz maßgeblich
für die Zuordnung zur zuständigen Behörde. Liegen Geschäftssitz des Unterneh-
mens und Ort der Betriebsstätte in verschiedenen Ländern, erfolgt die Meldung in
Abstimmung mit den betroffenen Behörden.

4.2 Ende des Kontrollvertrages, KontrollsteIlenwechsel

Bei Beendigung des Kontrollvertrags mit einem Unternehmen hat die KontrollsteIle
dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.
Die KontrollsteIle weist bei Erteilung der Kontrollnummer darauf hin, dass das Unter-
nehmen sich mit Beendigung des Kontrollverhältnisses dem Kontrollverfahren nach
der va (EWG) Nr. 2092/91 entzieht und sämtliche an die Verfahrensweise geknüpf-

ten Berechtigungen verliert.

Für den Fall eines KontrollsteIlenwechsels ist in den Standardkontrollvertrag ein Pas-
sus aufzunehmen, der die Übergabe von Informationen zwischen den Kontrollsteilen
abweichend von Art. 9 Abs. 7 Buchst. b) sicherstellt. Das Unternehmen muss sich
verpflichten für den Fall, das es bereits früher am Kontrollverfahren gemäß der EG-
ÖKO-Va teilgenommen hat, es der damals beauftragten KontrollsteIle zu gestatten,
alle Unterlagen - insbesondere über verhängte Auflagen und Sanktionen - sowie alle
sonstigen Informationen, die im Rahmen der Kontrolle des Unternehmens gemäß der
EG-Öko-VO erhoben wurden, der neu beauftragten Kontrollsteile auszuhändigen
oder mitzuteilen. Wenn ein Unternehmen sich weigert, einer Übergabe von Unterla-
gen und Informationen zwischen den KontrollsteIlen zuzustimmen, ist die Behörde
hierüber zu unterrichten, die dann den Informationsfluss zwischen den beteiligten

KontrollsteIlen sicherstellt.

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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5. Verfahren bei der Kontrolle von Unternehmen

5.1 Allgemeine Anforderungen in allen Kontrollbereichen

Die KontrollsteIle führt die Kontrolle nach dem von ihr vorgelegten und von der Be-
hörde geprüften und genehmigten Standardkontrollprogramm durch. Dieses ist Teil

des Qualitätsmanagement-Handbuches der KontrollsteIle.

Sofern im Verordnungstext auf die Zuständigkeit von "Kontrollbehörden bzw. Kon-
trollstellen" verwiesen wird, erfolgt die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen laut
Anhang I A, B und C sowie Anhang II A, B und D der EG-Öko-VO durch die Kontroll-
steIlen. Diese haben dabei die Vorgaben der zuständigen Behörde zu beachten.

Bei der vollständigen Besichtigung und Beschreibung der Betriebseinheit durch die
KontrollsteIle werden die erforderlichen Unterlagen und Angaben erstellt bzw. ge-
prüft. Diese müssen in der Betriebseinheit jederzeit einsehbar vorliegen. Sie sind auf

dem aktuellen Stand zu halten und umfassen mindestens die Angaben gemäß

Formblatt 13 der Anlage 3, soweit für das Unternehmen zutreffend.

Die Behörde kann den Inhalt der Angaben und Darstellungen nach Formblatt 13, das

Verfahren, sowie die erforderlichen Nachweise näher bestimmen.

Zur Vorbereitung der vollständigen Besichtigung kann die KontrollsteIle vereinbaren,
dass das unterstellte Unternehmen zuvor einen Betriebsfragebogen auszufüllen hat,
der über bestimmte sensible und kontrollaufwendige Betriebsstrukturen/ -daten Aus-

kunft gibt.

Die Prüfungen und Kontrollgänge in der Betriebseinheit hat der verantwortliche Leiter

der Betriebseinheit oder ein von ihm Beauftragter gemeinsam mit der Kontrolleu-

rin/dem Kontrolleur der KontrollsteIle vorzunehmen.

Zur Erfüllung der Vorschriften des Art. 5 Abs. 3 h), Abs. 5 f) und Abs. 5a) i) sowie
Art. 6 Abs.1 d) und Abs. 2 a) sind geeignete dokumentierte Nachweise der unmittel-
baren Lieferanten darüber vorzulegen, dass gentechnisch veränderte Organismen
und/oder deren Derivate (GVO) nicht verwendet wurden und dass nicht mit ionisie-
renden Strahlen behandelt wurde (Art. 5 Abs. 3 e) und Abs. 5a f) ). Geeignete Nach-
weise sind insbesondere verbindliche dokumentierte Erklärungen von Produzenten
oder Lieferanten oder ein qualifizierter Prüfbericht einer Probe durch ein akkreditier-

tes Prüflabor, dass die Voraussetzungen für die Kennzeichnung erfüllt sind. Sofern
ein zugekauftes Erzeugnis nachweislich aus ökologischem Landbau stammt, reicht
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dies als Nachweis für die Nichtverwendung gentechnisch veränderter Organismen
und/oder deren Derivate und für die nicht erfolgte Behandlung mit ionisierenden
Strahlen aus.

5.1.1 Anforderungen an vollständige Betriebsbesichtigungen und an den In-
spektionsbericht

Die Formblätter 13 bis 18 der Anlage 3 sind zu beachten.

Jede Probenahme ist im Inspektionsbericht zu dokumentieren.

Die getroffenen Maßnahmen und ggf. Hinweise zur Einhaltung der Verordnung sind
schriftlich festzuhalten.

Der Betrieb hat seine Zweitschrift des Inspektionsberichts mindestens fünf Jahre lang
aufzubewahren und der Behörde bei Kontrollen vorzulegen.

5.1.2 Unangekündigte Inspektionsbesichtigungen

Neben den umfassenden Besichtigungen ist die KontrollsteIle verpflichtet, nach dem
Zufallsprinzip und auch risikoorientiert jährlich bei mindestens zehn Prozent der von
ihr kontrollierten Betriebe, aber mindestens einem, eine unangekündigte Inspekti-
onsbesichtigung durchzuführen. Die Behörde kann für ihr Land auch eine höhere
Zahl festlegen. In besonderen Fällen, insbesondere bei Verdacht von Zuwiderhand-
lungen, ist die Zahl der unangemeldeten Inspektionsbesichtigungen auf ein im Ein-
zelfall erforderliches Maß zu erhöhen.

Diese Inspektionen können sich auf Teilbereiche des Betriebes/der Betriebseinheit
beschränken.

5.2 Besondere Anforderungen in den einzelnen Kontrollbereichen

5.2.1 Kontrollbereiche A.1 und A.2

Betriebseinheiten für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse aus landwirtschaftli-
cher Erzeugung oder Sammlung in freier Natur sowie für Tiere und tierische Er-
zeugnisse aus der Tierproduktion.

Einzelheiten dazu siehe Formblatt 13 der Anlage 3.

Das Unternehmen hat alle von ihm bewirtschafteten Betriebseinheiten zu benennen,
auch wenn sie möglicherweise nicht kontrollpflichtig sind, weil sie nicht in demselben
Gebiet liegen; die Entscheidung, ob sie kontrollpflichtig sind, trifft die KontrollsteIle
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ggf. in Abstimmung mit der Behörde. Wenn zusätzlich eine Betriebseinheit des un-
terstellten Unternehmens in demselben Gebiet existiert, für die Art. 8 nicht zutrifft,
sind die dort durchgeführten Kontrollen hinreichend und mit Datum zu dokumentie-

ren.

Die EG-Öko-VO weist an verschiedenen Stellen auf "geltende einzelstaatliche Be-
stimmungen oder _ falls solche Bestimmungen nicht bestehen - den von den Mit-
gliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten Standards" hin, wo sie selbst
keine Regelung trifft. Als akzeptierte Standards gelten in diesen Fällen die Rahmen-
richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) und des Bundes-
verbandes Naturkost Naturwaren (BNN) sowie die jeweils darauf aufbauenden Ver-

bandsrichtlinien.

Der Erzeuger, der Futtermittel zukauft, vergewissert sich, welche Einzelfuttermittel
(konventionell, in Umstellung, ökologisch) und Zusatzstoffe in dem vorgesehenen
Futtermittel mit welchen Anteilen enthalten sind und dass nur nach der EG-Öko-VO
zugelassene Stoffe verwendet werden. Sofern diese Information nicht aus der Kenn-
zeichnung hervorgeht, lässt er sie sich von dem Lieferanten schriftlich zusichern.

Die Nichtverfügbarkeit von Tieren aus ökologischer Herkunft zum Aufbau, Wieder-
aufbau oder zur Erneuerung eines Bestandes oder zur Ergänzung der natürlichen
Bestandsvergrößerung und zur Bestandserneuerung (nullipare) weiblicher Tiere
nach Anhang I B Ziffern 3.4, 3.6 und 3.8 der EG-Öko-VO ist nachzuweisen. Näheres
regeln die Behörden bis zu einer Einigung der Länder auf ein einheitliches Verfahren.

Bei der Verwendung von Tierarzneimitteln gemäß Anhang I B Ziffer 5.6 bzw. An-

hang I C Ziffer 6.7 der EG-Öko-VO ist Folgendes zu beachten:
Der Betrieb muss in einem Behandlungskonzept die Medikamente (einschließlich

Wirkstoffe) für die wichtigsten Erkrankungen und die Art und Weise ihrer Verwen-

dung (einschließlich Dosierung, Dauer der Behandlung und gesetzliche Wartezeiten)

dokumentieren und der KontrollsteIle vorlegen. Nur wenn ein qualitativoder quantita-

tiv darüber hinaus gehender Medikamenteneinsatz erfolgt, ist eine Übergabe der

vollständigen, das jeweilige Tier betreffenden Aufzeichnungen vor der Vermarktung

an die KontrollsteIle erforderlich. Gemäß Anhang I B. Nr. 5.6 bzw. Anhang I C Nr. 6.7
i. V. m. Anhang III A. 2 Nr. 4 ist der Einsatz aller Tierarzneimittel.einschließlich der

Diagnose, Dosierung, Art der Verabreichung, Dauer der Behandlung und die gesetz-

liche Wartezeit im Haltungsbuch bzw. im Stockverzeichnis einzutragen. Die Kontroll-

steIle überprüft das Behandlungskonzept und die Eintragungen im Haltungsbuch

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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zumindest im Rahmen der jährlichen vollständigen Kontrolle und nimmt in ihre Un-

ternehmensakte die betriebliche Dokumentation des medizinischen Behandlungs-

konzeptes auf.

Der Vertrag über die Abgabe oder Annahme überschüssiger Wirtschaftdünger tieri-
scher Herkunft nach Anhang I B Ziffer 7.4 der EG-Öko-VO ist schriftlich abzuschlie-
ßen und der KontrollsteIle unaufgefordert vorzulegen. Einzelheiten zum Informati-
onsaustausch sind im Formblatt 10 (2) der Anlage 3 geregelt.

5.2.2 Kontrollbereich B

Aufbereitungseinheiten für pflanzliche und tierische Erzeugnisse sowie für aus
pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmitteln

Einzelheiten dazu siehe Formblatt 13 der Anlage 3.

5.2.3 Kontrollbereich C

Einführer von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen sowie von aus pflanz-
lichen undloder tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmittel aus Dritt-
ländern

Einzelheiten dazu siehe Formblatt 13 der Anlage 3.

Eine Lagerung in Einrichtungen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einer an-
deren Region liegen, ist nur zulässig, wenn:

der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates oder der anderen Region
diese Einrichtung des Einführers gemäß Art. 8 gemeldet ist und
die Lagereinrichtung in dem anderen Mitgliedstaat oder der anderen Region
nachweislich der Überwachung derselben KontrollsteIle oder einer anderen ;,
Kontrollsteile oder der zuständigen Behörde unterliegt und im zweiten Fall diese
zu einem gegenseitigen Daten- und Erkenntnisaustausch berechtigt und ver-
pflichtet sind; das Bestehen eines entsprechenden Vertrages ist nachzuweisen.

Die Anschriften der voraussichtlich verwendeten Einrichtungen in anderen Regionen
bzw. Mitgliedstaaten und die dort tätigen Kontrollbehörden bzw. -stellen sind im Mel-
deformular zu benennen; die Angaben sind gegenüber der Behörde auf dem aktuel-
len Stand zu halten.
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6. Berichtstätigkeit der KontrollsteIle

Die KontrollsteIlen informieren die zuständige Behörde über ihre Kontrolltätigkeit ent-

sprechend deren Vorgaben.

Die Kontrollsteile übersendet der zuständigen Behörde bis zum 31. Januar eines je-

den Jahres
1. ein Verzeichnis der Unternehmen, die zwischen dem 01.01. und dem 31.12. des

Vorjahres ihrer Kontrolle im Zuständigkeitsbereich dieser Behörde unterstanden
haben mit Angaben zu den bewirtschafteten Flächen für jeden Erzeuger (Gesamt

und davon ökologisch, inklusive Umstellungsfläche),
2. einen zusammenfassenden Bericht unter Verwendung von Anlage 2, getrennt

nach ihrer Tätigkeit in den einzelnen Ländern sowie im Bundesgebiet,
3. einen Bericht über die erteilten Ausnahmegenehmigungen nach Art. 6 Abs. 3

Buchst. a), sofern sie bei der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen beteiligt

war; Fehlanzeige ist erforderlich,
4. einen Bericht über erteilte Genehmigungen von Anbindehaltungen nach Anhang I

Teil B Nr. 6.1.5 der EG-Öko-VO (Anzahl der noch bestehenden Genehmigungen
für Betriebe mit Anbindehaltung; Anzahl der betroffenen Stallplätze insgesamt),

5. einen Bericht über erteilte Genehmigungen nach Anhang I B Ziffern 3.4, 3.6 und
3.8 der EG-Öko-VO (Anzahl der Genehmigungen; Art und Anzahl der zugekauf-

ten Tiere),
6. einen Bericht über die bestehenden Ausnahmegenehmigungen nach Anhang I B

Nr. 8.5.1, sofern sie bei der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen beteiligt war.
Dabei ist für jeden Sachverhalt (8.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.5, Anhang VIII) jeweils die

Zahl der Betriebe zu berichten.

Neben der oben unter 2. genannten Jahresmeldung berichtet die KontrollsteIle der
zuständigen Behörde für deren Zuständigkeitsbereich in dem von dieser gefor-
derten Turnus über den aktuellen Umfang der Vertragsverhältnisse, die im vergan-
genen Zeitraum erfolgte Kontrolltätigkeit und über die dabei festgestellten Unregel-
mäßigkeiten und die verhängten Sanktionen nach dem Muster der Anlage 2. Fehl-

anzeige ist erforderlich.

7. Abwicklung von Beschwerden in Bezug auf die Durchführung
von Kontrollen nach der EG-Öko-VO

unoeschedet sonstiger rechtlicher Möglichkeiten bei der Behandlung von Beschwer-
den können die Länder hierzu spezifische Verfahrensweisen vorsehen, die in der

Regel angewandt werden sollen.

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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Die KontrollsteIlen sollen vor Vorlage einer Beschwerde bei der zuständigen Behörde
in der Regel wie folgt verfahren:

7.1 Beschwerden von Unternehmen gegen die KontrollsteIle

Zur Behebung von Unstimmigkeiten zwischen KontrollsteIle und Unternehmen, die

sich direkt auf die Durchführung des Kontrollverfahrens beziehen, hat die Kontroll-
steIle entsprechende Regelungen in den Verfahrensanweisungen vorzusehen. Soll-
ten diese nicht zu einem befriedigenden Abschluss führen, sollte eine von beiden
Seiten akzeptierte Vermittlerperson eingeschaltet werden. Nur wenn auch hier keine
Einigkeit erzielt wird, soll die zuständige Behörde eingeschaltet werden.

7.2 Beschwerden von Kontrollpersonal gegen eine KontrollsteIle

Zur Behebung von Unstimmigkeiten zwischen KontrollsteIlenleitung und Kontrollper-
sonal, die sich direkt auf die Durchführung des Kontrollverfahrens beziehen, hat die
KontrollsteIle entsprechende Regelungen in den Verfahrensanweisungen vorzuse-
hen. Sollten diese nicht zu einem befriedigenden Abschluss führen, sollte eine von
beiden Seiten akzeptierte Vermittierperson eingeschaltet werden. Nur wenn auch
hier keine Einigkeit erzielt wird, soll die zuständige Behörde eingeschaltet werden.
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Anschriften aller Betriebsstätten/ verwendeten Einrich-
tungen mit Ortsteil, sofern abweichend von der Postan-

schrift des Unternehmens.

Name, und Anschrift des Unternehmens
(ggf. Telefon, Telefax u./o. E-Mail)

Wird von der KontrollsteIle ausgefüllt:
Landkreis:

Anschrift der zuständigen Behörde Der Vertrag nach 5.3. dieser Meldung stimmt mit dem im
Antrag auf Zulassung als private Kontrollstelle vorgelegten
Muster überein: O Ja, daner keine eigene Vorlage

ONein; Vertrag ist beigefügt.
Datum des Vertragsabschlusses mit dem Unterneh.men:

Datum des ersten Inspektion gemäß Anh. JII A. I Nr.Z; A.l
Nr. I; B Nr.l; C Nr.l (ggf. geplanter Termin)

Dem Unternehmen wurde folgende Nummer zugeteilt:
D- __

Datum Unterschrift der KontrollsteIle

(Wiederholung in Druckbuchstaben:)

Meldung nach Artikel 8 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vorn 24.06.1991 über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (AbI. EG Nr. L

198/1) in der jeweils geltenden Fassung (im folgenden EG-Öko-VO);
O Da der vorgesehene Platz nicht ausreicht, stehen weitere Angaben auf einem Zusatzblatt.

1. In unserem Unternehmen werden Produkte im Sinne von Artikel1 der EG-Öko-VO mit dem Ziel der

Vermarktung

O erzeugt oder gesammeltO Das Unternehmen verfügt auch über eine nicht-ökologische Betriebseinheit

O aufbereitet (verarbeitet, haltbar gemacht, mit einem Hinweis auf den ökologischen

Landbau gekennzeichnet oder verpackt),

O aus einem Land außerhalb der Europäischen Union (Drittland) eingeführt.

2. Nur von landwirtschaftlichen Betrieben auszufüllen Ueweils gesamt und nach Bundesländern)·

Gesamt Land: Land: Land:

Landwirtschaftliche Nutzfläche
ha ha ha ha

davon ökologisch bewirtschaftet
ha ha ha ha

Die EG-Öko-VO verpflichtet landwirtschaftliche Betriebe und Sammler, die zur Produktion genutzten
Flächen anzugeben und offen zulegen, seit wann auf diesen nach den Grundregeln des ökologi-
schen Landbaues bewirtschafteten Flächen keine Mittel mehr verwendet werden, die mit Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) der EG-Öko-VO unvereinbar sind. Wir rnaenen dazu folgende Angaben:

O Auf na der ökologisch bewirtschafteten Fläche unseres Betriebes wurden in den letzten
zwei Jahren von der EG-Öko-VO nicht zugelassene Mittel verwendet.

O Seit... werden auf den ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw.
Sammelflächen nur solche DOnge- und Pflanzenschutzmittel verwendet, die von der EG-Öko-

VO in Anhang II genannt sind.
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3. Gemäß den Anforderungen von Anhang IV der EG-Öko-VO machen wir die entsprechenden Anga-

ben:

OLandwirtschaftlicher Betrieb im Sinn der EG-Öko-VO

Unser Betrieb ist ein

OMarktfruchtbetrieb OFutterbaubetrieb OVeredelungsbetrieb OBetrieb mit Sonderkulturen

mit folgenden Hauptprodukten:

OAufbereitungsbetrieb, Einfuhrbetrieb

Unser Unternehmen bereitet Produkte aus folgenden Produktgruppen auf bzw. führt Produkte aus

folgenden Produktgruppen aus Drittländern ein:

4. Diese Tätigkeit(en) melden wir gemäß Artikel 8 der EG-Öko-VO an und unterstellensie dem Kontroll-

verfahren gemäß Artikel 9 und 11 der genannten Verordnung.

5. Wir geben hierzu folgende Angaben und Erklärungen ab:

5.1. Wir verpflichten uns, die Maßgaben gemäß Artikel 5 und 6 (Erzeugung und Etikettierung)

und/oder Artikel 11 (Einfuhren aus Drittländern) der EG-Öko-VO einzuhalten.

5.2. Wir nehmen davon Kenntnis, dass die hier gemachten Angaben aufgrund der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91 erhoben werden und die Erteilung dieser Auskünfte Voraussetzung für die

Aufnahme in das Kontrollverfahren ist.

5.3. Für die vorgeschriebene Kontroile der oben genannten Betriebsstätten und Einrichtungen wurde

mit folgender/folgenden dort gemäß EG-Öko-VO zugelassener/zugelassenen Kontrollstelle(n)

bzw. Kontrollbehörde(n) ein Vertrag abgeschlossen:

Name Anschrift

6. Wir verpflichten uns,

- Betriebskontrollen außer von der betrauten KontrollsteIle und von der zuständigen Behörde auch

von deren Beauftragten bzw. von zugelassenen Erfüllungsgehilfen durchführen zu lassen,

- bei Betriebskontrollen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einblick in aile einschlägigen

Informationsquellen und Datensammlungen zu geben.

Ort, Unterschrift (Vorname, Nachname)Datum

(Wiederholung in Druckbuchstaben)
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Bericht über Kontrolltätigkeit gemäß Art. 9 (8) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

Leitlinien zum Kontrollverfahren derVO (EWG) Nr. 2092/91, Anlage 2, Stand: 06.04.2001

Name der KontrollsteIle:
Codenummer: DE- Öko-Kontrollstelle

Bundesland
Berichtszeitraum:

1) Umfang der Kontrolltätigkeit gemäß Art. 8 und 9 sowie Anhang III
Unternehmen mit Betriebseinheiten im Kontrollbereich

A AB B BC C AC/ABC Gesamt

Anzahl der Unternehmen gesamt

neu hinzugekommene Unter-
nehmen

abgemeldete Unternehmen

gesamte Fläche in ha LF
k".ii 1·,.·..t···.·F· l;~·

davon ökologisch bewirtsch.
I<P'· l~?" ····.·.·r··.····.;}.·;··.:

Zahl vollständige Kontrollen

Zahl unangekündigte Kontrollen

davon Verdachtskontrollen

Anzahl der Probenahmen

davon im Verdachtsfall

Leitlinien, Stand: 06.04.2001

2) Fälle von Verstößen/Unregelmäßigkeiten u. Sanktionen/Maßnahmen gemäß Art. 9 (6) c)
Sanktion/Maßnahme der KontrollsteIle

chtkonformität im Bereich: schrift!. Verstärkte Nach- Abmah- Entfernung Kündigun- noch

Hinweis Aufzeichn.-u. kontrolle nung Öko-Hinw. gen od. offen

Mittei!.pflicht von Partie Verbot
nach Art.9

(9) b)

ArtikelS Etikettierung

ArtikelSZutaten -7 Anhang VI

ArtikelSEinfuhr gem. Artikel11

Artikel 6 (1) -7 Anhang I A

Artikel 6 (1) -7 Anhang II A

Artikel 6 (1) -7 Anhänge II B

Artikel6 (3) Saatgut

Artikel 6 (1) -7 Anhang I B

Artikel 6 (1) -7 Anhang II C

Artikel 6 (1) -7 Anhang II D

Artikel 6 (1) -7 Anhang II E

Artikel6 (1) -7 Anhang I C

Artikel 9 (3) -7 Anhang III A.1

Artikel 9 (3) -7 Anhang III A.2

Artikel 9 (3) -7 Anhang III B

Artikel 9 (3) -7 Anhang III C

Sonstiges (Erläuterungerforderlich)

Summe



Leitlinien zum Kontrollverfahren nach der va (EWG) Nr. 2092/91, Anlage 6, Neutralitätsfragebogen

KontrollsteIle:

Fragebogen zur Objektivität von KontrollsteIlenpersonal

Nach Art. 9 Absätze 5, 6 und 11 und Nr. 4.2.0 EN 45011/ISO Guide 65 arbeitet die Kon_
trollstelle unparteiisch und objektiv. Das Personal darf keine Tätigkeiten ausüben, die rn'l
einer unparteiischen und objektiven Arbeit unvereinbar sind. I

Die folgenden Angaben und Fragen sind von der Person, die in

Bundesland / Bundesländer -

als Kontrolleurin/Kontrolleur tätig werden will, auszufüllen:

Name Kontrollbereich

• Ich übe eine leitende Funktion (Geschäftsführer - oder Vorstandstätigkeit bei einem
Verband des ökologischen Landbaus) aus.

ja Name des Verbandes nein

• Ich übe Tätigkeiten in (einem) herstellenden, verarbeitenden und/oder vermarkten-
den Unternehmen aus, bei denen Interessenskollisionen mit meiner Inspektorentä-
tigkeit auftreten können (z.B. in einem Weinbaubetrieb durch Einsicht in die Kun-
denkarte des kontrollunterworfenen Betriebes)

ja Name des/der Unternehmen nein

• Ich berate ökologisch wirtschaftende Betriebe oder aufbereitende Unternehmen

ja nein

Land oder Länder, in dem/denen die Tätigkeit beabsichtigt ist

Art der Betriebe, bei denen die Tätigkeit beabsichtigt ist

• Ich werde Änderungen zu den oben gemachten Angaben mitteilen.

Datum, Unterschrift d. Kontrolleurin/Kontrolleurs, Wiederholung in Druckbuchstaben 22319

Leitlinien, Stand: 06.04.2001
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Entwurf
Stand: 31.10.2001

Vorblatt
eines Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der

Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus
(Öko-Landbau-Gesetz - ÖLG)

A. Problem und Ziel

Auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus hat die Europäische Gemeinschaft mit der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABI. EG
Nr. L 198 S.l) _EG_Öko-Verordnung - sowie mit den zu ihrerDurchfUhrung erlassenen Rechts-
akten gemeinschaftsweite Vorschriften über die Erzeugung, die Vermarktung einschließlich der
Kennzeichnung, die Einfuhr und die Kontrolle dieser Erzeugnisse erlassen.

Die Entscheidung darüber, ob das dort vorgeschriebene regelmäßige Kontrollverfahren, dem sich
die Betriebe des ökologischen Landbaus zu unterwerfen haben, von den zuständigen Behörden
oder von zugelassenen privaten Kontrollstellen durchgefUhrt wird, ist den Mitgliedstaaten über-
lassen und bedarf einer gesetzlichen Regelung. Da in Deutschland wesentliche Teile der Kontrol-
len von Privaten durchgeführt werden sollen, müssen im gleichen Zuge deren Aufgaben und
Pflichten gegenüber den zuständigen Behörden geregelt werden. Darüber hinaus muss die Durch-

führung bestimmter Vollzugsaufgaben gebündelt werden.

Zum Schutz der Verbraucher vor missbräuchlicher Bezugnahme auf den ökologischen Landbau in
der Kennzeichnung und Werbung flir Erzeugnisse im Sinne der EG-Öko- Verordnung sind eigen-

ständige Straf- und Bußgeldtatbestände erforderlich .

.~
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Durch das Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Ge-
biet des ökologischen Landbaus wird das Kontrollverfahren in weiten Teilen zugelassenen priva-
ten KontrollsteIlen übertragen, und es werden die rechtlichen Voraussetzungen flir die Zulassung
der Kontrollstellen festgelegt. Die Durchführung bestimmter Vollzugsaufgaben wird beim Bund
angesiedelt. Zur Ahndung von Verstößen gegen die Bestimmungen der EG-Ökb-Verordnung und
dieses Gesetzes werden ferner Straf- und Bußgeldvorschriften eingeführt.

C. Alternativen

Keine. ,.

;1
l'.':;1
j ~I

li

li
D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Belastungen der öffentlichen Haushalte außerhalb des Vollzugsaufwandes sind nicht zu er-

warten.

2. Vollzugsaufwand

Für die Länder und Gemeinden sind insgesamt keine zusätzlichen Kosten für den Vollzug
zu erwarten, da die EG-Öko- Verordnung bisher schon von den Ländern vollzogen worden
ist. Durch das Gesetz entsteht nach vorläufiger Einschätzung des BMV'EL zusätzlicher Per-
sonalbedarfbei der BLE von bis zu acht Planstellen/Stellen. Darüber wird im Rahmen der

Beratungen zum Haushalt 2003 zu entscheiden sein.

E. Sonstige Kosten

Für die Wirtschaftsbeteiligten fallen gegenüber der bisherigen Rechtslage keine höheren Kosten
an. Es sind keine nachhaltigen Auswirkungen flir die Einzelpreise, das Preisniveau sowie das Ver-

braucherpreisniveau zu erwarten.



Stand: 31.10.2001

Entwurf

eines Gesetzes zur. Durchführung der Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus

(Öko-Landbau-Gesetz - ÖLG)

Vom 2001

Der Bundestag hat roit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

§l
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz dient der Durchfuhrung der Verordnung (ßWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABt EG Nr. L 198 s.n in der jeweils geltenden
Fassung sowie der zu ihrer Durchfuhrung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft.

§2
Durchftihrung

(l) Die Durchfuhrung einschließlich der Überwachung der Einhaltung der in § l genannten
Rechtsakte, dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt

ist.

(2) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung ist zuständig fur

l. die Entscheidung über
a) die Zulassung der privaten Kontrollstellen (Kontrollstellen) nach Artikel 9 Abs. 5 der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und
b) den Entzug der Zulassung nach Artikel9 Abs. 6 Buchstabe d der Verordnung (ßWG)

Nr. 2092/91 nach Maßgabe des § 4 Abs. 3,
2. die Erteilung einer Codenummer an Kontrollstellen nach Artike19 Abs, 6a der Verordnung

(ßWG) Nr. 2092/91,
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3. die Erteilung einer Genehmigungfür die Vermarktung von aus Drittländern eingeführten
Erzeugnissen nach Artikel l l Abs. 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sowie

4. die Erteilung einer Zulassungfür die Venvendung von Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der Kommission vom
29. Januar 1993 zurFestlegung des Inhalts des Anhangs VI der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel sowie der Durchführungsvor.
schriften zu deren Artikel S Absatz 4 (ABI. EG Nr. L 2S S.5) in der jeweils geltenden Fas-

sung.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1, ganz

oder teilweise
a) aufKorttrollstellen oder
b) andere natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, die in gleicherweise wie

KontrollsteIlen die Gewähr fur eine unabhängige, sachkundige und zuverlässige Erfül-

lung der Aufgaben bieten,
zu übertragen (Beleihung) oder sie darán zu beteiligen (Mitwirkung),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung und der Mitwirkung zu regeln.
Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigung nach Satz l durch Rechtsverordnung ganz
oder teilweise auf andere Landesbehörden zu übertragen.

§3

Kontrollsystem

(1) Vorbehaltlich einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1wird das Kontrollverfahren nach
Artikel9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 und Anhang ID der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
von KontrollsteIlen durchgeführt, soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht mit der Durchführung
eines Venvaltungsverfahrens verbunden ist.

(2) Eine Tätigkeit nach Artikel 8 Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist unverzüglich
nach deren Aufnahme gemäß Artikel 8 Abs. l Buchstabe a dieser Verordnung bei der zuständigen
Behörde des Landes, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, zu melden und gemäß Buchstabe b

dem Kontrollverfahren zu unterstellen.
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§4

Entscheidung über die Zulassung der Kontrollstellen und
den Entzug der Zulassung

(l) Eine Kontrollstelle ist auf Antrag zuzulassen, wenn
1. sie die Anforderungen nach Artikel 9 Abs. 5 und ~l der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

erfullt,2. sichergestellt ist, dass sie das Kontrollverfahren nach Artike19 Abs. l in Verbindung mit
Abs.3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ordnungsgemäß durchfulut,

3. die fur die Zulassung erhobenen Gebühren entrichtet worden sind und

4. sie eine Niederlassung im Inland hat.

(2) Die Zulassung wird fur das gesamte Bundesgebiet erteilt. Sie kann rur Länder, in denen auf
Grund einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs, 3 eine Beleihung vorgesehen ist, unter der Bedin-

gung erteilt werden, dass die Beleihung erfolgt.

(3) Die Tätigkeit einer Kontrollstelle wird im Sinne des Artike19 Abs. 6 Buchstabe a bis d,
ausgenommen die Entscheidung über den Entzug ihrer Zulassung, der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 von der fur den Sitz der Kontrollstelle nach Landesrecht zuständigen Behörde im
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des Landes, in dem die Kontrollstelle ihre jeweilige
Tätigkeitausübt, überwacht. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung darf den Ent-
zug einer Zulassung erst verfugen, wenn ihr eine unanfechtbare Entscheidung der nach Satz 1
zuständigen Behörde über die einen Entzug begründenden Tatsachen vorgelegt wird.

§5
pflichten der KontrollsteUen

(l) Die Kontrollstelle ist verpflichtet, die Tätigkeit jedes Unternehmens im Sinne des ArtikelS
Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gegen angemessene Vergütung in ihre Kontrollen
einzubeziehen, soweit das Unternehmen die Einbeziehung verlangt und die Tätigkeit in dem Land
ausübt, in dem die Kontrollstelle zugelassen ist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann
auf Antrag der Kontrollstelle eine Ausnahme von der Verpflichtung nach Satz l zulassen, soweit
die Kontrollstelle zur Gewährleistung eines objektiven und wirksamen Kontrollverfahrens ein
berechtigtes Interesse hat, die Tätigkeit des Unternehmens nicht in ihre Kontrollen einzubeziehen.

(2) Stellt eine Kontrollstelle bei ihrer Tätigkeit Unregelmäßigkeiten oder Verstöße im Sinne des
Artikels 9 Abs. 9, des Artikels 10 Abs. 3 oder des Artikels lOa Abs, l der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 fest, so unterrichtet sie hiervon unverzüglich die für den Ort der Tätigkeit des betrof-

fenen Unternehmens nach Landesrecht zuständige Behörde.
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(3) Beabsichtigt eine Kontrollstelle, ihre Tätigkeit einzustellen, unterrichtet sie hiervon spätestens
drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende ihrer Tätigkeit die von ihr kontrollierten Unterneh-
men, die nach Landesrecht fur den Ort der Tätigkeit der Unternehmen zuständigen Behörden

sowie die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung.

§6
Überwachung

(l) Unternehmen im Sinne des ArtikelS Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sowie natür-
liche und juristische Personen und nicht rechtsfåhige Personenvereinigungen, die Erzeugnisse im
Sinne des Artikel l Abs. l und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erzeugen, aufbereiten, ein-
fuhren, innergemeinschaftlich verbringen oder vermarkten, haben den zuständigen Behörden auf
Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der den Behörden durch dieses Gesetz

oder auf Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind, dürfen im Rahmen des Absatzes l
Betriebsgrundstücke, Geschäfts- oder Betriebsräume, Verkaufseinrichtungen oder Transportmittel
des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- oder Betriebszeit betreten und dort

l. Besichtigungen vornehmen,
2. Proben gegen Empfangsbescheinigung ohne Entschädigung entnehmen; aufVerlangen des

Betroffenen ist ein Teil der Probe oder, falls diese unteilbar ist, eine zweite Probe amtlich

verschlossen und versiegelt zurückzulassen,
3. Geschäftsunterlagen einsehen und prüfen.

(3) Der Auskunftspflichtige hat das Betretender Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume,
Verkaufseinrichtungen und Transportmittel sowie die dort vorzunehmenden Besichtigungen zu
dulden, die zu besichtigenden Erzeugnisse selbst oder durch andere so darzulegen, dass die Be-
sichtigung ordnungsgemäß vorgenommen werden kann, .die Proben entnehmen zu lassen, selbst
oder durch andere die erforderliche Hilfe bei Besichtigungen und Probenahme zu leisten sowie

die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und prüfen zu lassen.

(4) Erfolgt die Überwachung beim innergemeinschaftlichen Verbringen oder bei der Einfuhr, so
gilt Absatz 3 entsprechend auch fur denjenigen, der die Erzeugnisse fur den Betriebsinhaber in-

nergemeinschaft1ich verbringt oder einfuhrt.
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(5) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen ve¡weigern, deren Beant-
wortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. l Nr. l bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz

über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§7

Datenübermittlung, Außenverkehr

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einander die zur Übe¡wachung der Kontrollstellen notwen-
digen Auskünfte. Stellt eine Behörde Mängel nach Artikel 9 Abs. 6 Buchstabe a bis d der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 bei der Durchführung der von einer Kontrollstelle wahrzunehmenden
Aufgaben fest, so unterrichtet sie hiervon unverzüglich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und

Ernährung.

(2) Die zuständigen Behörden können, soweit es zur Einhaltung der Vorschriften auf dem Gebiet
des ökologischen Landbaus erforderlich ist, Daten, die sie bei der Durchführung der in § l ge-
nannten Rechtsakte, dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen gewonnen haben, vorbehaltlich der Regelung des Absatzes 3 den zuständigen Behörden
anderer Länder, des Bundes oder anderer Mitgliedsstaaten sowie der Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaft mitteilen-

(3) Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedsstaaten und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere die Unterrichtung nach Artikel l GaAbs. l der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 über festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße oder die jährlichen
Mitteilungen und Unterrichtungen nach Artikel 15 dieser Verordnung, obliegt dem Bundesminis-
terium fur Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Es kann diese Befugnis durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung übertragen. Ferner kann es diese Befugnis durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates auf die nach Landesrecht zuständigen Behörden übertragen.

§8
Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen der zuständigen Stellen, die nach Artikel9 der Verordnung (ßWG)
Nr. 2092/91 zu Kontroll- und Überwachungszwecken vorzunehmen sind, sowie für Amtshand- .
lungen nach § 2 Abs. 2 können kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben werden.
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(2) Die nach Absatz 1 kostenpflichtigen Tatbestände werden durch Landesrecht bestimmt, soweit

die Amtshandlungen nicht durch die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung vorgenom_

men werden. Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird

ermächtigt, fur Amtshandlungen nach § 2 Abs, 2 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium

der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die gebührenpfliChtigen

Tatbestände und die Gebührenhöhe zu bestimmen.

§9
Ermächtigungen

Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt,

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. die Erhebung von Daten über Art und Umfang der Erzeugung, Verarbeitung und Einfuhr

von Erzeugnissen des ökologischen Landbaus nach Artikel l Abs. l und 2 der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91 vorzuschreiben,
2. nähere Bestimmungen zu den Meldungen nach Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der Verord-

nung (EWG) Nr. 2092/91 zu erlassen sowie die Mitteilung ergänzender Angaben nach

deren Artikel 8 Abs. 2 Satz 2 vorzuschreiben,
3. die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Zulassung

nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie das Verfahren des Entzugs der Zulassung nach Abs. 3 Satz 2

zu regeln.

§ 10
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Artikel5

Abs. l Buchstabe a bis c oder d Satz l, Abs. 3 Buchstabe a bis g Satz Ioder Buchstabe h, Abs. 5
Buchstabe a bis e Satz loder Buchstabe h oder Abs, Sa Buchstabe a bis h Satz loder Buchstabe i

der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischenlandbau

und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
(AB!. EG Nr. L 198 S. l), die zuletzt durch Verordnung (EG) Nr. 436/2001 der Kommission vom

2. März 2001 (ABI. EG Nr. 63 S. 16) in der Kennzeichnung oder Werbung rur ein Erzeugnis nach

Artikel l Abs, l Buchstabe a und b auf den ökologischen Landbau Bezug nimmt.
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§11
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 10 bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlichoder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 2 eine Tätigkeit nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig meldet oder

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dem Kontrollverfahren unterstellt,
2. entgegen § 5 Abs. 3 ein Unternehmen, eine Behörde oder dieBundesanstalt fur

Landwirtschaft und Ernährung nicht oder !licht rechtzeitig unterrichtet,
3. entgegen § 6 Abs. l eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht

rechtzeitig erteilt,
4. entgegen § 6 Abs. 30der 4 eine Maßnahme nicht duldet oder
5. einer Rechtsverordnung nach § 9 Nr.loder 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf

Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fur

einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorscbrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kannin den Fällen des Absatzes l mit einer Geldbuße bis zu [dreißig-
tausend] Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu [zwanzigtausend} Euro

geahndet werden.

§ 12
Einziehung

Ist eine Straftat nach § to oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 11 Abs. lader 2 begangen wor-
den, so können Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit bezieht, und
Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen
sind, eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten sind anzuwenden.
.u

,h
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§ 13
Übergangsvorschrift

KontrollsteIlen, die am (Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttreten dieses Gesetzes) zur Durch-
führung der nach Artikel9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
erforderlichen Kontrollen zugelassen oder mit der Durchführung dieser Kontrollen beauftragt wa-
ren, gelten als vorläufig zugelassen. Die vorläufige Zulassung erlischt,

1. wenn nicht bis zum [letzten Tag des vierundzwanzigsten auf das Inkrafttreten folgenden
Kalendermonats] die Erteilung der Zulassung beantragt wird oder

2. im Fall rechtzeitiger A1ltragstellungmit Eintritt der Bestandskraft der Entscheidung über

den Antrag.

§ 14
Inkrafttreten

§ 2 Abs. 3, § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 8 Abs. 2 Satz 2 und § 9 treten am Tage nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes in Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz am [Einsetzen: Erster Tag des neunten
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.



Vorläufige Begründung

A. Allgemeiner Teil

Das Gesetz dient der Durchfùhrung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni
1991 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaft-
lichenErzeugnisseund Lebensmittel (;\Bl. EG Nr. L 198 S.l) _EG-Öko-Verordnung - sowie der
zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft.

Die EG_Öko-Verordnung eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die gemeinschaftsrecht-
lich vorgeschriebenen Kontrollen der Betriebe des ökologischen Landbaus von den zuständig:

n

Behörden oder vonzugelassenen privaten Kontrollstellen durchführen zu lassen. In Ausübung
dieser Wahlmöglichkeit sollen in Deutschland die Kontrollen in weiten Teilen privaten Kontroll-
stellen vorbehalten bleiben. Damit wird eine in der überwiegenden Zahl der Länder bereits prak-
tizierte und bewährte Aufgabenerledigung ¡lurch Private gesetzlich festgeschrieben. In diesem
Fall bedarf es nach der EG_Öko-Verordnung der Zulassung der privaten Stellen durch eine seitens

der Mitgliedstaaten zu bestimmende Behörde, deren Erteilung wiederum von der Erfüllung

bestimmter Anforderungen abhängig ist.

Die vorgesehene Durchführung des Kontrollverfahrens nach der EG_Öko-Verordnung durch Pri-
vate bietet des Weiteren die Möglichkeit zu einer länderübergreifenden Tätigkeit der KontrollsteI-
len, an der sowohl die KontrollsteIlen selbst als auch die kontrollierten Betriebe ein erhebliches
Interesse haben, z. B. um den gesamten, in mehreren Betriebsteilen stattfindenden Herstellungs-
prozess durch eine Kontrollstelle kontrollieren zu lassen. Damit eine Kontrollstelle länderüber-
greifend tätig werden kann, soll ihre Zulassung von einer einzigen Stelle und grundsätzlich fur das
gesamte Bundesgebiet erteilt werden, wobei die Überwachung der Tätigkeit der KontrollsteIlen

weiterhin in der Zuständigkeit der einzelnen Länder verbleiben soll.

In Ergänzung der Vorschriften über die Kontrolle der Betriebe des ökologischen Landbaus durch
Private bedarf es ferner der gesetzlichen Regelung von Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten
gegenüber den zuständigen Behörden. Die zuständigen Behörden werden so in die Lage versetzt,
die ihnen vorbehaltenen hoheitlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Betriebe des ökologischen
Landbaus zu ergreifen. Auch bedarf es entsprechender Mitteilungen in den Fällen, indenen
Deutschland gegenüber den Organen der Europäischen Gemeinschaft und den anderen 1vlitglied-
staaten zur Information verpflichtet ist. Des Weiteren sollen Regelungen fur den Fall vorgesehen

werden, dass eine private Kontrollste\le ihre Kontrolltätigkeit einstellt.
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Zum Schutz der Verbraucher vor missbräuchlicher Bezugnahme auf den ökologischen Landbau in
der Kennzeichnung und Werbung fur Erzeugnisse im Sinne der EG-Öko- Verordnung sind eigen-

ständige Straf- und BußgeJdtatbestände erforderlich.

Nach Artikel 72 Abs, 2 des Grundgesetzes (GG) hat der Bund im Bereich der konkurrierenden
Gesetzgebung _ fur das vorgesehene åko-Landbau-Gesetz zugewiesen durch Artikel 74 Abs, 1

Nr. 17 GG (Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung sowie die Ein- und Ausfuhr
landwirtschaftlicher Erzeugnisse), Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) und auch
Artikel74 Abs. l Nr. 20 GG (Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genussmitteln) ~ das Ge-
setzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine

bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

Eine bundesgesetzliche Regelung zur Durchfuhrung der EG-Öko- Verordnung ist zur Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Dies gilt insbesondere
im Hinblick auf die einheitliche Ausgestaltung des Kontrollverfahrens im ökologischem Landbau
in Deutschland, etwa durch die Schaffung einheitlicher Voraussetzungen fur die Zulassung priva-
ter Kontrollstellen und die Festlegung der von diesen zu erfiillenden Aufgaben. Im Falle landes-
rechtlich unterschiedlich geregelter Kontrollverfahren würden regional unterschiedliche Wettbe-
werbsbedingungen sowohl fur die KontrollsteIlen als auch fur die kontrollierten Betriebe und da-
mit fur die Erzeugung und Herstellung ökologischer Produkte entstehen. Nur durch eine bundes-
einheitliche Regelung kann sichergestellt werden, dass fur den Wirtschaftsstandort Deutschland
einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf den ökologischen Landbau gegeben

sind.

Eine bundesgesetzliehe Regelung ist ferner erforderlich, um einheitliche rechtliche Rahmenbe-
dingungen im Hinblick auf den Schutz des Verbrauchers, zum Beispiel durch Sanktionen bei Ver-
stößen gegen Vorschriften der EG-åko- Verordnung zu gewährleisten. Insoweit ist die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs, l Nr. l GG durch die notwendigen, im Gesetz

vorgesehenen strafrechtlichen Regelungen begründet.
:':j
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Belastungen der öffentlichen Haushalte außerhalb des Vollzugs sind nicht zu erwarten. Für die
Länder und Gemeinden sind insgesamt keine zusätzlichen Kosten fur den Vollzug zu erwarten, da
die EG-åko-Verordnung bisher schon von den Ländern vollzogen worden ist. Für den Bund ent-
stehen Kosten durch die Zulassung der KontrollsteIlen, die Genehmigungen für die Vermarktung
von aus Drittländern eingefuhrten Öko-Erzeugnissen sowie die Genehmigungen fur die Verwen-
dung bestimmter landwirtschaftlicher Zutaten bei der Herstellung von Öko-Lebensmitteln. Die
vorgenannten Aufgaben sind nach den Vorschriften der EG-Öko- Verordnung den Mitgliedstaaten
auferlegt, die Kosten werden durch die Einnahme von Gebühren teilweise ausgeglichen.
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Für die Wirtschaftsbeteiligten fallen gegenüber der bisherigen Rechtslage keine höheren Kosten
an. Es sind keine nachhaltigen Auswirkungen rur die Einzelpreise, das Preisniveau sowie das Ver-

braucherpreisniveau zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 - Anwendungsbereich

§ 1 bestimmt den Geltungsbereich des Gesetzes.

Zu § 2 - Durchführung

Die Zuständigkeit fur die Durchfuhrung der EG-Öko- Verordnung liegtnach Artikel 3OGG grund-

sätzlich bei den Ländern. Dies wird durch Absatz 1 klargestellt. Zugleich soll mit § 3 von der
MÖ$lichkeit des Artikel 9 Abs. 1 der EG-Öko-Verordnung Gebrauch gemacht und das Verfahren
der Kontrolle im ökologischen Landbau in weitem Umfang zugelassenen privaten Kontrollstellen

übertragen werden. Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Ausfuhrungen zu § 3 verwiesen.

Mit Absatz 2 sollen bestimmte Aufgaben des Vollzugs der EG-Öko- Verordnung bei der Bundes-

anstalt fur Landwirtschaft und Ernährung gebündelt werden.

Eine Vielzahllebensmittelherstellender Unternehmen verfugt über Betriebsteile oder Niederlas-
sungen in verschiedenen Ländern und ist daran interessiert, den gesamten Herstellungsprozess
von einer Kontrollstelle kontrollieren zu lassen. Auch die Kontrollstellen haben ein Interesse an
einer länderübergreifenden Tätigkeit. Dafür ist eine grundsätzlich bundesweit geltende Zulassung

erforderlich, die mit dem Ziel eines effizienten Verfahrens nur von einer zentralen, mit alleiniger
Entscheidungskompetenz ausgestatteten Stelle erteilt werden kann. Bei der Entscheidung über die

Zulassung sind von dieser Stelle die Interessen der einzelnen Länder zu berücksichtigen, ohne
dass diese jedoch ausschlaggebend fur das Ergebnis des Zulassungsverfahrens insgesamt sein dür-
fen. Insoweit wird mit Nummer 1 durch die Übertragung der Zuständigkeit fur die Entscheidung

über die Zulassung der privaten Kontrollstellen und deren Entzug an die Bundesanstalt fur Land-
wirtschaft und Ernährung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, selbständige Bundesober-
behörden nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 GG mit Aufgaben, fur die dem Bund die Gesetzgebung

zusteht, zu betrauen. Folgerichtig ist auch die Zuständigkeit fur die Erteilung der Codenummer an
die zugelassenen Kontrollstellen mit Nummer 2 der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernäh-

rung zuzuweisen.

A
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Das Verfahren nach Artikel Il Abs ..6 der EG-Öko- Verordnung zur Erteilung der Genehmigungen
fur die Vermarktung von aus Drittländern eingefuhrten Öko-Erzeugnissen bedarfirn Hinblick auf
die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen fur die in Deutschland ansässigen Importeure
und die Verwaltungsvereinfachung einer Bündelung bei der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und
Ernährung. Dem wird mit Nummer 3 Rechnung getragen. Gleiches trifft sinngemäß auf die mit
Nummer 4 vorgesehene Rege!ung in Bezug auf die Erteilung der Genehmigungen fur die Ver-

. wendung bestimmter Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs bei der Herstellung von Öko-Le-
bensmitteln zu.

Absatz 3 greift die Möglichkeiten der Länder auf, die Erfullung ihrer hoheitlichen Aufgaben Kon-

trollstellen oder anderen natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts durch Rechtsver-
ordnung zu übertragen oder sie daran zu beteiligen. Damit soll den Ländern ein verfahrenstech-
nisch möglichst einfacher Weg geboten werden, zur Wahrnehmung der bei ihnen verbleibenden
hoheitlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchfuhrung der EG-Öko- Verordnung die
Beleihung oder Mitwirkung Privater vorzusehen.

Zu § 3 - Kontrollsystem

. N ach dem in § 2 Abs. l die Zuständigkeit der Länder fur die Durchführung der EG-Öko- Verord-
nung klargestellt ist, soll zugleich von der Möglichkeit des Artikel 9 Abs. l der EG-Öko- Verord-

nung Gebrauch gemacht unddas Verfahren der Kontrolle im ökologischen Landbau durch Ab-

satz l in weitem Umfang zugelassenen privaten Kontrollstellen übertragen werden. Umfasst von

.der Übertragung sind die in Anhang III der EG-Öko-Verordnung genannten Kontrollanforderun-

gen. Dabei ist der Begriff "mindestens" in Artikel9 Abs. 3 der EG-Öko-Verordnung so zu ver-
stehen, dass der von Anhang ill vorgesehene Kontrollrahmen bei der Durchführung des Kontroll-

verfahrens mit Rücksicht auf die konkreten Bedingungen im Zusammenspiel von KontrollsteIle

und kontrolliertem Unternehmen zu spezifizieren ist. Es entsteht dadurch keine neue Kontrollqua-
lität. Die auf der Grundlage des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes von den Ländern
durchgefuhrte Lebensmittelüberwachung der im Handel befindlichen Erzeugnisse des ökologi-
schen Landbaus bleibt von der Übertragung des Verfahrens der Kontrolle im ökologischen Land-
bau an zugelassene private Kontrollstellen unberührt.

Mit dieser Ausgestaltung der den Mitgliedstaaten überlassenen Entscheidung soll ein in der über-
wiegenden Zahl der Länder bereits praktiziertes und weitgehend funktionierendes .Systern der
Selbstkontrolle der Wirtschaftsbeteiligten gesetzlich abgesichert werden. Damit soll zugleich dem

Bestreben nach einer möglichst weitgehenden Aufgabenerledigung durch Private Rechnung getra-
gen werden, Ohne besonders einschneidende oder eine Vielzahl von Betrieben des ökologischen
Landbaus betreffende mit der Durchfuhrung eines Verwaltungsverfahrens verbundene hoheitliche

Entscheidungen aus dem behördlichen Aufgabenbereich auszugliedern. Vom behördlichen Auf-
gabenbereich erfasst sind zum Beispiel die Aufgaben nach Artikel 6 Abs. 3 Buchstabe a oder An-
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hang lader II der EG-Öko- Verordnung, soweit diese nach den Bestimmungen dieser Verordnung

den zuständigen Behörden vorbehalten sind. Zu der mit der Aufgabenerledigung durch Private
verbundenen Möglichkeit, durch die Zulassung eine länderubergreifende Tätigkeit der privaten

Kontrollstellenzu eröffnen, wird auf die Ausführungen zu § 4 verwiesen.

Mit Absatz 2 soll der Zeitpunkt der Unterstellung unter das Kontrollverfahren nach Artike18
Abs, l Buchstabe a der EG-Öko-Verordnung und der Meldung nach Artikel 8 Abs. l Buchstabe b

dieser Verordnung 'konkretisiert werden.

Zu § 4 _ Entscheidung über die Zulassung der Kontrolls~ellen und den Entzug der Zulas-

sung

Mitgliedstaaten, die von der Option des Artikel 9, Abs. 1 der EG-Öko- Verordnung in der Weise
Gebrauch machen, dass sie wesentliche Teile des Kontrollverfahrens auf Private übertragen, müs-

sen die Zulassung der Privaten vorschreiben, um die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch

diese sicher zu stellen und zu gewährleisten, dass die von der EG-Öko- Verordnung in Artikel Sl
~bs. 5 und Il gestellten Anforderungen erfülltwerden. Diesem Erfordernis trägt § 4 Abs. l Rech-
nung. Ergänzend wird neben der Entrichtung der Zulassungsgebühren das Unterhalten einer Nie-
derlassung im Inland zur Bedingung für die Zulassung gemacht. Nur unter dieser Bedingung lässt

. sich die Aufsicht über die Kontrollstellen, die den zuständigen Behörden nach Artikel 9 Abs. 6
der EG-Öko- Verordnung im einzelnen auferlegt ist, zuverlässig und wirksam sicher stellen .

.Mit Absatz 2 soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass denLändern die Möglichkeit der
Beleihung der Kontrollstellen mit hoheitlichen Aufgaben offen steht. Länder, die von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch machen wollen, haben ein berechtigtes Interesse, jede in ihrem Land tätige
Kontrollstelle zu beleihen. Insoweit sollte einer Kontrollstelle die Zulassung fur das betreffende

Land untér der aufschiebenden Bedingung erteilt werden können, dass die Beleihung erfolgt.

Mit Absatz 3 soll das arbeitsteilige Verfahren der Überwachung der in den einzelnen Ländern
tätigen Kontrollstellen durch die zuständigen Behörden nach Artikel 9 Abs. 6 Buchstabe a bis d
der EG_Öko-Verordnung geregelt werden. Dabei soll der für den Sitz der jeweiligen Kontrollstei-

le zuständigen Behörde durch die Einvernehmensregelung eine Schlüsselrolle sowohl bei der
Koordinierung der Überv¡achung als auch bei der Entscheidung über den Entzug der Zulassung

durch die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung zugewiesen werden.

Zu § 5 - Pflichten der Kontrollstellen

Mit Absatz l wird Artikel 9 Abs. 2 der EG_Öko-Verordnung Rechnung getragen, nach dem die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen sind, damit ein Unternehmen, das die Bestimmungen die-
ser Verordnung einhält und seinen Beitrag zu den Koste~'pes Kontrollverfahrens entrichtet, sicher
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gehen kann, in das Kontrollsystem einbezogen zu werden. Die Einschränkung der Bedingungen,
unter denen ein Unternehmen in die Kontrollen einer Kontrollstelle einzubeziehen ist, in Bezug

auf die tatsächliche Zulassung dieser Kontrollstelle in dem betroffenen Land soll der Regelung

nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Rechnung tragen. Nach dieser Bestimmung kann die Zulassungfur Länder,
in denen eine Beleihung vorgesehen ist, unter der aufschiebenden Bedingung erteilt werden, dass

die Beleihung erfolgt. Es besteht insoweit die Möglichkeit, dass eine KontrollsteIle in bestimmten
Ländern, solange die aufschiebende Bedingung nicht ëintritt, nicht zur Durchführung von Kon-
trollen zugelassen ist. Diese Tatsache ist als Ablehnungsgrund zu berücksichtigen. Weitere von

der Kontrollstelle vorgebrachte Gründe für eine Ablehnung des Verlangens eines Unternehmens,

in die Kontrollen einbezogen zu werden, sollen nach Satz 2 unter den Entscheidungsvorbehalt der
zuständigen Behörde gestellt werden.

Die in Absatz 2 genannten Pflichten werden den Kontrollstellen auferlegt, damit das in der EG-
Öko-Verordnung konzipierte Sanktionssystem unter den Bedingungen der in Deutschland vorge-

sehenen arbeitsteiligen Aufgabenwahrnehmung zwischen privater Kontrollstelle und zuständiger
Behörde funktioniert. Denn die Maßnahmen nach Artikel9 Abs. 9 und Artikel 10 Abs. 3 der EG-
.Öko-Verordnung, die erheblich in die Rechte der betroffenen Betriebe eingreifen, sollen grund-
. sätzlich den nach Landesrecht zuständigen Behörden vorbehalten bleiben.

Absatz 3 enthält Vorschriften zum Schutz der kontrollunterworfenen Unternehmen, denen im Fall
... ?er Einstellung der Tätigkeit der sie bisher kontrollierenden Stelle Gelegenheit gegeben werden

soll, die weitere Teilnahme am Kontrollverfahren - möglichst ohne zeitliehe Unterbrechung-

sicher zu stellen.

Zu § 6 - Überwachung

Zur Durchführung der Überwachung der Einhaltung der in § 2 Abs. I genannten Rechtsakte ist es

erforderlich, dass den hierzu Beauftragten aufVerlangen die entsprechenden Auskünfte erteilt
werden. Ferner sind sie mit entsprechenden Rechten, insbesondere dem Betretungs- und Besichtic

gungsrecht, dem Probenahmerecht sowie dem Einsichts- und Prüfungsrecht auszustatten, denen
entsprechende Rechte und Pflichten der Betroffenen gegenüber stehen. Dies soll nach Absatz 4
auch gelten, soweit die Überwachung beim innergerneinschaftlichen Verbringen oder bei der Ein-

fuhr erfolgt. Damit lehnt sich die Regelung an bewährte Vorschriften zur Überwachung in ande-

ren Regelungsbereichen an.

Zu den nach § 6 Auskunftspflichtígen gehören Personen, die Erzeugnisse nach Artikell Abs. l
und 2 der EG-Öko-Verordnung erzeugen, aufbereiten, vermarkten, innergemeinschaftlich verbrin-
gen oder einführen.
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Anders als die Überwachungsbefugnisse der zuständigen Behörden, die auch die Überwachung
der Erzeugnisse nach ArtikellAbs. l und 2 der EG-Öko- Verordnung im Rahmen ihrer Vermark-
tung, z.B. im Lebensmittelhandel, umfassen, bedürfen die Kontrollmaßnahmen durch zugelassene

private Kontrollstellen keiner ergänzenden gesetzlichen Regelung. Die Befugnisse der Kontroll-
steIlen gegenüber den in das Kontrollverfahren einbezogenen Betrieben ergeben sich unmittelbar

aus der EG-Öko- Verordnung. Ebenfalls in der EG-Öko- Verordnung, insbesondere in deren Arti-
kel 9 Abs. 6 und 8, ist die Überwachung der Kontrollstellen durch die zuständigen Behörden ge-

regelt.

In Absatz 2 Nummern 1 bis 3 sind die Befugnisse der Personen, die von der zuständigen Behörde
beauftragt sind, aufgeführt. Diese Bestimmungen begründen lediglich die Duldungspflichten nach

Absatz 3, beschreiben jedoch insoweit nicht abschließend den Inhalt der Tätigkeiten, zu denen die

genannten Personen befugt sind. Die bei der Ausübung der Befugnisse anzuwendenden Ver-

fahren, z. B. Probenahmeverfahren, richten sich nach den einschlägigen Vorschriften fur die

jeweils betroffenen Produkte.

zà § 7 _Datenübermittlung, Außenverkehr

. Absatz l regelt die Unterrichtungs- und Ausb.'unft:spflichten der zuständigen Behörden im Rahmen
der Überwachung der Kontrollstellen. Die Vorschrift: stellt die notwendige Ergänzung fur eine
sachgerechte und wirksame li1Jerwachung im Hinblick auf die Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 dar,
nach der die KontrollsteIlen nach Zulassung durch die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Er-

nährung grundsätzlich bundesweit tätig werden können.

Absatz 2 ermächtigt die Behörden zur Datenweitergabe in den dort genannten Fällen. Diese Re-
gelung ist insbesondere im Hinblick auf die Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich.
Im Dorigen bleiben das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgesetze der Länder unbe-

rührt.

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft, mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und mit der EG-Kommission

Inforrnationen auszutauschen, wird in Absatz 3 geregelt. Im Rahmen der Außenkompetenz des
Bundes nach Artikel 32 GG soll das Bundesministerium eine koordinierende Funktion wahrneh-
men, indem es sowohl Informationen, die die zuständigen Landesministerien ihm zuleiten, an die

Behörden anderer Mitgliedstaaten übermittelt, als auch als Adressat fur Informationen aus ande-

ren Mitgliedstaaten dient, die wiederum an die zuständigen Landesbehörden weiter geleitet wer-

den. Die Zuständigkeit der Länder zur Durchfuhrung der EG-Öko- Verordnung, der zu ihrer
Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft sowie dieses Gesetzes wird

durch die Regelung nicht berührt.
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Durch die in Absatz 3 Satz 3 vorgesehene Möglichkeit, die Befugnisse zum Verkehr mit den zu-

ständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten auf die obersten Landesbehörden zu übertragen, sol¡
im Einvernehmen mit den Ländern eine praxisgerechte Zusammenarbeit der zuständigen Behör_
den der Mitgliedstaaten sicher gestellt :werden. Die Befugnisse können ganz oder teilweise über,
tragen werden.

Zu § 8 - Gebühren und Auslagen

Mit Absatz 1 wird den zuständigen Behörden die Möglichkeit eröffnet, fur die betreffenden Amts-

handlungen kostendeckende Gebühren zu erheben, Absatz 2 enthält die notwendige Ermächtigung

für den Erlass einer Gebührenordnung fur Amtshandlungen, soweit diese von der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung vorgenommen werden.

Zu § 9 - Ermächtigungen

Die Vorschrift sieht in Nummer 1 die erforderliche Ermächtigung des Bundesministeriums fur

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vor, um im Bedarfsfall Daten fur die Beurtei-

lung der Wirksamkeit der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft und der nationalen Vor-
, schriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus, insbesondere im Hinblick auf deren Weiter-

entwicklung, erheben zu können. Die Nummer 2 enthält die erforderliche Ermächtigung, bei Be-
darf Einzelheiten der Meldungen nach Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der EG-Öko- Verordnung

oder ergänzende Angaben nach Artikel 8 Abs. 2 Satz 2 der EG-Öko- Verordnung vorzusehen.
Nummer 3 eröffnet die übliche Möglichkeit, erforderlichenfalls das Verfahren der Zulassung der

KontrollsteIlen sowie das Verfahren fur deren Entzug durch Rechtsverordnung näher zu regeln.

Zu § 10 - Strafvorschriften

Die Vorschriften enthalten die erforderlichen Straftatbestände, insbesondere bei missbräuchlicher
Kennzeichnung der Erzeugnisse mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau.

Zu § 11 - Bußgeldvorschriften

Die Vorschriften enthalten die erforderlichen Bußgeldtatbestände, insbesondere bei Unterlassung
der rechtzeitigen Meldung einer kontrollpflichtigen Tätigkeit bei der zuständigen Behörde und
nicht rechtzeitig erfolgter Unterstellung dieser Tätigkeit unter das Kontrollverfahren. Ferner soll
die unterlassene rechtzeitige Mitteilung einer KontrollsteIle an die von ihr kontrollierten Betriebe

und die zuständigen Behörden über die voraussichtliche Beendigung der Kontrolltätigkeit als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden können, da den kontrollierten Betrieben in Folge unterlassener
oder verspäteter Mitteilung erhebliche Nachteile entstehen können.
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Zu § 12 - Einziehung

Die Vorschrift enthält die übliche nebenstrafrechtliche Regelung.

Zu § 13 - Übergangsvorschrift

Mit der Regehing soll den Kontrollstellen; die nach derzeitiger Rechtslage auf Grund landesrecht-
licher Bestimmungen als solche zugelassen oder mit den Kontrollen beauftragt sind, ein angemes-

sener Übergang hinsichtlich der in diesem Gesetz vorgesehenen Zulassungsvorschriften einge-

räumt werden.

Zu § 14 - Inkrafttreten

Mit Satz l soll den berechtigten Erwartungen der Wirtschaftsbeteiligten Rechnung getragen wer-

den, rechtzeitig vor Inkrafttreten des Gesetzes über die weiteren Einzelheiten der Durchfuhrung
des Gesetzes informiert zu sein. Daher ist vorgesehen, dass die Verordnungsermächtigungen am
Tag nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Das Gesetz im Übrigen soll einerseits - auch

vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des ökologischen Landbaus - möglichst bald

.in Kraft treten. AIldérerseits soll den Beteiligten die erforderliche Übergangszeit gewährt werden,

um sich auf.die neue Rechtslage einstellen zu können.
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung
eines Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko-Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)

Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

'\'"I,'

A. Problem
Die bisherige KeIlJlzeichnung von Erzeugnissen des ökologischen Landbaus ist
für die VerbraucheriIlJlen und Verbraucher nicht ausreichend transparent und
führt zur Verunsicherung. Diesem Umstand soll durch die Einführung eines
einheitlichen staatlichen Öko-Ke=eichens abgeholfen werden. Der Gesetz-
entwurf ist ein wichtiger Bestandteil der Agrarwende im Hinblick auf das Ziel,
das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln
zurückzugewínnen.

B. Lösung

Es wird ein einheitliches Öko-Kennzeichen zur freiwilligen Verwendung flir
Erzeugnisse des ökologischen Landbaus eingeführt und gesetzlich abgesichert.
Die Verwendung des Öko-Kennzeichens wird an die Kriterien gebunden, wel-
che die einschlägigen EG-Vorschriften an den ökologischen Landbau und die
entsprechende KeIlJlzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
Lebensmitteln stellen.

c. Alternativen

Keine

D. Kosten

l. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

E. Sonstige Kosten

Keine

2. Vollzugsaufwand

Kein Vollzugsaufwand.

~
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung
eines Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko-Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)1)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Öko-Kennzeichen

(l) Ein Erzeugnis im Sinne des Artikels l Abs. Loder 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni
1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse und Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 198 S. I), zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 436/2001 der Kom-
mission vom 2. März 200 l (ABI. EG Nr. L 63 S. 16), darf
mit einem Kennzeichen nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung nach § 2 Abs. l Nr. l (Öko-Kennzeichen) nur in den
Verkehr gebracht werden, wenn die Voraussetzungen für die
Bezugnahme auf den ökologischen Landbau oder die biolo-
gische Landwirtschaft nach Artikel 5 Abs. loder 3 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfüllt sind.

(2) Es ist verboten

1. andere als die in Absatz l bezeichneten Erzeugnisse mit
dem Öko-Kennzeichen,

2. ein Erzeugnis oder einen sonstigen Gegenstand mit einer
dem Öko-Kennzeichen nachgemachten Kennzeichnung,
die zur Irreführung über die Art der Erzeugung, die Zu-
sammensetzung oder andere verkehrswesentliche Eigen-
schaften des gekennzeichneten Erzeugnisses oder Ge-
genstandes geeignet ist,

in den Verkehr zu bringen.

(3) Sonstige Vorschriften über die Kennzeichnung oder
Etikettierung von Saatgut, Futtermitteln oder Lebensmitteln
bleiben unberührt.

§2
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. die Gestaltung des Öko-Kennzeichens,
2. soweit dies erforderlich ist, um eine einheitliche Kenn-

zeichnung oder eine eindeutige Erkennbarkeit der Er-
zeugnisse zu gewährleisten, Einzelheiten der Verwen-
dung des Öko-Kennzeichens

zu regeln.

I) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Nonnen und technischen Vorschriften
(ABI. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI.
EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Berlin, den 11. September 200 l

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ferner ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EWG)

Nr. 2092/91 in diesem Gesetz zu ändem, soweit es zur
Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforder_
lich ist,

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem
Wortlaut einem verbleibenden Anwendungsbereich an-
zupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender
Vorschriften in Verordnungen der Europäischen Ge-
meinschaft unanwendbar geworden sind.

§3
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer
l. entgegen § l Abs. loder 2 Nr. I, jeweils in Verbindung

mit einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. l Nr. l, ein
Erzeugnis in den Verkehr bringt oder

2. entgegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 ein Erzeugnis oder einen Ge-
genstand in den Verkehr bringt.

§4
Bußgeldvorschriften

(l) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 3 bezeich-
neten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. l Nr. 2 oder
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

§5
Einziehung

Ist eine Straftat nach § 3 oder eine Ordnungswidrigkeit
nach § 4 begangen worden, so können
1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder Ordnungs-

widrigkeit bezieht, und
2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung

gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,
eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

§6
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

schrecklIDgswirklIDg sicherstellen, dass das Öko-Kennzei-
chen nicht missbräuchlich verwendet und damit das Ver-
trauen der Verbraucher und Verbraucherinnen in die Kenn-
zeichnlIDg untergraben wird.
Der Bund nimmt mit diesem Gesetz Zuständigkeiten aus
dem Bereich der konkurrierenden GesetzgeblIDg wahr. Für
das ÖkoKennzG sind die Zuständigkeiten zugewiesen durch
Artikel 74 Abs. l Nr. 17 GrWldgesetz (GG) (FörderWlg der
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung sowie die Ein-
und Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse), Artikel 74
Abs. l Nr. Il GG (Recht der Wirtschaft) und Artikel 74
Abs. l Nr. 20 GG (Schutz beim Verkehr mit Lebens- und
Genussmitteln).
Nach Artikel 72 Abs. 2 GG hat der Bund im Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung das Gesetzgebungsrecht,
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts-
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine
bundesgesetzliche RegellIDg erforderlich macht.

Die EinfùhrWlg eines einheitlichen Öko-Kennzeichens
macht eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse erforderlich. Sinn des Öko-Kennzeichens ist es ge-
rade, durch seine einheitliche Ausgestaltung die Verbrau-
cher über die ökologische Erzeugung der Ware zu informie-
ren und hinsichtlich seiner Kriterien für das gesamte Bun-
desgebiet einheitliche Standards zu setzen. Nur durch eine
bundesgesetzliche Regelung kann sichergestellt werden,
dass für den Wirtschaftsstandort Deutschland einheitliche
rechtliche RahmenbedinglIDgen im Hinblick auf die Ver-
wendurig des Öko-Kennzeichens gegeben sind.

Eine bundesgesetzliche Regelung ist ferner erforderlich, um
einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen im Hinblick
auf den Schutz des Verbrauchers, z. B. durch Sanktionen bei
Verstößen gegen das ÖkoKennzG, zu gewährleisten.

Belastungen der öffentlichen Haushalte außerhalb des Voll-
zugs sind nicht zu erwarten. Für die Länder und Gemeinden
sind insgesamt keine zusätzlichen Kosten für den Vollzug
zu erwarten, da die Einhaltung dieses Gesetzes in die Kon-
trollmechanismen der EG-Öko- Verordnung integriert ist
und die EG-Öko- VerordnlIDg bisher schon von den Ländern
vollzogen worden ist.
Für die WirtschaftsbeteiJigten fallen durch die Einführung
des _ freiwillig zu verwendenden - Öko-Kennzeichens
keine höheren Kosten an. Es sind keine nachhaltigen Aus-
wirkungen für die Einzelpreise, das Preisniveau sowie das
Verbraucherpreisniveau zu erwarten.

A. Allgemeiner Teil

Der Gesetzentwurf steht an der Schnittstelle zwischen
Agrarwende und Verbraucherpolitik in Deutschland. Künf-
tig soll es möglich sein, Produkte aus dem ökologischen
Landbau mit einem einheitlichen Öko-Kennzeichen, das ge-
setzlich abgesichert ist, zu versehen.

In der Vergangenheit haben eine Vielzahl von Öko-Kenn-
zeichnungen zu der für die Verbraucher lIDbefriedigenden
Lage geführt, die Herkunft der Produkte aus ökologischem
Landbau nicht zweifelsfrei erkennen und von anderen Pro-
dukten unterscheiden zu können. Das in diesem Gesetzent-
wurf vorgesehene Öko-Kennzeichen für landwirtschaftliche
Erzeugnisse, das den Marktbeteiligten zur Verwendung frei-
steht, soll nunmehr Verbraucherinnen und Verbraucher in
die Lage versetzen, anhand eines einheitlichen, leicht ver-
ständlichen und prägnanten Siegels auf den ersten Blick Er-
zeugnisse aus ökologischem Landbau zu erkennen. Ver-
braucherinnen und Verbraucher erhalten einen transparenten
und verlässlichen Maßstab zur Identifizierung solcher Pro-
dukte. Dieses Ziel lässt sich nur durch eine bundeseinheit-
lich gesetzlich geschützte Verwendung des Siegels errei-
chen.
Mit dem Entwurf wird zunächst die gesetzliche Grundlage
fur das Öko-Kennzeichen geschaffen. Einzelheiten in Bezug
auf die Gestaltung und Verwendung des Siegels und von
Sanktionsvorschriften sollen in einer Rechtsverordnung, zu
der dieses Gesetz ermächtigt, geregelt werden.

Die Verwendung des Öko-Kennzeichens ist freiwillig. Da-
mit das Öko-Kennzeichen sich schnell am Markt durchset-
zen kann, wird im GesetzentwUrf darauf verzichtet, der Ver-
wendung des Kennzeichens ein u. U. zeit- und kostenauf-
wendiges Vergabeverfahren vorzuschalten.

Die Kriterien für die Verwendung des Öko-Kennzeichens
richten sich nach den Vorgaben der EG-Öko- Verordnung,
damit ein in der Europäischen Union einheitlicher Standard
gilt.
Die Einhaltung der Bestimmungen des ÖkoKennzG ist
durch die nach der EG_Öko_Verordnung vorgesehenen Kon-
trollmechanismen gewährleistet. Das Öko-Kennzeichen
wird von den Marktbeteiligten im Rahmen der Kennzeich-
nungsvorschriften der EG_Öko-Verordnung genutzt werden.
Die in der EG-Öko- Verordnung vorgeschriebenen Kontrol-
len und Maßnamen umfassen damit automatisch auch die
inhaltlich korrekte Verwendung des Siegels.

Der Handel _ soweit er keine kontrollpflichtige Tätigkeit
vornimmt, zu der auch die Veränderung des Hinweises auf
den Okolandbau gehört - unterliegt nicht dem Kontrollver-
fahren der EG-Öko- Verordnung. Hier gilt der allgemeine
gesetzliche Rahmen, den das Lebensmittel- und Bedarfsge-
genständegesetz für entsprechende Kontrollen bei Lebens-
mitteln aus ökologischem Anbau im Hinblick auf die Le-
bensmittelüberwachung vorgibt, deren Durchfùhrung in den
Händen der Länder liegt.
Die Ahndung von Verstößen gegen dieses Gesetz als Straf-
tat bzw. als Ordnungswidrigkeit soll mit notwendiger Ab-

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (öko-Kennzeichen)

Zu Absatz 1
Absatz l sieht die EinfùhrWlg eines - freiwillig zu verwen-
denden _ einheitlichen Öko-Kennzeichens vor. Gekenn-
zeichnet werden können Erzeugnisse des ökologischen
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Landbaus nach ArtikellAbs. 1 und 2 der EG-Öko- Verord-
nung.

Die Verwendung des Öko-Kennzeichens ist für die genann-
ten Erzeugnisse nur dann zulässig, wenn diese die Voraus-
setzungen der EG-Öko- Verordnung an die Kennzeichnung
von Öko-Erzeugnissen erfüllen. Die Voraussetzungen erge-
ben sich im Einzelnen aus den Vorschriften des ArtikelS
Abs. l und 3 der EG-Öko-Verordnung, die je nach Art des
Erzeugnisses bestimmen, dass bestimmte Erzeugungsregeln
einzuhalten und Kontrollverfahren durchzuführen sind.

Durch die Bezugnahme auf die EG-Öko- Verordnung wird
sichergestellt, dass nur solche landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse mit dem Öko-Kennzeichen in den Verkehr gebracht
werden, die den Anforderungen des EG-Standards an Er-
zeugnisse aus ökologischem Landbau entsprechen. Gleich-
zeitig wird die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes
an die wirksamen Kontrollmechanismen geknüpft, die ge-
meinschaftsrechtlich für ökologisch erzeugte Produkte vor-
geschrieben sind.

Zu Absatz2

Die Vorschrift dient dem Schutz vor missbräuchlicher Ver-
wendung des Öko-Kennzeichens. Danach ist es verboten,
andere als die nach der EG-Öko- Verordnung kennzeich-
nungsfähigen Erzeugnisse mit dem Öko-Kennzeichen
(Nr. l) oder ein Erzeugnis oder einen sonstigen Gegenstand
mit einer irreflihrenden, dem Öko-Kennzeichen nachge-
machten Kennzeichnung (Nr. 2) in den Verkehr zu bringen.

Zu Absatz3

Absatz 3 stellt klar, dass neben den Vorschriften dieses Ge-
setzes die sonstigen Vorschriften über die Kennzeichnung
oder Etikettierung von Saatgut, Futtermitteln oder Lebens-
mitteln einzuhalten sind.

Zu § 2 (Ermächtigungen)

Zu Absatz l

Die Vorschrift sieht die erforderliche ErmäChtigung des
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft vor, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Gestaltung des Öko-Kennzei-
chens (Nr. 1) sowie die näheren Einzelheiten der Verwen-
dung (Nr. 2) zu regeln.

-4- Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode-
Diese Rechtsverordnung soll neben einer gerrauen Beschrei_
bung des Öko-Kennzeichens in allen Wort- und Grafik_
bestandteilen insbesondere regeln:

- die Art und den Ort der Anbringung des Öko-Kenn_
zeichens,

- wie stark das Öko-Kennzeichen abgewandelt werden
darf (maximale Vergrößerung oder Verkleinerung, Zu-
lässigkeit von Zusätzen),

- Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Kennzeichen
und Markenzeichen.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die er-
forderlichen Anpassungen in diesem Gesetz an Änderungen
der EG-Oko-Verordnung (Nr. 1) und sonstiger Verordnun_
gen der Europäischen Gemeinschaft (Nr. 2) vorzunehmen.

Zu § 3 (Strafvorschriften)

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Straftatbestände
bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot missbräuchlicher
Verwendung des Öko-Kennzeichens (§ 1 Abs. l und 2 Nr. 1
und § l Abs. 2 Nr. 2).

Zu § 4 (Bußgeldvorschriften)

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Bußgeldtat-
bestände, insbesondere bei fahrlässiger missbräuchlicher
Verwendung des Öko-Kennzeichens. Außerdem können
Verstöße gegen die Vorschriften einer Rechtsverordnung
nach § 2 Abs. l Nr. 2 (Einzelheiten der Verwendung des
Öko-Kennzeichens) als Ordnungswidrigkeit geahndet wer-
den.

Zu § 5 (Einziehung)

Die Vorschrift enthält die übliche nebenstrafrechtliche
Regelung.

Zu § 6 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das lnkrafttreten des Gesetzes, das am
Tag nach der Verkündung erfolgen soll.
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19.10.01

Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines Kenn-
zeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus (Öko-Kenn-
zeichengesetz ~ÖkoKennzG -) .

Der Bundesrat hat in seiner 768. Sitzung am 19. Oktober 2001 beschlossen, zu dem
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu
nehmen:

/

L Zum Gesetzentwurf insgesamt

Der Bundesrat stellt fest, dass die mit dem Entwurf des Öko-Kennzeichengeset-
zes vorgesehene Einführung eines rechtlich definierten Öko-Kennzeichens
(Bio-Siegel) einen wichtigen und sinnvollen Schritt bei der Entwicklung des
ökologischen Landbaus als besonders ressourcenschonende und umweltver-
trägliche Wirtschaftsform darstellt.

Das Bio-Siegel kann als vertrauenswürdige Informationsquelle dazu beitragen,
die Kaufentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu Gunsten
von Bioprodukten zu beeinflussen und somitderen Marktanteil insgesamt zu
erhöhen.

Der Bundesrat stellt weiter fest, dass der dem Bio-Siegel zu Grunde liegende
Standard der EG-Öko-Verordming (EWG Nr. 2092/91) durch die Bundesregie-
rung durchaus beabsichtigt dazu führt, dass Bioprodukteaus Drittländem ggf.
schneller .und preisgünstiger am nationalen Markt platziert werden,

Vertrieb: Bundesanzeiger '/er!agsgesellschal't mbH, Posrtacn 1320,5300:3 Bonn
Telefon: a~2ar.=82a840. ïele!a.'(: 022BfZS2.0844
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2. Zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 - neu -

In § 2 ist der Absatz 1 wie folgt zu ändern:

a) in Nummer 2 ist nach dem Wort "Öko-Kennzeichens" das Wort "und" an-
zufügen.

b) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 3 anzufügen:

"3. Einzelheiten des Kontrollverfahrens gemäß Artikel 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91"

Folgeänderumœn:

a) In § 4 Abs. 2 ist nach derAngabe "§ 2 Abs. 1 Nr. 2" die Angabe "oder 3"
einzufügen.

b) Ifl d~r Eingangsformel sind nach dem Wort "hat" die Wörter "mit Zustim-
, . .:/ .

mung des Bundesrates" einzufügen.

Begründune::

Gemäß Artikel 9 der Verordnung" (EWG) Nr. 2092/91 sind die Mitgliedstaaten"
verpflichtet, bei Durchführung der Kontrollregelungen durch private Kontroll-
steIlen Regelungen über die Zulassung und "Überwachung dieser Stellen zu
treffen. Durèh die vorgesehene Verordnungsermächtigung wirddas Bundesmi-
nisterium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft zum Erlass
entsprechender Regelungen ermächtigt,
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B. Lösung
Es wird ein einheitliches Öko-Kennzeichen zur freiwilligen Verwend'

, Erzeugnisse des ökologischen Landbaus und gesetzlich abgesichert.
DIe Verwendung des Öko-Kennzeichens wird an die Kriterien gebunden,
welche die einschlägigen EG- Vorschriften an den ökologischen Landbau und
die entsprechende Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
Lebensmitteln stellen.

C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Baushaltsausgaben ohne VOllzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

KeinVollzugsaufwand.

E. Sonstige Kosten
l<.eine
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DER BUNDESKANZLER
Berlin, den s~.Oktober 2001

022 (322) -70000 - La 31/01

Anden
Präsidenten des
Deutschen Bundestages

11011 Berlin

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines
Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus (Öko-
Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG - )

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft.

Der Bundesrat hat in seiner 768. Sitzung am 19. Oktober 2001 gemäß Artikel76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2
ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesrègierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines Kennzeichens
für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko-Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich
lautend mit dem Text auf den Seiten 2 bis 4 der
Bundestagsdrucksache 14/6891.

--~
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Anlage 1

Drucksache 14/7254

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines Kennzeichens
für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko-Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich
lautend mit dem Text auf den Seiten 2 bis 4 der
Bundestagsdrucksache 14/6891.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 768. Sitzung am 19. Oktober
2001 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zum Gesetzentwurf insgesamt

Der Bundesrat stellt fest, dass die mit dem Entwurf des
Öko-Kennzeichengesetzes vorgesehene Einfiihrung ei-
nes rechtlich definierten Öko-Kennzeichens (Bio-Siegel)
einen wichtigen und sinnvollen Schritt bei der Entwick-
lung des ökologischen Landbaus als besonders ressour-
censchonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform
darstellt.

Das Bio-Siegel kann als vertrauenswürdige Informa-
tionsquelle dazu beitragen, die Kaufentscheidungen der
Verbraucherinnen und Verbraucher zu Gunsten von Bio-
produkten zu beeinflussen und somit deren Marktanteil
insgesamt zu erhöhen.

Der Bundesrat stellt weiter fest, dass der dem Bio-Siegel
zu Grunde liegende Standard der EG-Öko- Verordnung
(EWG Nr. 2092/91) durch die Bundesregierung durch-
aus beabsichtigt dazu fiihrt, dass Bioprodukte aus Dritt-
ländern ggf. schneller und preisgünstiger am nationalen
Markt platziert werden.

Vor diesem Hintergrund bedauert der Bundesrat, dass
durch die Einfuhrung eines gesetzlichen Öko-Kennzei-
chens auf dem vergleichsweise niedrigeren Niveau der
EG-Öko- Verordnung die marktwirtschaftliche Position
der eingefuhrten Ökobetriebe in Deutschland und damit
das in den Verbänden des ökologischen Landbaus er-
reichte hohe ökologische Niveau bei deren Produkten
und ihrer Kennzeichnung gefährdet wird.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, mit der auf
dem Öko-Kennzeichengesetz basierenden Verordnung,
die zeitgleich mit dem Gesetz in Kraft treten soll, einen
Rechtsrahmen zu schaffen, der es den deutschen Öko-
verbänden und seinen Mitgliedsbetrieben ermöglicht,
ihre Produkte in einem Premiumsegment zu deklarieren
und anzubieten. Dabei sollte auch eine Kombination mit
regionalen Herkunftszeichen gestattet sein.

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bei der
EU-Kommission daraufhinzuwirken, dass die Schwach-

stellen der EG-Öko- Verordnung hinsichtlich möglicher
Wettbewerbsnachteile rasch beseitigt werden. Gleicher_
maßen sieht der Bundesrat die Bundesregierung gefor-
dert, sich bei der Kommission fur die Notifizierung VOn
Programmen zur angemessenen Erhöhung der Prämien
bei der Umstellung auf den ökologischen Landbau sowie
insbesondere bei der Beibehaltung des Anbauumfanges
fur eingefuhrte Okobetriebe, der so genannten Umstiegs_
fórderung, einzusetzen.

Der Bundesrat geht weiterhin davon aus, dass die Bun-
desregierung möglichst zeitnah einen Entwurf eines
Öko-Landbau-Gesetzes in das parlamentarische Verfah-
ren einbringt, um die Vollzugsaufgaben in enger Abstim-
mung mit den Ländern zu bündeln, ein effizientes Öko-
Kontrollsystem aufzubauen und den Marktzugang VOn
Drittlandsprodukten klar zu regeln.

2. Zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 - neu -

In § 2 ist der Absatz l wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 2 ist nach dem Wort "Öko-Kennzei-
chens" das Wort "und" anzufugen.

b) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 3 anzufugen:

,,3. Einzelheiten des Kontrollverfahrens gemäß
Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ".

Folgeänderungen:
a) In § 4 Abs, 2 ist nach der Angabe ,,§ 2 Abs. l Nr. 2"

die Angabe "oder 3" einzufugen.

b) In der Eingangsformel sind nach dem Wort "hat" die
Wörter "mit Zustimmung des Bundesrates" einzufü-
gen.

Begründung

Gemäß Artikel9 der Verordnung (EWG) Nr.2092/91
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bei Durchfiihrung
der Kontrollregelungen durch private KontrollsteIlen
Regelungen über die Zulassung und Überwachung die-
ser Stellen zu treffen. Durch die vorgesehene Verord-
nungsermächtigung wird das Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft zum
Erlass entsprechender Regelungen ermächtigt.
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

(10. Ausschuss)

1. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
_ Drucksache 14/7254-

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung
eines Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko_Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)

2. zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
_ Drucksache 14/6891 -

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung
eines Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus
(Öko_Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG -)

A. Problem

Die bisherige Kennzeichnung von Erzeugnissen des ökologischen Landbaus ist
für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ausreichend transparent und
führt zur Verunsicherung. Diesem Umstand soll durch die Einfiihrung eines
einheitlichen staatlichen Öko-Kennzeichens abgeholfen werden. Der Gesetz-
entwurf ist ein wichtiger Bestandteil der Agrarwende im Hinblick auf das Ziel,
das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln
zurückzugewinnen.

B. Lösung
Annahme des Gesetzentwurfs aufDrucksache 14/7254.

Annahme des Gesetzentwurfs der Bundesregierung in der vom Ausschuss
geänderten Fássung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der
Fraktion der PDS gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und
FDP
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c. Alternativen

Ablehnung des Gesetzentwurfs.

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Kein Vollzugsaufwand.

E. Sonstige Kosten

Keine



Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode -3- Drucksache 14/1346

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

I. den Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 14/7254 - mit folgen-
den Maßgaben. im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. § 2 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 2 ist am Ende ein Komma anzufûgen.

b) Folgende Nummer 3 ist einzufügen:
,,3. die Anzeige der Verwendung des Öko-Kennzeichens an die Bun-
desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung".

c) Folgender Satz ist anzufügen:
"In einer Rechtsverordnung nach Satz I Nr. 3 kann die Aufgabe der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung einer sachkundigen,
unabhängigen und zuverlässigen Person des Privatrechts übertragen
werden." •

2. In § 4 Abs. 2 ist die Angabe ,,§ 2 Abs. l Nr.2" durch die Angabe ,,§ 2
Abs. 1 Satz I Nr. 2 oder 3" zu ersetzen.

II. den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN
_ Drucksache 14/6891 - für erledigt zu erklären.

Berlin, den 7. November 2001

Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Peter Harry Carstensen (Nordstrand)
Vorsitzender -

Ulrich Heinrich
Berichterstatter

~,Jj
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S12-3183.110002 4149/3813

Entwurf (StaDd; OS.11.2001)

Vorblatt

einer VerordnQ~; xur Gestaltung uød Verwendung des ÖkG-Kenœcichem
, , (Öko-Kenn:1elchenverordliung -,ÖkoK!nnzV) •

A~ Problem' und Ziel

, Mit dem Öko-Kennzeichengesetz wird die gesetzliche Gnindlage rur ein elnheitJiches Kenn- ,
zeichen fur Erzeugnisse aus ökologischem Landbau geschaffen. Das Gesera ennàGhtigt dAs
Bundesministerium fur Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, dUICh Rechtsver- '
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Eilllelheiten in Bezug auf die Gestalning und Ver-
wendung.des Siegels zu regeln und Sanktionsvqrschriften zu erlassen. Von dieser Ermächti-
gung soll Gebttuch gemacht werden, damit das Öko-Kennzeichen im Marlet implementier1
werden k,a.¡1n.

B. Lônmg

Auf Grund def Ermächtigung in § 2 Abs, ,I des Öko-Kennzeichengesetzes erlässt das Bundes-
ministerium für Verbraucherschuts, Ernäh~g und Landwlrtschañ eine Verordnung zur Ge-'
staltung und Verwendung des Öko-l<.ennzeicheJ\S. Die Verordnung bedarf der Zustimmung

des Bu~desrates.

C. Alternativen

Keine,

D. Fillainielle Au§wirlcyngen £Ir die ~tY'e~tlichenlbusbalte

1, Haus~ltS3llsgaben ohne Vol1zugsaufw~d
Keine'.

2. Vollzugsaufwand
Es entsteht kein zusâtzltcber Vollzugsaufwand. 1m Rahmen der nach dec EG-Ö~o-Verord-
nung vorgesehenen Kol'lll'ollen wird überprüft, ob die Verwendung des Öko-l(ennzeicl1,ens
den Vorschriften dieser Verordnung entspricht. Im Hinblick auf die Gestaltung des Zei-
chens greift im übrigen der markenrechtliche Schutz Die sich aus dem Markenrecht erge- ,
benden Anspruche werden durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Emäh-
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I'1,Jl1g und LandwirtSchaft verfolgt. Dabeikann auf'Erkermmisse zurückgegriffen warden,
die bei der Öko-Priiú;eichen GmbH im Rahmen der Anzeigepflicht anfallen.

Keine.

i

'i

-
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. SL2-3 ¡83-1/0002

4149/3813

Referatsll!:iter: RD Zi:nmermann
Referentin: Ko'ln Haniel

Ennvuñ (StltJ1d: 05.11.2001)
einer V!=rordnung zur Gestaltung uDd Verwendung des Öko-Keftll:leic:hens

(åko-Kenllzeicherf\'e1"Ordnung - ÖkoKennzV)-

Auf Grund des § 2 Abs. l des Öko_Kennzeichengeset¡¡es vom. ,. (BGBl. I S. ) verordnet das 'Bun-

desminiswriuffi für Verbraucherschutz, :Ernährung undLandwirtsohaft:

§1
Gestaltung des Ôko-KenJl2eicbens

(i) Das Öko-Kennzeichen nsch § l Abs. 1 des Öko.l(enm:eichengesetzes besteht nach Maßgabe
des Musters und der technischen Beschreibung.öer Anlage 1 aus einem umrandeten Secbseck
und trägt als Tnschrift den Schriftzug "Bio" und darunter den Schriftzug "nach ÈG-Öko-Ver-

.ordnung". Der Schrifuug "nach EG-Öko-Verordnung" kann
1. auch in einer der anderen Sprachen der Mitglie4staaten der EUTopäischin Union verwendet

werdenoder
Z. entfallen, soweit auch durch eine Vergrôßerung des Schriftzuges. nach Absatz 3 Satz 2 die

Lesbarkeit nicht gewährleistet werden kann,

.(2) Das Öko-Kennzeichen darfzwischen der ¡inken und rechten h1ßeren Ecke des grünen Rands

·1. eine Breite von 10 mm nicht unterschreiten und
2. vorbehaltlich Sa.tz 3 eine Breite von bis zu 33 mm erreichen, soweit die Größe des

Schriftzuges .,Bio" unter Beachtung des Absatzes 3 nicht mehr als 60 vom Hundert der
Größe des Schriftzuges der Verkehrsbezeichnung des gekennzeichneten Erzeugnisses .

beträgt.
Es darf'um höchstens 15 Grad gedreht werden. Bei einer Verwendung im Sinne des & 2 Abs, 2
dat:f.~ MchitzJI!MSis ßr.eite des Öko-K~e!¡;:Jw¡.s.:llach Sat:.: ¡Nr. Z ubil'Sçm=i~ell ~:

Die Vapfl\ch1Wlt,en:ros der Ricbd.in:ie 98/341.êG des EuropäischeIl Parlaments·1lJld.des R¡¡¡es vO~ 22. Juni I~98
über cJillnfOrm;"<lions;vm'lhre1:l au! demC-ebiel der Ncmnen und u:clmischen Vorscllriíten (Ab!. EG Nr. L 2.04
S. 37), 8~ durch die Richtlinie 9K1'8ÆG des Eurcpaiscben Parlaments und des R.a!f:S vom 20.Juli 1998
(Ab1. EG Nr. L 217 S. 18), sind be:lchtcl worden. . .
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(:;) Das Größenverhältnis und das räumliche Verl1äJ.tnis der Wort- und Grafikbestandteile des
Öko~Ke:nn~eichells'2ueinander darf'nicht verändert werden. Eine unverbá1tnismäßige Ver-
.größ~g des Schriftzuges ~nach EG_Ö\.:t)..Verordnung" innerhalb der höcMtzul!.ssigen

Breite des Öko-Kennzeichens ist VJIlssÏg. soweit dies erforderlich ist, um die Lesberlc.eit zu
gewahrleisten.. ImFalle des AbsatzeS l Satz Z Nr. l darfvon Satz l abgewichen werden, 50-

fem dies auf Grund der Übersetzung erford~lich ist.

(4) Abweichend von ~en in AoJage 1 festgelegten Farbkombina.ûonen darf das Óko:-Kennzeichen
auch einfarbig in Schwarz oder in angepasster Farbe verwendet werden. Als Fend und Kontur

. ist Weiß oder der jeweils vorhandene Untergrund zulässig.

(5) Régionale oder andere Herkunftsanga.ben dürfen im unmittelbaren Umfeld des Öko-Kennzei-
chens angebracht werden, Die zusätzliche Verwendung sonstiger'Kennzeichen, díe.auf eine
Herkunft des gekennzeichneten Er.wJgnÎsses aus dem ökologischen Landbauoder der biologi-

schen Landwirtschaft hindeuten, ist zulässig.

(6) Das WeglaSsen oder Hil1zufilgen von Bestandteilen oder sonstige ÄndelUngen des Oko-Kenn-
zeichéns sind vorbehaltlich der Absätze l bis S verbeten,

§1
Verwendung des Öko~Kennzeicbens

(l) Das Öko-Kennzeichen ist
1. bei der Abgabe verpackter ~rzeugnisse auf der Verpackung

. a.) durch Aufdruck, Aufldeoer oder c:inem aufsonstige Weise mit cler Verpackung ver-

.bundenen Etikett,
b) an gut sichtbarer Stelle, deutlich lesbar und unverwiséhbar oder

.2. bei der Abgabe unverpackter Erzeugr¡isse unmittelbar auf dem Erzeugnis oder allf' einem
Schild unmittelbar neben dem Erzeugnis nach Maßgabe der NT. l Buchstabe b amu-

brins~D..
(2) Die Verwendung des Öko-lC.enn:z.eiehens fiïr Zwecke der Werbung oder der sonstigen U nter-

richtung des Verbrauchers ist zulässig, soweit ein Erzeugnis angepriesen wird, das mit dem

Öko-Kennzeichen gekennzeichnet werden darf.
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§3
Aazèigepflidlt

(l) Wer fUr 'E~gnisse nach § l Abs. l des Öko~KenllZeichengesetzes das åko-Kennzeic;hen

, verwenden will. hat dies der Ioformationsstelle Bio-Siegel* bei der Öko-Prüfzeichen GmbH
.vor dem erstmaligen Verwenden aP211Zeigen. Die Anzeige ist nach dem Muster des Formblat-

tes in' Anlage 2 von:une!unen.
(2) Wer vor dem Inkraft~en dieser verordllllllg das beim Deutschen Patent- und Markcnamt

unter der R.egisternummer 30 l 41 473 'eingetragene Öko-Kennzeichen venvendet hat, hat die

Anzeige nach Absatz l bis zum [l. AprlI2002] %U erstatten,

§4

OrdnungSwidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 4 Abs. 2 des Öko-KeIlIlZeichengesetzes ,handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen § :3 Abs. 1 S~z l oder Abs. 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht

rechtzeitig erstattet.

§5
lDkrafttreten

Die Verordnurig tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
, "

, Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den

Die B!,mdesministerin
. für Verbraucherschutz, Einihrullg und Landwirtschaft

Rine Em1iichngUltg:¡;ur Übet't~ng Qer ",ufgabo auf die Inform;rtiollSötelleBio-Sie~1 soll im RaI\mrJl der
p:lrlament.nisc:hen &¡¡¡¡ungen in den Ent'Ml1Í des Öio-~7,eiche\lgeset<e.s aufSCllOmllle/lw;rd~Í1,
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J. Muster ÖJd).KennzeidleD~

2. l'echnisc:he Besehreibung:

'a) Das Kenllzeichen ist vierfarbig mit weißem Font! und weißer Kontur in der Stärke des grû-

nell Rahmens zu drucken.
Rahmen, Buchstabe "í" und Bogen sind in Grün, Buchstaben ,,B", i-Punlet u~ "O" sowie

. "na.ch .e.G-Öko- Verordnung" sind in Scb.w<u'zzu. drucken.
Für die Farbanwendungen gilt~ .

Vierfarbig nach EuroslŒla (4c):
.. Grün-Anteil (cyan =60 %, inagenta = O o/o, yellow = 100 o/a.. black = O%).

Schwarz-Anteil (black = 100 %).

J:lantone (parrt):
Grün-Anteil (Pant one 375).
Sch..v¡¡n-Antei1 (bladt = 100 %).

fiKS (hks):
Grün-Ameil (HKS 66).
Sch;'varz-Anteil (black = 100%)

b) Das Öko-Kennzeichen ist in der Version mit Verlaufzu verwenden (Schwarz ••.Iu1teilbei
Verlauf: black ~ 100 %; black = 65 'Yo; bei angepássten Farben ist der Verlauf in den

·entsprcohenden farbanteilen einzufärben).
Bei einfarbiger Verwendung desKennze¡ch~s im Sinne von § l Abs.4 ist dieSmch-

. Version des Öko-l<ennzeiche!ls zulässig (Séhwarz-Anteil bei Strich: black = 100 % bl;w .

.in iler entsprechenden Farbe eingefärbt).
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Anlage2

Formblattmuster gemäß der Verordnung zurGestaltong
und Verweridung des Öko-Kennzeicbens
_ Öko-Kennzeichenverordnuog § 3 (Anzeigepflicht) - ~

~~~.oIIQ~

",,-,..-J
VERPFUCBTENDE ANGABEN!

A.llsgllfiilltes Formblatt biliII ZW'Ücksenden an

InfonruttionsstelJe BiO-Siegel
cfo Öko-Prüfzeichen GmbH
.Rochusstr. 2
53123 Bonn

FORMBLATT ZUR ANZEIGE DER MlT DEM
BIO-SIEGEL C·EIŒNNZEICIlNETEN PliOPUKTE

Firma:

Ansprechp&rUIer;

Straße:
post!àcll:

Telefon·:
Fax:

Postl=itz3hl: OT!: Land:

-
. E·Mail: Homepage; .

Adresse der Firma."

Betriebsarl:

V erarbeiten D Handel: O Erzeuaer: O

A 1I~llben ;:101 den. PTodllkten mit dem Bio-Sie1!eI:
Pmdllktbez:eíebJlllIlI,!lind wenn vomandetl IAN-NImmer Kontrollstelle Btginnder

Hei inehr als drei ~W:tell. bitte ej¡¡ gesondertes BIlI!I V.:I'II<:!!l!e:n Nutzung des Bio-
Siegels

1 IMak!M'.ct'Ißc

1 lnb.tt / Mcnß<

3· lnh>l,'M~
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-. .Bitte die MùSteretikettell mit dem neuen :Bio-Siegel auf ein DIN A4 BJait au1'l;leben ur-.dmit die-
sem Datenbcp an die Infonnationsstelle Bio-Siège! übersenden - Vielen Dank!
Wir sind damit einverstanden. dass unsere Adresse und Produkte mit dem Bi6-Siegel verofrent_
licht werden,

Ja D Nein· D
Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der oben genannten Daten

••• ~ ... -. ~ ~ ...... ~""."", • '" • o ••• -o • _ ••

Ort,'Datum Unterschrift - Finnenstempel

-
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Begñindl1ng

A. AllgemeineTT~¡1

.:Mit dem Öko-J(ennzeichengesetz wurde zunächst die gesetzliche Grundlage für ein einheitliches
_ freiwillig zu verwendendes _ ÖJco.Kennzeichen gescha£fen. Einzelheiten in Bezug ¡!uf die Ge-
staltung und Verwendung des Siegels und von Sanktions:vorsohriften sollen nunmehrin einer
F.cchrsverordrrr.mg des Bundesministeriums Rir Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-

. schaft, zu derdas Öko-Kennzeichengesetz ermächtigt, mit Zustimmung des BunduraIes aeregeIt.

werden .

. Auf Grund der Ermächtigung in § Z Abs. l Nr.,1 des Öko-KCIlllZeíchengeserzes sieht der vererd-
nung~ent'IWrf Z\J~ einen eine genaue Besehrei.bung des Öko-KenllZeichens in allen Wort- und

Onñkbestandteilen vor.

Des Weiteren enthält der VerordnungsentwUrfaufGrund der Ermächtigung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2·
. des Ök.o-Kenœeichengeselus Regelungen übe~Einzelheiten der Verwendung des Öko-Kenn-

zeichens:

Diese 'Bestimmungen sind erforderlich, um im Sinn,e der Errn.ächtigungsnorm eine einheitliche
Kennzeichnung sowie eine eindeutige Erkennbarkeit der Erzeugnisse zu ~e'Nährleisten. Dies gilt
insbesondere ,-:ot dem Hintergrund. dass das Öko.Kennzeichengesetz im Hinblick auf eine
$chnelle Markteintùbrung des Zeichens bewusst da.raufver.zlchtet, der Verwendung des 'Kennzei.

chens ein u.U. zeit- und kostenaufwendiges Vergabeverfahren vorzuschalten. Es ist daherange-
'zeigt, die genauen Bedingungen hil'sichtlích seiner GestaltUng und Verwendung festzulegen.

Um einen Überblick über die einheitliche Verwendung des Öko-lCemu:eichens zu erhalten und
eventuelle Verstöße gegen die Bestimmungen zügig abstellen.zu können, wird eine Anzeige-

pflicht filr die· Zeicherurutzer vorgesehen.

Belastungen der öffentlichen Hanshalte sind nicht ZU erwarten,
Das Öko-Kennzeichen ist marlcenrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützt
'Daraus entstehende pñvatrecbrlicbe Untertasmngs- und Scbadeosersatzansprüche werden durch
das Bundesverblllucherschutzministerium als Inhaber der Marke verfolgt. Dabei kann auf Er-

. kennmisse :zurückgegriffen werden. die bei der Öko-Prüfzeic:hen GmbH im Rah.'1Ien der Anzeige-

pflicht anfallen.

Daneben entstehen fur die Länder und Gemeinden fur den Vollzug der Verordnung keitle zus;i.tz-
IÍl:ben Kosten, da die Verwendung des Öko-Kennzeichens in die Kontrollmechanismen der EG·
Öko- Verordnuns irrlegriert ist. Die zuständigen Landesbehörden kontrollieren bereits jetzt auf

, .. ,'



-IO -

Grune! der EG-Oko-Verordnung. ob Bezugnahmen auf den ökologischen Landbau. zu denen u.a,
auch das Gemeiescbañsemblem nach AniIcell O Abs. l der EG-Öko- Verordnung oder das bishe-
rige Öko-Prüf:o:eichen gehören. den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen, d.h., ob es sich urn
nach den Bestimmungen der EG-Ölc:o-Verordnung produzierteund kontrollierte Erzeugz;isse han-
delt. lnsotèm kOrlUll.t auf die Länder kein neuer Kontrollaufwand zu.

Für die winschafÍsbeteiligten fallen durch die Verordnung keine höheren Kosten an. Es Sind
keine nachhaltigen Auswirkungen rur die Einzelpreise, das Preisniveau sowie das Verbraucher-

preisniveau zu elWartert.

B. Besmderer Teil

Zu § 1- GestalttJDg dts Ök&-Kenuzeichens

ZuAbsatd:
Die Vorschrift sieht in Verbindung mit der in MIage l enthaltenen BeschreibungBestimmungen
über die Gestaltung. des Öko-Kennzeichens in Bezug mlf seine Fonn sowie seine Wort und Gra·

flkbestandteile ~or (Satz I).
Satz :2 Nr. l ermöglicht es, zum. Beispiel flir den Im- und Export von Waren, den Schriftzug "naeh
EO.Öko- Verordrumg" auch in einer der anderen Sprachen der Europäischen Union ZIl verwenden.
Nach Sau 2 Nr: 2 is! es zulässig, auf diesen Schriftzugzu verzichte!:\. wenn seine Lesbarkeit, etwa

bei bestimmt!!n Druckverfahren oder bei sehr kleinen Erzeugnissen auch durch eine Vergrößeru!'lg

nicht hergestellt werden kann.

Zu Abia~2:
Absææ 2 S~u: l Nr. l und 2 regelt die zulässige :Mindest- und MaximalgröBedes Öko~KentJ%ej-
chens. Nach Sm 2 darf das Öko-Kennzeichens bei der Aufbringung auf der Ware uni höchstens
15 Grad gedreht werdl';tt. Satz 3 enthält eine Vorschrift ñ:i:r die Verwendung des Öko-Kennzei-
chens im Rahmen der Werbung oder der sonstigen Vetbraucherun.terrichtung nach §2 Absatz 2
In diesem Fall, zum Beispiel bei der Verwendung des Öko-Kennzeichens ¡¡,ufR.egalstoppem und
Deckenabhängem darf die höchstzulliSsige Breite des Öko-Kennzeichens überschritten werden

Zu AbSAtz3:
Absatz 3 Satz 1 regelt, dass das Größenverhältnis und das räumliche Verhältnis der won- und
Gràflkbestandteile des Öko-Kennzeichens zueinander nicht verändert warden darf. Ausnahmen
hiervon sind nach Satz 2 (vergrößerung deg Schriftzuges ,.Nch EG-Öko-Verordnung". soweit fijr
die Lesbarkeit erfórderlich) und nach Satz 3 (soweit auf Grund der Úbersetzung in eine andere
Sprache erforderlich) zulässig.
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Zu Absag; 4: .
Pie VQrschritt enthält die Möglichkeit, abweichend 'Yon dem in Anl&íle l enthaltenen Muster des
Öko-Kennzeichen auch einfarbig in Schwarz oder ie an den Untergrund angepasster Farbe ZU

verWenden (Satz 1). In diesem 'Fall ist als Untergrund und Kontur die Farbe Weiß oder der jeweils

vorhandene Untergrund zulässig (Satz 2).

Zu Abuu 5;
Absatz S Satz: l besagt, dass eine zusätzliche VetWendung VOlt regionalen oder anderen Her~
kullftsangaben möglich ist und dass diese Anaaben auch im unmittelbaren Umfeld des Öko- .
Kennzeichens angebracht werden können, In Satz 2 ist weiterhin klargestellt, dass die zusätzliche

Verwendung sonstiger Öko-Zeichen selbstverStändlich zulässig bleibt.

ZuAbsatz6:
Die Vorschrift regelt, dass vorbehaltlich der :R~elW1gen der Absätze 1 bis 5 du Weglassen cider
Hin.zufugen von Bestandteilen oder sonstige Änderungen des Öko-Kennzeichens verboten sind,

Zu §2 _ Verw~duilg des Öko-Kennz.e1chens

Zu Absatz1:
Um eine eil'1heitliche Kennzeichnung und eine eindeutige Erkennbarkeit der Erzeugnisse zu ge-
währleisten, legt diese Vorschrift Einzelheiten der Verwendung des Ölco~Kennzeichens fest. Die
Vorschrift regelt die Ar1 und den On der Anbrlngung sowohl bei der Abgabe \I~ack:ter (Num-

mer J) als auch bei der Abgabe unverpackter Erzeugnisse (Nummer 2).

Zu Ab!atz ·2:
Absatz 2 regelt, dass die Verwendung des Öko-Kennzeichens ZU Werbungszv:.eckenoo~ zur

sonstigen Verbraucheruntemchtullg zulässig ist. Voraussetzung ist aber, dass ein En;l;\lgltis ange-

priesen wi;d, das mit dem Öko-Kennzeichen gekennzeichnet werden darf.

Zu §3- Ånzeigeptlicht

. Zu Absatz: 1;
Die Vorschrift sieht in Satz l eine Anzeigepflicht fur die Zeichennutzer.vcr. Die VetWen4ung des

. Zeichens isi: der Informationsstelle Bio-Siegel bei der Öko-prüfzeichen GmbH anzuzeigen, díe
vorn Bundesverbraucherschu!zministenum mit der Entgegennahme der Anzeige b~auftragt wor-
den ist. Die A.ozeige ist erforderlich, um eir.e clnh¿tliche und den Bestimmungen der Verordnung

entsprechende Verv.'endung des Siegels zu gewährleisten.
nie Anzeige ist vor dern erstrnaligen Verwenden VO~llehmen.

,I

'I
I!I

II'
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Gemäß Satr. 2 ist ein F~rmb¡att rur die Anzeige zu verwenden, dessen Muster in Anlage 2 aufg~
führt ist. MIase 2 sieht weiterhin ver.dass die Anzeige unter Beifügung eines mit dem Öko-
Keqozeichen versehenen Etikettenmu5ters vorzunehmen ist.

Zu Ab511tz2:
We:: bereits vor dem Inkrafttreten dieser verordlrul1$ das markenrechtllch geschützte ÖkO-lCertn~ .

zèíchen verwendet haI. ist verpflichtet, die Al1zeige nach Absatz 1 bis ~m [1. Apri12001] zu er-

statten.

Zu § 4 - Ordnul!ll5Widrlgkiten

Ei~vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen die Anzeigepflicht des §3 Satz 1 des EntwUrfS
kann als Ordnungswidrigkeit nach § 4 Absatz 2 des Öko-Kennzeicbengesetzes mit einer Geldbùße
bis zu 30.000 € geahndet werden, Die Anzeigepflicht dient da:zu, einen Überblick über die ein-

heitliche Verwendl.ll1g des Ùko-Kennzeicheos zu erhalten und eventuelle Verstöße gegen die ord-
ilungsgemäße Verwendung des Siegels zügig abstellen zu können. Die Bußgeldbewehrung ist
noreændig, um die Einhaltung der Anzeigepflicht seitens der Zeichennutzer zu gewährleisten

Zu §5 - Inkrafltreten

Die Vorschrift. regelt das Inkrafttreten der Verordnung. das am Tag nach der Verlåinduog erfolgen
soll. . . .

GESRMT SEITEN 13
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~ Memorandumder Regierung der Bund ...ten über den ökologimttp:llwww.verbraucherministerium ...andbau/memorandum-oekolandbáu.htm

(November 2001)

1_Ausgangslage

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel (EG-Oko- Verordnung) wurden die Bewirtschaftungs- und
Etikettierungsvorschriften flir ökologische Erzeugnisse in der EU weitgehend
harmonisiert. Der Geltungsbereich der Verordnung wurde 1999 um die tierischen
Erzeugnisse ergänzt.

Der ökologische Landbau orientiert sich in besonderem Maße an den Prinzipien einer
nachhaltigen Entwicklung und trägt den Wünschen sowie Erwartungen vieler
Verbraucherinnen und Verbraucher an die Produktion von Lebensmitteln Rechnung.
Dies spiegelt sich in einer steigenden Nachfrage nach ökologischen Erzeugnissen in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wider.

Die notwendige Ausweitung der Produktion muss durch flankierende Maßnahmen in der
Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung unterstützt werden. Für ein
dynamisches Wachstum des ökologischen Landbaus sind neben der Stärkung der
zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik verlässliche rechtliche
Rahmenbedingungen flir alle Wirtschaftsbeteiligten von besonderer Bedeutung.

Um dem ökologischen Landbau verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen zu sichern,
muss die vor IO Jahren verabschiedete EG-Oko-Verordnung in einigen Bereichen an die
neuen Entwicklungen angepasst werden.

Vor dem Hintergrund der deutlichen Ausweitung des ökologischen Landbaus in den
letzten Jahren und den damit verbundenen komplexeren Warenströmen wurde
offenkundig, dass das Kontrollsystem Lücken aufweist, die geschlossen werden müssen.

Der ökologische Landbau orientiert sich traditionell am Modell der Kreislaufwirtschaft.
Voraussetzungen dafür sind die Umstellung des gesamten landwirtschaftlichen Betriebes
und die Fütterung der Tiere mit überwiegend aus dem eigenen oder einem
kooperierenden Betrieb stammenden Futtermitteln ökologischer Qualität. Im gleichen
Zuge muss der Zukaufvon Wirtschaftsdüngern aus konventionellen
Tierhaltungsbetrieben weiter eingeschränkt werden.

Die Nachfrage nach ökologischen Erzeugnissen der Aquakultur beginnt sich zu
entwickeln. Deshalb sind EU-weit harmonisierte Vorschriften flir diesen Bereich
dringend notwendig.

II. Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland bittet daher die
Europäische Kommission,

1. den Kreis der am Markt für Ökoprodukte tätigen Wirtschaftsunternehmen, die dem
Kontrollsystem der EG-Oko-Verordnung unterliegen, auszudehnen und dabei
sicherzustellen, dass die Unternehmen des Großhandels einbezogen sind,

2. die Verpflichtung, den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb auf den

23.11.0108:31
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ökologischen Landbau innerhalb eines bestimmten Zeitraumes umzustellen, in die
Verordnung aufzunehmen,

3. Vorschriften, nach denen der jeweilige Betrieb oder ein mit diesem räumlich
verbundener kooperierender Oko-Betrieb den überwiegenden Teil des
Futterbedarfs seiner Tiere aus eigenem Futteraufkommen decken muss, in das
EO-Recht einzufügen,

4. die Liste der ausnahms- und übergangsweise in der ökologischen Tierhaltung
zulässigen konventionellen Futtermittel mit dem Ziel der vorgezogenen
Reduzierung zu überprüfen,

5. die Liste der ausnahmsweise zulässigen, aus konventionellen Betrieben
stammenden Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft dahingehend zu überarbeiten,
dass Geflügelmist und flüssige tierische Dünger aus konventionellen Betrieben
ausgeschlossen werden,

6. Regelungen für die Aquakultur in die EO-Öko-Verordnung aufzunehmen.

20f2 23.11.0108:31
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K¡,¡r¡;fassung

I<urzfassung

Auftrag
Das BMVEL hat eine Projektgruppe unter Leitung der FAL beauftragt, kurzfristig den
Entwurf für ein Bundesprogramm Ökologischer Landbau zu erarbeiten.

Für dieses Programm stehen in den Jahren 2002 und 2003 Mittel in einer Größen-
ordnung von jeweils knapp 35 Mio. € zur Verfügung.
Das hier im Entwurf vorgelegte Bundesprogramm sollte nach Auffassung der Autoren
als Auftakt für ein Aktionsprogramm angesehen werden, welches im gesellschaftlichen
Diskurs entwickelt wird und alle relevanten politikbereiche und Akteure umfasst.

Ziele des Bundesprogramms
Hauptziel des Bundesprogramms ist es, die Rahmenbedingungen für eine weitere
Ausdehnung des Ökologischen Landbaus in Deutschland zu verbessern. Dabei sollte
ein nachhaltiges Wachstum angestrebt werden, das auf einer ausgewogenen Expan-

sion von Angebot und Nachfrage beruht.
Der Einsatz staatlicher Mittel für die Ausdehnung des Ökologischen Landbaus wird mit

drei Argumenten begründet:
Der Ökologische Landbau hat günstigere externe Effekte als der konventionelle

landbau.
• Eine Gesellschaft, die dem Ökologischen Landbau eine hinreichende Entfaltungs-

und Entwicklungsmöglichkeit gibt, ist besser gegen die Risiken des technischen

Fortschritts in der Landwirtschaft gewappnet.
Nur durch staatliche Förderung erlangt der ökologische Landbau ein Verbreitungs-
niveau, oberhalb dessen er Skaleneffekte nutzen und sich aus eigener Kraft erfolg-

reich weiter entwickeln kann.

Leitlinien und Maßnahmen
Die bei der Konzipierung der Maßnahmen zugrunde gelegten Leitlinien lassen sich

plakativ folgendermaßen formulieren:

Ökolandbau entideologisieren
Die ideologische Überfrachtung der Diskussion um den Ökologischen Landbau speziell
in Deutschland wirkt sich bei Konsumenten und Unternehmern ungünstig aus. Aus
diesem Grund zielt der Programmentwurf in erster linie darauf ab, Handlungsträger
auf allen gesellschaftlichen Ebenen umfassend und sachlich über den Ökologischen

Landbau zu informieren.

Nicht in "Beton", sondern in Köpte investieren
Pro € Steuermittel sol\ ein möglichst hoher Beitrag zum Expansionsziel erreicht wer-
den. Daher sind die Mittel dorthin zu leiten, wo sie Katalysator-Effekte entfalten kön-
nen. Bei den Rahmenbedingungen dieses Programms heißt das: Keine kurzatmigen
Investitionshilfen, sondem eine nachhaltige Verbesserung von Information, Forschung
und Technologietransfer für Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel sowie eine
verbesserte Präsenz des Ökologischen Landbaus in Ausbildung und Beratung.
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Die Öko-Kette ölen

Um die Expansionspotenziale von der Ladentheke her rückwärts zu erschließen, müs-
sen insbesondere die Verbraucher über das Produktionssystem des Ökologischen
Landbaus informiert werden. Außerdem gilt es, den Ökolandbau bei den verbraucher-
nahen Unternehmen besser zu verankern und der Land- und Ernährungswirtschaft
dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern und Produktinnovationen zu entwickeln.

Modeme Medien nutzen

Der Informationsstrom muss an einen allgemein bekannten Platz geleitet und dort in
einer Form veriügbar gemacht werden, die den Interessen und Fähigkeiten der ver-
schiedenen Zielgruppen optimal entspricht. Daher wird der Aufbau eines zentralen
Internet-Portals vorgeschlagen. Um breite Kreise aufmerksam zu machen, sind außer-
dem Massenmedien zu nutzen und attraktive Veranstaltungskonzepte zu erarbeiten.

Nachhaltigkeit sicherstel/en

Im Hinblick auf eine nachhaltige Wirkung des Programms ist darauf zu achten, dass
bei den Einzeimaßnahmen auch während der Umsetzungsphase ein möglichst enger
Bezug zum Gesamtziel gewahrt bleibt. Die Wirkungsanalyse und die Überiührung von
Programmteilen in ein längeriristiges Aktionsprogramm sind von großer Bedeutung,
ebenso eine sukzessive verbesserte Abstimmung mit anderen Politikbereichen.

Auf der Grundlage einer Schwachstellenanalyse, zu der insbesondere eine zweitägige
Anhörung einer Vielzahl von Experten aus Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft und
Verwaltung beigetragen hat, wurden insgesamt 30 Maßnahmen konzipiert. Diese wur-
den entlang der Wertschöpfungskette zu drei Bereichen gruppiert, die durch drei Quer-
schnittsbereiche ergänzt werden (Liste der Einzeimaßnahmen siehe nächste Seite):

A Landwirtschaftliche Produktion
B Erfassung und Verarbeitung
C Handel, Vermarktung, Verbraucher
D Technologieentwicklung und -transfer
E Flankierende Maßnahmen
F Infrastruktur

Einige der Maßnahmen lassen sich nur dann eriolgversprechend in Angriff nehmen,
wenn von vornherein ein Finanzierungszeitraum von mehr als zwei Jahren in Aussicht
gestellt werden kann. Das trifft zumindest teilweise zu für das zentrale Intemetportal,
für Technologieentwicklung und -transfer sowie für Forschungsvorhaben im Rahmen
der flankierenden Maßnahmen. Insgesamt ergibt sich daraus für die Jahre 2004 bis
2006 ein vorzusehender Mittelbedari von 10,3 Mio. € pro Jahr.

Umsetzung

Die Projektgruppe empfiehlt dem BMVEL eine Geschäftsstelle einsetzen, die die Ent-
scheidungen des Ministeriums vorbereitet und die Einzeimaßnahmen abwickelt. Zur
fachlichen Begleitung sollte außerdem ein Begleitausschuss eingesetzt werden, der
durch Stellungnahmen eine kohärente Umsetzung des Programms unterstützt.

Angesichts der kurzen Programmdauer und der sehr knappen Vorlaufzeit bis zum Pro-
grammbeginn wäre es sehr wichtig, dass die Geschäftsstelle ihre Arbeit noch im
Herbst 2001 aufnehmen kann.

2
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Liste der Einzeimaßnahmen Geschätzter Mittelbedarf
(in 1.000 €)

2002 2003

Nr. Maßnahme (ggf. Kürzel)

Bereich "Landwirtschaftliche Produktion"
A1 Zentrales Internet-Portal Ökolandbau

1.000 1.000

A2 Unterrichtsmaterialien zum Ökolandbau
300 800

A3
Weiterbildung für Berater, Tierärzte, AK-Leiter

635 635

A4 Zuschuss zur UmstellungsberatunQ
2.000 2.000

AS
Informationsveranstaltungen zum Okolandbau

400 400

A6
Ein Netz von Demonstrationsbetrieben

360 510

A7 Betriebsreportage~
450 450

A8
Präsentation des Okolandbaus aut Messen

600 600
(5.745) (6.395)

Bereich "Erfassung und Verarbeit'-!!lg"
Bi Zentrales Internet-portal Okclandbau

400 400

82 Unterrichtsmaterialien zur Verarbeitung
300 800

B3
Info-VeranstaltunQen für die Ernährungswirtschaft

500 700

84
Präsentation der Çlko-Verarbeitung auf Messen

600 600

B5 Innovationspreis Okc-Lebensmittel
150 150

(1.950) (2.650)

Bereich "Handel, Vermarktung, Ve!.braucher"
C1 Zentrales Internet-portal Okolandbau

400 400

C2
Verbraucherinformation über das Produktionssystem

15.000 8.000

C3 Aufbau einer Bildmaterial-Oatenbank
150 150

C4 Unterrichtsmaterialien zum Ökclandbau
150 350

CS Wettbewerb "Ökolandbau in der Schule"
150 150

C6
Fortbildung für LEH und Naturkcstfachhandel

400 400

C7
Service-Angebot "Bewertung der Präsentation"

100 150

C8
Informationen für Restaurants und Großküchen

400 500

CS Prämierung der besten Öko-Köche
150 150

(16.900) (10.250)

Bereich "Technologieentwicklung und -transfer"
Di Problemlösungen für die Landwirtschaft

2.600 5.500

02 Problemlösungen für die Verarbeitung
1.100 2.000

03 Technologietransfer
1.100 2.000

(4.800) (9.500)

Bereich "Flankierende Maßnahmen"
E1 8egleitforschung und Evaluierung

400 400

E2 Netzwerke und Vorlaufforschung
1.000 1.000

E3 Forschungsvorhaben und Studien
2.700 3.300

E4 Sozioökonomische Modellvorhaben
400 800

(4.500) (5.500)

Bereich "Infrastruktur"
Fi Geschäftsstelle

900 750

34.795 35.045
Summe insgesamt

~
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Deutscher Bundestag
14. Wahlperiode

Drucksache 14/7131
15.10.2001

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gudrun Kopp, Ulrich Heinrich, Marita
Sehn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Staatlich verordnetes Bio-Siegel auf dem Prüfstand
- Drucksache 14/6973-

Am 5. September 2001 hat die Bundesministerin flir Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft, Renate Künast, ein neues Bio-Siegel vorgestellt.
Dieses soll bis Ende dieses Jahres durch ein Gesetzgebungsverfahren rechtlich
verankert werden. Ziel des neuen, staatlich verordneten Öko-Siegels ist die
Kennzeichnung der nach den Standards der EG-Öko- Verordnung produzierten
Lebensmittel, das die Erzeuger und Verarbeiter zu einer umwelt- und artge-
rechten Produktionsweise verpflichtet. Die Nutzung des neuen Bio-Siegels ist
freiwillig.

Zurzeit gibt es in Deutschland bereits neun eigenständige, privatwirtschaftlieh
organisierte Kennzeichen, die die ökologischen Anbauverbände erfolgreich in
den Markt eingefübrt haben. Damit werden ökologische Produkte gekenn-
zeichnet, die in Deutschland in 12740 Öko-Betrieben auf einer Fläche von
3,2 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche angebaut werden. Darü-
ber hinaus sind im Lebensmittelhandel weitere ca. 100 Bio-Zeichen einge-
führt,

Das von der Bundesministerin flir Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft, Renate Künast, vorgestellte Bio-Siegel ist ein zusätzliches Kenn-
zeichen in dem bereits heute unübersichtlichen Markt der Bio-Zeichen. Durch
seine Einführung will die Bundesregierung neue Impulse flir den Absatz von
Bioprodukten geben und fur mehr Transparenz und Vertrauen in die Qualität
der Lebensmittel sorgen. Dem staatlich verordneten Bio-Siegel flir Öko-
produkte, für dessen Vermarktung 15 Mio. DM staatliche Finanzmittel im
Bundeshaushalt 2002 vorgesehen sind, soll ein zweites Siegel flir konventio-
nell hergestellte Lebensmittel folgen.

1. Inwieweit hat die Bundesregierung die EU-Partner über die Einführung
eines national begrenzten Öko-Siegels informiert?

Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sind über die Notifi-
zierung des Öko-Kennzeichengesetzes nach der Richtlinie 98/34/EG über die
Eínführung des Bio-Siegels informiert.

¡I
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesminlsteriumsfûr Verbraucherschutz. Ernährung
und Landwirtschaft vom l l. Oktober 2001 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext.
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2. Inwieweit hat die Bundesregierung versucht, ein EU-weites Öko-Siegel
einzuführen zur europaweiten Vereinheitlichung der Bestimmungen?

Die Bundesregierung kann nur ein nationales Siegel einführen, Mit Artikel 2
der Verordnung (EG) Nr. 331/2000 der Kommission vom 17. Dezember 1999
zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EWG) Nr.2092/91 des Rates
über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (EG-Öko- Verordnung)
wurde bereits ein Gemeinschaftsemblem eingeführt, Es darf allerdings nicht für
Importe aus Drittländern verwendet werden.
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3. Über welche Inforrnationen verfügt die Bundesregierung zur Bereitschaft
der Nutzung des Öko-Siegels

a) bei den Ökobauern,

b) bei den Verarbeitern,

c) beim Handel?

Das neue Bio-Siegel wurde in einer großen Allianz aus Handel, Verbänden und
Politik vereinbart. Das Interesse an der Nutzung des Siegels ist sehr groß. Bei
der von der Bundesregierung eingerichteten Informationsstelle Bio-Siegel bei
der Ökoprüfzeichen GmbH sind bislang über 400 Anfragen zur Nutzung des
Siegels eingegangen.

4. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Bereitschaft der
Privathaushalte, zusätzlich Ökoprodukte zu kaufen?

S. Wie beurteilt die Bundesregierung die wirtschaftliche Möglichkeit und
mentale Bereitschaft, verstärkt Ökoprodukte zu kaufen

a) von Alleinerziehenden mit l Kind mit einem monatlichen Einkommen
von 3000 DM,

b) von Auszubildenden/Studenten mit einem monatlichen Einkommen
von l SODOM,

c) von einer Familie (Partner und 2 Kinder) mit einem monatlichen Ein-
kommen von 6 000 DM?

Die Fragen 4 und 5 werden zusammen beantwortet.

Nach den vorliegenden Analysen ist das Marktpotential für Ökoprodukte noch
nicht ausgeschöpft. Das weitgehend vorhandene positive Image von Öko-
Lebensmitteln in der Gesamtbevölkerung spiegelt sich allerdings nur bedingt
im täglichen Kaufverhalten wider.

Begrenzt wird die Nachfrage unter anderem durch die fehlende Wahrnehmung
der Produkte im Handel und die fehlende Glaubwürdigkeit des Angebots. Hier
setzt das neue Bio-Siegel an. Das Siegel schafft Klarheit. Es wird dafür sorgen,
dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick erkennen können,
welche Produkte Bio-Produkte sind.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind sich zunehmend darüber bewusst,
dass qualitativ hochwertige Lebensmittel einen angemessenen Preis haben
müssen und sind bereit, für ökologisch erzeugte Produkte einen gewissen Auf-
preis zu akzeptieren. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich bei einer
stärkeren Berücksichtigung pflanzlicher und unverarbeiteter Lebensmittel in
der Nahrungszusammenstellung vorhandene Preisunterschiede deutlich relati-
vieren. Außerdem geht die Bundesregierung davon aus, dass in dem Maße, in
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dem der ökologische Landbau ausgedehnt wird und insbesondere die Vermark-
tungsstrukturen effizienter werden, ökologisch erzeugte Lebensmittel auch
preiswerter werden.

6. Welche Aktivitäten sind seitens der Bundesregierung im Rahmen der
Informationskampagne zur Einführung des Bio-Siegels geplant, rur die im
Haushalt 2002 15Mio. DM bereitgestellt sind?

Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
(BMVEL) hat mit Datum vom 18. Juli 200 l im Bundesausschreibungsblatt die
europaweite Ausschreibung einer Informationskampagne zum neuen Bio-
Siegel veröffentlicht. Darin heißt es unter "Zielsetzung" u. a.: "Das Ökokenn-
zeichen soll für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine neue schnell er-
fassbare Orientierungshilfe werden. Ab Anfang 2002 soll es durch eine breit
angelegte Informationskampagne bekannt gemacht werden. Die Zielgruppen
der Kampagne sind in erster Linie die Endverbraucher aber auch gewerbliche
Einrichtungen des Lebensmittelbereichs einschließlich der Handels- und Er-
zeugungsstufe sowie Meinungsbildner und Multiplikatoren im Ernährungs-
bereich."
Die Ausschreibung wurde als Wettbewerb konzipiert. Nach Ablauf der Einsen-
defrist für die Anträge auf Teilnahme am Wettbewerb (9. August 2001) wurden
inzwischen 5 Agenturen bestimmt und aufgefordert, ihre Konzepte in der
41. Kalenderwoche zu präsentieren. Nach Auswahl der Agentur werden die
konkreten Aktivitäten festgelegt.

7. Welche weiteren Schritte hat die Bundesregierung eingeleitet, um das Ziel
verwirklichen zu können, den Anteil des ökologischen Landbaus auf20 %
bis 20IO zu steigern?

Zur Erreichung der angestrebten Ausdehnung des ökologischen Landbaus auf
20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in den nächsten IO Jahren müs-
sen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu wurden
bislang folgende wesentliche Maßnahmen eingeleitet:

Schaffung eines einheitlichen stattlichen Bio-Siegels für Produkte aus dem
ökologischen Landbau,
verbesserte Fördermöglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes",
Auflegurig eines Bundesprogramms Ökolandbau für die Jahre 2002 und
2003,

_ Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für einen einheitlichen und effi-
zienteren Vollzug der EG-Öko- Verordnung durch ein Öko-Landbau-Gesetz.

Die Bundesregierung wird die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu gegebener
Zeit bewerten und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen.

8. Wie unterscheidet sich das Qualitätsniveau der Produkte aus den neun öko-
logischen Anbauverbänden von denjenigen Produkten, die den Standards
der EG-Öko-Verordnung entsprechen (jeweils differenziert nach den neun
unterschiedlichen Marken)?

Die EG-Öko-Verordnung legt für die ökologische Produktion in der Europäi-
schen Union einen einheitlichen Standard fest. Die auf die deutschen Verhält-
nisse zugeschnittenen Standards der Verbände sind in einigen Bereichen diffe-
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renzierter oder umfassender als diejenigen der EG-Öko- Verordnung. So sehen
die Verbandsrichtlinien etwa vor, das nach einer bestimmten Zeit der gesamte
Betrieb auf den ökologischen Landbau umzustellen ist. Ferner muss das Futter
überwiegend aus dem eigenen Betrieb oder aus einem kooperierenden Öko-
betrieb kommen und die Liste der ausnahmsweise zu verwendenden konventio-
nellen Futtermittel ist gegenüber der EG-Öko- Verordnung eingeschränkt.

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit ein Memorandum, das konkrete Anre-
gungen rur die weitere Verbesserung der EG-Öko- Verordnung beinhalten soll.

9. Wer wird die Standards der EG-Öko-Verordnung kontrollieren

a) bei den Ökobauern,

b) bei den Verarbeitern,

c) beim Handel?

Das Bio-Siegel wird von den Marktbeteiligten im Rahmen der Kennzeich-
nungsvorschriften der EG-Öko- Verordnung genutzt. Die in der EG-Öko- Ver-
ordnung vorgeschriebenen Kontrollen und Maßnahmen umfassen damit auch
die inhaltlich korrekte Verwendung des Siegels. Die Kontrollen werden in
Deutschland von privaten Kontrollstellen durchgeführt; die von den Ländern
zugelassen und überwacht werden.

Soweit der Handel nicht dem Kontrollverfahren der EG-Öko- Verordnung un-
terliegt, greift der allgemeine gesetzliche Rahmen, den das Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz flir entsprechende Kontrollen bei Lebensmitteln aus
ökologischem Anbau im Hinblick auf die Lebensmittelüberwachung vorgibt.

l O, Hält die Bundesregierung die jährliche Kontrolle über die Einhaltung der
Standards der EG-Öko-Verordntlng für ausreichend, um einen eventuel-
len Missbrauch auf allen Ebenen zu verhindern?

Die EG-Öko- Verordnung sieht vor, dass neben der jährlichen Betriebsbesichti-
gung auch unangemeldete Kontrollen durchgeführt werden. Gegenwärtig wird
auf europäischer Ebene über eine Weiterentwicklung des Kontrollregimes, u. a.
auch über eine Stärkung der risikobezogenen unangemeldeten Kontrollen, be-
raten.

ll. Inwieweit hat die Bundesregierung sichergestellt, dass die zuständigen
Stellen, die bereits heute Arbeitsengpässe verzeichnen, den durch die
Einfiihrung des Öko-Siegels zusätzlichen Arbeitsanfall bewältigen kön-
nen?

Die nach der EG-Öko- Verordnung stattfindenden Kontrollen umfassen auch
die Überprüfung der korrekten Verwendung von Bezugnahmen auf den ökolo-
gischen Landbau bei der Etikettierung von Waren. Die Verwendung des Bio-
Siegels ist eine solche zu überprüfende Bezugnahme. Weitere Kontrollen, die
die ausführenden Stellen stärker belasten würden, sieht das Öko-Kennzeichen-
gesetz folgerichtig nicht vor. Ein besonderer Vorteil des Öko-Kennzeichen-
gesetzes besteht gerade darin, dass zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermie-
den wird.

J
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12. Ist die Einführung des Öko-Siegels an eine Zertífizierung der nach ökolo-
gischen Prinzipien produzierenden Unternehmen gebunden

a) in der Landwirtschaft,

b) in der Verarbeitung,

c) im Handel?
Falls ja, wer ist für die Durchführung der Zertifizierung verantwortlich
und wie lange soll das Zertifizienmgsverfabren längstens dauern?

Die Verwendung des Bio-Siegels ist an die Erfüllung der Voraussetzungen ge-
bunden, die die EG-Öko- Verordnung an Erzeugung und Kontrollen von Waren
knüpft, deren Etikettierung auf den ökologischen Landbau Bezug nimmt. Dies
schließt eine Zertifizierung der Unternehmen durch die EG-Kontrollstellen ein.

13. Plant die Bundesregierung ein gesondertes Zertifizierungsverfahren für
diejenigen Betriebe, die nur teilweise ihre Produktionsverfahren auf öko-
logischen Anbau umstellen, und welcbe Abgrenzungsmaßnahmen sind
innerbetrieblich vorgesehen?

Ein besonderes Zertifizierungsverfahren ist unter Berücksichtigung der Aus-
führungen zu Frage 12 bezüglich der Verwendung des Bio-Siegels entbehrlich.

14. Reicht bei diesen Betrieben eine jährliebe Kontrolle nach Auffassung der
Bundesregierung aus?

Hierzu wird auf die Antwort zur Frage lOverwiesen.

15. Mit welchen Kosten rechnet die Bundesregierung bei Umstellung der
Wirtschaftsweise nach den Standards der EG-Öko-Verordnung (differen-
ziert ausweisen unter Bezug auf Fläche in Hektar/auf Vieheinbeiten in
GroßvieheinheitlGV) sowie für die Verarbeitungsebene und den Handel?

Die Umstellungskosten sind je nach einzelbetrieblicher Situation unterschied-
lich. Pauschale Angaben sind daher nicht möglich. Fördermöglichkeiten beste-
hen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstrukturen
und des Küstenschutzes" für die Umstellung aufund die Beibehaltung des öko-
logischen Anbaus, für die Verarbeitung und Vermarktung ökologisch erzeugter
Produkte sowie für bestimmte einzelbetriebliche Investitionen.

16. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Qualität von
Produkten vor
a) aus ökologisebern Anbau nach dem Standard der EG-Öko-Verord-

Dung,
b) aus Produkten nach konventionellen Herstellern?

17. Besteben nach Erkenntnis der Bundesregierung signifikante Qualitätsun-
terscbiede zwiscben den Bioprodukten nacb dem Standard der EG-Öko-
Verordnung, den Produkten aus den ökologischen Landanbauverbänden
sowie den Produkten aus konventioneller Herstellung?

Die Fragen 16 und 17 werden zusammen beantwortet.

il
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Es gibt derzeit rund 200 Publikationen, die sich mit dem Qualitätsvergleich
zwischen ökologisch und konventionell angebauten Lebensmitteln beschäfti-
gen.

Die Gehalte an wertgebenden (z. B. Vitamine, Mineralstoffe, Fettsäuren, Bal-
laststoffe, Antioxidantien, Aromastoffe) und wertmindernden Inhaltsstoffen
(z. B. Schwermetalle, Rückstände von Pflanzenschutz- und Tierarzneimitteln,
Dioxine, PCBs, biogene Toxine) werden bei Lebensmitteln durch viele ver-
schiedene Aspekte und nicht nur durch die Produktionsweise bestimmt.

Konventionell angebautes Gemüse weist in der Regel einen höheren Nitrat-
gehalt auf als ökologisch erzeugtes Gemüse. Bei ökologisch angebautem Blatt-
gemüse konnte ein höherer Trockensubstanzgehalt gegenüber vergleichbaren
Erzeugnissen aus konventionellen Anbau festgestellt werden. Eine wissen-
schaftlich vergleichende Gesamtbeurteilung ist aufgrund der den Studien zu-
grunde liegenden unterschiedlichen Verfahrensweisen derzeit nicht möglich. In
Abstimmung mit dem Präsidium des Senats der Bundesforschungsanstalten
wurde deshalb eine Ad-hoc-Senatsarbeitsgruppe unter Beteiligung von Wissen-
schaftlern anderer Institutionen eingerichtet.

18. Wie gestalten sich die Vorbereitungen zur Einrichtung des Bundesamtes
rur Verbraucherschutz, insbesondere was Kosten und zeitliehen Rahmen
anbelangt?

Auf der Grundlage des Gutachtens der Präsidentin des Bundesrechnungshofes
als Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zur "Organisa-
tion des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (Schwerpunkt Lebensmittel)"
und unter Berücksichtigung der derzeitigen Aufgabenverteilung zwischen den
Bundesressorts werden Konzepte entwickelt, deren Umsetzung zu einer
wesentlichen Stärkung der Aktivitäten im Aufgabenfeld "Gesundheitlicher
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit" im nachgeordneten BMVEL-
Geschäftsbereich führen sollen und die eine Neustrukturierung dieses Berei-
ches erfordern werden.

Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens sollen bereits durch den Bundes-
haushalt 2002 entsprechende Weichenstellungen erfolgen. Parallel zur Ent-
wicklung dieser Konzepte werden die notwendigen gesetzgeberischen Maß-
nahmen vorbereitet, die im Rahmen eines Artikelgesetzes die erforderlichen
Änderungen der geltenden fachgesetzlichen Regelungen vorsehen werden.

Das Vorgesehene Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit soll insbesondere

- die vom Bund unterhalb der ministeriellen Ebene zu erledigenden Aufgaben
des Risikomanagements in Bund-Länder- Verhältnis als zentrale Koordinie-
rungsstelle wahrnehmen,

- als nationale KontaktsteIle zum Lebensmittel- und Veterinäramt der Europä-
ischen Union fungieren,

- die im Gesetzesvollzug dem Bund zugeordneten Aufgaben (z. B. Zulassung
von Stoffen) erfüllen und

- sonstige Koordinierungsaufgaben übernehmen.

Da die Errichtung des Bundesamtes nur im Rahmen eines Gesetzes möglich ist,
die neuen und bisher nur unzureichend wahrgenommenen Aufgaben der Koor-
dinierung und Zusammenarbeit zwischen EU, Bund und Ländern bei der Wahr-
nehmung von Kontroll- und Überwachungsaufgaben jedoch sofort in Angriff
genommen werden sollen, ist als "Keimzelle" für das Bundesamt zum I. Januar
2002 zunächst die Errichtung einer nicht-rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen
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Rechts durch Organisationserlass vorgesehen. Für diesen Zweck sind Stellen
und Haushaltsmittel erforderlich, die im Rahmen des laufenden Haushaltsauf-
stellungsverfahrens eingeworben werden sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind
verlässliche Aussagen über die insgesamt flir das Bundesamt anfallenden Kos-
ten nicht möglich.

19. Wann beabsichtigt die Bundesregierung die Einführung eines Siegels für
konventionell erzeugte Agrarprodukte?

Die Bundesregierung beabsichtigt gegenwärtig nicht, ein staatliches Prüfsiegel
flir konventionell erzeugte Lebensmittel einzuführen. Sie begrüßt vielmehr,
dass die Wirtschaft eine Initiative der Bundesministerin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast, aufgegriffen hat und derzeit ein

. stufenübergreifendes Konzept in privatrechtlicher Trägerschaft entwickelt, das
die Festlegung der Anforderungen in enger Abstimmung mit allen Stufen vor-
sieht und eine lückenlose Dokumentation und Kontrolle gewährleisten soll. Die
Bundesregierung geht nach intensiven Gesprächen mit den Beteiligten davon
aus, dass die Wirtschaft bestrebt ist, die konzeptionellen Arbeiten zügig zum
Abschluss zu bringen.

20. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass, mit Einführung zweier
unterschiedlicher staatlicher Qualitätssiegel die deutschen landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse in zwei Klassen unterteilt werden und damit eine
staatlich verordnete Marktsegmentierung vorgenommen wird?

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht. Für die in der Fragestellung
zum Ausdruck kommende Einschätzung, dass bei Lebensmitteln eine staatlich
verordnete Marktsegmentierung vorgenommen werde, sieht die Bundesregie-
rung keine Anhaltspunkte.
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SN N Orientierungswerte

Einführung von Rückstandswerten
Der BNN Herstellung und Handel e.V.
hat Werte für Rückstände im Bereich der
Pflanzenschutz-, der Schädlingsbekämp-
fungs- und der chemischen Vorrats-
schutzmittel verabschiedet (siehe Ka-
sten). Diese sogenannten Orientierungs-
werte lösen die ehemaligen Warnwerte
für Pestizide des BNN-Großhandel ab.
Der Beschluss beinhaltet. dass zukünftig
Lebensmittel nur von Lieferanten bezo-
gen werden, die diese Orientierungswer-
te einhalten. Die Mitglieder des BNN
Herstellung und Handel stellen dies
durch schriftliche Zusicherung ihres Vor-
lieferanten oder durch Analysen sicher.

An der Auffassung, dass sich Bio-Le-
bensmittel durch ihren Anbau definieren
und nicht über Rückstandswerte, wird
weiterhin festgehalten. Jedoch gibt es in
der PraxisSituationen, in denen ein Hilfs-
mittel gebraucht wird, um auftretende
Rückstände zu beurteilen. Ist der Orien-
tierungswert überschritten, so liegt der
Verdacht nahe, dass es sich um Ware aus
konventionellem Anbau handelt. Daher
muss die Möglichkeit gegeben sein, dass
diese Verdachtsware ohne große Diskus-
sion vom Lieferanten zurückgenommen
wird.

Des Weiteren ist die Anwendung von
Lagerschutzmitteln in der EU-Bio-Verord-
nung nicht geregelt. Traten Rückstände
dieser Mittel auf. gab es bei der Rekla-
mation und Rückgabe der Lebensmittel
in der Vergangenheit immer wieder
Schwierigkeiten insbesondere bei Firmen
aus dem konventionellen Umfeld. Durch
die schriftlichen Vereinbarungen mit
ihren Lieferanten sind die Mitglieder des
BNN Herstellung und Handel zukünftig
berechtigt, beim Auftreten von Lager-
schutzmitteln die Ware ihren Lieferanten
zurückzugeben. Dies dient auch dazu,
die Erwartung der Kunden und des Ver-
brauchers zu erfüllen und die Handels-
beziehungen der BNN Mitgliedsunter-
nehmen durch ein gesteigertes Qua-
litätsbewusstsein vom restlichen Markt
abzuheben. Bis Anfang des nächsten
Jahres haben nun die Mitglieder des
BNN Herstellung und Handel Zeit. ent-
sprechende Zusicherungserklärungen
von ihren Lieferanten einzufordern.
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Orientierungswerte für Pflanzen-
schutz-, Schädlingsbekämpfungs-
und chemische Vorratsschutz-
mittel

Die Mitglieder des BN N Herstellung
und Handel beschließen die Ein-
führung eines Orientierungswertes
für Pflanzenschutz-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und chemische Vorrat-
schutzmittel, der bei 0,01 mg/kg für
Einzelsubstanzen liegt. Werden Rück-
stände von mehr als einer Substanz
gefunden, so darf deren Summe nicht
über 0,Q3 mg/kg liegen. Ein analyti-
scher Streubereich von 60 Prozent
darf dabei berücksichtigt werden.

Bezugsgröße ist die Angebotsform.
Bei verarbeiteten Erzeugnissen, die
während der Verarbeitung aufkon-
zentriert werden (u.a. durch Trock-
nung, Extrahierung oder Auspres-
sung), muss der auf die frische Aus-
gangssubstanz zurückgerechnete
Rückstand Wo Einzelsubstanz unter
oder gleich 0,01 mg/kg sein. Die Ori-
entierungswerte sind bindend, wenn
nicht durch andere lebensmittelrecht-
liche Vorschriften strengere Rege-
lungen getroffen werden.

Ausnahmen gelten für
folgende Stoffe:

1. Pflanzenschutzmittel der VO
(EWG) Nr, 2092/91
Pllanzenschutzmittel, die im Anhang
II, Teil B, der VO (EWG) Nr. 2092/91
erlaubt werden, sind ausgenommen.

2_ Anorganisches Gesamtbromid
Orientierungswert: 5 mg/kg ohne
Einrechnung eines Streubereiches;
liegt der gefundene Wert über
5 mg/kg darf das Lebensmittel
gehandelt werden, wenn sicher-
gestellt werden kann, dass das
Gesamtbromid natürlichen
Ursprungs ist.

3_ Dithiocarbamate
Orientierungswert: 0,02 mg/kg, aus-
genommen davon sind Brassiaceen
und Liliaceen.

Weitere Ausnahmen kann das Referat
Qualität des BNN Herstellung und Han-
del auf Antrag beschließen.

Die Mitglieder des BNN Herstellung und
Handel verpflichten sich, Lebensmittel
nur von Lieferanten zu beziehen, die die
oben genannten Orientierungswerte ein-
halten. Die Mitglieder des BNN Herstel-
lung und Handel stellen dies durch
schriftliche Zusicherung ihres Vorlieferan-
ten oder durch Analysen sicher. Die Ori-
entierungswerte treten in Kraft am Tage
der Beschlussfassung, dem 3.4.01, mit
einer Übergangsfrist von 8 Monaten für
Altware. Die Übergangsfrist endet am
3.1.02. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen
die schriftlichen Zusicherungen der Liefe-
ranten vorliegen.

Aktuell: Methylbromid

Methylbromid gehört zur Gruppe der
chemischen Lagerschutzmittel. Haupt-
sächlich wird es eingesetzt als Bega-
sungsmittel bei Früchten. Aber auch
beim Anbau in Gewächshäusern wird es
verwendet, um den Boden zu entwesen.
Da es sich relativ schnell zersetzt, ist es
schwierig, es als Ursprungssubstanz
nachzuweisen. Analysiert wird das anor-
ganische Gesamtbromid, welches auch
natürlichen Ursprungs sein kann. Der
natürliche Bromidgehalt ist abhängig
von der Pllanze und dem Boden. Einige
Pflanzen sind sogenannte Bromidsamm-
ler wie beispielsweise Salat oder Feigen.
Chloridhaltige Böden enthalten mehr
Bromid, genauso verhält es sich beim
salzhaitigen Meerwasser. Diesem Um-
stand trägt der BNN-Orientierungswert
Rechnung, der für anorganisches Ge-
samtbromid bei 5 mg/kg liegt. Ist der
Orientierungswert überschritten, muss
geprüft werden, ob die Belastung natür-
lichen Ursprungs ist. Nicht immer steckt
eine Begasung dahinter. Eine Belastung
mit Bromid, Z.B. bei Feigen, kann durch
das Waschen der Feigen mit Salzwasser
entstehen.

Sylvia Mahnke-Plesker
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Liste der Kontro\lstellen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

(2000/C 354/05)

Gemäß Artikel 9 derVerordnang (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
schaffen die Mitgliedstaaten ein Kontrollverfahren, das von einer oder mehreren hierfür bestimmten Kon-
trollbehörden und/oder von zugelassenen privaten KontrollsteIlen durchzuführen ist.

Gemäß Artikel 15 der genannten Verordnung enthält diese Mitteilung die Liste der in den einzelnen
Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollverfahren und der zugelassenen Kontrollstellen auf Basis der im
Oktober 2000 überarbeiteten Angaben der Mitgliedstaaten.

In der Spalte "Bemerkungen" werden die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollverfahren folgen-
dermaßen angegeben:

A: Verfahren zugelassener privater Kontrollstellen.

B: Verfahren einer oder mehrerer entsprechend ernannter Kontrollbehörden;

C: Verfahren einer entsprechend ernannten Kontrollbehörde und zugelassener privater Kontrollstellen.

Seit Januar 1998 entsprechen die zugelassenen Kontrollstellen in der Europäischen Union den Anforde-
rungen der Norm EN 45011 (Artikel 9 Absatz 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91).

ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

Die Liste umfasst auch Stellen bzw. Behörden, die von EWR-Mitgliedstaaten, die nicht Mitglied der EU sind,
für die Kontrolle zugelassen wurden.

In Österreich und Deutschland werden die KontrollsteIlen von den Bundesländern zugelassen und dürfen
nur in bestimmten Bundesländern tätig werden.

Bei diesen Ländern ist in der Spalte "Bemerkungen" angegeben, durch welche Bundesländer sie zugelassen
wurden und in welchen anderen Bundesländern sie gegebenenfalls ihre Kontrolltätigkeit ausüben dürfen.

Für die Bundesländer werden folgende Codes verwendet:

Österreich Deutschland

Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Wien
Burgenland
Vorarlberg

K

N
O
S
ST
T
W
B
V

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
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SPANIEN

C 354/23

In Spanien lassen die Autonomen Gemeinschaften gegenwärtig die Kontrollen durch die von der jeweils
zuständigen Behörde benannten Kontrollbehörde durchführen. In der Spalte "Bemerkungen" sind die Auto-
nomen Gemeinschaften aufgeführt, in denen die Kontrollbehërden ihre Tätigkeit ausüben dürfen.
Für die Regionen werden folgende Codes verwendet:

Andalusien AN Extremadura EX
Aragon AR Galicien GA
Asturias AS Rioja RI
Balearen BA Madrid MA
Kanarische Inseln CA Murcia MU
Cantabría CN Navarra NA
Kastilien-La Mancha CM Baskenland VAS
Kastilien-León CL Valencia VAI" Katalonien CT

Nlirgliedstaar und Code
Bemerkungen

ÖSTERREICH

AT-N-Dl-BIO

AT-O-DI-BIO

AT-0-D2-BIO

AT-S-Ol-BlO

I I I

AT-T-Ol-BIO

AT-W-OI-BIO

AT-W-02-BIO

Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer Verfahren A
Produkte GmbH N, B. K. O. S, ST. T, V, W
Austria Bio Garantie, ABG
Königsbrunnerscraße 8
A-2202 Enzersfeld
Tel.: (43-2262) 672212
Fax: (43-2262) 674143

BIOS, BiokontrollserviceÖsterreich 0, B, K, N, S, ST, T, V, W
Feyregg 39
A-45 52 Wartberg
Tel.: (43-7587) 71 77-14
Fax: (43-7587) 7177-11

LACON O, B. K, N. ST. T. V. W
Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung
ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH
Arnreir 13
A-4122 Arnreit
Tel.: (43-7282) 7711
Fax: (43-7282) 77 11-4

Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH (SLK) S, B, K, N, ST. T, V. W
Maria-Ceborari-Scraße 3
A-5020 Salzburg
Tel.: (43-662) 649483
Fax: (43-662) 64948319

Kcntrcllbehördejn) oder Konrrollstelle(o)

BIKO, Verband Biokontrolle Tirol T, K
Brixnerstraße l
A-6020 Innsbruck
Tel.: (43-512) 59 29-336
Fax: (43-512) 5929-212

Lebensmittelversuchsanstalt
Blaasstraße 29
A-1I90 Wien
Tel.: (43-1368) 8555-0
Fax: (43-1368) 85 55 20

SGS, Austria Controll & Co GesmbH
Johannesgasse 14
A-1015 Wien
TeL: (43-1512) 2567-0
Fax: (43-1512) 2567-9

W. B, K. N, O. S. ST, T. V

W, B, K, N, O. S, ST, T, V
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Konrrollbeborde(nJ oder Konrrollstelletm BemerkungenMitgliedstaat und Code

Fødevareregion Esbjerg
Høgevej 25
DK-6705 Esbjerg ø
Tlf. (45) 7916 1200
Fax (45) 7916 1201
E-post: foedevarereglon.esbjergê'fdír-dk

AT-W-04-B10 O. Univ. Prof. Dr. lng. Werner Pfannhauser KEG
Kreuzgasse 79
A-1018 Wien
TeL/Fax: (43-170) 3586

BELGIEN

BE-02 BLIK vzw/asbl
Stariestraae 164 B
B-2600 Berchem
Tel: (32-3) 2873750
Fax: (32-3) 2873751
E-mail: info@blik.be

BE-Ol Eeccert Belgium sprljbvba
Avenue de l'Escrime{Schermlaan 85
B-1I50 Bruxelles/Brussel
Tél: (32) 81600377
Fax: (32) 81600313

DÄNEMARK

DK-Ø-50 Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tlf. (45) 4526 36 00
Fax (45) 45263619
E-post: pdir@pdir.dk

DK-Ø-l Fødevareregion Nordjylland
Sofiendalsvej 9 O
DK-9200 Aalborg SV
Tlf. (45) 98781000
Fax (45) 98781001
E-post: foedevareregion.nordjylland@fdir.dk

DK-Ø-2 Fødevareregian Viborg
Klöstermarken 10
DK-8800 Viborg
Tlf. (45) 872814 00
Fax (45) 87281401
E-post: foedevareregton.víborgêfdír.dk

DK-Ø-3 Fødevareregion Herning
Wedellsborgvej 8
DK-7400 Herning
Tlf. (45) 99291800
Fax (45) 99291801
E-post: foedevareregion.herning@fdir.dk

DK-Ø-4 Fødevareregion Århus
Gøteborg ~Ué 1
DK-8200 Arhus N
Tlf. (4;) 8944 33 22
Fax (45) 894433 23
E-post: foedevareregion.aarhus@fdir.dk

DK-Ø-; Fødevareregion Vejle
Dianavej 3
DK-7100 Vejle
Tlf. (45) 7943 22 00
Fax (45) 7943 22 01
E-pose: foedevareregíoo. vejle@fdir.dk

DK-Ø-6

W, B, K, N, 0, ST. T

Verfahren A

Verfahren B
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Mitgliedstaat und Code BemerkungenKoncroUbchörde(n) oder Kontrollstelle(n)

DK-0-7

DK-0-8

DK-0-9

DK-0-10

DK-0-11

FINLAND

FI-A-OOI

Fl-A-002

FI-A-OOJ

FI-A-004

FI-A-005

FI-A-006

Fl-A-007

FI-A-008

FI-A-009

FJ-A-OIO

FI-A-Ol1

Fødevareregion Sønderjylland
Ole Rømersvej 30
DK-6IOO Haderslev
Tlf. (45) 7J 5J 16 00
Fax (45) 7J 5J 16 01
E-post: foedevareregion.soenderjylland@fdir.dk

Fødevareregion Fyn
Lille Tornbjerg Vej 24 B
DK-5220 Odense S0
Tlf. (45) 66612800
Fax (45) 6661 28 Ol
E-post: foedevareregion.fyn@fdir.dk

Fødevareregion Ringsted
Søndervang 4
DK-4l00 Ringsted
Tlf. (45) 57682000
Fax (45) 57682001
E-post: foedevareregion.ringsted@fdir.dk

Fødevareregion Nordøstsjælland
Herlev Bygade 9, 2. sal
DK-27J0 Herlev
Tlf. (45) 44 52 JO 00
Fax (45) 4452 JO Ol
E-post: foedevareregion.nordoestsjaelland@fdir.dk

Fødevareregion København
Flæsketorvet 75
DK-l7ll København V
Tlf. (45) J3 85 24 00
Fax (45) 338524 Ol
E-post: foedevareregion.koebenhavn@fdir.dk

Kasvintuotannon tarkastuskeskusJSTO
Uudenman ryövotma- ja elinkeinokeskus
PO Box 111
SF-J2201 Loimaa
P. (358-2) 7605 61
F. (358-2) 76056214

Varsinais-Suemen ryövoíma- ja elinkeinokeskus
Katse yllä Fl-A-OO!

Sarakunnan ryövoíme- ja elinkeinokeskus
Katse yllä Fl-A-OOI

Hämeen työvoíma- ja elinkeinokeskus
Katse yllä Fl-A-OOI

Pirkanmaan työvclma- ja elinkeinokeskus
Karse yllä Fl-A-OOI

Kaakkois-Suomen tyôvoima- ja elinkeinokeskus
Katso yllä FI-A-OOI

Etelå-Savon työvoíma- ja elinkeinokeskus
Katso yllä FI-A-OOI

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
Katse yllä FI-A-OOI

Pohjois-Karjalan tyôvcíma- ja elinkeinokeskus
Katse yllä FI-A-OOI

Keski-Suomen ryövoima-ja elinkeinokeskus
Katso yllä FI-A-OOI

Etelâ-Pohjanmaan työvoíma- ja elinkeinokeskus
Katso yllä FI-A-OOI

Verfahren B

r
I
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Bemerkungen
Mitgliedstaat und Code

Kontrollbehörde(11) oder KOlltrollsrelle(n)

Fi-A-012

Fl-A-013

FI-A-014

Fl-A-015

Fl-B

n-s-i

Fl-C

FI-D

FRANKREICH

FR-ABOI

FR-AB02

FR-AB06

FR-AB07

FR-ABOS

Pohjanmaan työvoíma- ja elinkeinokeskus
Katsa yllä FI-A-OOI

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
Katsa yllä Fl-A-OOI

Kainuun tyôvcíma- ja elinkeinokeskus
Katsa yllä FI-A-OO!

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus
Katsa yllä Fi-A-OOI

Kasvintuotannon tarkastuskeskus¡STO
Pl III
SF-J2201 Loimaa
P. (358-2) 7605 61
F. (35S-2) 7605 6214

Valdon tarkasruseläinlääkäri
c/o Kasvintuotannon tarkastuskeskus¡STO
Pl III
SF-J220l Loimaa

Sosiaali- ja rerveydenbuollon ruotevalvonrakeskus
(STTV)/National Product Control Agency for Welfare
and Health
PO Box 210
SF-005Jl Helsinki
P. (J58-9) 39672 ro
F. (J58-9) 39 67 2i 97

Ålands landskapsstyrelse
PB 60
SF-22101 Mariehamn
P. (358-18) 25000
F. (J58-l8) 19155

Eeccert SARL
BP 47
F-32600 L'isle-Jourdain
Té!. (JJ) 56207 J4 24
Fax (33) 562071167

Qualité France
18, rue Volney
F-75002 Paris
Té!. (33) 14261 5823
Fax (33) 142605161

ULASE
Place du Champs..de-Mars
F-26270 Loriol-sur-Drôme
Té!. (33) 4756113 00
Fax (33) 475856212

Agroeert
4, rue Albert-Gary
F-47200 Marmande
Tél. (33) 553209304
Fax (33) 5532092 41

Certípeq
9, avenue George V
F-75008 Paris
ra (33) 153 5i 4860
Fax (33) 153574865

Verfahren A
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Mitgliedstaat und Code Kontrollbebörde(n) oder Kontrollstelle(n) Bemerkungen

FR-AB09 Ac1ave
Maison de l'agriculrure
Boulevard Réaumur
F-850lJ La Roche-sur-Yon
Tél. (33) 251368393
Fax (33) 251368463

DEUTSCHLAND

OE-001-Öko-KontrollsteJle BeS Ôkc-Garantieûmbl-i Verfahren A
Control System Peter Grosch BW. BY, BE, BB, HB, HH,
Cimbernsrraße 21 HE, MV. NI, NW, RP, SL,
0-90402 Nürnberg SN, ST, SH, TH
Tel.: (49-911) 491 7J
Fax: (49-911) 4922 39

OE-002-Öko-Kontrollstelle BIOZERT GmbH BY, BW
Auf dem Kreuz 58
0-86152 Augsburg
Tel.: (49-821) 34676 50
Fax: (49-821) 3 46 76 55

"

II DE-003-Öko-Konrrollstelle Lacon GmbH (privatinstitut für Qualitätssicherung und BW, BY, BE, BB, HB, HH,"1 Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel) HE, MV, NI, NW, RP, SL,
Weingarrensrraße 15 SN, ST, SH, TH
0-77654 Offenburg
Tel.: (49-781) 5 58 02
Fax: (49-781) 5 58 12

OE-005-Öko-Kontrollstelle IMO BW, BY, BE, BB, HB, HH,
Institut für Marktökologie GmbH HE, MV, NI, NW, RP, SL,
Paradiesstraße 13 SN, ST, SH, TH
0-78462 Konstanz
Tel.: (49-7531) 9152 7J
Fax: (49-7531) 915274

OE-006-Öko-Kontrollstelle Alicon GmbH BW, BY, BE, BB, HH, HE,
Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel MV, NI, NW, RP, SL, SN,
Schelztorstreße 9 ST, SH, TH
0-73728 Esslingen
Tel.: (49-711) 3 51 79 20
Fax: (49-711) 35 17 92 20

DE-007-Öko-Kontrollstelle Prüfverein Verarbeitung Ökologischer Landbauprodukte BW, HH, HE, NI, NW, RP,
e. V. SH
Kaiser-Wilhelm-Straße 5
0-75179 Pforzheim
Tel.: (49-7231) 353369
Fax: (49-7231) 35 3078

OE-009-Öko-Kontrollstelle EG-Kontrollstelle Kiel HH, MV, NI, SH
Kiel Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein

:.1
1

Holstenstraße 106-108
0-24103 Kiel

ill!11
Tel.: (49-431) 9797315
Fax: (49-431) 97971 30

Dli-ûl â-Ôko-Kontrollstelle AGRECO R. F. Göderz GmbH i.G. BW, BY, BE, BB, HB, HH,
Mündener Straße 19 HE, MV, NI, NW, RP, SL,
D~37218 Witzenhausen SN, ST, SH, TH
Tel.: (49-5542) 4044
Fax: (49-5542) 6540

OE-013-Öko-Kontrollstelle QC & J. - Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung BW, BY, BE, HB, HH, HE,
von Qualítâtssicherungssystemen mbH NI, NW, RP, SL, SH
Gleueler Straße 286
0-50935 Köln
Tel.: (49-221) 9439209 und (49-221) 9439210
Fax: (49-221) 9439211
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BemerkungenMitgliedstaat und Code Konrrollbehördc(n} oder Kontrollstelle(n)

BE, BB, HE, MV, NI, SN, ST,
THDE_021_Öko_KonrfollsteIle Grünstempel e. V.

EU KontrollsteIle für ökologische Erzeugung und
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
Haupstraße 19
0-39164 Schleíbnirz
Tel.: (49-39209) 46696
Fax: (49-392 09) 46696

DE_022_Öko_Kontrollstelle Kontrollverein ökologischer Landbau e. V.
Kaiser-Wilhelm-Straße 5
0-75179 Pforzheim
Tel.: (49-7231) 10 5940
Fax: (49-7231) 353078

DE_024_Öko_Kontrollstelle INÀC GmbH
International Nutrition and Agriculture Certification
In der Kâmmersliethe 1
D-37213 Witzenhausen
Tel.: (49-5542) 9114 00
Fax: (49-5542) 9114 Ol

DE_026_Öko_Kontrollstelle Fa. Dr. C. Lüllmann
Chern.-Techn. Laboratorium
Plughafendamm 9a
0-28199 Bremen
Tel.: (49-421) 59477322
Fax: (49-421) S9 47 71

DE-028-Öko-Konrrollsœlle I Landwirtschaftskammer Rheinland-pfalz
Burgenlandstraße 7
D-SSS43 Bad Kreuznach

DE-032-Öko-Kontrollstelle I Kontrollstelle für ökologischen Landbau GmbH
Dorfstraße 11
D-07646 Tissa
Tel.: (49-36428) 627 43
Fax: (49-36428) 627 43

DE_034_Öko_Kontrollscelle Fachverein für Öko-Kontrolle e. V.
Karl-Liebknecht-Straße 26
D-1939S Karow
Tel.: (49-38738) 707 S5
Fax: (49-38738) 70756

DE-037-Öko-Kontrollstelle I ÖKOP
Vereinigte Kontrolldienste
Tiefenbacher Weg 24
0-93149 Nittenau
Tel.: (49-9436) 902203
Fax: (49-9436) 9022 OS

DE-039-Öko-Kontrollstelle I GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH
Prinzenstraße 4
0-37073 Göttingen
Tel.: (49-5 Sl) 5 86 S7
Fax: (49-551) S 87 74

DE-043-Öko-Kontrollstelle Agro-Öko-Consult Berlin GmbH
Rhinstraße 137
0-10315 Berlin
Tel.: (49·30) S4 7823 S2
Fax: (49-30) S4 7823 S4

DE_044_Öko_Kontrollstelle BILaCon GmbH
Gustav-Adolf-Srraße 143
0-13086 Berlin
Tel.: (49-30) 47l 60 92
Fax: (49-30) 4717921

BW, HH, HE, MV, NI, NW,
RP, SL, SH

~nnR~~~~m~~~
*nmre

HB, NI

RP

BB, BE, SN, ST, TH, HE

BB, HH, HE, MV, NI, NW,
RP, SN, ST, SH, TH, BE

BW, BY, BE, BB, HB, HH,
HE, MV, NI, NW, RP, SL,
SN, ST, re

~nnR~~~~m~~~
*nmre

BE, BB

BE, BB
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Kontrollbehördem) oder Kontrollsrelle(n) Bemerkungen

Association of Ecological Agriculture of Greece SOYE Verfahren A
Paradisslon 7, Galarsl
GR-1147 Athens
Tel/fax: (JO-l) 2 J8 70 27
Fax: (JO-l) 2 J8 70 27

Demeter Standards Ltd (DSL) Verfahren A
Bio-dynamic Agricultural Association in Ireland
(BDAAD
Watergarden
Thomastown
County Kilkenny
Ireland
Tel./fax (353) 5654214
E-mail: bdaai@indigo.ie

GRIECHENLAND

Eeccontrol
Ökologische Kontroll- und Zerrifizierungs-GmhH
Förster Straße 87
D-37520 Osterode
Tel.: (49-5522) 951161
Fax: (49-5522) 9511 64

Mitgliedstaat lind Code

DE-049-Öko-Kontrollstelle

DE-054-Öko-Kontrollstelle Skal GmbH
Inspection organisation for organic production methods
Fabrikstraße 3
D-48599 Gronau
Tel.: (49-2562) 9JIO J7
Fax: (49-2562) J429

ELIBG 001

ELIBG 002 DIO Certification and Inspection Organisation for Bio-
logical production methods
Aristetelous 38
GR-I04 J 3 Athens
Tel: (JO-l) 822 4J 84/8 224839
Fax: (JO-l) 8 21 8117

ELIBG 003 Physiologiki SPE
Inspection and Certification Organisation for Organic
Farming Development
N. Plastfra 24
GR-593 00 Alexandria Imathias
Tellfax: (30-333) 24440

National Organizatlon for Certification and Inspection
of Agricultural Products - AGROCERT
Ithakis 45-47
GR-ln 51 Athens
Tel: (30-1) 8231277
Fax: (30-1) 82314 J8

IRLAND

IRL-OlBl-EU

IRL-OlB2-EU Irish Organic Farmers and Growers Association Ltd
(IOFGA)
Organic Farm Centre
Harbour Road
Kílbeggan
County Westmeath
Ireland
Tel. (J53) 50 6J2 56J
Fax: (J53) 50632063
E-mail: iofga@eircom.net

BW, BE, BB, HB, HH, HE,
MV, NI. NW, RP, SL, SN,
ST, SH, TH

BE, NW, SL, SN, ST, NI

l
...J
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BemerkungenMitgliedstaat und Code Kontrollbehörde(n) oder Koncrollstelle(n)

IRL-OIE3-EU

ITALIEN

IT ASS

IT BAC

IT CPB

IT AlB

IT CDX

IT BSI

IT-BZ/BZT

IT-BZ/INC

IT-BZ/IMa

Organic Trust Ltd
2, Vernon Avenue
Clontarf
Dublin 3
Ireland
Tel./fax: (J53-1) 8530271
E-mail: organic@iol.ie

Assodazione Suelo e Salute
Via Abbazia 17
1-61032 Fano (PS)
Tel.jfax (J9) 0721830373

Cenero operativo Sasso Marconi (BO)
Via don Minzoni 5
Tel./fax (39) 0516751266

Bio.Agri.Coop SCRL
Via Fucini 10
1-40133 Casalecchíc Di Reno (BO)
Tel. (39) 051613 05 12
Fax (J9) 051613 02 24

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologlei
Via Jacopo Barozzi 8
1-40126 Bologna
Tel. (39) 051254688
Fax (39) 051254842

Assodazione Italiana per l'Agricoltura Bicloglea
Strada Maggiore 29
1-40125 Bologna
Tel. (39) 051272986
Fax (39) 051 23 20 11

Codex srl
Via Naviglia Il/a
1-43100 Parma
Tel. (39) 0521 77 59 01
Fax (39) 0521 77 59 00

BIOS srl
Via monte Grappa 7
I-J6063 Marostlea (VI)
Tel. (39) 04244711 25
Fax (39) 0424476947

Biozerr - Zertífízlerung Ökologisch Erzeugter Produkte
Auf dem Kreuz 58
D-86152 Augsburg
Tel.: (49-821) 3467650
Fax: (49-821) 34 67655

INAC - International Nutrition and Agriculture
Certification
Rudolf-Herzog-Weg 32
D-37213 Witzenhausen
Tel.: (49-5542) 911400
Fax: (49-5542) 911401

Institut für Marktökologie (IMO)
Paradiesstraße 13
D-78462 Konstanz
Tel.: (49-7531) 915273
Fax: (49-7531) 915274

Verfahren A
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Mitgliedstaat und Code
KontroJlbehörde(n) oder Komrollsrelle(n)

Bemerkungen

IT-BZ/QCI
QC & I - Gesellschaft fur Kontrolle und Zertifizierung
von Qualitätssicherungssystemen GmbH

I
Gleueler Straße 286
0-S09JS Köln-Lindenrhal
Tel.: (49-221) 9 4J 92 09
Fax: (49-221) 9 4J Il

I
I

ITIMC
lstítuto Mediterráneo di Certificazione
Via C. Pisacane 53
1-60019 Senígaläa (AN)

¡
Tel. (J9) 071792 8725

I
Fax (J9) 071 791 00 4J

IT ECO Assocíazíons Eeccert Iralia
Corso delle Province 60
1-95127 Catania
Tel. (J9) 095442746
Fax (39) 095505094

IT QCl QC & I. - International Services
Villa Parigini
Localírå Basciano
I-SJOJ5 Monteriggioni (SI)
Tel. (J9) 0577 32 72 J4
Fax: (l9) 0577 l2 9907

LUXEMBURG

LU-Ol/02/0l
Administration des services techniques de l'agriculture Verfahren CBP 1904
L-1019 Luxembourg
Tél. (00l52) 45 ïl72 J5J
Fax (00J52) 457172 J40
E-mail: Monique.Faber@asra.erar.lu

LU-04
Prüfvereín Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte
e. V.
Kaiser-Wilhelm-Straße 5
0-75179 Pforzheim
Tel.: (49-72Jl) JS lJ 69
Fax (49-7231) 35 3078
E-mail: Prüfverein@t-online.de

LU-Os Kontrollverein ÖkoJogi'scher Landbau e. V.
Kaiser-Wilhelm-Straße 5
0-75179 Pforzheim
Tel.: (49-7231) IO 59 40
Fax (49-7231) 35 3078
E-mail: Konrrollverein@t-online.de

W-06 Eeccert Belgium sprI
Avenue de l'Escrime 85
B-IIS0 Bruxelles
Tél. (32) 81600377
Fax (32) 816003 ]J
E-mail: info@ecocert.be

NEOERLANOE

NLOI SKAL
Verfahren BStationsplein 5

Postbus 384
8000 AJ Zwolle
Nederland
Tel: (31-38) 4268181
Fax: (31-38) 42]J 063
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Mitgliedstaat und Code Konuollbehörde{n) oder Kontrollstclle(nl Bemerkungen

PORTUGAL

PT/AB02

PT/ABO,

SPANIEN

ES-AN-AE

ES-VA-AE

ES-CT-AE

ES-BA-AE

ES-CL-AE

ES-NA-AE

ES-AR-AE

J

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad I VA
Valenciana
Camí de la Marjal. s/n
E-46470 Albal
Tel.: (H) 961 2205 60
Fax: (H) 961 2205 61
E-mai!: caecv@cae-cv.com

SOCERT-PORTUGAL - Certificaçäo Ecológica, Lda
Rua Alexandre Herculano, 6S-V" Esq
P-2520 Peniche
Tel. (>51) 26278 5117
Fax (351) 26278 717l
E-mai!: socertïêemail.telepac-pt

SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, Lda
Av. Viseonde Valmer, 11_3.CI

P-1000-289 Lisboa
Tel.: ml) 217 9911 00
Fax: (351) 217991119
E-mail: sativaêsativa.pt

Comité Andaluz. de Agricultura Ecológica (CAAE)
Apartado de correos 11.107
E-41080 Sevilla
Tel.: (,4) 954689,90
Fax: (34) 95468005
E-mail: caae@caae.es

Consejo Catalán de Ja Producción Agraria Ecológica
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-OB007 Barcelona
Tel.: (H) 933046700
Fax:(H) 9» 04 67 B
E-mail: ccpae@correu.gencat.es

Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica
Eusebi Estada, 145
E-07009 Palma de Mallorca
Tel./Fax: (H) 971 17 71 OS
E.mail: caeba@redestb.es

Consejo de Agncultura Ecológica de Castilla y León
Pío del Río Hortega, l, 5 A
E.47001 Valladolid
Tel.: (H) 9S 3 ,4 ,8 55
Fax: (H) 9S, ,42640
E-mail: caecyl@nemo.es

Consejo de le Producción Agraria
Ecológica de Navarra
Avenida de San Jorge, 81. entreplanta
E-31012 Pamp!ona/lruña
Tel.: (34) 948178, >2
Fax: (H) 94B li 83 >2
E-mail: itgasanjorge@sarenet.es

Comité Aragonés de Agriculture Ecológica
EeA de Movere
Chalet n'' l
E-50194 Zaragoza
Tel.: (34) 976 58 69 04
Fax: (34) 976 58 60 52
E-mail: caaearagon@infonegocio.com

Verfahren A

Verfahren B
AN

CT

BA

CL

NA

AR
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Mitgliedstaat und Code

C 354/33

Kontrollbehörde(n) oder Konrrollstelle(n) Bemerkungen

ES-MA-AE

ES-CA-AE

ES-MU-AE

ES-AS-AE

i ,

ES-VAS-AE

I

I ES-EX-AE
II

ES-GA-AE
,
1

lilli::
,I

ES-RI-AE

ES-CN-AE

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de MA
Madrid
Ventura Rodríguez, 7, 4~ pl.
E-28008 Madrid
Tel.: (34) 9142061 25
Fax: (34) 914206125/915803339
E-mail: esmaae@teleline.es

Consejo Regulador de la Agricultura CA
Ecológica de Canarias
Valentín Sana. 4, 30
E-38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (34) 922 24 62 80
Fax: (34) 922241068
E-mail: insp-cal@apdo.com

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de MU
Murcia
Avenida del Río Segura, 7
E-30002 Murcia
Tel.: (34) 968 35 5488
Fax: (34) 968 22 33 07
E-mail: caermurcia@re1eline.es

Dirección de Política e Industria Agroalimentaria VAS
Departamento de Agncultura y Pesca
Calle de DonestiSan Sebastian, l
E-01010 VitoriajGasteiz
Tel.: (34) 945 Ol 9706
Fax: (34) 945 Ol 97 02

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del AS
Principado de Asturias
Coronel Aranda 2, 2° izda
E-33005 Oviedo
T,l.: (34) 9851056 26
Fax: (34) 98510 55 17

Consejo Regulador Agroalimenrario Ecológica de EX
Exrremadura
Padre Tomás, 4
E-06011 Badajoz
Tel.: (34) 92421 5066
Fax: (34) 92421 50 85

Consejo Regulador de Ja Agricultura GA
Ecológica de Galicia
Apartado de correos 55
£-27400 Monforte de Lemos
Tel.: (34) 9824053 00
Fax: (34) 9824165 30
E-mail: craega@arrakis.es

Dirección General de Desarrollo Rural RI
Órgano de Control de la Agricultura Ecológica de la
Rioja
Finca Valdegom. Apartado 433
E-26080 Logrona
Tel.: (34) 941 2911 50
Fax: (34) 941 29 lJ 92
E-mail: cida@larioja.org

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de CN
Cantabria
Centro Regional de Extension Agraria
Héroes Dos de Mayo, s/n
E-39600 Muriedas-Camargo
Tel.: (34) 942254045/94226 23 76
Fax: (34) 942262376
E-mail: craecntêmundivia.es



C 354/34 [QI] Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 9.12.2000

Mitgliedstaat und Code BemerkungenKCl11trollbc:hörde(n} oder Kontrollstelle(n)

ES-CM-AE
ES-CM-DR-AE

ES-CM-AC-AE

ES-CM-OI-AE

: I
I SCHWEDEN

SE Eko! I

SE Ekol 2

VEREINIGTES
KÖNIGREICH

UK I

UK 2

UK 3

!'

l

UKROFS I Verfahren C
(United Kingdom Register of Organic Food Standards)
cfo Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Room 114. Nobel House
17 Smith Square
London SWlP 3jR
United Kingdom
Tel. (44-207) 2385915
Fax (44-207) 2386148

Dirección General de Desarrollo Rural
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Pintor Matías Moreno, 4
E-45002 Toledo
Tel.: (34) 925 26 68 31
Fax: (34) 925266895

Dirección General de Alimentación y Cooperatives
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Pintor Matias Moreno, 4
E-45002 Toledo
Tel.: (34) 925 26 68 99
Fax: (34) 925 26 67 22

Sohiscert SA
Hernán Pérez del Pulgar, 4, 30 'A
E-lJOOl Ciudad Real
Tel.: (H) 926271077
Fax: (34) 92627 1078

KRAV
Box 1940
S-75I49 Uppsala
Tfn (46-18) 100290
Fax (46-18) 100366
E-mail: info@krav.se

Svenska Demeterförbundet
Skillebyholm
5-15391 järna
Tfn (46-8) 55157988
Fax (46-8) 55157976
E-mail: info@demeter.nu

Organic Farmers & Growers Limited
The Elim Centre
Lancaster Road
Shrewsbury
Shropshire
SYl 3LE
United Kingdom
Tel. (44) 1743440512
Fax (44) 1743461441

Scottish O rganic Producers Association
Milton of Cam bus Farm
Daune
Perthshire
FK16 6HG
United Kingdom
Tel. (44) 17868416 57
Fax (44) 1786 84 22 64

Verfahren C
CM

Verfahren A
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Mitgliedstaat und Code Kontrollbehördem) oder Koml'ollstelle(n) Bemerkungen

UK 4 Organic Food Federation
Unit l
Manor Enterprise Centre
Mowles Manor
Etling Green
Dereham
Norfolk NR20 3EZ
United Kingdom
Tel. (44) 1362637314
Fax (44) 1362 63 73 98

UK 5 Soil Association Certification Ltd
Bristol House
40-56 Victoria Street
Bristol
BSI 6BY
United Kingdom
Tel. (44) 1179 142400
Fax (44) 1179 25 25 04

UK 6 Biodynamic Agricultural Association
The Painswick Inn Project
Gloucester Street
Stroud Gl5 l QG
United Kingdom
Tel./Fax (44) 14537595 Ol

UK 7 Irish Organic Farmers & Growers Association
Harbour Building
Harbour Road
Kilbeggan
County Westmeath
Ireland
Tel. (353) 50632563
Fax (353) 50632063

UK 9 Organic Trust Ltd
Vernon House
2 Vernon Avenue
Clontarf
Dublin 3
Ireland
Tel./Fax (353) 18530271

EWR-Länder und Codes KontrolIbehörde(ll) oder Koncrollstelle(n) Bemerkungen

ISLAND

IS-l Tún e h f
Verfahren BMyrarbraur 13

870 Vik
Iceland

IS-2 Verkfræôistofan
pverási 9
HO Reykjavík
Iceland

NORWEGEN

NI Oebio
Verfahren APostbox 50

N-1940 Bjørkelangen
Tej: (47) 63 86 26 50
Fax: (47) 63856985
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Landwirte (ALG), welche ebenfalls leicht mit der Gesamtversor-
gungsrente nach der Satzung der Versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost zusammentreffen kann.

Die Deutsche Bundespost wurde bekanntlich aufgelöst und in drei
privatrechtlich organisierte Unternehmen aufgeteilt. Die Satzung der
Versorgungsanstalt der früheren Deutschen Bundespost ist und
bleibtjedoch für alle relevant, die bereits vor dem Jahr 1992 bei der
Deutschen Bundespost als Angestellte beschäftigt waren und des-
halb bis zum Jahr 1997 noch die Anwartschaftszeit für eine VAP-
Rente erfüllen konnten.

Unter der Vielzahl dieser "alten" Postangestellten dürften sich
auch zahlreiche Nebenerwerbslandwirte befinden, welche sich ihre
.Landwirtschaftsrenten'' nicht mit der Postversorgungsrente ver-
rechnen lassen wöllen.

Die Anrechnung der aus einem eigenständigen Versorgungs-
system zusätzlich erworbenen Ansprüche wurde für verschiedene
.Landwirtschaftsrenten" von den jeweils zuständigen Gerichten ab-
gelehnt. Höchstrichterlich entschieden wurde etwa: Keine Anrech-
nung des früheren Altersgeldes nach dem GAL auf die Beamten-
versorgung (Urt. des Bundesverwaltungsgerichts v. 26. 6. 1986 -
2 C 66/85), keine Anrechnung des früheren Altersgeldes nach dem
GAL auf eine Betriebsrente (Urt. des Bundesarbeitsgerichts v. 5. 9.
1989 - 3 AZR 654/87), keine Anrechnung der Produktionsaufgabe-
rente auf das Krankengeld (Urt. des Bundessozialgerichts vom 4. 5.
1994 - BSG l RK 37/93).

Mit dem Urteil des aLG Stuttgart vom 5. 6.2000 liegt nun auch
eine obergerichtliche Entscheidung der - nach der Satzung der Ver-
sorgungsanstalt der Deutschen Bundespost zuständigen - Zivilge-
richtsbarkeit vor.

Wenngleich sich das aLG Stuttgart mit den weiter reichenden
Rechtsfragen nicht zu beschäftigen hatte. weil die Anrechnung der
Produktionsaufgaberente bereits nach der wörtlichen Auslegung der
Satzung ausschied, so passt diese Entscheidung doch in eine ganze
Reihe von Gerichtsentscheidungen. wonach die .Landwirtschafts-
renten' nicht auf andere Renten angerechnet werden dürfen.

RA Stefan Beck, Kanzlei Dr. Laiblin, Stuttgart

Art, 9 VO (EWG) Nr. 2092/91

(Einrichtung einer Karurollstelle)

1. Art. 9 Abs, 4 der VO (EWG) Nr. 2092/91 gibt den Mitglieds-
staaten auf, ein Kontrollverfahren zu schaffen, das von hier-
flir bestimmten Kontrollbehörden oder von zugelassenen pri-
vaten KontrollsteIlen durehzufùhren ist. Soweit die Mit-
gliedsstaaten die Kontrolle durch private Kontrollstellen
durchführen lassen, ist u, a. auf eine geeignete personelle Aus-
stattung zu achten.

2. Die Behörde muss in nachvollziehbarer Weise darlegen, wes-
halb eine Person flir eine bestimmte Funktion in der Kon-
trollstelle nicht geeignet ist. Die Ablehnung einer Person als
stellvertretenden KontrollsteIlenleiter allein unter Berufung
auf seinen fehlenden Hochschulabschluss genügt nicht.

VG Augsburg, Urt. v. 5. 4. 2000 - Au 4 K 98.1366 - (91100)-

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beantragte bei der Bayerischen Landesanstalt für Er-

nährung (Landesanstalt) die Zulassung als Kontrollstelle nach Art. 9
Abs. 4, 5 und Il der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 für die Kon-
trollbereiche A. B und C. und den Einsatz von B. als ständigen Ver-
treter der Kontrollstellenleiterin. -

Die Landesanstalt erteilte die beantragte Zulassung für die Kon-
troUbereiche A B und C. Der Antrag. B. als stäadisen Vertreter der
KontrollsteIlenleiterin einsetzen zu können. wurde ;bgelehnt.

Zur Begründung der Ablehnung des B. als stellvertretender Leiter
der Kontrollstelle wurde ausgeführt, dass er nicht über die geforder-
te Qualifikation verfüge. da er keinen Hochschulabschluss habe.

Nach erfolglosem Widerspruch wurde der Klage insoweit stattge-
geben.I

I
I

~

AIlS d(!11 Gründen:
Soweit die Klage gegen die Ablehnune von B. als stellvertreten-

Jer Kontrollstelle'flieit(:~ gerichtet ist. ist-sie zulässig und auch be-

grundet. Diese Ablehnung ist rechtswidrig und verletzt die Klagerin
in ihren Rechten.

Art. 9 Abs. 4 der va (EWG) );r. 2092/91 gibt den Mitglieds-
staaten auf, ein Kontrollverfahren zu schaffen, das von hierfür
bestimmten Kontrollbehörden oder von zugelassenen privaten Kon-
trollstellen durchzuführen ist. Soweit die Mitgliedsstaaten die Kon-
trolle durch private Kontrollstellen durchführen lassen. ist u. a. auf
eine geeignete personelle Ausstattung zu achten. Welche Anforde-
rungen in diesem Zusammenhang zu stellen sind, ist in der Verord-
nung nicht weiter geregelt. Es handelt sich insoweit um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff bei dessen Ausfüllung die Behörden einen
gerichtlich nur eingeschränkt nachprüfbaren Beurteilungsspielraum
haben.

Dabei ist zu beachten, dass die Zulassung einer Kontrollstelle und
die damit verbundene Annahme oder Ablehnung einzelner Mitar-
beiter der Kontrollstelle für bestimmte Funktionen keine Zulassung
zu einem Beruf ist, die an dem Maßstab des Art. 12 GG zu messen
wäre. Es spricht vielmehr einiges dafür, dass es sich um die Belei-
hung einer privaten Organisation mît hoheitlichen Aufgaben handelt.
Trotzdem ist der Beklagte bei der Beurteilung. ob eine Person flir ei-
ne bestimmte Funktion geeignet ist. nicht völlig frei. Es unterliegt
vielmehr einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle, ob bei der
Anwendung des Rechtsbegriffs ,.geeignet" der Sachverhalt ausrei-
chend ermittelt, der Wertungsrahmen nicht überschritten und die all-
gemeinen Denkgesetze beachtet wurden, Die Beurteilung ist nach-
vollziehbar zu begründen.

Doch auch wenn man der Rechtsansicht des Bevollmächtigten der
Klagerin folgend davon ausginge. dass die Tätigkeit der Kontroll-
stellen rein privatrechtlich erfolgt. ist der Zulassungsakt als solcher
ein öffentlich-rechtlicher Vorgang und nach den vorgenannten Maß-
stäben zu beurteilen. Die Behörde hat auch in diesem Fall einen Be-
urteilungsspielraum, der gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar
ist. Gleichwohl muss sie in nachvollziehbarer Weise darlegen: wes-
halb eine Person für eine bestimmte Funktion in der Kontrollstelle
nicht geeignet ist.

Die Ablehnung des B. als stellvertretender Konrrollstellenleíter al-
lein unter Berufung auf seinen fehlenden Hochschulabschluss
genügt diesen Erfordernissen nieht.

l. Nach Ansicht der Kammer kann B. schon deshalb nicht abge-
lehnt werden. weil das Gebot einer geeigneten personellen Ausstat-
tung nieht zwingend die Einsetzung eines ständigen Vertreters für
den Leiter der Kontrollstelle erfordert. Der Leiter hat dafür zu sor-
gen. dass die Kontrollstelle so organisiert ist. dass sie ihre Aufgaben
erfüllen kann und dass dafür stets qualifiziertes Personal zur Verfü-
gung steht. Dass er selbst für alle Aufgaben qualifiziert ist. wird die
Regel sein. ist aber nicht zwingend geboten. Entsprechend kann auf
einen Vertreter des Leiters verziehtet werden, wenn auch ohne die
ständige Präsenz eines Leiters alle Aufgaben angemessen erfüllt
werden.

Es liegt auch nicht im Ermessen des Beklagten, zu fordern, dass
ein ständiger Vertreter des Leiters eingesetzt wird. Dies wäre ein
sachlich nicht mehr gerechtfertigter Eingriff in die Organisationsbe-
fugnis des Trägers der Kontrollstelle. Nach der va kann nur eine ge-
eignete personelle Ausstattung. nieht aber eine bestimmte Organisa-
tion gefordert werden. Die Argumentation der Vertreter des Beklag-
ten in der mündlichen Verhandlung. dass für bestimmte Aufgaben
der Kontrollstelle ein entsprechend qualifizierter Leiter ständig prä-
sent sein müsse. kann nicht vom Gegenteil überzeugen, da die ge-
nannten Aufgaben ohne weiteres von Mitarbeitern unterhalb der Lei-
tungsebene ;ahrgenommen werden können.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Vollzugsbekanntma-
chung des Bayerischen Staatsrninisteriums für Ernährung. Land-
wirtschaft und Forsten vom 18.9. 1995. Diese Volizugsbekanntrna-
chung hut lediglich innerdienstliche Bedeutung, vermag aber die
Notwendigkeit eines Stellvertreters des Leiters nicht verbindlich
festzulegen, Diese kann sich vielmehr nur aus allgemeinen organi-
satorischen Erwägungen ergeben. Entsprechendes gilt für die .Leit-
linien zum Konrrollverfahren". die von der Länderarbeitsgemein-
schaft erarbeitet wurden. Diese Leitlinien. die im Ubrigen unter ..a)
Notwendige Personalausstattung' nicht einmal die Notwendigkeit
eines ständigen Vertreters des Leiters der Kontrollsrelle vorsehen.
haben ebenfalls nur innerdienstliche Bedeutunz, aber keine Rechts-
verbindlichkeit nach außen. ...

2. Im Übrigen ist die Ablehnung des B. als stellvertretender Leiter
der KontrollsteIle auch deshalb rechtsfehlerhaft. weil sie mit dem
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Hinweis auf dessen fehlenden Hochschulabschluss nicht ausrei-
chend begründet ist. Als Begründung reicht ein Verweis auf die Kri-
terien der Vollzugsbekanntmachung des Ministeriums bzw. die Leit-
linien der Länderarbeitsgemeinschaft nieht aus. Derartige Regelun-
gen können zwar eine Behördenpraxis begründen und unter dem
Aspekt des Gleichheitsgrundsatzes die Behörde bei der Ausfüllung
des Beurteilungsspielraums binden. Doch wird die Behörde Dicht
von der Notwendigkeit, ihre Entscheidung nachvollziehbar zu be-
gründen, entbunden. _

Die vorliegend gegebene Begründung mie dem fehlenden Hoch-
schulabschluss ist nicht geeignet, die fehlende Qualifikation des
B. für die Funktion als stellvertretender Leiter der Kontrollstelle zu
begründen. Hier müsste sehen konkret dargelegt sein, weshalb
die Abläufe in der KontrollsteIle so sind, dass die stellvertretende
Leitung nur durch eine entsprechend qualifizierte Person ausgeübt
werden kann. Ein bestinunter Hochschulabschluss mag zwar eine
Regelqualifikation begründen, doch muss zumindest dann, wenn
wie im vorliegenden Fall der Erwerb der Qualifikation auf andere
Weise behauptet wird, dieser Nacbweis zugelassen werden oder
dargelegt werden, dass die behauptete Qualifikation den Anforde-
rungen nicht entspricht. Daran fehlt es hier. Der Hinweis. dass B.
diese Qualifikation auf unzulässige Weise erworben habe, mag zwar
sachgerecht sein, reicht aber allein auch nicht aus. um seine Ableh-
nung zu begründen.ln diesem Zusammenhang müsste schon darge-
legt werden, dass die Qualifikation ausschließlich auf diese regel-
widrige Weise erworben wurde. Dem Betroffenen bleibt aber die
Möglichkeit des Nachweises, dass die Qualifikation bereits vorher
oder jedenfalls unabhängig von der regelwidrig erworbenen Erfah-
rung bestand.

Nachdem im vorliegenden Fall die Begründung der Ablehnung
des B. als stellvertretender Leiter der KontrollsteIle nicht diesen An-
forderungen entspricht, ist sie rechtswidrig. Sie verletzt das Recht
der Klëgerín, die KontrollsteIle eigenStändig zu organisieren und mit
Personen ihres Vertrauens zu besetzen. Die Ablehnung ist deshalb
aufzuheben. Es bleibt der Landesanstalt allerdinss unbenommen, die
Ablehnung ggf, mit tragfähiger Begründung, die sich auf die Not-
wendigkeit eines stellvertretenden Leiters und auf die Qualifikation
beziehen muss, erneut auszusprechen. Bislang hat aber die Landes-
anstalt die sachliche Qualifikation des B. gar nicht in Frage gestellt.

LwAnpG§64

(Werrermirrlung; FunktiOl1sf1äche, Außenbereich Abfindung in
Land)

1. Zur Wertermittlung einer Funktionsfläche im Außenbereich.
2. Zur Möglichkeit einer trotz fehlender Zustimmung (§ 58

Abs. i LwAnpG) Abfindung in Geld statt in Land in entspre-
chender Anwendung der Grundsätze nach §44 Abs, 3
FlurbG.

aVG Mecklenburg-VoIpommem, Urt. v. 29. 7. 1999 - 9K 13/98-
(96/00)-

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten urn die Rechtmäßigkeit eines Bescheides,

der mehrere Entscheidungen im Bodenordnungsverfabren enthält.
Im Einzelnen handelt es sich um die Anordnung des Bodenord-
nungsverfahrens, die Feststellung der Ergebnisse der Wertennittlung
und die eigentliche Bodenneuordnung.

Der Kl. ist Eizentümer des Flurstücks 59/2 der Flur 2 der Gemar-
kung H.. des W~iteren ist er ausweislich des Grundbuches Eigentü-
mer des Flurstücks 59/1 der Flur 2 der Gemarkung H. Das letztge-
nannte Flurstück ist nach Auskunft des Straßenbauamtes N. Teil der
LandesstraBe L 28. Das Flurstück 59/2 grenzt südlich an das Flur-
stück 59/1 an. Auf dem Flurstück 59/2 steht ein Bergeraum. für den
ein Gebäudegrundbuchblatt angelegt ist. Als Eigentümer des Ge-
bäudes sind die Beigeladenen als Gesellschafter bürgerlichen Rechts
eingetragen. Zugunsten des Beigeladenen zu 1) und eines Dritten ist
eine Auflassungsvonnerkung im Gebtiudegrundbuch eingetragen.

Der Beigeladenen zu l) beantragte am Il.5. 1995 beim zuständi-
gen Amt fur Landwirtschaft u. a. die Zusammenführung des ge-
trennten Gebäude- und Grundeigentums auf dem Flurstück 59/2 der

Agrarrecht 3/200 l-
Flur 2 der Gemarkung H. Das Verfahren Zur Aufstellung eines Bo.
denordnungsplanes wurde durch das zuständige Amt eingeleitet. Der
Kl. verwahrte sich mit Schreiben vom 29. Il.1996 gegen die Ladun"
zum Planwunschtermin und beteiligte sich erst an dem Bekanntga~
betermin am 29. IO. 1997. Der in diesem Termin bekannt gegebene
Bodenordnungsplan legte zunächst das BOdenordnungsgebiet fest
(die Flurstücke 56/2, 57/2, 58/2 und 59/2) und ordnete zugleich die
Bodenordnung an. Die Flurstücke liegen nebeneinander südlich der
Landesstraße L 28. Auf den Flurstücken 57/2 und 58/2 steht ein ehe.
maliger Kuhstajl, der ebenfalls im Gebäudeeigentum der Beigela_
denen steht. Dieser Kuhstall wird von dem Beigeladenen zu l) als
Notunterkunft für Rindvieh in strengen \Vinterzeiten genutzt. Zu die-
sem ehemaligen Kuhstall führt ein auf dem Flurstück 57/2 angeleg.
ter Betonplattenweg. Bei der Feststellung der Ergebnisse der Wert,
ermittlung wurde zunächst ein Werterrn.ittlungsrahmen aufgestellt,
durch den die Fläche des Bodenordnungsgebiets in vier Bewe-,
tungsgebiete aufgeteilt wurde: Acker, Bauenvanungsland. Funktio_
na!fläche a und Funktionalfläche b. Bei der Einordnung von Flächen
als Bauerwartungsland orientierte sich der Beklagte an einem Ent.
wurf fùreine Abrundungssatzung der Gemeinde H., die bislang nicht
in Kraft getreten ist, und legte entsprechend den dort niedergelegten
Absichten einen Streifen von 40 m Breite parallel zur Landesstraße
L 28 als Bauerwartungsland zu einem Preis von 3,20 DM fest. Aus
dieser Teilfläche wurden die Funktionalflächen unter Anwendung
des Halbteilungsgrundsatzes herausbewertet. Die eigentliche Boden,
ordnung erfolgte in der Gestalt. dass dem Kläger aus den ehemaligen
Flurstücken 57/2. 58/2 und 59/2 ein Flurstück in einer Größe von
6253 m' zugewiesen wurde (neues Flurstück 57/3). Dieses Flurstück
hat eine Straßenfront von ca. 70 m und einen Anteil von Bauerwar~
tungsland von 2913 m'. Das Flurstück 59/2 (alt) hatte eine Straßen-
front von ca. 50 m und einen Anteil von Bauerwartun~sland VOn
1131 m'. Das neue Flurstück 57/3 hatte gegenüber dem -alten Flur-
stück 59/2 einen rechnerischen Minderwert von 1444,51 DM. Die-
serMindenvert wurde durch eine Abfindung in Geld ausgeglichen.
Den Beigeladenen wurde die Funktionalfläche der in ihrem Eigen-
tum stehenden Gebäude als neues Flurstück 59/3 als Eigentum zu-
gewiesen. Teil dieses neuen Flurstücks 59/3 sind Fläch';n auch aus
dem alten Flurstück 59/2. Zudem erhielten sie eine westliche Zufahrt
zu ihrem neuen Flurstück59/3, die die Fläche des Betonplattenweges
auf dem ehemaligen Flurstück 57/2 umfasst. sowie eine östlich ge-
legene Zuwegung zu ihrem neuen Flurstück 59/3. die entlang der
Grenze zum Flurstück 62/1 auf dem ehemaligen Flurstück 59/2liegt.
Zwischen dieser östlichen Zuwegung und dem neuen Flurstück 57¡3,
das dem Kläger zugewiesen wurde, liegt noch ein weiteres neu ge-
schaffenes Flurstück 59/4, welches weiteren Beteiligten der Boden-
ordnung zugewiesen wurde, die ursprünglich mit einer Geldabfin-
dung einverstanden waren. Die westliche Zuwegung grenzt unmit-
telbar an das neue Flurstück 57/3 an.

In dem Bekanntgabetermin legte der KI. Widerspruch gegen alle
Entscheidungen im BOdenordnungsverfahren ein. Er begründete den
Widerspruch mit einer fehlenden ordnungsgemäßen Antragstellung
auf Zusammenführung. Der Beigeladenen zu l) habe als einzelnes
Mitglied einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht alleine rechts-
wirksam Anträge nach § 64 LwAnpG stellen können. Hintergrund
der AntragsteIlung sei die Absicht der Beigeladenen, sich mit Hilfe
des Bekl. die .,Konkursbeute" zu sichern. Die Beigeladenen seien für
den Konkurs der früheren Gebäudeeigentümerin (einer Nachfolge-
organisation der die Gebäude errichtet habenden LPG) verantwort-
lich und wollten sich nach der Insolvenz derselben bilfis das
Gebäude und Grundeigentum aneignen. Eine gemeinsame G~nd-
stücksgrenze mît den Beigeladenen komme für ihn nicht in Betracht,
da der Beigeladene zu 1) ein .,verbesserungsfàhiges Verhältnis zu
fremdem Eigentum- habe. Die Wertennittlung komme zu viel zu
niedrigen Werten. Sein Flurstück sei insgesamt Bauland.

Mit Widerspruchsbescheid vom 30. 3. 1998 wurde der Wider-
spruch des Kl. zurückgewiesen. Der Antrag auf Zusammenführung
sei ordnungsgemäß gestellt worden. da es an Anhaltspunkten dafür
fehle, dass der neuere Gesellschafter mit der AntragsteIlung nicht
einverstanden sei. Die Wertermlttlung sei im Ergebnis richtig, auch
wenn die teilweise Anwendung des Halbteilungsgrundsarzes erst in
der Berechnung der Abfindung hätte erfolgen dürfen. nicht aber das
Ergebnis der Wertermittlung beeinflussen hätte dürfen. Der Kl. müs-
se eine Minderausweisung in Land und eine entsprechende Abfin-
dung in Geld hinnehmen.

Gegen diese Bescheide hat der Kl. am 28. 4. 1998 Klage erhoben.

- --- ------------ ----
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Im Namen des Volkes

In dem Vervvaltungsstreitverfahren

• .tf&.
Proz.-Bev.:
Rechtsanwalt Hanspeter Schmidt,
Sternwaldstraße 61, 79114 Freiburg,
Az.: - NZ 398/1999 -

gegen

Urteil

das Land Hessen,
vertreten durch das Regierungspräsidium Gießen,
-Abtei/ung V. Dezernat 51.1-
Sehanzenfe/dstraße 8, 35578 Wetz/ar
Az.: V-5U - 66.12 Reg. Nr. 11/00 -HEKUL

wegen Subventionen, Anpassungshi/fen

j~:: ~=:..!f.JO·:JJ

Verkündet am: 04.05.2001

L.S. Boller

Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

K/äger,

Bek/agter,
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hat das Verwaltunçsqericht Gießen - .10. Kammer - durch

Richter am VG Höfer

als Einzelrichter auf Grund der mündiichen Verhandlung vom 4. Mai 2001 für

Recht erkannt:

1. Der Widerspruchsbescheid des (ehemaligen) Hessischen Lan-
desamtes für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Wetzlar vom
26.04.2000 wird aufgehoben und der Beklagte wird verpflichtet, dem
Kläger auf dessen Antrag vom 12.ët:3:1999 für das Wirtschaftsjahr . -Ós;, .. ;

1998/99 über die in drm Bescheid vom 26.10.1999 gewährte Beihilfe
im Rahmen der Förderung einer extensiven Landbewirtschaftung im
Rahmen des Hessischen Kulturlandschaftsprogrammes (HEKUL)
hinaus eine weitere Beihilfe je Hektar förderfähige Fläche in Höhe
von 110,-- DM (förderfähig festgestellte Fläche von 91,4209 ha x 110,-
- DM = 10.056,20 DM) nach dem Stand der Förderrichtlinien vom
März 1998 zu bewilligen zuzüglich 4 % Zinsen seit dem 24.05.2000;
im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen .
.Die Hinzuziehung des Bevollmächtigten des Klägers im Vorverfah-
ren wird für notwendig erklärt.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten des Klägers
vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung und Hinterlegung nach Maßgabe der Kosten-
festsetzung abwenden, falls nicht der K/äger vor der Vo/lstreckung
Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Tatbestand

Mit der Klage begehrt der Kläger von dem Beklagten die Gewährung einer weite-

ren Beihilfe von 110,-- DM je Hektar: förderfähige Fläche über die bereits bewiilig-

ten 240,-- DM je Hektar förderfähige Fläche hinaus nach den Richtlinien über die

Förderung einer extensiven Landbewirtschaftung im Rahmen des Hessischen

Kulturlandschaftsprogrammes (HEKUL).

Der Kläger reichte seinen Erstantrag auf Fördenung einer extensiven Landbewirl-

schaftung im Rahmen des HEKUL am 05.05.1997 beim Amt für Regionaleniwick-

lung, Landschaftspflege und Landwirtschaft (ARLL) Marburg ein, wobei er das

ökologische Anbauverfahren auf dem gesamten Betrieb als Bewirtschaftungsform
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l' wählte. Mit Bescheid vom 2ô.03.1998 genehmigte das ARLL dem K/äger die ïei/-

nahme am HEKUL in Form der Förderung des ökologischen Anbauverfahrens ab

dem Wirtschaftsjahr 1997/98. Nach Eingang und Prüfung des Mante/bogens und

des Gemeinsamen Antrages Flächen 1998 nebst dem F/ächen- und Notzunçs.

nachweis 1995 bewil/igte das ARLL mit Bescheid vom 09.11.199S für eine Fläche

von insgesamt 82,0261 ha eine Förderung in Höhe von insgesamt 19.6Sô,26 DM,

.was einem Fördersatz von 240,-- DM je Hektar entsprach.

Am 12.03.1999 beantragte der K/äger erneut die Festsetzung der HEKUL-Förde-

rung fürdas Wirtschaftsjahr 1998/99 auf Grund/age der im Antrag angegebenen

F/ächen.

Mit Bescheid vorn 26.10.1999 bewilligte das ARLL dem K/ägereine HEKUL-Bei-

hilfe für die Beibeha/tung des ökologischen Anbauverfahrens für eine F/äche von

insgesamt 91,4209 ha in Höhe von 21.941,02 DM, was ebenfalls einem Förder-

satz von 240,-- DM je Hektar entsprach.

Hiergegen legte der Kläger am 17.11.1999 Widerspruch ein und trug zur Begrün-

dung vor, ihm sei eine Förderung auf der Basis eines Betrages von 350,-- DM je

Hektar, ,,:ie zugesagt, zu gewähren. Er sehe sich einer Marktsituation gegenüber,

in der er unverfälschte Marktpreise nicht erlangen könne. G/eichzeitig würde er .

nach den Bestimmungen der Richtlinien die begehrte Förderung nicht erhalten')';;:;

was ,zu einer ungerechtfertigten Diskriminierung im Verhält~is zu a~~~~~'i"~W1W'
/ . . . .' :'~.f."i:-#:

wirten führe. 1999 habe die Verwaltung eindeutig signalisiert, dass ~e! ', ..::..:._.;.;~

350,- DM je Hektar betrage. Darauf habe er sich verlassen und hab:è'
.. :.'~,,':'~~

kredit in Anspruch genommen. Mit Schreiben vorn 22.03.1999 tia~.~~
.. '~"'~",

mitgeteilt, dass für die Ernte 1999 mit Förderungsfeistungen in Höh~~
~:. . ~ ~';';~:Fi.:-

60.000,- DM zu rechnen sei. Stattdessen seien insgesamt 49.454,':' P~-g.
: 081'foŒ<

werden. Im Rahmen der HEKUL-Förderung habe er einen Anspruch aUfB~"..... ..,;

gung einer Beihi/fe unter Zugrunde/egung des Fördersatzes von 350,- DM Je~'>,,:,
Hektar. Der Differenzbetrag von 110,-- DM je Hekta: förderfähige F/äche sei ihm""

noch zu Gewähren. ,.,::~- ~

~': ~ ~;5~,'CC - cc
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Mit Widerspruchsbescheid vom 26.04.2000 wies das Hessische Landesamt für

Regionalentwicklung und Landwirtschaft Wetzlar den Widerspruch des Klägers

vom 17.11.1999 gegen den Bewilligungsbescheid des ARLL vom 26.10.1999 zu-
rück.

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, Rechtsgrundlage für die För-

derung einer extensiven Landbewirtschaftung im Rahmen des HEKUL sei die

Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30.06.1992 für umweltgerechte

und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsver-

fahren. Für Hessen seien im Zuge der Umsetzung dieser Verordnung am

23.06.1993 die Richtlinien zur Förderung der extensiven Landbewirtschaftung im

Rahmen des HEKUL erlassen worden. Diese Richtlinien seien zum 13.03.1996

und mit den Entwürfen vom März 1997, März 1998 und Oktober 1998 geändert

worden. Die Änàerungsentwürfe von März 1998 und Oktober 1998 seien nunmehr

verabschiedet und per Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft und Forsten vom 23.09.1999 im Staatsanzeiger des Landes Hessen (vom

18.10.1999, Seite 3173 ff) bekannt gegeben worden. Nach den Richtlinien im

Entwurf vom März 1997 betrage der Fördersatz für die Beibehaltung des ökologi-

schen Anbauverfahrens je Hektar Acker- und Grünland 240,-- D¡v!.

Nach den Richtlinien in den Änderungsentwürfen von März und Oktober 1998 und

in der Fassung vom 23.09.1999 betrage der Fördersatz für die Beibehaltung des

ökologischen Anbauverfahrens je Hektar Acker- und Grünla~,d hingegen
350,-- DM.

Mit Erlass vom 02.12.1999 (veröffentlicht im Staatsanzeiger 2000, Seite 187) habe

das Ministerium klar gestellt, dass der Text der Richtlinien vom 23.09.1999 in der

veröffentlichten Fassung von der Europäischen Kommission mit Datum vom

14.07.1999 abschließend genehmigt,worden sei un'a dass dieser mit Ausnahme

der Beihilfehöhe für alle Bescheide ab dem Jahr 1998 der Neu- und Erstantrag-

stellenden der Jahre 1996, 1997, 1998 gelte, da er ab diesem Zeitpunkt erstmalig

vorläufig für verbindlich erklärt worden sei. Gemäß Nummer 2 dieses Er/asses

seien die in den veröffentiichten Richtiinien genannten Beihilfehönen ausschließ-

lich für Neu- und E~stanste!lende des Jahres 1998 gültig. Für Neu- und Erstan-

träge, die zu Förderunqsmaßnahrnsr: dieser Art in früheren Jahren gestellt worden

seien, seien diejenigen Beihilfehöhen zu beachten, die zum Zeitpunkt der Antrag-

steIlung gültig gewesen seien. Dieser Erlass sei dem Kläger mit Schreiben des
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ARLL vom 28,01,2000 zur Kenntnis gegeben worden; gleichzeitig habe ihm cas

ARLL die Sach- und Rechtslage dargestellt.
Mit Erlass vom 12,07.1999 habe das Ministerium entschieden, dass aufgrund der

aktuellen Haushaltslage von der rückwirkenden Erhöhung der Beihilfesätze Ab-

stand genommen werde. Denjenigen, die 1997 ~inen Erstantrag gestellt hätten,

sei für das Wirtschaftsjahr 1998/99 eine Beihilfe mit dem Fördersatz von 240,-- DM

je Hektar zu bewilligen.
Das Schreiben des ARLL vom 22.03.1999 sei nicht als Zusicherung zu werten, da

es ausdrücklich auf die derzeitige Aktenlage und den Bearbeitungsstand abgestellt

und die Höhe der Ausgleichszahlungen in "cirka" angegeben habe. Derartige Be-

scheinigungen habe der Kläger seit Jahren erhalten. Dem Kläger sei aufgrund der

Richtlinien im Änderungsentwurf von März 1997 und des Erstantragsformulares

bekannt, dass'er keinen Rechtsanspruch auf die HEKUL-Förderung habe. Mit sei-

nèr Unterschrift habe er zudem erklärt, dass ihm bekannt sei, dass die in den

Richtlinien angegebenen Beihilfesätze unter Berücksichtigung des Antrags- und

Haushaltsvolumen gekürzt bzw. Bewilligungsprioritäten gesetzt werden könnten.

Dementsprechend habe das ARLL die gewährte Beihilfe festgesetzt und de, Be-

scheid vom 2ô.10.1999 sei zu Recht ergangen. Eine höhere Beihilfe stehe dem

Kläger nicht zu.

Am 24.05.2000 hat der Kläger Klage erhoben.
Zur Begründung wiederholt und vertieft er sein vorbrlnçen aus dem Verwaltungs- "

verfahre'n. Er ist der Ansicht, ihm stehe eine HEKUL-Beihilfe mit einem Fördersatz

in Höhe von 350,-- DM je Hektar förderfähige Fläche zu,

Der Kläger beantragt,

den Beklagten zu verpflichte'tl,über den mit Bescheid vom 2ô.10.1999
und Widerspruchsbescheid vom 2ô.04.2000 hinaus im Rahmen der
HEKUL-Förderung ihm eine weitere Beihilfe in Höhe von 110,-- DM je
Hektar festgestellter bewilligungsfähiger Fläche zu bewilligen und aus-
zuzahlen zuzüglich 4 % Zinsen seit dem 01.11.1999

und,
die Hinzuziehung des BevollrT,ächtigten im Vorverfahren für notwencig

zu erklären.

j.) = i95":';'']0 . ';.J
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Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Mit Beschluss vom 26.01.2000 hat die Kammer, nachdem den BeteiIigtenzuvor
, '

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ~~t,den Rechtsstreit nach § 6

Abs. 1 VwGO dem Einzelrichter zur Entscheidung übertragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt

der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten

(4 Hefter) Bezug genommen, die allesamt Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung gewesen sind.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Der Kläger hat einen Anspruch auf Bewilligung und Gewährung einer Beihilfe auf

der Basis eines Beihilfesatzes von 350,- DM je Hektar aufgrund der Richtlinien

der Förderung einer extensiven Landbewirtschaftung im Rahmen des Hessischen

Kulturlandschafts;¡rogrammes (HEKUL) in der Fassung des Änderungsentwurfes

von März 1998 in Verbindung mit Art. 3 Grundgesetz.

Die Voraussetzungen für die Bewilligung und Auszahlung der begehrten Beihilfe

ergeben sich aus dem in Art. 3 des Grundgesetzes - GG - geregelten Gleich-

heitssatz in Verbindung mit den vom zuständigen Hessischen Ministerium maß-

geblichen Richtlinien für die Förderung einer extensjven Landbewirtschaftung im

Rahmen des Hessischen Kulturlandscheftsproprarnmss (HEKUL). Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die Richtlinien keine Rechtsnormen sind und deshalb von

den Verwaltungsgerichten auch nicht wie solche ausgelegt wercsn können (vg!.

Bundesverwaltunçsçericht, Urteil vom 17.01.1996, 11 C 5,95; HessVGH, Be-

schluss vom Oï.OS.2000, 8 UE 4066/95) ..Entscheidend ist vielmehr, wie die zu-

ständigen Behörden diese Verwaltunçsvorschriften im maßgeblichen Zeitpunkt in

ständiger Praxis gehandhabt haben und in welchem Umfang sie infoige dessen an

den Gleichheitssatz gebunden sind. Unerheblich ist daher, ob die Verwaltungs-

io E 195":/00 - o:
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praxis dem Wortlaut derVerwaltungsvorschriften entspricht oder die Behörde die

Vergabe der Mittel von zusätzlichen, über den Wortlaut der Verwaltungsvorschrif-

ten hinausgehenden Anforderungen abhängig macht, so lange die Verwaltungs-

praxis unter Berücksichtigung der zweckbestimmung der Subvention nicht als

sachwidrig und damit willkürlich anzusehen ist ('(gI. QVG Nordrhein-Westfalen,

Urteil vom 02.07.1997,12 A 1080/95).

Unter Berücksichtigung des Zwecks der streitbefangenen Beihilfe zur Förderung

einer extensiven Landbewirtschaftung im Rahmen des HEKUL hat der Kläger die

Voraussetzungen dargetan, auf Grundlage derer ihm ein Beihilfesatz in Höhe von

350,- DM je Hektar förderfähige Fläche zu bewilligen ist. Auf der Grundlage der

festgestellten förderfähigen Fläche von 91,4209 ha errechnet sich damit ein zu-

sätzlicher, über die bewilligte Beihilfe hinausgehender Beihilfebetrag von

10.056,20 DM.lnsoweit hat der Kläger einen Rechtsanspruch gegen den Beklag-

ten auf Bewilligung der geltend gemachten weiteren HEKUL-Beihilfe aufgrund sei-

nes Antrages vom 12.03.1999 für das Wirtschaftsjahr 1998/99 und aur Berech-

nung der ihm zustehenden HEKUL-Beihilfe aufgrund von Art. 3 GG in Verbindung

mit den im Zeitpunkt der AntragsteIlung am 12.03.1999 maßgeblichen Richtlinien

zur Förderung im Rahmen des HEKUL. Damit hat er einen Anspruch auf Bewilli-

gung der begehrten Beihilfe auf Basis eines Hektar-Satzes von 350,-- DM.

Maßgeblich für die Berechnung der dem Kläger zustehenden Beihilfe ist derjenige

Beihilfesatz, der im Zeitpunkt der AntragsteIlung am 12.03.1999 in den Richtlinien

enthalten war. Hierauf konnte und durfte der Kläger sich - auch im Hinblick aUT

Art. 3 GG und den Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung - nach ïreu und

Glauben (§ 242 BGB entsprechend) verlassen.

In diesem Zusammenhang mer:l}t das Gericht ån, dass es nicht nur auf die im

Staatsanzeiger veröffentlichten Richtlinienfassungen ankommen kann, denn dann

wäre das Begehren des Klägers an der Fassung der Richtlinien vom 23.06.1993

(Staatsanzeiger Seite 1732) zu messen. Diese Richtlinienfassung sah aber gänz-

lich andere Beihilfehöhen und auch ganz andere Gegenstände der Förderung vor

als die nachfolgenden Richtlinienfassungen, die nicht veröffentlicht sind. Die

nächsten veröffentlichten Richtlinien datieren dagegen erst vom 23.09.1999
(Staatsanzeiger Seite 3173) und erfassen damit das Begehren des Klägers eben-

~~=19s-:.!OQ-b:)
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falls nicht mehr, da die Veröffentlichung über sechs Monate nach der maßgebli-

chen Antragsteilung des Klägers stattfand.

Die Auffassung des Gerichts, dass maßgeblich diejenige Fassung der Beihilfe-

richtlinien ist, die im Zeitpunkt der AntragsteIlung - wenn auch unveröffentlicht-

von den BewilJigungsbehörden angewandt wurde, gründet sich caraut. dass der-

artige Richtlinien gerade keine Rechtsnorm im eigentlichen Sinne sind und die

..Verwaltung im Rahmen derVergabe staatlicher Beihilfen wesentlich freier ist als

im Rahmen der Einçrlffsverwaltunç. Für die Gültigkeit und Maßgeblichkeit derarti-

ger Belhilfe- und Förderrichtlinien genügt es daher, dass sie den Bewilligungsbe-

hörden zur Verfügung stehen und die betreffenden Subventionsnehmer hiervon

auch Kenntnis erhelten bzw. erhalten können. Diese Wertung des Gerichts folgt

zudem aus dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung und dem Grundsatz

auf Gleichbehandlung nach Art. 3 GG. Wenn der BewiJJigungsbehörde Richtlinien

zur Förderung und zur Beihilfegewährung vorliegen, ist sie auch gehalten, diese

Richtlinien gleichmäßig anzuwenden und umzusetzen. Aus der Umsetzung dieser

Richtlinien mit Stand von März 1998 bzw. Oktober 1998 (dem Gericht nicht voriie-

gend) folgt aber gerade ein Beihilfesatz in der vom Kläger begehrten Höhe von

350,- DM je Hektar beihilfefähiger Fläche. In dieser Höhe hätte der Beklagte die

.Beihilfe dementsprechendfestsetzen und auszahlen müssen.

Demgegenüber greifen die Einwände des Beklagten nicht durch. Er muss sich an

den im Zeitpunkt der jeweiligen Antragsteilung für das jeweilige Wirtschaftsjahr

geltenden und maßgeblichen Richtlinien festhalten lassen. Selbst wenn die im

Zeitpunkt der AntragsteIJung maßgeblichen Richtlinienfassungen den betroffenen

Subventionsnehmern nicht immer bekannt sindoder von Amts wegen bekannt

gemacht werden, bleibt festzuhalten, dass die Vertreterin des Beklagten in der

mündlichen Verhandlung auf Nachfrage des Gerichts erklärt hat, dass die Merk-

blätter für die je'Neiiigen Wirtschaftsjahre die jeweils geltenden Förderungsgrund-

sätze enthalten. Auch wenn diese Merkblätter nach ihren Angaben nur beimers-

ten Antrag oder bei Änderungen ausgehändigt werden, liegen diese Merkblätter

der BewilJigungsbehörde vor und jeder Landwirt kann sie anfordern oder einsehen.

Nach den Angaben der Vertreterin des Beklagten in der mündlichen Verhandlung

wird nämlich in den Unterlagen zum gemeinsamen Antrag Flëchen in den jeweili-

gen Wirtschaftsjahren darauf hingewiesen, dass diese Merkblätter vorliegen und

r
I
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von jedem betroffenen Subventionsnehmer angefordert werden können, Damit

wird diejenige Fassung der Richtlinien, die im Zeitpunkt der Antragsteilung bzw,

Aushändigung der Unterlagen von der Verwaltung als maßgeblich zugrunde ge-

legt werden, mit Außenwirkung versehen. Insoweit kommt es zur Überzeugung

des Gerichts auch nicht darauf an, dass jeder Betroffene oder etwa der Kläger tat-

sächlich Kenntnis von den Richtlinien in der Fessung von März 1998 hatte, Es ge-

nügt, dass jeder potentielle Subventionsempfänger die Gelegenheit hat, sich die

Kenntnis der Richtlinien zu verschaffen. Insoweit ist eine Parallele zur Gesetzes-

lage angebracht; auch bei Rechtsnormen unterfällt nicht nur derjenige ihrem An-

wendungs- und Regelungsbereich, der die Gesetzestexte definitiv kennt, sondern

es genügt die Möglichkeit, sich Kenntnis zu verschaffen, was hier indes regelmä-

ßig die Veröffentlichung voraussetzt. Die gleiche Wirkung einer Veröffentlichung

entfaltet aber auch die Tatsache, dass die Bewilligungsbehörde die entsprechen-

den Richtlinienfassungen für jeden potentiellen Subventionsnehmer vorhält und

ihm auf Anforderung aushändigt. Damit werden die im Zeitpunkt der AntragsteI-

lung bzw, Aushändigung der Antragsunterlagen geltenden Richtlinienfassungen

dergestalt mit Auswirkung versehen, dass sie für den zu entscheidenden Beihilfe-

antrag maßgeblich sind. Dies entspricht sowohl den Grundsätzen der Selbstbin-

dung derVerwaltung als auch dem Gleichheitsgebot des Art. 3 GG und auch dem

Erfordernis der Rechtsstaatlichkeit der Verwaltung. Wenn die Verwaltung derartige

Richtlinien in der geschilderten Art und Weise mit Außenwirkung versieht, wird

gleichzeitig ein Vertrauensschutztatbestand geschaffen, der grundsätzlich nur in

gleicher Weise zur Disposition der Verwallunq steht. Auch wenn in den Richtlinien

darauf hingewiesen wird, dass kein Anspruch auf Beihilfe besteht und die Beihiife-

sätze geändert werden können, so kann dies zur Überzeugung des Cerichts nur in

der gleichen Weise geschehen, wie~die zu änderriden Richtlinien mit Außenwir-

kung versehen sind, das heißt, es muss jedem betroffenen Subventionsnehmer"

möglich sein, von der entsprechenden Änderune Kenntnis zu nehmen. Alles an-

dere sind nur verwaltunqsrnåßiçe Interna ohne jegliche Außenwirkung. die nicht

geeignet sind, die Anwendbarkeit der mit Außenwirkung versehenen Richëinien-

fassungen außer Kraft zu setzen. Die von dem Beklagten angeführten ministeriel-

len Erlasse sind damit nicht geeignet, den Richtlinientext in der Fassung von März

1998 in Bezug auf die zu ge\¡l'ährenden Beihilfen außer Kraft zu setzen oder zu

ändern. Derartige ministerielle Erlasse können allenfalls als Ausübung eines ..ge-

-o = î95..!iO::: - bo



- 10-

heimen Vorbehalts" qualifiziert werden und sind damit nicht geeignet, Einf/uss auf

das Rechtsverhä/tnis zwischen Subventionsnehmer und Bewilligungsbehörde zu
nehmen.

Entgegen der Auffassung des Bek/agten ist maßgeblich auch nicht auf diejenige

Fassung der Richt/inien im Zeitpunkt des Teilnahmeantrages am Förderungspro-

gramm (hier 05.05.1997) abzustel/en, denn die nachfolgenden Richtlinienfassun-

gen enthalten einen derartigen Vorbehalt nicht. Darüber hinaus ist der Kläger in

dem ersten BeihilfebewilIigungsbescheid vom 09.11.1998 ausdrücklich auf die

Richtlinien von März 1998 hingewiesen worden, die damit ebenfal/s mit Außenwir-

kung versehen wurden und damit für das Subventionsrechtsverhältnis zwischen

dem K/äger und der Bewilligungsbehörde Geltung beanspruchen.

Sol/te es aufgrund irgendwelcher Umstände nötig sein oder werden, Beihilfen in

anderer Höhe zu gewähren, bedarf dies eines entsprechenden actus contrarius,

der aufgrund der Außenwirkung der mitgeteilten Richtlinienfassung ebenfalls mit

Außenwirkung versehen werden müsste und nicht nur reines Verwaltungsinternum

bleiben darf. AI/es andere liefe darauf hinaus, der Willkür Tür und Tor zu öffnen,

was dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung widerspricht, zumal der-

artige Interna weder von den Beteiligten noch von dem Gericht hinreichend über-

prüft werden können. Auch in vorliegendem Fall fehlt es an jeglichen Ausführun-

gen dazu, warum per ministeriellem Erfass die in den Richtlinien mit Stand März

1998 vorgesehenen Beihilfesätze in geringerer Höhe bewilligt'werden sollen. Die

Ausführungen hierzu im Widerspruchsbescheid vom 26.04.2000 sind von einer

derartigen Pauschalität, dass es dem Gericht verwehrt ist, die Hintergründe zu

erfassen. Es ist weder plausibel, geschweige denn nachgewiesen oder glaubhaft

gemacht, dass die Seihilfesätze aufgrund haushalt~~echt¡icher Defizite oder Vor-

gaben abgeändert werden mussten.':"

Weiterhin ist das Gericht der Auffassung, dass die Beihilfesätze, die für das jewei-

lige Wirtschaftsjahr maßgeblich sein solfen, als Korrelat zu der von dem jeweiligen

Subveniionsnehmer eingegangenen Verpfiichtungen für den Betroffenen ersieht-

/ich sein müssen oder zumindest die Möglichkeit der Kenntniserlangung besteht.

Wenn ge/tende Seihilfesätze einer Änderung unterzogen werden sol/en, müsste

die Ausübung dieses Vorbehalts in gleicher Weise kundgetan werden, wie es bei

io e íS5o!.'OC-!:lo
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den zu ändernden Richtlinienfassungen geschehen ist. Eine Änderung ist damit

zur Überzeugung des Gerichts nur dann möglich, wenn die betroffenen Subventi-

onsnehmer - rechtzeitig - darauf hingewiesen werden oder ihnen aber zumindest

die Möglichkeit der Kenntniserlangung eingeräumt wird. Auch in dem Bereich der

Leistungsverwaltung, der regelmäßig freier geståhet werden kann als der Bereich

der Eingriffsverwaltung, verbietet sich ein Verwaltungshandeln nach Gutdünken.

Auch hier muss für die jeweilige Handlungsform ein vernünftiger und nachvollzieh-

barer Grund vorliegen und darf das Verwaltungshandeln nicht in Willkür ohne jeg-

liche Transparenz ausarten.

Wenn also aufgrund der einschlägigen Richtlinien dem Subventionsnehmer be-

stimmte Verpflichtungen auferlegt werden, deren Erfüllung er nachweisen und

einhalten muss, obliegt es auf der anderen Seite dem Subventionsgeber, auch

seinerseits rechtsstaatlich korrekt die Richtlinien umzusetzen und sich an 'getroffe-

nen Entscheidungen festhalten zu lassen. Auch wenn Nummer 8.6 der Richtlinien

einen Rechtsanspruch auf Förderung ausschließt und einen Vorbehaltenthält, die

.festgelegten Beihilfesätze unter bestimmten Voraussetzungen zu ändern, erfordert
\ ..

dies, dass die Ausübung eines derartigen Anderungsvorbehalts nicht nur ein Ver-

waltungsintemum bleibt, sondern wie der Richtlinienwortlaut selbst mit Außenwir-

kung gegenüber den Betroffenen versehen wird. Daran mangelt es vorliegend.

Darüber hinaus folgt der Anspruch des Klägers auf Förderung der extensiven

Landbewirtschaftung mit einem Beihiífesatz von 350,-- DM 'je Hektar beihilfefëhige

Fläche auch daraus, dass die Bewilligungsbehörde ihr Vergabeermessen insoweit

fehlerhaft ausgeübt hat. Nach den im Staatsanzeiger 2000, Seite 187 veröffent-

lichten Hinweisen zu den Richtlinien zur Förderung einer extensiven Landbewirf-

schaftung vom 23.09.1999 (Staatsanzeiger, Seitcz.3173) gelten die in den veröf-

fentlichten Richtlinien genannten Eiêihilfehöhen ausschließlich für Neu- und Erst-

, antragste!lende des Jahres 1998, wohingegen für Neu- und Erstanträge, die zu

Förderungsffiaßnahmen dieser Art in früheren Jahren gestellt wurden, die Beihil·

fehöhen zu beachten sind, die zum Zeitpunkt der Antragsie!!ung gültig waren. Dies

ist eine mit Art. 3 GG nicht zu vereinbarende Differenzierung. Dem Gericht sind

keine sachgerechten und sachlich rechtfertigenden Erwägungen für eine derartige

Ungleichbehandiung nur nach dem jel¡veiligen Erstantragsjahr ersichtlich. Nach

den in Nummer: der Richtlinien aufgezählten Förderungszielen ist nicht einsich-
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tig, warum Erstantragstellende aus früheren Jahren mit einem anderen Beihilfe-

satz bedacht werden als diejenigen aus dem Jahr 1998. Ziel der Förderung einer

extensiven Landbewirtschaftung ist nämlich bei wertender Betrachtunq der Maß-

nahmen unter anderem, den Umsatz- oder Einkommensnachteil desjenigen

Landwirts auszugleichen, der an den Maßnahmen .~ur Förderung einer extensiven

Landbewirtschaftung teilnimmt. Insoweit ist das jeweilige Erstantragsjahr kein ge-

eignetes Kriterium für die Festlegung unterschiedlicher Beihilfesätze. Der wettbe-

werbsrechtliche Nachteil trifft nämlich denjenigen Subventionsnehmer gleicher-

maßen, der mit der Extensivierung früher begonnen hat wie denjenigen, der hier-

mit erst im Jahr 1998 beginnt. Die differenzierende Beihilfehöhe hat zudem ein

Marktungleichgewicht zur Folge, das den AntragsteIler aus früheren Jahren ge-

genüber dem AntragstelIer aus dem Jahr 1998 erheblich benachteiligt. Der spä-

tere Antragste!Ier kommt nämlich in den Genuss einer erheblich höheren Förde-

.rung, die der. frühere Antragsteller ausanderen Mitteln .ausgleichen muss, denn ei-

ner erhöhte Förderung für AntragsteIler aus dem Jahr 1998 hat naturgemäß Ein-

.fluss und Auswirkungen auf das Preisgefüge am Markt. Derjenige, derfür 1998

....einen häherenBeihiIfesatz erhält, ist bei .gleichem 'Produktionsgewinn in der Lage,

seine Erzeugnisse zu einem deutlich niedrigeren Preisniveau abzugeben, als der-

jenige, der sich mit dem niedrigeren Beihilfesatz der früheren Jahre begnügen

muss. Das Erstantragsjahr ist damit kein geeignetes Abgrenzungskriterium für

unterschiedliche Beihilfesätze. Wenn die Behärde zu der Erkenntnis kommt, dass

die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht ausreichend sind, um aIle Be-

,.' wiIligungsanträge abzudecken, kann dies im Lichte des Art. 3 GG nurbedeuten,

eine gleichmäßige Nivellierung der Beihilfesätze auf einem gleichen Niveau für

aIle Antrags- und Wirtschaftsjahre vorzunehmen. Nur dies entspräche einer sach-

gerechten und ermessensfehlerfreien Vergabepra:!;, zumal die Antragsteller im

Rahmen des HEKUL zur Erlangung ·et.erBeihilfe die gleiche Verpflichtung einge-

gangen sind, unabhängig vom Jahr der ErstantragsteIlung. Auch die Auswirkun-

gen auf das Marktpreisgefüge sind in dem weitgehend freien Bereich der Leis-

tungsverwaltung im Rahmen des Art. 3 GG zu beachten und einer sachgerechten

Problemläsung zuzuführen. Es geht zur Überzeugung des Gerichts jedenfalls nicht

an, die Be¡hiifesät:e zu differenzieren nach dem Jahr der ErstantragsteIlung.

- 12 -
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Zudem sind die Hinweise vom 02.12.1999 dahingehend missverständlich, dass in

Ziffer 2 lediglich auf den Zeitpunkt der AntragsteIlung in 8ezug auf die jeweiligen

Beihilfesätze verwiesen wird und insoweit offen bleibt, ob damit der Antrag auf

Teilnahme am Programm oder aber der jeweilig~ 8eihilfeantrag für das jeweilige

Wirtschaftsjahr gemeint ist. Zur Überzeugung des Gerichts muss maßgeblich sein

der Zeitpunkt des "Gemeinsamen Antrages Flächen" des jeweiligen Jahres, da

auch insoweit die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Rechtsstaatlichkeit

zu beachten sind.

Da die Gründe für die vorgenommene Differenzierung nirgends nachvollziehbar

dargestellt sind und zudem eine Selbstbindung der Subventionsverwaltung an die

jeweilige Richtlinienfassung besteht, steht dem Kläger der geltend gemachte An-

spruch auf Bewilligung einer Beihilfe von 350,-- DM je Hektar beihilfefähiger Flä-

che zu. Da ihm bereits ein Beihilfesatz von 240,- DM je Hektar förderfähiger Flä-

che bewilligt worden ist, ist der Beklagte zu einer ergänzenden Bewilligung in

Höhe von 110,- DM je Hektar förderfähiger Fläche, wie aus dem Tenorersichtlich,

zu verpflichten.

Der tenorierte Zinsanspruch folgt aus § 291 BGB entsprechend, der auch im Fall

einer Verpflichtungsklage Anwendung findet (vgl. HessVGH, Urteii vom

08.0ô.1994, 8 UE 1141/90). Da die dem Kläger zustehende weitere Beihilfe ohne

Schwieñgkeiten aufgrund der als förderfähig festgestellten Fläche zu berechnen

ist, sind ab dem Tage der Rechtshängigkeit, dem 24.05.2000, Prozesszinsen nach

§ 2918GB zu zahlen. Die von dem Kläger in der mündlichen Verhandlung bean-

tragte Zinshöhe ergibt sich ebenfalls aus § 291 BGB i.V.m. § 288 Abs. 1 BGB

i.V.m. § 1 des Oiskontsatz-Überleitungs-Gesetze~yom 09.06.1998. Oervon dem

Kläger geforderte Zinssatz in Höhitvon 4% liegt jedenfalls nicht über dem hier-

nach maßgeblichen Prozesszinssatz.

Dementsprechend ist der Beklagte, wie tenoriert, zur Zahlung von Prozesszinsen

zu verurteilen; einen zeitlich darüber hinausgehenden Zinsanspruch, gegebenen-

falls aus dem Gesichtspunkt eines Ve:zugsschadens, vermag das Gericht nicht zu

ersehen und weist insoweit cie Klage im Übrigen ab.

.c s -:S5.!,'::;a·:::J
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Zur Vermeidung von Missverst¿ndnissen sei lediglich noch darauf hingewiesen,

dass auch das erkennende Gericht in dem Schreiben des ARLL vom 22.03.1999

keine Zusicherung im Sinne des § 38 HVwVfG sehen kann. Dieses Schreiben

stellt lediglich eine Beihilfezahlung in Aussicht, ohne dass die Anträae des KI¿oers
, --

bereits einer Prüfung unterzogen worden waren, so dass eine definitive Zusiche-

rung gar nicht erfolgen konnte und dies auch dem K/äger bekannt sein muss. Im

Übrigen wird insoweit auf die zutreffenden Ausführungen im Widerspruchsbe-

scheid gemäß § 117 Abs. 5 VwGO verwiesen.

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Aufgrund

des ganz geringen Unter/iegens des Klägers nur hinsichtlich eines Teils des gel-

tend gemachten Zinsanspruchs erscheint es unbillig, ihn mit Kosten zu be/asten.

Die Hinzuziehung des Bevol'mächtiqten des Klägers im Vorverfahren ist nach

§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO für notwendig zu erklären, denn es war dem rechtsun-

kundigen K/äger nicht zuzumuten, das Vorverfahren in dieser nicht ganz einfachen

Subventionssache ohne rechtskundigen Beistand zu führen.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ond Abwendungsbefugnis folgt

aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechts m it t e l b el e h ru n g

Die Betei/igten können die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil beantra-

gen. Der Antrag muss durch einen Rechtsanwa/t oder Rechtslehrer an einer deut-

schen Hochschu/e als Bevollmächtigj~n gestellt wemen. Juristische Personen des

öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Ange-

stellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Dip/omjuristen im höheren Dienst

vertreten lassen.
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Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung des Urteils bei dem

Verwaltungsgericht Gießen

Marburger Str. 4

35390 Gießen

zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die

Grunde darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Ber.ufung ist nur

zuzulassen,

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierig-
keiten aufweist,

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des
Bundesver.valtungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Ge-
richtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und
auf dieser Abweichung beruht oder

5. wenn ein der Beurteilung des BerJTungsgerichts unterliegender Verfah-
rensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung
beruhen kann.

Höfer

Ausgefertigt
Gießen, 17.05.2001

Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

10 E 195':':00 - b:l
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MISSION DET AILS

1.1 Participants

Two inspectors from the Health and Consumer Protection DG, Food
and Veterinary Office.

1.2 Meetings and visits

Federal Ministrv of Food. Agriculture and Forestry. Bonn
(Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft and Forsten, BLF)

Ministry of Environment. Regional Planning and Agriculture of North
Rhine-Westphalia
(Nordrhein-Westphälisches Ministerium für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft -MURL)

Office for food economy and hunting of North Rhine-Westphalia
(Landesamt flir Ernährungswirtschaft und Jagd - LEJ)

Inspection body

Organic production operators in North Rhine-Westphalia
_ Two importers/processors of organic fruit, vegetables, cereals
and dry products

- Wholesaler of organic products

_ Organic farm: arable products and vegetables, farm shop

Opening and closing meetings were held with officials of the Ministry of Environment,
Regional Planning and Agriculture of North Rhine-Westphalia, the Office for food
economy and hunting of North Rhine-Westphalia and the Federal Ministry of
Agriculture.

2 SCOPE AND OBJECTIVES OF THE MISSION

The scope of this technical on-the-spot inspection mission was the production rules and
inspection system governing organic farming in Germany.

The objective of the mission was primarily to obtain a clear picture of the way in which
Germany applies Article 11.6 of Council Regulation (EEC) No 2092/91. The mission
included an exchange of views concerning the competent authority's supervision of
compliance by inspection bodies in third countries with the requirements of the EN
45011 standard.

Organic farming 1999 - D - page 3 of 16

The second objective of the mission was to get an overview of the general application of
Council Regulation (EEC) No 2092/91 in Germany.



DG(SANCO)/IIOI/99 - MR Final

3 LEGAL FRAMEWORK

Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products
and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs lays down rules
on the production and labelling of organically grown products.

Article Il of this Regulation provides for equivalency arrangements for products
imported from third countries. These arrangements are managed either by the European
Commission (Article 11.1 - 11.5) or, as is currently the case for the majority of products
imported into the Community, by the Member States (Article 11.6). The Regulation
states that, before organic products are imported into the European Community, it must
have been adequately demonstrated that they were produced in accordance with
production standards and inspection arrangements equivalent to those applied to organic
production in the EC.

4 BACKGROUND

This mission was the fourth in a programme of planned visits to all Member States,
which is initially focusing on those with significant import activity under Article 11.6.

5 MAIN FINDINGS

5.1 General information on organic farming in Germany

In December 1998, 11 401 operators were registered with the competent Germ~
authorities, of which 9 213 were farmers cultivating 416 518 ha, accounting for 2.4 % of
the total agricultural area. 3 107 operators were processing and 238 operators were
importing organic products.

About 64% of all operators in Germany are based in three states ("Länder) : 3 610 in
Baden-Württemberg, 2462 in Bavaria and 1260 in Hessen. About 62 % of all
organically cultivated areas are located in four states: 83 869 ha in Mecklenburg-Western
Pomerania, 61 835 ha in Brandenburg, 57245 ha in Baden-Württemberg and 55 595 ha
in Bavaria.

The most important categories of organic products produced in Germany are arable crops,
fruit and vegetables, and dairy products. Most organic products are available from
specialised retailers. The number of supermarkets offering organic products is slowly
increasing.

In North Rhine-Westphalia, the federal state visited by the inspection team, there were
835 operators in 1998, 544 of them farmers. 2/3 of organic produce is sold in farm shops
and specialised shops, and 1/3 in conventional shops.

5.2 Inspection system put in place by Germany

5.2.1 Implementation of Council Regulation (EEC) 2092/91

Germany is a federal republic in which governmental responsibilities are distributed by
the Constitution between the federal government (Bundesregierung) and the 16 state

Organic farming 1999 - D - page 4 of 16 J
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governments (Landesregierungen). All matters related to the implementation of Council
Regulation (EEC) No 2092/91 are the sole responsibility of the 16 state governments.

The mission looked at implementation of the Regulation in North Rhine-Westphalia only.
The mission tearn had no means of checking implementation in the different states or at
federal government level, since the reports that the states send to the federal government

are very concise.

Apart from the competent authorities, there are nine long-established associations of
organic operators ("Verbände)" which have their own production and processing
standards. According to the competent authorities, these standards are at least equivalent
to Regulation No 2092/91. Most of them contain additional requirements and also deal
with animal production. A large majority of organic farmers are members of an
association. These associations have an umbrella organisation, the "Arbeitsgemeinschaft
Ökologischer Landbau - AGÖL" , which also issues production standards.

In addition, some inspection bodies produce explanatory documents on the Regulation for

operators.

5.2.2 Competent authorities

Each of the 16 state governments appoint the competent authorities ("zuständige
Behörde", also confusingly called "Kontrollbehörde") referred to in Article 9 (4) of
Council Regulation (EEC) No 2092/91, by means of state organisational acts
(Landesorganisationsgesetze der Bundesländer). In every state there is one such

. ~ competent authority, except in Rhineland-Palatinate and Mecklenburg-Western
Pomerania, where the state governments have appointed four and two such competent
authorities respectively. In total there are 20 competent authorities within the meaning of
Council Regulation (EEC) No 2092/91 throughout Germany.

In the case of North Rhine-Westphalia, the competent authority is the Office for food
economy and hunting ("Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd - LE!"). The staff
responsible for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2092/91 consist of
two full-time posts, divided among four persons. The LEJ is supervised with regard to
these activities by the state Ministry of Environment, Regional Planning and Agriculture

(staff concerned: 0.3).

The 20 competent authorities coordinate their activities through the states' Working
Group on Regulation No 2092/91 on organic farming ("Länder-Arbeitsgemeinschaft zur
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologische Landbau - LÖK"). The LÖK
consists of one or more representatives of each state. One representative of the federal
government attends as an observer. The representative of North Rhine-Westphalia acts as
chairman. The LÖK meets three to four times a year and decides, in most cases with a
consensus, on recommended detailed procedures to implement Regulation No 2092/91.
Minutes of these meetings are produced and distributed to the competent authorities and
the state and federal govemments. A summary of the main results ("Teil B") is sent to the
approved inspection bodies for information. The LÖK has also produced guidelines on
inspection procedures ("Leitlinien zum Kontrollverfahren"). These do not have any legal
status as SIIch, but are imposed on the approved inspection bodies by the competent
authorities of the states, by making compliance with them a condition for the approval of

these bodies.

Organic farming 1999 - D - page 5 of 16
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The federal government, through the Ministry of Food, Agriculture and Forestry
(Bundesministerium rur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, BML, Bonn) has a
communication role and act as an intermediate level between the EC and the states. The
staff concerned consists of 1.5persons.

Each state sends an annual report to the federal government's Agriculture and Nutrition
Office (Bundesamt rur Landwirtschaft und Ernährung, BLE, Frankfurt), which collects
all the information (staff: 2 persons). The annual report of North Rhine-Westphalia to the
federal government is concise and gives no insight into the measures carried out for
supervision purposes. The federal government sends a very concise annual report to the
Commission in accordance with Article 15 of Regulation No 2092/91. This report
contains only numbers of operators, inspections and sanctions.

The federal government has the legal option to intervene if a state does not fulfil its legal
obligations. However there is no systematic ongoing evaluation to establish whether the
states are fulfilling their obligations.

The competent authorities are entitled to grant the following derogations as foreseen in
the Regulation:

(l) Extending or reducing the conversion period (Annex I.l);

(2) Seeds and seedlings (Article 6.3): derogations are granted by the inspection bodies,
following a documented procedure as laid down in North Rhine-Westphalia in a
ministerial decree.

5.2.3 Organisation of the inspection system

Germany has set up a system of approved private inspection bodies. Currently there are
22 such bodies, some of which are approved in several states. Each body receives a
federal government code number. Also, the name and/or trademark (or 'logo' or 'label')
of the inspection body may be shown on products.

Each operator's production plan and practical measures have to be verified by the
inspection bodies.

The certificate used to prove that an operator fulfils the requirements of Regulation No
2092/91 contains different items depending on the inspection body. The competent
authority is suggesting harmonisation, with inclusion of the period of validity and product
group.

A wholesaler with minor packaging activities was not included under the inspection
system until July 1999. Storage is not considered to come under the scope of the
Regulation.

Approval and supervision of inspection bodies

An inspection body must be approved by every state in which it has activities. Detailed
criteria for approval are laid down in the LÖK guidelines for inspection procedures. A
set of forms to be submitted by an inspection body seeking approval has also been
developed. The state in which an inspection body has its headquarters bears primary
responsibility for approval and supervision of this inspection body. The states recognise
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in principal the approval and supervision by the state with primary responsibility, but may
carry out additional supervision activities, seemingly restricted to paper checks.

The inspection body's standard inspection procedure, as defined in Article 9, needs to be
approved. Other features include the qualifications of staff, the number of inspections
carried out by each inspector (at least 20 per year) and the requirement to have a
permanent office in Germany. New inspectors also need to be approved by the competent

authority.

Supervision includes verification of compliance with the requirements of EN 45011. A
separate checklist, developed by an experienced officer in one state, is used for this.

The format of the documents that the state sends to the inspection body to confirm its
approval is different in each state. The approval document sent by North Rhine-
Westphalia does not explicitly mention fulfilment of the requirements of EN 450 11.
However, the approval document sent by another state, which is based on the supervision
work ofN orth Rhine-Westphalia, mentions this explicitly. This may cause confusion.

14 private inspection bodies are approved in North Rhine-Westphalia. Three bodies
inspect 65% of operators. Two inspection bodies have their headquarters in the state.

In North Rhine-Westphalia supervision ("Begleitung") is carried out by an official of the
external service of the Office for food economy and hunting (Landesamt für
Ernährungswirtschaft und Jagd - LEJ). Supervision consists of a compliance audit in the
offices of the inspection bodies established in the state (average frequency of one visit a
year, lasting 1-2 days) and of some 10 witness audits a year (on a total of 900 operators,
representing only l % of operators). (The objective is 20). For these visits the official
accompanies the inspector from a private inspection body during his inspection. On some
of those visits the official is invited by the inspection body. There is no written report to
the inspection body about the result of the supervision. Only if documents are missing or
recommendations are made does the inspection body receive something in writing from
the internal service of the LEJ. The link between the fmdings of the supervision activities
(external service of LEJ) and the recommendations made (by the internal service of LEJ)
was not very clear. The external service seems not to be aware of the final
recommendations made by the internal service.

The competent authority in one state is not aware of which actions the competent
authorities in other states are undertaking in their supervision. There is no systematic
planning and coordination of supervision activities between the states. Moreover, there is
no overview of all measures carried out to supervise inspection bodies with activities in
several states. It is, for example, not always clear to what extent the regional offices of an
inspection body are included in the compliance check. The checklists used for
supervision are not the same in all states. The results of supervision are only
communicated to the other states in a major case of non-compliance.

Labelling

A number of different references to organic farming are used in Germany. The labels of
eight associations ("Verbände") seem to be the best known to consumers. Apart from
that, the wording "certified organically grown" ("kontrolliert biologische Anbau - kbA")
is known as a general reference, as well as trade-marks, the names of some inspection
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bodies and the code numbers of the German inspection bodies. The indication provided
for by Article 10 of Regulation No 2092/91 is hardly used.

A private company, (Öko-Prüfzeichen GmBH), has recently developed a private,
voluntary label to identify organic products throughout Germany. Within the next three
years the Öko-Prüfzeichen GmBH will introduce this label into the German organic
products market with the help of grants from the private and public sectors.

5.2.4 Approved inspection bodies

Some private inspection bodies origmate from operators' associations
("Anbauverbände"), which set them up as separate inspection entities a few years ago.
Other private inspection bodies have been set up as independent bodies or companies.
Most inspection bodies have full-time staff and some also have part-time freelance
inspectors. Twelve inspection bodies are approved in nearly all states. A number of
bodies have inspection activities in only a few states. Some also have inspection activities
in third countries. There are two umbrella organisations of approved inspection bodies.

At the request of the operator, the inspection bodies carry out inspections which also
cover the additional associations' requirements. The right to use these associations'
private labels is based on these inspections which are not supervised by the competent
authorities.

At federal level, there was no information available during the mission on the number of
operators inspected by each inspection body.

Some operators reported tough competition between inspection bodies, which could in
their view have a negative influence on the quality and the objectivity of inspection work.
The competent authority reported that there is some coordination between inspection
bodies through two' umbrella organisations and that the authority itself ensures
supervision to prevent potential negative effects.

The operators visited by the inspection team seemed to be inspected quite thoroughly. A
complete description of the premises was produced. In the case of a farm, the fields
visited were indicated in the report, and details of the farm's production scheme were
stored in the inspection body's database.

According to the guidelines, unannounced inspection visits must account for at least 5%
of the number of operators inspected. In 1998 l 141 unannounced inspections were
carried out, which is about 10 % of the number of operators.

The inspection bodies take either no or very few samples for residue analyses. The total
number of samples taken in 1998 was 34. During the mission the representative of an
inspection body declared not to take samples, even in case the operator concerned raised
his immanent suspicion of fraud by a supplier. The representative of the inspection body
declared that the inspectors verify the written guarantees on the products supplied, and
when this paperwork is found in order, they consider there is no need for sampling.

The inspection body visited by the mission team is a private company. It. is mainly
involved in inspection activities in organic farming in Germany and a few third countries.
It works with both full-time and self-employed part-time inspectors, who follow
established procedures laid down in an extensive quality manual and use standard
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checklists for their operations. The majority of inspection visits are unannounced; larger
companies are inspected 3 to 4 times a year.

As guarantees of its objectivity, the inspection body mentions its financial independence,
the fact that inspectors are paid per hour (and not per operator inspected), and the
monitoring of inspectors' potential conflicts of interest.

It sends concise quarterly and annual reports, mainly with statistical information, to the
competent authorities. The last irregularity it reported to the competent authority dated
back to 1993.

5.2.5 Enforcement measures

The states are responsible for enforcement ("Durchfuhrung"). An important enforcement
tool is the list of sanctions ("Sanktionskatalog") that can be imposed by the inspection
bodies. The competent authorities are responsible for more serious penalties. The
competent authority of North Rhine-Westphalia reported a few of these cases, but at least
one of them was not mentioned in the annual report to the federal government.

The competent authorities have information on penalties imposed. Five levels of
sanctions were identified: written instruction, obligation to keep more records or to give
notice, re-inspection, warning, withdrawal of the organic labelling for a batch. In 1998
there were 72 withdrawals of a batch. The inspection body visited did not have a table
listing which sanctions are imposed for which infringements.

The competent authority indicated that in its opinion Article 9.9.b of Regulation (EEC)
No 2092/91 does not always provide the adequate tools for sanctions. When for instance
the inspection body finds that one ingredient in a processed product is not compliant,
Article 9.9.b requires the marketing of the product to be prohibited. This is often
impossible, because the products have been sold and consumed already. It is also seen as
a sanction that is too severe for a minor non-compliance. In such cases the authority
would prefer the option of fining the operator.

In the visited state of North Rhine-Westphalia, no major fraud cases have been reported.
No cases have been reported that have been referred to the criminal court.

The federal government indicated that it notified irregularities to the Member State
concerned and to the Commission, according to Article l Oa, It was not sure what kind of
irregularities should be reported, and how these notifications were followed up by the
Member State and by the Commission.

5.2.6 General measures toprevent fraud on the market

Food control inspectors of the states can register infringements of the Regulation and of
the Food Act and impose financial penalties. Only where fines are not paid are cases
taken to court. No such cases have been reported. Infringements are reported to the
competent authorities.

In addition, the food control authorities of the states ("Lebensmittelüberwachung")
monitor food products for pesticide residues. Where pesticide residues are found in
organic products, including levels below the MRL but above a certain background level,
the food control authorities inform the competent authorities responsible for organic
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fanning. The general report on pesticide residue monitoring does not mention the organic
character of a product sampled.

6 THE APPLICATION OF ARTICLE 11.6 IN GERMANY

6.1 The decision making process to grant import authorisations

The 20 competent authorities in Germany coordinate their decision making processes for
granting import authorisations through the states' Working Group on Regulation No
2092/91 on organic farming "Länder-Arbeitsgemeinschaft zur Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 über den ökologische Landbau", abbreviated as "LÖK". The LÖK has issued
coordinated regulations for the states on the marketing of organic products originating
from third countries ("Koordinierende Regelungen der Länder der BRD für die
Vermarktung von Erzeugnissen mit Hinweis auf den ökologischen Landbau, die aus
Drittiandem in die EU eingefuhrt werden, gemäß Artikelll der Verordnung (EWG) Nr
2092/91" - latest version 23.02.99). These regulations do not have any legal status as
such, but are imposed on importers by the competent authorities.

The importer, or a Gennan inspection body acting on his behalf, sends a request for
import authorisation to the relevant competent authority. The importer needs to
demonstrate the equivalency of the production rules and inspection measures applied. He
also has to demonstrate that the inspection measures are carried out continuously. The
competent authority's assessment of equivalency is based mainly on (a) the inspection
body's declaration and (b) the third-party supervision of the inspection body.

(a) The inspection body in the third country from which the organic products are
imported and in charge of inspecting the exporter must declare that it applies production
rules and inspection measures equivalent to Council Regulation (EEC) No 2092/91,
including equivalency with the requirements ofEN 45011/ISO 65. This declaration has to
be renewed annually.

(b) Secondly, the inspection body must be supervised' continuously by one of the
following third parties: (1) an accreditation body which is a member of European
Cooperation for Accreditation-Multilateral Agreement' or of International Accreditation
Forum-Multilateral Agreement, (2) a competent authority in the third country, or (3) a
private, independent third-party evaluator ("Begutachter") accepted as an individual
expert by the Gennan authorities for the supervision of a given inspection body in a given
third country.

(1) As to the first option, the competent authority was not always completely sure
about the competence of these accreditation bodies in organic farming, about the
obligation of the accreditor to verify the activities of the inspection body on the
spot in the third countries where it had its activities, and about the geographical
scope of some accreditations.

(2) The second option was reported to be hardly available. It very recently started to
be used for one third country only.

(3) The third option has been available since 1998 and was reported to be the most
used. The qualified third-party evaluator must demonstrate his competence and
independence to the competent authority. He must demonstrate that he has no

Organic farming 1999 - D - page 10 of 16 J



--

~

DG(SANCO)/ll o 1/99 - MR Final

conflict of interest with regard to the inspection body in the third country to be
audited and that he does not offer similar services in the third country or region
where the inspection body is based. The auditors must have successfully attended a
training course on the EN 4501l/ISO 65 requirements. The final assessment of the
objectivity of third-party evaluators is based mainly on their declarations and on a
case-to-case judgement by the competent authority. The evaluator is accepted by
the competent authority to carry out an evaluation of a certain inspection body and
has to report back to the authority. It is the inspection body being evaluated that
proposes and pays the evaluator.

The competent authority requires the evaluator to supervise the activities of the
inspection body on the spot in at least some of the third countries where the
inspection body has its activities.

Evaluators are experienced inspectors of inspection bodies, who prove they have no
conflict of interest, or experts who only carry out evaluations. Two associations of
evaluators were mentioned: International Organic Accreditation Services (I.O.A.S)
and Verein zur Begutachtung von Prüfstellen (V.B.P .).

In addition, the competent authorities ask in some cases for the first or last inspection
report, especially when there is no previous experience with the inspection body or
exporter. When the production rules referred to by the inspection body mention no inputs
other than those listed in Annex II of the Regulation, an authorisation is usually granted
more easily. Otherwise, a judgement needs to be made and sometimes the issue is
discussed with competent authorities in other states.

According to the operators, in the past the granting of authorisations was not fully
harmonised between the states. The LÖK has improved harmonisation, but no procedure
is foreseen in case of disagreement, which could be a weakness of the system of granting

authorisations

The whole process of granting an authorisation takes l to 3 weeks if all information is
available. In some states, authorisations are granted for an unlimited period, in other
states they are granted for one year. Since 1993 the state of North Rhine-Westphalia has
granted 190 import authorisations, of which 125 are still valid. They concern 20
inspection bodies and 37 third countries. Four inspection bodies cover 61 % of imports.
The competent authorities declared a number of authorisations have been refused or
withdrawn, but no statistics were available on this subject.

The import authorisations granted by the various competent authorities in Germany are
stored centrally since 1993 by the Federal Institute for Agriculture and Nutrition
(Bundesanstalt fùr Landwirtschaft und Ernährung). The central list contains not only
expired, but also suspended and withdrawn authorisations. From 1993 to the end of
1999, in total1 283 import authorisations have been granted.

Each application for import authorisation is treated in the same way. If the importer has
already been authorised in another Member State, he must still submit all the required
documentation to the competent authority, which will carry out its own assessment,
though the authorisation granted by the other Member State will be taken into account. If
another state has already granted an authorisation, and if the inspection body in the third
country and the exporter are sufficiently well known, the procedure is partly easier and
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the main check is on the identity of the operator. Decisions on authorisations are
conveyed to the federal states, the Member States and the Commission.

The volumes that the importers plan to import are mentioned in the import authorisation
document. The importer should report the volumes imported annually, but often fails to
do so. The information obtained is not processed and no statistics are available. A
compilation of this information would be desirable in order to have an overview of the
flow of products and to undertake a risk assessment.

Import certificates are reported never to accompany the products physically. They may
arrive a month later, often together with the invoice. A large variety of certificates are
used, although there is an LÖK recommendation to use a standardised model. In some
cases unsigned import certificates were found.

The main imported products are coffee, tea, fruits, vegetables and dried products.

6.2 Control procedures in place for imports

Inspectors from the inspection body visit importers' premises at least twice a year. They
follow the audit trail and check all relevant documents such as shipping documents, bill
oflading, labelling, certificates and import authorisations. A rough bought/sold balance is
drawn up by checking the accounts. The company's traceability system is verified. Very
often only documents are checked.

A short report is produced on the spot and countersigned by the operator, who receives a
copy. Later on, the operator receives a more complete report and recommendations.

The importers visited do not warn the inspection bodies, as required by Annex ill C.
They argue that the Regulation does not require this for each consignment, and that it is
impossible anyway for an importer who imports several consignments each day.

6.3 Exchange of views as to the application of Article 11.6 in Germany

The competent authority of North Rhine-Westphalia (LEJ) raised the following aspects
regarding evaluation of the current system for granting import authorisations:

An extension of the list of equivalent countries as defined in Article 1L 1 is
desirable. The point was made that the procedure under Article 11.6 was only put in
place because the Article 11.1 list was empty at the time.

The quality of the work done by the inspection bodies in the third countries, with
which the competent authority in North Rhine-Westphalia has experience, and
as far as authorisations were granted, is considered to be comparable with the
quality of the inspection work done in the Member States.

Member States have different opinions on their responsibility where the importer is
registered in one Member State but the goods enter the Community via another
Member State. This may provide scope for potential fraudulent practices. A
decision to overcome this difference in opinions must therefore be taken urgently at
Community level.
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:11!t,Co-operation between inspection bodies in different Member States is not
satisfactory. Such co-operation is essential, and procedures should be laid down in
Annex III C of Regulation No 2092/91.

Inspection bodies in third-world countries often have difficulty paying for
accreditation in line with EN 45011 or do not have specialised public authorities
available to supervise them. Therefore the third option of a private evaluator is
more appropriate.

The requirements ofEN 45011/ISO 65, are seen as a practical development of the
principles laid down in Article 9.5 of the Regulation. The effect on inspection
bodies was an improvement in their organisation. On the other hand a lot of energy
goes into paperwork, and there is a risk of being satisfied with paperwork only.
Overall, all provisions of Regulation (EEC) No 2092/91 are to be considered in a
balanced way, not just concentrating on the requirements of EN 45011/ISO 65,
especially in third countries. The choice of EN 45011/ISO 65 as a reference was
reported to be criticised, because it is a product certification standard, while for
organic farming a standard for certification of production methods might be more
appropriate.

The work done by the Member States to assess the third country inspection bodies
is duplicated in each Member State. It was therefore suggested that Article 11.1
should be extended by adding a harmonised list of inspection bodies relating to
individual third countries, whose activities there would be recognised as equivalent.
Harmonised rules could be developed and accreditation bodies or other third-party
evaluators could report to the Commission, which could ultimately decide,
following a clearer decision process, on inclusion in the list. Apart from
harmonisation, the advantage of such a system would be that the central authority
dealing with this could develop wider competence than each Member State
individually, and the Commission, under Article 11.1, has the competence to
organise inspection visits on the spot in the third country if need be. Such a system
would boost confidence among consumers and reduce the use of Article 11.6.

The inspection body visited raised the following elements regarding the evaluation of the
current system for imports:

_ The Regulation does not provide enough tools for the inspection body to block
products. When it blocks products, the operator may cancel the inspection contract.

_ The import authorisation procedures of Article 11.6 were designed for single
projects. The system is not adapted to regulate regular trade flows of organic
products from third countries.

The different practices in supervising compliance with EN 45011/ISO 65 may
cause unfair competition between inspection bodies.

Operators are concerned about tough competition between inspection bodies in third
countries, including competition based on the price for inspection.

Operators dealing with imports seek further harmonisation of import procedures, to
obtain a transparent market.
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7 CONCLUSIONS

(1) Germany has established an inspection system for organic farming with 20
competent authorities and 22 approved private inspection bodies.

(2) Supervision of the inspection bodies that have activities all over Germany is
not coordinated between the competent authorities of the states in a
systematic and adequate way. Moreover coordination is based on a voluntary
approach only. .

(3) Supervision of the inspection bodies seems to be carried out by the
authorities of North Rhine-Westphalia in an acceptable, but not fully
developed way. There is no clear link between supervision findings and the
recommendations made to the inspection bodies.

(4) The inspection bodies take only a very limited number of samples for the
residue analyses foreseen in Annex III of Regulation (EEC) No 2092/91.

(5) The storage of organic products is not always inspected, since the authorities
consider that there is no explicit legal basis for this.

(6) The German authorities report irregularities to the Member States concerned
and the European Commission, as foreseen in Article lOa ofEC Regulation
2092/91. However they are not sure which irregularities have to be reported
and have received no information on the follow-up to these irregularities by
the Member States and the Commission.

(7) The tough competition between private inspection bodies in Germany may
have potential negative effects on the quality and objectivity of the
inspection work of the inspection bodies.

(8) There is no overview of the volumes of organic products imported into
Germany.

(9) The cooperation between inspection bodies in different Member States, as
foreseen in Annex III C of the Regulation, is not satisfactory.

(10) Import certificates do not accompany the goods. They have different formats,
contain different information, and are not always properly verified by the
operators and inspection bodies.

(11) A requirement of Annex III C3 is not respected: importers do not inform the
inspection body of each import consignment.

(12) Member States have different opinions on their responsibility where the
importer is registered in one Member State but the goods enter the
Community via another Member State. This may provide scope for potential
fraudulent practices.

(13) There is a need for further harmonisation of import procedures.
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8 RECOMMENDATIONS

8.1 Recommendations to Germany

(1) The German authorities should reinforce co-ordination of the supervision of
inspection bodies between the competent authorities.

(2) The competent authority of North Rhine-Westphalia should extend
supervision of inspection bodies and establish a clear link between the
supervision findings and the recommendations made to the inspection bodies.

(3) The German authorities should ask the inspection bodies to take samples for
residue analysis where there is any suspicion of the use of unauthorised
products, as foreseen in Annex III of Council Regulation No 2092/91.

(4) The German authorities should pay special attention to the potential negative
effect of the tough competition between private inspection bodies in Germany
and in third countries.

(2) To consider extending the list of equivalent countries under Article 11.1 of
Council Regulation No 2092/91; to consider adapting Article 11.1 by
providing a harrnonised Community listing of third-country inspection bodies
recognised as equivalent.

(5) The German authorities should request information on the volumes imported.

(6) The German authorities should ask the inspection bodies to verify all
documents related to imports more thoroughly and also make sure that
physical checks on imported goods are carried out wherever they are stored.

(7) The German authorities should make sure that import certificates accompany
the goods.

(8) The German authorities and the inspection bodies should make sure that the
requirements of Annex III C are respected.

8.2 Recommendations to the Commission

(1) To consider clarifying the meaning of Article l Oa of EC Regulation No
2092/91 on the notification of irregularities and to give information on the
Commission's follow-up to the irregularities reported.

(3) To seek legal advice as to whether storage comes under the scope of the
Regulation.

(4) To consider harmonising the definition of the responsibility of the Member
States for goods that enter the Community under Article 11.6.

(5) To reconsider Annex III C of Regulation No 2092/91 in order to make
cooperation between inspection bodies obligatory.
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9 ADDENDUM GERMAN COMPETENT AUTHORITY RESPONSE TO THE

RECOMMENDATIONS IN THE REPORT

On 14 February 2000 the Genuan Competent authorities forwarded extensive
comments to the draft report DG(SANCO)/1l01l99 MR Draft (30.11.99). The
comments include a preliminary comment on the distribution of tasks between the
central federal authority ('Bund') and the federal states ('Länder') in respect of the
food industry, agriculture and forestry, as well as a number of detailed comments on
the findings, the conclusions and the recommendations in the draft report. As
mentioned before, certain comments have been included in the final report in
bold/italic. The full text of the Genuan Competent Authority response will be
distributed to the Member States and published on the Commissions website with
the final report.
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1. Untersuchungsgegenstand

Die Brauerei F.x. Glossner braut Bier in Neumarkt und vertreibt dieses in der Region. Seit einiger Zeit bringt
diese Brauerei auf den Flaschen, in denen sie ihr Produkt abfüllt, ein Rückenetikett mit folgendem Hinweis an:

"Die hohe Bekömmlichkeit von Gtossner's Original Neumarkter Hell ist begrundet in der Verwendung von
hochwertigen Malzen aus umweltschonendem, neutral kontrolliertem Sommergerstenanbau und traditionellem
Brauverfahren. "

Gegen diese Kennzeichnung geht die Firma Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperqer auf der Grundlage
der §§ 1, 3 UWG rechtlich vor. Beide Firmen stehen sich am Markt als Wettbewerber gegenüber.

Vordiesem Hintergrund war mit der vorliegenden Studie zu prüfen:

1. ob und inwieweit der Verbraucher im Zusammenhang mit der Verwendung der Bezeichnung
"umweltschonender, neutral kontrollierter

Sommergerstenanbau" davon ausgeht, daß es sich hier um einen biologischen bzw. ökologischen
Anbau entsprechend der Definition in

der Verordnung 2092/911EWG handelt bzw.

2. ob und inwieweit die Begriffe "biologischer Anbau", "ökologischer Anbau" und "umweltschonender
Anbau" im Zusammenhang mit dem

Anbau von Sommergerste von den angesprochenen Verbrauchern hinsichtlich ihres
Bedeutungsgehaltes in gleicher Weise verstanden

werden.

Letztlich ging es um die Prüfung, ob die o.g. Kennzeichnung von Bier die beteiligten Verkehrskreise hinsichtlich
Herkunft und Erzeugungsart der verwendeten Sommergerste irreführt. Bei den beteiligten Verkehrskreisen
handelt es sich um die Bevölkerung der Region, in denen die o.g. Brauereien ihre Produkte vertreiben
(Landkreis Neumarkt und Gemeinde Altdorf).

2. Untersuchungsmethodik

Die Grundgesamtheit für die vorliegende Studie war demnach die Bevölkerung ab 18 Jahren im Landkreis
Neumarkt sowie in der Gemeinde Altdorf bei Nürnberg.

Die in die Befragung einzubeziehenden Haushalte wurden im Rahmen einer uneingeschränkten
Zufallsauswahl aus dem neuesten Telefonverzeichnis "KlickTel 2000" ausgewählt. Der Interviewpartner
innerhalb der Haushalte wurde nach einem Zufallsverfahren ausgewählt. Befragt wurden Personen ab einem
Alter von 18 Jahren.

Die Interviews wurden computergestützt telefonisch (CATI) im Zeitraum 13.11. - 16.11.2000 ausdem
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Telefonstudio des beauftragten Instituts realisiert.

In die Untersuchung wurden insgesamt 277 Personen einbezogen.

Mit dem geschilderten Stichprobenumfang wird ein Ergebnis erzielt, das auf ca. +/- 6% genau ist (bei einer
Sicherheit von 95,5 %).

Auf eine Gewichtung der Ergebnisse wurde verzichtet.

Bei der Darstellung der Ergebnisse wird überwiegend mit Kreuztabellen gearbeitet, in denen die Ergebnisse
der Gesamtstichprobe und die ausgewählter Gruppen in der Form von Spalten-Prozenten dargestellt werden.

Für die Einleitung des Interviews waren die Interviewer an die folgende Formulierung gebunden, die keinen der
strittigen Begriffe enthielt:

"Guten Tag. Mein Name ist vom Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH in Berlin. Wir fahren heute
eine kurze Umfrage zu einigen Umwelt-Fragestellungen durch. SelbstverstlJndlich werden alle Ihre Angaben
streng vertraulich behandelt, es gibt keiner/ei Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte. OOrfte ich etwa
5 Minuten Ihrer Zeit far ein kurzes Interview in Anspruch nehmen? Vie/en Dank!"

Damit wurde sichergestellt, daß weder die Begriffe "biologisch" oder "ökologisch" vor interviewbeginn genannt
und damit jegliche Beeinflussung der Probanden in irgendeine Richtung ausgeschlossen wurden.

Die Interviews wurden durch eine Vielzahl geschulter und überprüfter freiberuflicher Interviewer des
beauftragten instituts realisiert, die keinerlei persönlichen Bezug zum Untersuchungsgegenstand hatten.

Während der Feldarbeit wurden durchgängig Interviewerkontrollen realisiert.

Anlage.und Durchführung der Untersuchung erfolgten wissenschaftlich korrekt und entsprechen den für die
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung in Deutschland geltenden anerkannten Berufsgrundsätzen. Es erfolgte
keinerlei Manipulation der Ergebnisse.

3. Struktur der Stichprobe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Struktur der Stichprobe:

I Stichprobenstruktur . '. ...• 1 Ges~mt IG~sa;;;tl
1.-'-. .--- ..-.-.- ..-- -- - ..- ..- - - -- -.- - ..--.--.- ..- - ..- -.----o .'_ -- - - j.- _ - -.-- -.
[ I absolut %

I Geschlecht der Befragten j 1

1weiblich 1 159 [ 57,4

l männlich j 118 ¡ 42,6

I Aiter der Befragten 1 1

118bis 29 Jahre 1~-4-9--r-1 --1-7-,7--[

130bis 39 Jahre' 1 84 I 30,3
140b¡s·;¡9-Jah~~----_·--·-....·..·- ....-·· ..- ..-·· ....·-..------·-· ..·..--T--"S2-··· ..·r·-·--22-,4-···....· ..·

160 bis 59 Jahre'l 31 111,2

160 bis 69 Jahre I 34 1 12,3
17öJ~;~;däi~~---'-----"--"'-"--'''''''-''''--''''---'-----'-'''--1--~-17--"-r"~'---'6:1-'-=~'-

1 Höchster Schulabschiuß I I

Js:lí!IQfI9 23.11.0108:55



befragungumweltschonend

IIIII
, l'

!ill'l, I ~

4 of 19

f¡le:///HI/organic/umweltschonend ,fr
.hllnl

I bis zu 8 Klassen/weniger als 9 Klassen I 23 I 8,3

1"9:~Kï~~~~ï-H~-~Pt~~¡:;~i~"~--'------'-------"--'-'-'----'--'--'---r-'Y-1--'¡--'-'-2S:"6-'----

110. KlassePOS/Realschule/erw.Hauptschule I 136 I 49,1

IAbitur/Fachabitur .. ." .. .. . I 27 I 9,7 . . . .
[Fachschul~/Fachhochschule- - ¡---ä----- [---"2,'9--. -
I Hochschule/Universität I 12 I 4,3

I ~egemvärtige Berufstätigkeit I I

Ivollberufstäti9 . ". .. . . ¡-1"14-r--- 41:2-..---'
r~iï;-~;~-¡;~f~i~t¡g'--------------------"""----'"-------""""------1"----44------¡'----15:9------
I z.z. arbeitsloso, Fortbildung/Umschulung I 9 I 3,2

I noch inAusbildung (Schaler,Azubi,Student usw.) I 9 I 3,2

I schon Rentner/Pensionär/Altersobergang I 40 I 14,4

I nicht berufstätig I 61 I 22,0

IArt_der Berufstätigkeit . I I
I nicht berufstätig ..... . .1 119. I. 43,0
¡Ä7¡;¡¡;~'-"'---------·.---------------"""'-------__---- ¡-"28-.c-¡-----10,1---

I Angestellter . .. . ". I 92 I 33,2

~~~'~~-;hB;~fs-;~~t;)-.ccc---~---- ..-.'-''-'-"---~¡"'-~~~-.'--'~~cC~~'1
I Freiberufler,Selbständige . . .. I 18 I . 6,5 .'

I Sind Sie in der Landwirtschaft tätig? ... .1 I. I . .. _ .... . .
~- .. .. "I 7 ¡--i-5 .-' .
I-Ñ~¡;;---'-"""-------""-'""'---'---"------'------"--"----------I--'""151----T-----~54~5---

I Familienstand . I.. I..'
¡ledig/Single. . '. . ....1 48 I . 17,3
r;~~-e~leïïï'r;P~rtn;;Zh~l~b-~----.-.----.-.----~--CC-[211-...--I----c-76,2-=-."""""
Igeschieden/getrenntlebend . 110 I 3,6 .

[verwitwet. . I 8 I 2,9

IHaushaltsgröße I I

[2 Personen I 66.1 23,8

13 Personen I 55 I 19,9
14~~;~~-----------'-----------""-'''-------------'---T""--88""--¡---'-31-~8--------

15 und mehr Personen I 43 I. 15,=---. ' 1

I Basis I. 277 I 27~

23.11.0108:55·of
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l Stichprobenstruktur [ Gesamt Gesamt

l I absolut i % '1
rr... ----.-- .. -. ..,-'----. .,---,-,-,-.-,---.-.--,-.--,-'--- ['-'-'--'.-'-'- .-- .. ----'-.,---- ..... --.- .. ,

¡Größe des Wohnortes ! I
I bis unter 2.000 Einwohner . .. I 103. I.. 37,2

i 2.000 bis unter 5.000 Einwohner I 47·! 17,0

[5.000 bis unter 20.000 Einwohner I 58 --I 20,9

120.000 bis unter 50.000 Einwohner I 63 í 22,7

50.000 Einwohner und mehr 6 2,1

Basis 277 277

Die soziodemographische Struktur dürfte in ihren wesentlichen Relationen der Verteilung in der
Grundgesamtheit ent~prechen.
Bei der Mehrzahl der Befragten handelt es sich um Käufer bzw. Verwender von Bier:

[ Kauf-NerwendungshäUfigkeit von Bier IGesamt

I weiblich ¡männlich

I I % [ %r------------------------~--~~l Wie häufig trinken Sie selbst Bier? I ¡-
!tä9liCh [ 13,4 ~~! --2-1-,2--1

I mehrmals wöchentlich [ 24,5 ~I 42,4
í~~~¡;~~-;;ätii;t~---·_----·-----··-··------------I·----13~7'--"T-'-12,"6--r-'15~---
I mehrmals jährlich I 6,1 [9,4 [ 1,7

I seltener .. . .. , . .. ..,. [ 14,4. [ 15,7 j12.7r-;;~-..,--- ..-------.---~--.----------.-----.-- [-----27~8-···--1-·43~4-'·1--=-6T..c-~·
I Wie häufig kaufen Sie selbst Bier?

%

l täglich . I 1,4 ro.s-r 2,5

I mehrmalswöchentlich I 9,7 ~I 12,7

I mehrmals monatlich I 36,8 j27J[ 49,2

Imehrmalsjährlich I 17,3 f17.Ol 17,8

Iseltener I 18,8 ~\ 12,7
I~¡;---------'-'-----------"'-------"----'--'---'-"'- \--1-5,9--- j23.9- r---'-5:1--, -

!Basis I 277 f159"'[ 118

) 1 08:íí'Of 19..
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Kauf- und Verwendungshäufigkeit von Bier

nie

I

i'-'

~
~

Wie häufig trink en Si e selbst Bier'?

täglich

mehrmals wü che ntHch

mehrmals monatlich

mehrmals jährlich

seltener

Wie häufig kaufen Sie selbst Bier'?

täglich

mehrmals wüchentHch

mehrmals monatlich

mehrmals jährlich

seltener

nie

Mehr als ein Drittel allerBefragten (19% der Frauen und 64% der Männer) trinken mehrmals wöchentlich Bier.
Beim Kauf von Bier sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erwartungsgemäß deutlich geringer.

Im weiteren werden häufige Käufer und Gelegenheits-/Nichtkäufer jeweils in den Tabellen gegenübergestellt.

I,

'I

'I,:!
I'
IIII 4. Spontane Assoziationen zum Begriff "umweltschonend"

Zu Beginn des Interviews wurde den Befragten ohne weitere Erläuterungen zunächst die folgendefrage zu
spontanen Assoziationen zum Begriff "umweltschonend" vorgelegt. "Was fällt Ihnen ohne langes Uberlegen
zum Begriff "umweltschanend" ein?"

6 of 19
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I Spontane Assoziationen zum Begriff
!

[ Gesamt Kaufhäufigkeit von Bier

Mind.
mehrmals
monatlich

¡ seltener oder nie

I

(Mehrfachnennungen ab 2%)
% % %

I "umweltschonend"

I keine Angabe/weiß nicht

i W;sch-/Reinigungsmittel

8,3 6 J . 10

I Mülltrennung/-reduktion/Abfallentsorgung
l

20,2 22 19

12,6 8 17

13

Heizen/HeizKosten/schonendes Heizmaterial
6

[Energie(Sparen) I 4,7 I 4 ¡ 6
[ätte~;;ätiv;/~ge~~~~En;gie'~'-----------'---'-'I--4,3---r-y-·-·r·------2-. ---
I keine/wenig Chemikalien I 3,6 I 5 I 3

IWasser(verbrauch)/ (-gewinnung) -- . I. 3,2. I. . 2 J 5 .I keine (unnötig~ïu;-;;¡ibe~;tW;g----------------- [-'--'3:2-. - ¡---5'--"-- [--·----2----.-·
I Umwelt(schutz) I 2,9 15 . I 1

Natur/naturbelassen/naturverbunden I 2,9 I 2 I 4

I Recycling I 2,5 I 2 [ 4

I sauber/kein Schmutz I 2,2 I 2 I 3
Zusammenfassung (ohne Mehrfachnennungen)

~ngen ökologisch/biologisch I 1,4 I 2 [

I nur Nennungen Inhalt ökologischer/biologischer Anbau I 2,9 1~~~3--·~[c.=-~--3~--'----'-
I sonstige/keine Nennungen I 95,7 I 96 I 96

I Basis I 277 I 133 [ 144
_________ ._._æ.~'_H_;'...:.... __ ..__ H__ -.---..::....--.- ..-H--.-.---- .._. __ ..H.__ .._.__ :.:..:....._..__ · æ_H'.:..:.....:....:....- __ --:..:--_··· -""-"-" ~"_.-._. ..

Ohne weitere Erläuterung assoziieren die Befragten den Begriff "umweltschonend" vor allem mit ihrem eigenen
Verhalten: Nutzung umweltschonender Wasch- und Reinigungsmittel, Mülltrennung, Abfallentsorgung,
Einschränkung des Individualverkehrs und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel usw.

Lediglich 4% bringen diese neutralen Nennungen explizit mit den Begrifflichkeiten "ökologisch" bzw.
"biologisch" oder mit den Inhalten von ökologischer/biologischer Landwirtschaft in Verbindung.

In einem zweiten Schritt wurde der Begriff "umweltschonend" deshalb in direkte Beziehung zur Landwirtschaft

gebracht. Die genaue Fragestellung lautete:

"Und was fällt Ihnen ohne langes Oberlegen zu der Bezeichnung "umweltschonender Anbau" in der

Landwirtschaft ein?"

.. 23.11.01 08:5:
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Gesamt Kaufhäufigkeit von BierSpontane Assoziationen zur Bezeichnung

I (Mehrfachnennungen ab 2%)

[keineAngabe/weiß nicht
I % I % I % -
[ 13,4

1
11 [ 15

[ 19,9 I 20 I 19

I 19,1 [ 19
1

19

I 17,3
1

22 I 13

[ 9,7 [ 11 [ 9

[--~r-8--'r-'---6-'--
1

6,1 I 6
1

6

[ 4,0 I 3 I 5~_.._"--_ .._----- ._._-_ ..__ .._--_ .._----._--
3,6 2 5

I biologische(r) Anbau/Produkte/Bio-Laden

Ikein Kunstdünger/nur natürliche Düngung

I keine Pestizide/Spritzmittel

I wenig (Kunst)Dünger .

[k;;-;Ve-;;~-;du;;g~-;;'~G~iëh;;;;¡k;ïi~~----'-"-
1 ökologische(r) Anbau/Produkte

3

i wenig/keine GÜUe~erwendung i 2,2 1 2

I Zusammenfassung (ohne Mehrfachnennungen) -----'----"'--'---'-----~-'"-I

[ Nennungen ökologischer/biologischer Anbau 24,5 24

I
nur Nenn.u.n.gen Inhalt ÖkOlOgiSche.r/biologischer . 34,3 --3-8--'-"'1 ~---3-1 ~-'-~-I

! Anbau .. I I
r;~i9~~-~~~ge;;--. ---.- __-------[ __-~41i-.....-.-.·1--..-38-.-'1 44

I Basis [ 277 1-'--1-33-'-- ;"'1--'--'-'--"-1""""44'-'--'--1

3

25

Insgesamt assoziieren 59% aller Befragten entweder explizit die Begrifflichkeiten "ökologisch" und/oder
"biologisch" oder nennen eines oder mehrere Merkmale/Kriterien für einen solchen Anbau entsprechend der
EU-Öko-Verordnung.

Bereits auf dieser aUgemeinen Ebene werden die Begrifflichkeiten "umweltschanend", "biologisch" und
"ökologisch" von den Befragten sowohl semantisch als auch inhaltlich weitgehend synonym verstanden und
verwendet.

Im Hinblick auf die Kaufhäufigkeit von Bier gibt es keine nennenswerten Unterschiede im Antwortverhalten.

"i,i 8ofl9

I
1

I
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Spontane Assoziationen zur Bezeichnung
"umweltschonender Anbau in der Landwirtschaft"

RapSÖI/Siodiese!

biologische!!'") P-nbawProdukie

kein KunstdOngermur natürliche Düngung

keine PestizideJSpritzmtttel

v¡Jenig (Kunst)Dünger

k eine Vet'llllendung -on Girt enl
Chemikalien

ökotogischet) .Anbau/Produkte

Kunstdünger/Düngemittel

weniger PestizidelSpritzmlttel

wenigM9ine Gülleverwendung

10

keine ,AngabeiWei ß nicht

@INFO GmbH, Berlin

In einer nächste Stufe wurde die Fragestellung auf den umweltschonenden Anbau von Getreide erweitert:

"Was meinen Sie: Wodurch zeichnet sich Ihrer Meinung nach ein "umweltschanender Anbau von Getreide"
aus? Gibt es da Ihrer Meinung nach irgendwelche Besonderheiten? Fallsja, welche?"

n 08:551' of 19
&
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Spontane Assoziationen zur Bezeichnung Gesamt I. Kaufhäufigkeit von Bier

rl'~'u~m-:-"w_"':-~,-lts:-'C_h_o~n_'e_n_d_'~,--r_A:-n_b:-'~-:-u_;'_'~_~_n_G_e_t_re_id_e¡_,--,----:_-,-_I_~_r_~_i~m_:_i~_1~~:~_s_el_te_n--,e_r_o_de_r_n_ie_ I
II(Mehrfachnennungen ab 1%) % 1 % %
r--='-'--'--~~,-,,:-,-----'--'--'-----"-'--.,--'-'--- -'-~---'- ''--'--'--r---~---'-

keine Angabe/weiß nicht/keine Besonderheiten 33,2 1 29 38r--~~'--'--'--~~'--'--'--~~---~--r--'--'-~-~-'--'-r---'--'--'--'-~~
keine Kunstdünger/nur natürliche Düngung 17,3 1 20 15

'"""'"I -"'-----'-'------'--'---'-~----i--~--I--'-'--'---
Ikeine Spritzmittel/Pestizide 15,2 16

befragungumweltschonend

10 of 19

15

5 8

I Fruchtwechsel/keine Monokulturen/Mischkulturen I. 5,4... 1 6 ... 1 .. .. .. 5

t;~;;¡g~~-Dö;;-g~~~ï~ïK~~~tdö-;;g-~~-----'------------1-__-5~-------r-S------ C-----5-----"

IBiO/~i~anbaulBioprodukte 1 4,3 I 4 l 5'

1Entlastung des Bodens/bodenschonend I ..... 2,9 1 5. 1
Fn¡;;-spriiz~¡ïi~ïïp~~ï~¡d-;;--------"-------------r----2:gc----I-----5----"1-"--'-----'---1-~---'--------
[gesund/geSunde Ernährung . . 1 2,9 [ 5' I. 1

Ikeine_Ge~rnanipulation _q 1 2,5 l 2 . . 3

¡;eniger Verwendung von Gift/Chemie .1 . 2,2 . [2. J 2
rÖk;¡~g;;;è-h-;~-Ä~b;;-~---------------------'-----------T-----1~8------[-----O-----r--'''-~-----'-4-------
Ibekömmlichereprodukte/bess~rer~esChmack.. [ 1,8 .. [ 0'[ 4' .

I geringerer Ertrag I 1,8 I 2 I 2

!k~Mi~-;;~~~~--;;èhw;;-~-n-~~-----.--.--1' 1,4 1----2---1.
l wichtig/guttür Tierwelt 1 1,1 I 2 I

[ Spritzrnittel/Pestizide I 1,1 1 .1

Zusammenfassung (ohne Mehrfachnennungen)

1 Nennungen ökologischer/biologisch~r Anbau 6,1 4 8

,I nur Nennungen Inhalt ökologischer/biologischer 37,5 41 34

IAnbau , .. , .,. , . I. .. I . . .1_,-. _'-'--=_
Isö~stig~ïke¡ñeNermu-;;g"ë"~----t~---------.-- [-~-,3---1--55-. -I 58

[ Basis [ 277 1 133 I 144

Bei dieser Frage gehen die expliziten Nennungen von "ökologisch" und "biologisch" wieder etwas zurück, es
werden jedoch wiederum sehr häufig Kernmerkmale und -kriterien für ökologischen Landbau genannt, die den
Produktionsregeln gemäß Artikel 6 der EU-Öko-Verordnung entsprechen,

Insgesamt sind hier 44% aller Befragten der Auffassung, daß ein "umweltschanender Anbau von Getreide" die
dort beschriebene Art der landwirtschaftlichen Produktion beschreibt.

Vor einer weiteren Vertiefung des Begriffes hin zum "umweltschanenden Anbau von Sommergerste" wurde
den Probanden zunächst die folgende Frage nach synonymen Begriffen vorgelegt:

"Fallen Ihnen noch andere Begriffe ein, die den selben Inhalt wie der Begriff "umweltschonend" bezeichnen?
Falls ja, welche Begriffe sind das?"
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Spontane Nennung von Synonymen zum I Gesamt I Kaufhäufigkeit von Bier

I Begriff "~~W~ltschonend" II' I m.~~~~als \. seltener oder nie

i Imonatlich

1(~ehrfaChnennungen ab 1%) 1 % 1""--%--'1'-----'---'---
Ikeine Angabe/weiß nicht 1 50,5 1 49 1 52

l'u'~weltbewußtI-freUndlich/-verträgIiChl I 13,4 ~12 [
Umweltschutz, --~'--~~--

l ökologisch 1 8,3 I 9 \ I

[biOlogisCh.... . .1 . 8,3 \11 1....6 ...
FaiëirliZhim;¡~~~gë-p~-ßv~¡;;;¡~SS-;~/~S;-h~;;~d-'--'-r----·-8~·3-·--·--I--·8----I·--. ----8------

bewußter lebenisparsamer im Verbrauch sein 1 4,0 1 5 I .. 4

%

15

8

¡SOnSiige¡~;'Ñ~;;-~~gën----------'---'---'--1---84,5---'\-'--83----- ¡------86-----
IBasis i 277 I 133 1 . 144 .

Diese Frage zielte ausschließlich auf Begrifflichkeiten ab, ohne explizit die jeweiligen Inhalte einer näheren
Betrachtung zu unterziehen. Allerdings erfolgte durch die vorherigen Fragen eine FOkussierung auf die
landwirtschaftliche Produktion von Getreide.

Auf diese Frage nannten fast 16%der Befragten spontan die Begriffe "ökologisch" und/oder "biologisch". Aber
auch die übrigen Antworten lassen die Assoziationsbilder zu diesem Begriff recht deutlich erkennen.

5. Bedeutungsgehalt einer "neutralen Kontrolle" des Getreideanbaus

Nachdem auf den Aspekt des "umweltschonenden Anbaus von Getreide" eingegangen wurde, stellte die
nächste Frage auf den Bedeutungsgehalt eines Hinweises auf die "neutrale Kontrolle" ab: "Manchmal findet
man auf unterschiedlichen Produkten im Zusammenhang mit dem Hinweis auf einen umweltschonenden
Anbau des verwendeten Getreides den Hinweis, daß dieser Anbau "neutral kontrolliert" wird. Was hat es Ihrer
Meinung nach mit diesem Hinweis auf sich?"

I

I

Dl Dds.>, '.",
..' \
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Unter dem geschilderten Hinweis erwarten die Befragten vor allem die Kontrolle des Anbaus durch'
unabhängigeund neutrale Stellen, ohne diese näher bezeichnen zu könrrén. '

.: . I" ;:,.,.: • I ';" ',o •

Fast 6% gehen davon aus, daß die Kontrolle sich explizit darauf bezieht, daß beim "umweltschonenden
Anbau" des fraglichen Getreides KEINE Spritzmittel oder schädlichen Stoffe verwendet wurden, 2,5%
vermuten schon hinter diesem Hinweis eine Herkunft aus "biologischem Anbau".

Insofern kann durchaus davon ausgegangen werden, daß der in Frage stehende Hinweis auf eine "neutrale
Kontrolle" den bereits geschilderten Bedeutungsgehalt eines "umweltschonenden Anbaus" weiter in Richtung
"biologischer" bzw. "ökologischer" Anbau entsprechend EU-Öko-Verordnung verstärkt

Spontane Assoziationen zum I Gesamt Kaufhäufigkeit von Bier I
Bedeutungsgehalt

1r-'~·n~e_u~tr,-a,-l_kO-,-n-,-t_~-,-I_li_e_rt_e_r._.A_n_b_a_u_vo_n,-.~G_;_tr_e_id_e_ir __ -,-,-,--_~:~i~;1re',""~d,,oi,•
I (Mehrfachnennungen ab 1%) Ir-'_~,o-,-Yo~-",-,-I % I % I
1 keine Angabe/weiß nicht I 20,9 ' 1 20 1 22

'r¡;;:Ofu~¡j-d~;:-¿¡';-~;;-~¡;hä;g¡g~i~~~~~-Si~iï~------1---3-4,3-----'1-----40---- 1-----29----'-
reine Reklame/Skepsis/keinewirkliche I 13,0 '~I . 15
Kontrolle gesichert I .

I Kontrolle ist gesichert ----I 6,5 1 8 r---5--'-'-."i
Wf~~~¡~~~d:~~~~~Ëi~~;t;;~~-spri~ïtt~I~---I---5,8----I------4----[----8--------
1 (StiCh)-prOben'werden genommen' I 3,6 í-2--T--' 5

CP~fu~d~;¿h-;~i:-B-;hÖrd~~ïÄ~ï~~----------I--.---3:6----1------3-----¡----------4------------
I sichert Vertrauen in Produkt I. 2,9 1 4 I 2 '

I biologischer Anbau I' 2,5 I". 2. I 4

I ~~~:~t~:teAuftrag/lJmweltlabors/Stiftung I 2,2 ~I 2

I Prüfung durch Firmen/Institute I 2,2 I 3 l
I Selbstkontrolle/private Kontrolleder I 1,8 ¡--z--i-------I

l. BauernlBetriebe I . ,
~hntîß;g;K~-;;troii~~-''-'-'--~'~c-"~~,:."-'---¡-T8--,-r--·2-'-"~I~--··--2----

,. ,. .. . . . ... ,. .. I

1 unangemeldete/spontane Kontrollen I 1,4 I 2 1

1 gute Idee I 1,4 1 2

rp;Üf~-;;-gdë¡-B~d;~q~äi~;¡t----cc--~----------T~-1~4--"r~-2,---- 1---------1------"--
l Basis I 277 I 133 I 144

6. Spontane Assoziationen zum Herkunftshinweis aus "umweltschonendem, neutral kontrolliertem
Sommergerstenanbau"

Schließlich ging es darum, den (spontanen) Bedeutungsgehalt des umstrittenen Hinweises, wie er auf den
Rückenetiketten der Produkte der Beklagten zu finden ist, für die Befragten herauszufinden, Dabei wurden sie
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erstmals mit dem konkreten Produkt (Bier) konfrontiert:
"Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie würden auf einer Bierflasche den Hinweis finden, daß die für die
Herstellung dieses Bieres verwendeten Malze aus "umweltschanendem, neutral kontrolliertem
Sommergerstenanbau" stammen. Was fällt Ihnen ohne langes Nachdenken ein, wenn Sie diesen Hinweis
hören?"

lil
file:fffHlforganicfumweltschonend.html 'l',

il

6

I SpontaneAssoziationen zum Hinweis

I auf den Rückenetiketten '

I

Mind.
mehrmals
monatlich

seltener oder nie

! Gesamt ¡¡i--:-:¡ -r----'------'--I

l I

Kaufhäufigkeit von Bier

l (Mehrfachnennungen ab 2%) I % I % í %

F;:;;:;;-gäbeÏw-;ß-;;i~hï-'-------'-"--I'---2s'i---[--'-1'9---'-I------~---, ,-,,
ILammsbräu/von Klage gehört I 13,4 I 16 I 11

Zweifel/Skepsis/glaubt Hinweis nicht I 8,7 l 9 I 8

¡gut/gutes,positives GefÜhl l 7,9 I 10 ¡ 6 I

l biologischerAnbau/Bio-Bier I 7,6 I 81 8 I

[Ökologischer Anbau/Öko-Bier , , ' I 7,2 l 6 I" ' ,8

I,k"eine Spritz-/DÜngemittel/nur natürlicher ~,I , 6 16, ",6
I DÜnger l , , .I. , l, "

I
geSiChe,,rte Kontrolle/Hinweis kann man I 5,4 I 5 ¡
glauben, ' " , l I ' ~_~_~~I

I Gerste aus I 5,4 ! 5 II umweltschonendem/kontrolliertem Anbau l I
l gesund ¡ 4,7 1---'--5-'----;1--'--4--

[besser/bessere Qualität I 3,6 I 5 r I
sauberes Bier/Einhaltung Reinheitsgebot I 3,6 I 6 I

I~~f;;;;'~;;g-----------------'-------'-"---'--'---------'--'------------'---'--"

I ökologische/biologische Erzeugung I 14,1 I 12 16

I ~~~~~~I~gkoI09iSche/biOI09iSche ~I 5 ~

~i:;r:::-~!

6

3

Fast 20% der Befragten verstehen diesen Hinweis eindeutig so, daß die Zutaten aus "biologischem" oder
"ökologischem" Anbau stammen.

Daß die Gefahr der Irreführung und Verwechslung durch diese Beschreibung nicht nur abstrakt vorhanden ist,
zeigt sich daran, daß 13% der Befragten (und 16% der "Bierkäufer") spontan "Lammsbräu" nennen. Ein Teil
dieser Nennungen ist auf die Kenntnis des laufenden Rechtsstreits zurückzuführen, ein anderer Teil auf die
Kenntnis, daß die Klägerin für ihr Bier eben Zutaten aus ökologischem Anbau nutzt und ein solches Bier also
nur von der Klägerin hergestellt worden sein kann.

,1
i,

i 7. Vermutete Eigenschaften eines auf die fragliche Art gekennzeichneten Bieres
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Im Anschluß wurden die Probanden mit der folgenden Frage konfrontiert:

"Was für ein Bier könnte das sein, das mit einem solchen Hinweis versehen ist? Wodurch würde sich Ihrer
Meinung nach ein solches Bier auszeichnen?

I Bio-/Ökobier . .. I 21,3 n I 25 I 18 I

E~
Mehr als 20% der Befragten meinen auf konkrete Nachfraqe explizit, daß es sich bei einem auf diese Art und
Weise erzeugten Bier eindeutig um ein Bio- bzw. Oka-Bier handeln müsse. Weitere 3% vermuten zumindest
inhaltlich eine Herkunft der Zutaten aus ökologischem Landbau.

18% der Befragten ordnen ein solches Bier sogar spontan der Marke "Lammsbräu" zu.

Fast jeder zehnte meint, daß ein solches Bier Geschmacksvorteile habe, 6% glauben, daß ein solches Bier
gesOnder bzw. bekömmlicher als andere Biere sei.

Ganz eindeutig enthält der umstrittene Hinweis ein Produktversprechen, das letztlich zu Wettbewerbsvorteilen
fOhren dürfte, wie auch die Antworten auf die folgende Frage zeigen:

"Würden Sie selbst ein solches Bier (unabhängig vom Preis) gegenüber anderen Bieren bevorzugen?"

140f19 23.11.01 08:5j15 of
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í l Würden Sie ein solches Bier
1 I bevorzugen?

file:///HI/organic/umweltschonend.html

l Gesamt I Kaufhåufigkeit von Bieri

I .1...... .. . ,~... .. ~i~~~:rl'",~d"o;'1
¡sehr wahrscheinlich ¡ 27,1 I 28 I 26 j

. . . .._.._.c ...c._ .._._.._ _. ,__ ~_,-.c.'-_._._ ,c.._ _._.__ ¡_ _ __ ._ ...c. .c _ _c _..c..,-'I
I wahrscheinlich I 35,4 ! 36 35!

.. .. . .. .. .. . . . I

I weniger wahrscheinlich !~--,-1_0,~8~~~1~~1~1~-,-lr ~~~11

l eher unwahrscheinlich I 13,7 I 16 I 12
F~_~h~iiëh---'--'-·_-·-_·--··---r----13~ö-'--[·}O--¡----c--'16===-
IBasis I 277 I 133 I 144

Mehr als die Hälfte der Befragten hält die Vorteile eines auf die strittige Art beschriebenen Bieres für so
überzeugend, daß sie es zumindest "wahrscheinlich" bevorzugen würden. Diese Einstellung ist von der
konkreten Häufigkeit des Bierkaufes weitestgehend unabhängig.

Auf dieser Grundlage kann also sicher von einem Wettbewerbsvorteil aufgrund der genannten
Bezeichnung/Kennzeichnung eines Bieres ausgegangen werden.

Würden Sie ein solches Bier bevorzugen?

© INFO GmbH, 8ertiN
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8. Begriffsvergleiche "umweltschonender", "ökologischer" und "biologischer Anbau"

Abschließend war die Nähe bzw. der Abstand der Begriffe "umweltschonender", "ökologischer" und
"biologischer" Anbau von Sommergerste einer weiteren Betrachtung zu unterziehen. Dafür wurden jeweils
Paarvergleiche der einzelnen Begriffe auf der Basis der folgenden Fragestellung vorgenommen:

"Wenn Sie einmal die Bezeichnungen

• "umweltschonender Anbau" und "ökologischer Anbau"
• "umweltschonender Anbau" und "biologischer Anbau"
• "biologischer Anbau" und "ökologischer Anbau"

von Sommergerste miteinander vergleichen? Was meinen Sie, wo werden strengere Anforderungen an die Art
und Weise der Erzeugung gestellt?

I

160fl9
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Kaufhäufigkeit von Bier
-.--. -. ,r·· .'-'.. ~~"'--~[paarweiser Begriffsvergleich hinsichtlich der .....1 Gesamt

I •
\ Strenge der Anforderungen an die Erzeugung \

Mind.
mehrmals
monatlich

seltener oder nie

%I [ %
%

[Vergleich "umweltschanender Anbau" vs. "ökologischerAnbau"

l bei "umweltschonendem Anbau" I 25,3 I
27

1 24 l

\ bei "ökologischem Anbau" I 58,5 I 55 I 62

\ bei beiden gleich l 16,2 I 18 [ 15

\

zumindest gleiche Maßstäbe wie beim I 41,S ~S .~9
. éJkologischen Anbau . ,. , .

Vergleich "umweltschonender Anbau" vs. "biologischer Anbau"

I bei "umweltschonendem Anbau" I 29,2 I 29 I
I I .,' l

[bei"biolo9ischem Anbau". . . .1. 54,9 I 52 l
·lbeibeïd;;g¡~¡ch----.-------------r--15,9--- [-20---· \"-----13-----·-

zumindest gleiche Maßstäbe wie beim \ 45, 1 ~.. 49 [.
biologischen Anbau • ,"" ." •.•••••• ,., ,,, •• ,", .•••.•• , • 00"" ,

30

58

43

Vergleich "ökologischer Anbau" vs. "biologischer Anbau"

I bei"ökologischem Anbau" \ 31,0 26 r

lbei "biologischemAnbau" I 39,4 44 r ..

I bei beiden gleich I 29,6 [ 31 í
¡s-;;i;-----------·,,---------·-----------·----¡---·-·277----1-~-:¡33---1·-~----1·¡¡-----

36

35

29

In der Hierarchie der Begriffe liegen der "biologische Anbau" und der "ökologische Anbau" von Sommergerste
hinsichtlich der vermuteten Anforderungen an die Art und Weise der Erzeugung nahezu auf einer Ebene.

Gegenüber dem Begriff "umweltschonender Anbau" haben die anderen Begriffe zwar einen relativ deutlichen
Vorsprung. Dennoch meinen jeweils mehr als 40% aller Befragten, daß die Anforderung an die Verwendung
dieses Begriffes zumindest ebenso hoch sind wie an die Verwendung der Begriffe "biologisch" und
"ökologisch". Mithin werden alle drei Begriffe von einer erheblichen Zahl der Befragten weitestgehend synonym

verstanden.

l osd:7 of19
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Was meinen Sie, mit welchem Begriff sind strengere
Anforderungen an die Art und Weise der Erzeugung

verbunden?

"umwel!schonender'vs.
"ökologischer Anbau"

bei" um¡n¡ellschonendemAn baLI'

bei beiden gleich

"umweltschonender' vs.
"biologischer Anbau"

bei "uITlllellschonendem AnbaLl'

bei beiden gleich ~;.c::..~~;.c::..~;.c::..F

bei "biOIOgischemAnbau"l~~~~~ZÏ~~:!~

"ökologischer' vs. "biologi;cher
Anbau"

bei "ökologischem Anbau"

bei beiden gleich

bei "biologis chem Anbau"

©INFO GmbH, Bertin 6010 20 30 40 50

Wenn man dem folgt, ergibt sich daraus, daß ein erheblicher Teil der Verbraucher im Hinblick auf den
Untersuchungsgegenstand bei der Verwendung des Begriffes "umweltschonemder Anbau" einen Anbau von
Sommergerste erwartet, der den Produktionsregeln gemäß Artikel 6 der EU-Oko-Verordnung entspricht, also
aus ökologischer Landwirtschaft oder ökologischem Landbau stammt.

Diese Schlußfolgerung wird noch einmal bestätigt, wenn man alle spontanen Assoziationen zu den einzelnen
Fragestellungen noch einmal im Komplex betrachtet. Unter Ausschluß aller Mehrfachnennungen ergibt sich
daraus das folgende Bild:

• 59,2 % der Befragten assoziierten mit dem Begriff "umweltschanend" an einer oder mehreren Stellen
die Begriffe "ökologisch" und/oder "biologisch"

• 26,4% der Befragten assoziierten zwar nicht diese konkreten Begriffe, aber Inhalte/Produktionsregeln

23.II.OI08:55j
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von ökologischem Landbau entsprechend EU-Öko-Verordnung
• nu r 14,4% der Befragten hatten keine derartigen Assoziationen.

9. Kurzes Fazit

Die Befragung war so angelegt, daß die fraglichen Bezeichnungen völlig neutral untersucht wurden, ohne eine
Beeinflussung der Befragten in eine bestimmte Richtung zuzulassen. Lediglich die Sachzusammenhänge, in
denen der Begriff "umweltschanend" hier verwendet wurde, mußten an den entsprechenden Stellen des

.Fragebogens auf die beschriebene Art erläutert werden. Eine Beeinflussung der Befragten während des
Interviews in irgendeine Richtung ist ebenso auszuschließen wie eine Manipulation der Ergebnisse.

Eine gestützte Abfrage erfolgte wie geschildert erst nach der Ermittlung der spontanen Assoziationen der
Befragten.

Auch im Hinblick auf das mögliche Fehlerintervall (ca. 6%) der Befragung angesichts der relativ kleinen
Stichprobe fallen die Ergebnisse eindeutig aus. Alle Ergetmisse, die sich auf den Untersuchungsgegenstand
direkt beziehen, sind statistisch signifikant.

Im Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, daß die umstrittene Kennzeichnung, wie sie auf den Rückenetiketten
des Bieres "Glossner's Original Neumarkter Hell" zu finden ist, bei den beteiligten Verkehrskreisen zu der
Auffassung führt, daß die verwendeten Malze aus einem Sommergerstenanbau entsprechend der
Produktionsregeln "biologischer Landwirtschaft" bzw. "ökologischen Landbaus", wie sie in der
EU-Öko-Verordnung beschrieben sind, gewonnen wurden.

Dies ist vor allem auf die Verwendung der Kennzeichnung " ...aus umweltschanendem, neutral kontrolliertem
Anbau" zurückzuführen. Der Begriff "umweltschanender Anbau" wird im Zusammenhang mit dem Anbau von
Sommergerste von über 40% der Befragten synonym zu den Begriffen "ökologischer Anbau" bzw.
"biologischer Anbau" verstanden.

Im weitesten Sinne assoziieren 86% der Befragten mit dem Begriff "umweltschonend" einen
landwirtschaftlichen Anbau, wie er in der EU-Öko-Verordnung definiert und beschrieben ist.

Diese Annahme führt dann offenbar auch dazu, daß ein auf solche Art beschriebenes bzw. gekennzeichnetes
Bier nicht nur von einer Mehrzahl der Befragten allgemein bevorzugt, sondern auch von fast jedem fünften
Befragten spontan der Biermarke "Lammsbräu" zugeordnet wird.

Daraus wiederum ergibt sich ein relativeindeutiger Wettbewerbsvorteil für den Anbieter eines derart
gekennzeichneten Bieres.

10. Für die Untersuchung genutzter Fragebogen

Ende
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